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Beschluss der Curriculum-Kommission für die Lehramtsstudien an der Universität Innsbruck vom 

09.03.2015, genehmigt mit Beschluss des Senats vom 30.04.2015: 

 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Z 10 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120, idgF, und des § 32 

Satzungsteil „Studienrechtliche Bestimmungen“, wiederverlautbart im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 8. Juli 2013, 45. Stück, Nr. 376, idgF, wird verordnet: 
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Teil I: Allgemeine Bestimmungen 

Vorbemerkung 

Das Lehramtsstudium in zwei Unterrichtsfächern an der Universität Innsbruck qualifiziert für das Lehr-

amt an Schulen der Sekundarstufe und besteht aus einem Bachelorstudium und einem Masterstudium. 

Das hier beschriebene Qualifikationsprofil bezieht sich auf das Bachelorstudium Lehramt. 

§ 1 Zuordnung des Studiums 

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist gemäß § 54 Universitätsgesetz 

2002 – UG der Gruppe der Lehramtsstudien zugeordnet. 

§ 2 Zulassung 

Die Zulassung zum Studium erfolgt durch das Rektorat gemäß den Bestimmungen des Universitätsge-

setzes 2002 – UG in der geltenden Fassung und den auf dieser Basis erlassenen universitären Regelun-

gen.  

§ 3 Unterrichtsfächer 

Im Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) sind aus 1. bis 18. zwei Unterrichtsfä-

cher zu wählen.  

1. Bewegung und Sport 

2. Biologie und Umweltkunde 

3. Chemie 

4. Deutsch 

5. Englisch 

6. Französisch 

7. Geographie und Wirtschaftskunde 

8. Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung 

9. Griechisch 

10. Informatik 

11. Islamische Religion  

12. Italienisch 

13. Katholische Religion 

14. Latein 

15. Mathematik 

16. Physik 

17. Russisch 

18. Spanisch 

§ 4 Allgemeines Qualifikationsprofil  

Das Bachelorstudium Lehramt umfasst eine unterrichtsfachliche, fachdidaktische, allgemein-bildungs-

wissenschaftliche und pädagogisch-praktische Ausbildung. 

(1) Allgemeine Kompetenzen 

Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein umfassendes Verständnis ihrer Erziehungs- 

und Bildungsaufgabe als Lehrerinnen und Lehrer, die von der Vermittlung fachlicher Kompeten-

zen über die Begleitung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in deren individueller Ent-

wicklung bis hin zur Beteiligung an der Gestaltung der Gesellschaft reicht. Sie sind in der Lage, 

ihre Tätigkeit auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse auszuüben und sich zugleich der Vorläu-

figkeit wissenschaftlicher Befunde bewusst zu sein. Sie können Wissenschaft und reflexive Praxis 

aufeinander beziehen. 

Wenn sie auch als Lehrpersonen nur in Teilbereichen verantwortlich tätig sein werden, verstehen 

sie die vielfältigen Bildungsprozesse aber als aufeinander bezogen und sind bereit, als Mitglied 
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einer „Professional Community“ Verantwortung für die Bildung der nachfolgenden Generationen 

im umfassenden Sinn zu übernehmen. Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums 

sind in der Lage, sich selbst als lebensbegleitend Lernende zu verstehen, und können entspre-

chende Einstellungen und Kompetenzen bei den von ihnen betreuten Schülerinnen und Schülern 

fördern. 

Die Absolventinnen und Absolventen erwerben ein breites, aber exemplarisch vertieftes Grund-

wissen, das sie bereits im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien einsetzen. Damit schaf-

fen sie die Grundlage dafür, sich selbstständig weiteres fachliches, fachdidaktisches und pädago-

gisches Wissen anzueignen und in ihrer Unterrichtstätigkeit umzusetzen. 

(2) Bildungswissenschaftliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen haben grundlegendes Wissen über die lernseitige Gestal-

tung des Unterrichtsgeschehens einschließlich Diagnose- und Förderkompetenz erworben. Dazu 

verfügen sie über pädagogisches Wissen und über bildungswissenschaftliche Kenntnisse insbe-

sondere in Grundlagen der Entwicklung und Motivation von Kindern und Jugendlichen sowie der 

Förderung von Lernkompetenzen in Bildungsprozessen. Die Absolventinnen und Absolventen 

haben sich mit Fragen des Berufs und der professionellen Entwicklung, mit institutionellen Be-

dingungen des Lehrens und Lernens, grundlegenden Problemen und Theorien der Bildung und 

der Bildungsforschung sowie mit der allgemeinen Didaktik und der empirischen Unterrichtsfor-

schung wissenschaftlich fundiert auseinandergesetzt. Insbesondere sind sie in der Lage, die eige-

nen Erfahrungen und Beobachtungen theoriegeleitet einzuordnen und zu reflektieren. Die Absol-

ventinnen und Absolventen können zur Aufgabe von Schule und Unterricht sowie zu zentralen 

Fragen des Lehrens und Lernens im unterrichtlichen Kontext der inklusiven Schule kritisch und 

begründet Position beziehen und dem in der eigenen Unterrichtsführung Rechnung tragen. 

Sie sind in der Lage, Differenzierung und Individualisierung/Personalisierung als pädagogische 

Prinzipien zu realisieren. Sie können Kompetenzdiagnostik und Lernstands- und Leistungsmes-

sungen als Basis von Förderung und Bewertung einsetzen. Sie sind darauf vorbereitet, mit den 

komplexen Erfordernissen pädagogischen Handelns in Schule und Unterricht sowie deren Folgen 

umzugehen, wissen zugleich aber auch um die Grenzen von Erziehung und Bildung. Die Absol-

ventinnen und Absolventen verfügen über Kenntnisse des aktuellen Forschungsstandes der Schul- 

und Bildungsforschung und deren Methoden und können mit Blick auf die jeweiligen Unterrichts-

fächer und ihre eigene Praxis zu empirischen Befunden reflektiert Stellung nehmen. Sie haben 

systemisches Wissen über Schul- und Unterrichtsentwicklung und sind darauf vorbereitet, dieses 

datengestützt im kollegialen Kontext umzusetzen. 

(3) Fachliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über fundierte Kenntnisse, Methoden und Fertig-

keiten in den für den Unterricht an Schulen der Sekundarstufe relevanten Teilen ihres Faches. 

Dazu zählen Fachwissen, paradigmatische Denkstile, die Beherrschung grundlegender Methoden 

sowie die Einführung in wissenschaftstheoretische und -historische Fragestellungen. Sie verfügen 

über die Voraussetzungen für eigenständiges und lebenslanges Lernen in ihren Unterrichtsfä-

chern. Die fachspezifische Ausgestaltung dieser Kompetenzen wird für das jeweilige Unterrichts-

fach in Teil III dargestellt. 

(4) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, über die Bildungsrelevanz fachlicher In-

halte vor dem Hintergrund fachdidaktischer Theorien und Modelle zu reflektieren, diese Inhalte 

im Hinblick auf die jeweiligen Lehr- bzw. Bildungspläne zu transferieren und für verschiedene 

Zielgruppen aufzubereiten. Sie können fachspezifische Lern- und Aneignungsprozesse initiieren 

und steuern; sie verfügen über Grundlagen einer fachbezogenen Diagnose- und Förderkompetenz. 

Dazu gehören die Kenntnis zentraler fachdidaktischer Inhalte, Theorien, Modelle, Entwicklungs-

perspektiven und Anwendungsbereiche, die Fertigkeit, Fachunterricht adressaten- und situations-

gerecht unter Nutzung von aktuellen Unterrichtsmedien zu planen, die Fertigkeit, den Leistungs-

stand von Lernenden zu diagnostizieren und Maßnahmen zur individuellen Unterstützung von 

Lernprozessen einzusetzen. Erprobt und reflektiert wurden diese Kompetenzen im Rahmen der 

fachbezogenen pädagogisch-praktischen Studien, in welchen Unterricht unter Anleitung geplant 

und durchgeführt wird. Die spezifische Ausgestaltung dieser fachdidaktischen Kompetenzen wird 

für das jeweilige Unterrichtsfach in Teil III dargestellt. 
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(5) Querschnittskompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen haben eine inklusive Grundhaltung erworben: das Ziel un-

terrichtlichen Handelns ist die Förderung jeder Schülerin und jedes Schülers gemäß ihrer und 

seiner personalen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Sie sind in der Lage, die Vielfalt der Lernenden 

für ihre Tätigkeit produktiv zu nutzen, zum Beispiel in Bezug auf Migrationshintergrund, sprach-

liche Bildung, Genderaspekte, besondere Bedarfe, politische, kulturelle und religiöse Fragestel-

lungen, sozioökonomischen Status, Bildungshintergrund, Erwartung und Anspruch an das Bil-

dungswesen. Sie betrachten die Fähigkeiten und Besonderheiten der Lernenden als Ressource und 

Potenziale für deren personale und soziale Entwicklung. Sie verfügen über Kompetenzen im Um-

gang mit Konflikten und zur Prävention von Gewalt. Die Absolventinnen und Absolventen sind 

sich der Gefahr stereotyper Zuschreibungen bewusst und können damit reflektiert umgehen. Ihr 

Wissen um soziale und kulturelle Kontexte erlaubt es ihnen, Möglichkeiten und Grenzen ihres 

Handelns zu erkennen und zu berücksichtigen. 

(6) Wissenschaftliche Berufsvorbildung 

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums sind in der Lage, sich am aktuellen 

Forschungsstand der Fachwissenschaften, deren Didaktiken und der Bildungswissenschaft sowie 

an den Bildungsanforderungen einer sich entwickelnden Schule und Gesellschaft zu orientieren. 

Auf der Basis dieser Grundlagen erwerben sie jene Kompetenzen, die eine in der schulischen 

Realität erfolgreiche Lehrperson auszeichnen. 

(7) Überfachliche sowie soziale Kompetenzen und Professionalitätsverständnis 

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums verfügen über theoretisches und 

praktisches Wissen zur Gestaltung von sozialen Beziehungen und kooperativen Arbeitsformen. 

Sie haben fundierte Kenntnisse über Dynamiken in Lerngemeinschaften und können soziale 

Kompetenz bei Lernenden insbesondere zum Arbeiten in Gruppen fördern. Die Absolventinnen 

und Absolventen kennen die Grundlagen schulischer Beratung und wissen, wie sie situations- und 

altersadäquat und reflektiert mit Lernenden, deren Erziehungsberechtigten sowie mit Kolleginnen 

und Kollegen umgehen sollten, und haben diese Kompetenz in den pädagogisch-praktischen Stu-

dien erprobt. 

Die Absolventinnen und Absolventen haben die Bereitschaft entwickelt, ihr Rollenverständnis, 

ihre Lernbiografie und ihre Persönlichkeitsentwicklung zu reflektieren. Qualitätsvolles Handeln 

im kollegialen Kontext und fächerübergreifende Teamarbeit ist die Grundlage für die Entwick-

lung ihres Professionsbewusstseins. Sie erkennen die Notwendigkeit für Fort- und Weiterbildung 

und verstehen sich selbst als lebensbegleitend Lernende. Die Absolventinnen und Absolventen 

sind sich ihrer Vorbildfunktion für Lernende und das gesellschaftliche Umfeld bewusst. 

(8) Berufszugänge 

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe qualifiziert die Absolventinnen und Absolventen 

für Berufsfelder in unterschiedlichen Bereichen des Bildungssystems und berechtigt zur Absol-

vierung der Induktionsphase an Schulen der Sekundarstufe. 

(9) Aufbauender Charakter 

Das Bachelorstudium qualifiziert zur Aufnahme des Masterstudiums Lehramt Sekundarstufe All-

gemeinbildung. 

§ 5 Umfang und Dauer 

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) umfasst 240 ECTS-Anrechnungs-

punkte (ECTS-AP). Die Studiendauer beträgt acht Semester. Ein ECTS-AP entspricht einer Arbeitsbe-

lastung von 25 Stunden. Aus den „Allgemeinen bildungswissenschaftlichen Grundlagen“ sind Module 

im Umfang von insgesamt 40 ECTS-AP zu absolvieren. In jedem Unterrichtsfach sind Module im Um-

fang von jeweils insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren; davon sind in jedem Unterrichtsfach mindes-

tens 20 ECTS-AP der jeweiligen Fachdidaktik zugeordnet. Im Rahmen der 240 ECTS-AP sind 33,5 

ECTS-AP an pädagogisch-praktischen Studienanteilen inkludiert. 

§ 6 Lehrveranstaltungsarten und Teilungsziffern 

(1) Lehrveranstaltungen ohne immanenten Prüfungscharakter: 

1. Vorlesungen (VO) sind im Vortragsstil gehaltene Lehrveranstaltungen. Sie führen in die For-

schungsbereiche, Methoden und Lehrmeinungen eines Fachs ein. 
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2. Arbeitsgemeinschaften (AG) dienen zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit Theorien, 

Fragen, Methoden und Techniken eines Fachgebiets in Form der Zusammenarbeit in Grup-

pen. Teilungsziffer: 20 

3. Studienorientierungslehrveranstaltungen (SL) vermitteln einen Überblick über wesentliche 

Inhalte des Studiums und dessen weiteren Verlauf. Sie schaffen eine sachliche Entschei-

dungsgrundlage für die persönliche Beurteilung der Studienwahl. Teilungsziffer 25, falls in 

Teil III bei den jeweiligen Unterrichtsfächern nicht anders angegeben. 

(2) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (Teilungsziffer 20, falls in den Teilen 

II und III bei den jeweiligen Unterrichtsfächern und in den bildungswissenschaftlichen Grundla-

gen nicht anders angegeben): 

1. Proseminare (PS) führen interaktiv in die wissenschaftliche Fachliteratur ein und behandeln 

exemplarisch fachliche Probleme. Sie vermitteln Kenntnisse und Methoden des wissenschaft-

lichen Arbeitens. 

2. Übungen (UE) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter wissenschaftlicher Aufgaben. 

3. Seminare (SE) dienen zur vertiefenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung im Rahmen 

der Präsentation und Diskussion von Beiträgen seitens der Teilnehmenden. 

4. Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter 

Aufgaben eines Fachgebiets, die sich im Rahmen des Vorlesungsteils stellen. 

5. Praktika (PR) dienen zur praxisorientierten Vorstellung und Bearbeitung konkreter Aufgaben 

eines Fachgebiets, wobei sie die Berufsvorbildung und/oder wissenschaftliche Ausbildung 

sinnvoll ergänzen. 

6. Exkursionen (EX) tragen außerhalb der Universität und ihrer Einrichtungen zur Veranschau-

lichung und Vertiefung der Studieninhalte bei. 

7. Exkursionen verbunden mit Übungen (EU) dienen außerhalb der Universität und ihrer Ein-

richtungen der Veranschaulichung und Vertiefung der Studieninhalte und der praktischen Be-

arbeitung konkreter wissenschaftlicher Aufgaben eines Fachgebiets. 

8. Projektstudien (PJ) dienen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen zweier oder 

mehrerer Fachgebiete anhand fachübergreifender Fragen und der Anwendung unterschiedli-

cher Methoden und Techniken. 

§ 7 Verfahren zur Vergabe der Plätze bei Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschränkung 

Bei Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 

die Plätze wie folgt vergeben: 

1. Studierende, denen aufgrund der Zurückstellung eine Verlängerung der Studienzeit erwach-

sen würde, sind bevorzugt zuzulassen. 

2. Reicht Kriterium Z 1 zur Regelung der Zulassung zu einer Lehrveranstaltung nicht aus, so 

sind an erster Stelle Studierende, für die diese Lehrveranstaltung Teil eines Pflichtmoduls ist, 

und an zweiter Stelle Studierende, für die diese Lehrveranstaltung Teil eines Wahlmoduls ist, 

bevorzugt zuzulassen. 

3. Reichen die Kriterien Z 1 und Z 2 zur Regelung der Zulassung zu einer Lehrveranstaltung 

nicht aus, so werden die vorhandenen Plätze verlost. 

§ 8 Auslandsaufenthalt 

Es wird empfohlen, ein Auslandssemester zu absolvieren. Neben den fachwissenschaftlichen, fachdi-

daktischen und allgemein-bildungswissenschaftlichen Kompetenzen können durch einen Studienaufent-

halt im Ausland folgende Qualifikationen erworben und vertieft werden: 

1. allgemeine und fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse, 

2. Kenntnis anderer Studiensysteme und Erweiterung der eigenen Fachperspektive, 

3. interkulturelle Kompetenzen, 

4. organisatorische Kompetenz durch eigenständige Planung des Studienalltags in internationa-

len Verwaltungs- und Hochschulstrukturen. 
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§ 9 Bachelorarbeiten 

(1) Im Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist in jedem Unterrichtsfach 

eine Bachelorarbeit zu verfassen. 

(2) Die Bachelorarbeiten sind eigenständige schriftliche Arbeiten, die im Rahmen von Lehrveran-

staltungen abzufassen sind. 

(3) Nähere Bestimmungen über die Bachelorarbeit werden für jedes Unterrichtsfach in Teil III gege-

ben. 

(4) Die Bachelorarbeiten sind in schriftlicher Ausfertigung und in der von der Universitätsstudienle-

iterin oder dem Universitätsstudienleiter festgelegten elektronischen Form einzureichen. 

(5) Die Bachelorarbeit kann mit Einverständnis der Leiterin oder des Leiters der Lehrveranstaltung, 

in deren Rahmen sie verfasst wird, auch in einer Fremdsprache abgefasst werden. In den Unter-

richtsfächern Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch muss die Bachelorarbeit in der je-

weiligen Fremdsprache verfasst werden. 

§ 10 Prüfungsordnung 

(1) Die Leistungsbeurteilung der Module erfolgt durch Modulprüfungen. Modulprüfungen sind die 

Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten in einem Modul dienen. Mit der 

positiven Beurteilung aller Teile einer Modulprüfung wird das betreffende Modul abgeschlossen. 

(2) Die Leistungsbeurteilung der Lehrveranstaltungen der Module erfolgt durch Lehrveranstaltungs-

prüfungen. Lehrveranstaltungsprüfungen sind 

1. die Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten dienen, die durch eine 

einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden und bei denen die Beurteilung aufgrund eines 

einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung erfolgt. Die Lehrveranstaltungsleite-

rin oder der Lehrveranstaltungsleiter hat vor Beginn der Lehrveranstaltung die Prüfungsme-

thode (schriftlich und/oder mündlich) und die Beurteilungskriterien festzulegen und bekannt 

zu geben. 

2. Prüfungen über Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, bei denen die Be-

urteilung aufgrund von regelmäßigen schriftlichen und/oder mündlichen Beiträgen der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer erfolgt. Die Lehrveranstaltungsleiterin oder der Lehrveranstal-

tungsleiter hat vor Beginn der Lehrveranstaltung die Prüfungsmethode (schriftlich und/oder 

mündlich) und die Beurteilungskriterien festzulegen und bekannt zu geben. 

§ 11 Akademischer Grad 

An Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

wird der akademische Grad „Bachelor of Education“, abgekürzt BEd, verliehen. 

§ 12 Inkrafttreten 

Dieses Curriculum tritt mit 1. Oktober 2015 in Kraft. 

§ 13 Übergangsbestimmungen 

(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015/2016 das Studium 

beginnen.  

(2) Ordentliche Studierende, die eines der folgenden Diplomstudien 

1. Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universi-

tät Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, 

2. Lehramtsstudium an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck in den 

Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und Wirtschaftskunde, 

Mathematik sowie Physik, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Univer-

sität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, 
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3. Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Katholische Religion an der Universität Innsbruck, 

kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 

14. Juni 2002, 48. Stück, Nr. 470, 

vor dem 1. Oktober 2015 begonnen haben, sind ab diesem Zeitpunkt berechtigt, den ersten Stu-

dienabschnitt dieses Studiums innerhalb von längstens fünf Semestern, den zweiten Studienab-

schnitt dieses Studiums innerhalb von längstens acht Semestern abzuschließen. 

(3) Wird ein Studienabschnitt des Diplomstudiums nicht fristgerecht abgeschlossen, sind die Studie-

renden dem Curriculum für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) un-

terstellt. Im Übrigen sind die Studierenden berechtigt, sich jederzeit freiwillig dem Curriculum 

für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) zu unterstellen. 

(4) Die Anerkennung von Prüfungen, die im Rahmen der Diplomstudien 

1. Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universi-

tät Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, 

2. Lehramtsstudium an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck in den 

Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und Wirtschaftskunde, 

Mathematik sowie Physik, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Univer-

sität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, 

3. Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Katholische Religion an der Universität Innsbruck, 

kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 

14. Juni 2002, 48. Stück, Nr. 470, 

abgelegt wurden, für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) gemäß 

§ 78 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 – UG ist im Anhang zu diesem Curriculum festgelegt. 
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Teil II: Bildungswissenschaftliche Grundlagen 

Vorbemerkung 

Teil II des Curriculums ist im Sinne eines Spiralcurriculums aufgebaut, sodass einzelne Themenbereiche 

im Studienverlauf auf höherem Komplexitätsniveau in differenzierter Form wiederkehren. Durch diese 

kohäsiv-kontinuierliche Erweiterung und Reflexion von Grundlagen-, Erfahrungs- und Professionswis-

sen im Ausbildungsprozess wird vor dem Hintergrund eines berufslebenslangen Professionalisierungs-

prozesses ein integratives Fundament für künftiges pädagogisches Denken und Handeln gelegt. Die be-

gleitenden Lehrveranstaltungen zu den Praktika sind darauf ausgerichtet, deren professionalisierende 

Vor- und Nachbereitung zu gewährleisten. 

Der in den Lehrveranstaltungsbeschreibungen verwendete Begriff Diversität bezieht sich insbesondere 

auf die Bereiche Gender, soziale Herkunft, Mehrsprachigkeit, besondere Begabungen und die Konzepte 

Inklusion Interkulturalität und Heterogenität. 

§ 1 Teilungsziffern 

1. Proseminare (PS): 24 

2. PS Integration professionsspezifischer Kompetenzen – Pflichtmodul 5a: 14 

3. Praktika (PR): 14 

4. PR Initialpraktikum – Pflichtmodul 1c.: 20 

§ 2 Pflichtmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 40 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Professionsspezifische Initiierung im Berufsfeld Schule SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Schule als Bildungsinstitution und Rolle der Lehrperson 

Einführung in die Themenbereiche: Schule als Institution im Kontext for-

maler Bildung, alternative Unterrichts- und Schulkonzepte, Lernen und 

Lehren im institutionellen und gesellschaftlichen Kontext, Unterrichtstheo-

rien und Allgemeine Didaktik, Unterrichtsplanung und Gestaltung von 

Lern- und Lehrszenarien sowie -umgebungen unter dem Aspekt der Diver-

sität; 

Einblick in Methoden zur Erforschung von Schule und Unterricht, Grund-

lagen der Unterrichtsbeobachtung und grundlegende Professionalisierungs-

konzepte des Lehrberufes im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Rol-

lenbildern von Lehrpersonen 

2 2 

b. PS Schule als Bildungsinstitution und Rolle der Lehrperson 

Reflexion der eigenen Lernbiografie vor dem Hintergrund verschiedener 

Professionalisierungskonzepte des Lehrberufes aus der Vorlesung, exemp-

larisch vertiefende Auseinandersetzung mit Themengebieten der Vorle-

sung, Einüben metakognitiv-professionalisierender Reflexion, Erproben so-

zialen Lernens und Auseinandersetzung mit Teamerfahrung; 

Auseinandersetzung mit den eigenen subjektiven Theorien von Lernen und 

Lehren, Erproben verschiedener Methoden für die Unterrichtsgestaltung 

unter Einbeziehung handlungsorientierter Zugänge, Erstellung erster Unter-

richtsplanungen, Erlernen von Methoden der Unterrichtsbeobachtung  

2 2 

c. PR Umgang mit professionsspezifischen Herausforderungen des Be-

rufsfelds Schule – Initialpraktikum 

Das Initialpraktikum besteht aus einem universitären (2 ECTS-AP) und ei-

nem schulischen (1,5 ECTS-AP) Teil. 

Der schulische Teil bietet die Möglichkeit zur Teilnahme am Schulleben; 

Wechsel von der Schülerinnen- und Schülerperspektive zur Lehrerinnen- 

2 3,5 
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und Lehrerperspektive; Hospitationen und Unterrichtsbeobachtungen; erste 

Erfahrungen mit Durchführung und Reflexion von Unterrichtssequenzen; 

erste empirische Zugänge zum Forschungsfeld Schule. 

Der universitäre Teil der Lehrveranstaltung konzentriert sich auf folgende 

Inhalte: Reflexion des Schulpraktikums, Reflexion der Berufswegentschei-

dung in Form einer theoriebasierten, metakognitiven Reflexion des Initial-

praktikums, Fortsetzung der Professionalisierung im Sinn der Weiterent-

wicklung handlungsorientierter subjektiver Konzepte und Theorien zum 

Lehrberuf, weitere Vertiefung auf Fragestellungen im Zusammenhang mit 

heterogenen Lerngruppen, Gestaltung von inklusiven Lernszenarien sowie 

-umgebungen 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen den Stellenwert der Schule als 

Bildungsinstitution und verfügen über Grundlagenwissen in den Bereichen Bildung, Lernen 

und Lehren in institutionellen Kontexten. Sie kennen alternative Lernkonzepte und Schulsys-

teme. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, ausgewählte Modelle 

der Unterrichtsplanung sowie Methoden für die Unterrichtsgestaltung zu erklären, und wenden 

diese unter Anleitung an. Sie kennen unterrichtstheoretische Modelle, wissen um die Grundla-

gen Allgemeiner Didaktik und verfügen über grundlegende Medienkompetenz. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Wissen über den Lehrberuf als 

Profession erworben, kennen ausgewählte Professionalisierungskonzepte sowie das Anforde-

rungsprofil im Lehrberuf. Außerdem haben sie Einblicke in die Berufswirklichkeit gewonnen. 

Sie sind in der Lage, ihre eigene Schul- und Lernbiografie zu reflektieren. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls wissen um die grundlegende Bedeutung 

von Diversität für Unterrichtsgestaltung und -durchführung und verfügen über erste Erfahrun-

gen mit Unterrichtsreflexion, Teamarbeit und sozialem Lernen. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben erste empirische Erfahrungen im 

Forschungsfeld Schule gesammelt. Sie haben im Praktikum Erfahrungen in den Bereichen Un-

terrichtsbeobachtung, Unterrichtsplanung, in der Durchführung von Unterrichtssequenzen ge-

wonnen und sind in der Lage diese Erfahrungen systematisch und theoriebasiert zu reflektieren. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben grundlegende Kompetenzen in den 

Bereichen Präsentation, Rhetorik und Gestaltung von Lernsituationen erworben. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls werden sich ihrer Berufswegentscheidung 

auf der Grundlage praktischer Erfahrungen im Feld Schule bewusst und reflektieren diese auf 

Basis professionstheoretischer Konzepte sowie der eigenen Bildungsbiografie. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Lernen, Lehren und Forschen im Diversitätskontext SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Lernen und Lehren im Diversitätskontext  

Einführung in die Themenbereiche: Grundlagen des Lernens und Lehrens; 

Konzepte der Personalisierung, Differenzierung und Erziehung; Bildungs-

prozesse im Spannungsfeld gesellschaftlicher Anforderungen, Perspektiven 

und Modelle; Jugendkulturen und Adoleszenz; entwicklungs-psychologi-

sche Grundlagen sowie ausgewählte Konzepte und Theorien aus dem Be-

reich der pädagogischen Psychologie 

2 2 

b. PS Lernen und Lehren im Diversitätskontext 

Vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen der Vorlesung: handlungs-

orientierte Bearbeitung exemplarischer schulpraktischer Beispiele, be-

1 2 
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wusste und reflexive Auseinandersetzung mit den eigenen stereotypen Zu-

schreibungen, Methoden zur Gestaltung von sozialen Beziehungen und ko-

operativen Arbeitsformen in heterogenen Lerngruppen. 

c. VO Bildungsforschung und Entwicklung von Schule und Unterricht 

Einführung in die Themenbereiche: quantitative und qualitative Ansätze 

und Perspektiven forschungsmethodologisch-wissenschaftstheoretischer 

Zugänge der Bildungsforschung, Verknüpfung dieser mit Konzepten, Mo-

dellen und Theorien der Lern-, Lehr- und Unterrichtsforschung; 

Diskussion aktueller Ergebnisse der (evidenzbasierten) Schul- und Bil-

dungsforschung sowie ausgewählter Methoden zur Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung in der Schule 

1 1,5 

d. PS Bildungsforschung und Entwicklung von Schule und Unterricht 

Vertiefung und handlungsorientierte Umsetzung von Themen der Vorle-

sung; Entwickeln und Bearbeiten von Forschungsfragen im Kontext von 

Bildung sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung; Austausch der Konzepte 

und Diskussion ihres Potentials für die eigene Profilierung als Lehrperson 

1 2 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse 

zum Thema Lernen und Lehren im Diversitätskontext in seiner schulrelevanten Breite und im 

Bereich der pädagogischen Psychologie. 

Sie sind in der Lage sich der Herausforderung stereotyper Zuschreibungen bewusst zu werden 

und reflektiert damit umzugehen. Ihr Wissen um soziale und kulturelle Kontexte erlaubt es 

ihnen, Möglichkeiten und Grenzen ihres Handelns zu erkennen und zu berücksichtigen. 

Sie verfügen über theoretisches und praktisches Wissen zur Gestaltung von sozialen Beziehun-

gen und kooperativen Arbeitsformen in heterogenen Lerngruppen. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben einen erweiterten Einblick in be-

rufsfeldbezogene Forschung und Entwicklung von Schule und Unterricht sowie Schulqualität. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

3. 
Pflichtmodul: Diagnostizieren, Beraten, Erziehen, Unterrichten und 

Beurteilen 
SSt 

ECTS-

AP 

a. VO Diagnostik und Beratung 

Einführung in die Themenbereiche: Grundlagen und Instrumenten zur lern-

prozessorientierten Diagnostik und Beratung; ausgewählter Modelle päda-

gogischer Diagnostik und schulischer Lernförderung; theoretische Kon-

zepte aus den Bereichen Kommunikation und Konfliktmanagement; Instru-

mente der Gewaltprävention, Beratung und Mediation 

2 2 

b. PS Diagnostik und Beratung 

Fallbasierte Bearbeitung der Vorlesungsthemen; praktische Übung und 

Vertiefung von Instrumenten der Diagnostik, Kommunikationstechniken 

und Beratungsformate 

2 2 

c. PR Erziehung und Leistungsbewertung – Tagespraktikum 

Die Lehrveranstaltung besteht aus einem universitären (2 ECTS-AP) und 

einem schulischen (1,5 ECTS-AP) Teil.  

Universitärer Teil:  

2 3,5 
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Vermittlung von Grundlagen zu Fragen der Erziehung und Leistung im 

Kontext formaler Bildungsprozesse; Diskussion grundlegender pädagogi-

scher und psychologischer Theorien, Modelle und Konzepte und Erarbeiten 

daraus resultierender, handlungsrelevanter Interventionsmöglichkeiten; 

Handlungsorientiere Vermittlung und Anwendung der Grundlagen zur 

Leistungsbewertung, Diskussion von Gütekriterien zur Leistungs-bewer-

tung; 

Anwendung der Grundlagen und Methoden zu Erziehung und Leistung im 

Kontext von Diversität, sozialem Lernen und der Zusammenarbeit mit Bil-

dungspartnern; 

Vermittlung und Erprobung von Theorien und Modellen zur individuellen 

Lernerfolgsrückmeldung, kooperativen Entwicklungs- und Förderplanung. 

Diskussion aktueller Konzepte und Modelle zum Classroom-Management 

und zum kooperativen Lernen; 

 

Schulischer Teil:  

Planen und Durchführen von Unterrichtseinheiten unter besonderer Berück-

sichtigung der Bildungsstandards; gezielter Einsatz von Lern- und Lehrfor-

men, Umgang mit unterrichtlichen Interventionen; praktische Umsetzung 

innovativer Formen kooperativen und teamorientierten Unterrichtens; die 

Studierenden werden von Mentorinnen und Mentoren betreffend Planung, 

Durchführung und Reflexion ihres Unterrichts begleitet.  

 Summe 6 7,5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über grundlegende Kenntnisse 

in Kommunikationstheorien, Lerndiagnostik, Beratung und Mediation. Sie kennen Modelle zur 

Förderung des Lernens, können diese adaptiv anwenden und verfügen über Kompetenzen im 

Umgang mit Konflikten und zur Prävention von Gewalt.  

Sie sind in der Lage, vor dem Hintergrund lernprozessorientierter diagnostischer Erkenntnisse 

erste Handlungsstrategien und Interventionskompetenzen für das Berufsfeld Schule zu entwi-

ckeln und kooperative Entwicklungs- und Förderpläne zu erstellen.  

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage Strategien und Methoden 

des Classroom-Managements einzuordnen, zu bewerten und flexibel einzusetzen. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können fallbasiert und handlungsorien-

tiert kommunikationstheoretische Modelle für das Arbeitsfeld Schule anwenden. Die Studie-

renden kennen und verstehen die Gütekriterien der Leistungsbewertung. Sie erkennen die Her-

ausforderung der Thematik Leistungsfeststellung und -bewertung und können eigene Zugänge 

theoriegestützt begründen. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über grundlegende pädagogi-

sche Kenntnisse und beziehen diese auf Aufgabenbereiche der Lehrerin bzw. des Lehrers im 

Schulalltag. Aufgrund der kontinuierlichen Erfahrungen im Schulleben können sie dem Aus-

bildungsstand entsprechend die Perspektive einer Lehrperson einnehmen.  

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über personale, soziale, fachli-

che und methodische Kompetenzen. Sie sind in der Lage, nach vorgegebenen Zielen Unter-

richtseinheiten eigenständig zu planen, durchzuführen, zu evaluieren und auf heterogene Lern-

gruppen situativ mit differenzierten Unterrichtsmethoden zu reagieren. Sie kennen Feedbackin-

strumente zur Selbst- und Fremdwahrnehmung ihres Unterrichts und sind in der Lage, diese 

einzusetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

4. 
Pflichtmodul: Professionsspezifische Profilierung als Lehrperson im 

Berufsfeld Schule 
SSt 

ECTS-

AP 
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a. PS Professionsspezifisches Wissen und Handeln 

Die Studierenden setzen sich in vertiefender und verknüpfender Weise zur 

professionsspezifischen Profilierung und zur Vorbereitung auf ihre Praktika 

mit folgenden Themen auseinander: Schule als Institution im Kontext for-

maler Bildung; Lernen und Lehren im Kontext von Diversität und Dynami-

ken in (Lern-)Gruppen (Teamentwicklungskonzepte, Modelle für Class-

room-Management, Elternarbeit und Beratungsmodelle); Vertiefung von 

Konzepten zur Planung, Durchführung und Evaluation von Unterricht und 

bereits bekannter didaktischer Modelle und diagnostischer Methoden; Aus-

einandersetzung mit der Bedeutung verschiedener Handlungskonzepte 

(z. B. Individualisierungs-, Differenzierungs- und Personalisierungsmaß-

nahmen) für die Ausgestaltung personaler Bildungsprozesse; Gestaltung 

von Lernumgebungen unter Berücksichtigung von Diversität; Auseinander-

setzung mit pädagogischen Konzepten zur Förderung der Persönlichkeits-

entwicklung (Selbstkompetenz, Kooperations-, Konflikt- und Reflexions-

fähigkeit) und der lernseitigen Perspektive; theoriegeleitete vertiefende An-

wendungen von Methoden zur Erforschung von Schule und Unterricht so-

wie Evaluation von Unterricht. 

Die inhaltliche Auseinandersetzung schließt mit der Planung eines Projek-

tes zum forschenden Lernen mit dem Fokus auf Unterrichtsqualität und Un-

terrichtsentwicklung sowie Schulqualität und Schulentwicklung. 

2 3 

b. PR Professionsspezifisches Wissen und Handeln Blockpraktika A+B 

Die Lehrveranstaltung besteht aus einem universitären Teil (2 ECTS-AP) 

und zwei schulischen Teilen (NMS bzw. PTS 2,5 ECTS-AP und AHS bzw. 

BHS 2,5 ECTS-AP). 

Lehrveranstaltungsteil Praktikumsbegleitung (Sekundarstufe I und Sekun-

darstufe II): 

Theoriegeleitete Reflexion der eigenen Unterrichtstätigkeit und des eigenen 

Professionalisierungsweges; Begleitung und Evaluation der Arbeiten zum 

forschenden Lernen im Praktikum; professionsspezifische Reflexion der 

eingesetzten Konzepte zur Identifikation von individuellen Förderbedürf-

nissen (Umgang mit Diversität), die eines besonderen Unterstützungsange-

botes im schulischen Bereich bedürfen; reflektierte Auseinandersetzung mit 

pädagogischen Interventions- und Fördermöglichkeiten vor dem Hinter-

grund pädagogischer Diagnostik und multidisziplinärer Zusammenarbeit; 

schulstufen- bzw. schulformspezifische Auseinandersetzung mit Möglich-

keiten der Leistungserhebung und -bewertung; vertiefte Auseinanderset-

zung mit in der Praxis erlebten besonderen Unterrichtssituationen 

Lehrveranstaltungsteil Praktika (NMS bzw. PTS und AHS bzw. BHS): Ak-

tive Teilnahme an sämtlichen schulischen Aktivitäten; Vor- und Nachbe-

sprechungen der durchgeführten Hospitationen und Unterrichtseinheiten, 

planen selbstständiger Unterrichtstätigkeit (Unterrichtsstunden bzw. Unter-

richtsreihen) alleine bzw. im Team; selbstständiges und eigenverantwortli-

ches Unterrichten von Gruppen bzw. Klassen; Anwendung verschiedener 

Handlungskonzepte (z. B. Individualisierungs-, Differenzierungs- und Per-

sonalisierungsmaßnahmen) für die Ausgestaltung personaler Bildungspro-

zesse unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Rahmenbedin-

gungen der Schulformen (Praktikumsteil NMS bzw. PTS und Praktikums-

teil AHS bzw. BHS); schulformspezifische Entwicklungen und Umsetzun-

gen unterschiedlicher Lernumgebungen unter Berücksichtigung von Diver-

sität und professioneller Umgang mit besonderen Unterrichtssituationen; 

Generierung von Transferwissen im Feld (Service Learning) 

2 7 

 Summe 4 10 

 Lernziele des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über fortgeschrittenes Wissen 

zu Konzepten der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und Evaluation und sind in der Lage, 

angemessene Lerndesigns für verschiedene Lerngruppen mithilfe bildungs- und lerntheoreti-

scher sowie pädagogisch-didaktischer Modelle zu entwerfen und im Unterricht anzuwenden. 

Sie haben fundierte Kenntnisse über Dynamiken in Lerngemeinschaften und verfügen über 

theoretisches und praktisches Wissen zur Gestaltung von sozialen Beziehungen und koopera-

tiven Arbeitsformen. Sie sind in der Lage, theoretisches und praktisches Wissen zu verknüpfen 

und daraus Erkenntnisse zu generieren, die zur Weiterentwicklung des Unterrichts, der Lern-

bedingungen für die Schülerinnen und Schüler bzw. der Schulqualität beitragen. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können Instrumente der Leistungserhe-

bung und -beurteilung situationsadäquat einsetzen und sind in der Lage, mit Feedback diffe-

renziert umzugehen. 

Sie können Konzepte und Methoden zu innovativen Unterrichtsformen, Konfliktmanagement, 

Classroom-Management und Elternberatung umsetzen.  

Durch theoriegeleitete Praxisreflexion können sich die Absolventinnen und Absolventen dieses 

Moduls mit ihrer eigenen Unterrichtstätigkeit auseinandersetzen und gestützt auf Lern- und 

Unterrichtstheorien das eigene Unterrichtskonzept weiterentwickeln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 bis 3 und die jeweiligen 

Anmeldungsvoraussetzungen für die Fachpraktika der betroffenen Unterrichtsfächer 

 

5. 
Pflichtmodul: Integration und Vertiefung professionsspezifischer  

Kompetenzen  
SSt 

ECTS

-AP 

 PS Integration professionsspezifischer Kompetenzen 

Vertiefte Auseinandersetzung mit Befunden der Lern- und Lehrforschung, 

Schul- und Unterrichtsforschung und der aktuellen nationalen wie interna-

tionalen Bildungsforschung; Diskussion der Erkenntnisse aus eigenen Pro-

jekten zum forschenden Lernen und Verortung derselben im aktuellen Fach-

diskurs; Rückblick und Reflexion auf den eigenen professionsbiografischen 

Bildungsgang mit besonderem Schwerpunkt auf dem eigenen Lehrverständ-

nis („Teaching Philosophy“ und subjektive Theorien) sowie Selbstveror-

tung in aktuellen Professionalisierungskonzepten; Präsentation und Diskus-

sion von Ergebnissen eigener Forschungstätigkeit und Verortung dieser im 

aktuellen Fachdiskurs; Reflexion der eigenen professionellen Entwicklung 

vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher und professionstheoreti-

scher Konzepte und Darstellung des Entwicklungsstandes der erworbenen 

Kompetenzen und Formulierung von persönlichen professionsspezifischen 

Entwicklungszielen; die Lehrveranstaltung thematisiert zentrale Herausfor-

derungen des Lehrberufs wie den Umgang mit Belastungsmomenten, pro-

zessorientierte Interventionen in besonderen schulischen Situationen und 

Differenzierungsanforderungen im Diversitätskontext.  

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 verfügen über professionelle Kernkompetenzen von Lehrpersonen und sind in der 

Lage, ihre eigene professionelle Entwicklung zu steuern;  

 haben Fertigkeiten für prozessorientierte Interventionen entwickelt und können bil-

dungswissenschaftliche Analyseinstrumente in komplexen schulischen Handlungssitu-

ationen anwenden; 

 verfügen über grundlegend notwendige bildungswissenschaftliche Kompetenzen, um 

als Lehrpersonen im Berufsfeld Schule tätig zu werden.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 4 

 



– 17 – 

6. Pflichtmodul: Aktuelle Themen zur Schul- und Bildungsforschung SSt 
ECTS-

AP 

a. Lehrveranstaltungen zur Vertiefung der Module 1 bis 4 bzw. zu aktuellen 

bildungswissenschaftlichen Themen aus dem entsprechend gekennzeichne-

ten Lehrveranstaltungsangebot der School of Education 

2 2,5 

b. Es ist eine Lehrveranstaltung im Umfang von 2,5 ECTS-AP aus den folgen-

den Themenbereichen zu wählen: 

VO Gendersensibilität im Schul- und Bildungssystem 

In der Lehrveranstaltung werden Aspekte des formalen Bildungssystems 

unter besonderer Berücksichtigung genderbezogener Fragen und Problem-

stellungen behandelt. 

 

VO Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und Interkulturalität im Schul- 

und Bildungssystem 

In der Lehrveranstaltung werden Aspekte des formalen Bildungssystems 

unter besonderer Berücksichtigung interkultureller Fragen und Problemstel-

lungen (Sprache, Kultur, Werte, Glaube, ...) behandelt. 

 

VO Inklusion und Heterogenität im Schul- und Bildungssystem 

In der Lehrveranstaltung werden Aspekte des formalen Bildungssystems 

unter besonderer Berücksichtigung des Phänomens Heterogenität und in-

klusiver Fragstellungen behandelt. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre erworbenen Fertigkeiten und 

Kenntnisse nach eigenen, angebotsbezogenen Interessen schwerpunktmäßig erweitert und pro-

filiert. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 
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Teil III: Bestimmungen für die Unterrichtsfächer 

Abschnitt 1: Unterrichtsfach Bewegung und Sport 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Fachliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums mit Unterrichtsfach Bewegung und 

Sport  

 verfügen über grundlegende Kenntnisse aus folgenden für den Bewegungs- und Sportunter-

richt relevanten Bereichen: Sportpädagogik, Sportpsychologie, Sportsoziologie, Bewegungs-

wissenschaften, Biomechanik; Trainingswissenschaften, Sportmedizin und Sportökologie; 

 verfügen über ein umfassendes bewegungswissenschaftliches Wissen, das sie unter Nutzung 

eines vielfältigen Repertoires an Unterrichtsmethoden bei der Gestaltung von Bildungs- und 

Lehr-Lern-Prozessen adäquat anwenden können; 

 verfügen über ein gut ausgeprägtes Niveau an sportmotorischen Fähigkeiten und sportartspe-

zifischen Fertigkeiten sowie eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit für den eigenen Kör-

per und das eigene Bewegungshandeln und sind qualifiziert, ihre sportmotorische Leistungs-

fähigkeit selbstständig zu verbessern sowie mit entsprechenden Methoden das motorische 

Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler zu verbessern; 

 kennen geeignete diagnostische Verfahren zur Prüfung individueller Lernvoraussetzungen 

und können adäquate Maßnahmen zur Leistungsverbesserung anwenden; 

 setzen sich kritisch mit dem Kulturphänomen Sport auseinander und können relevante As-

pekte (z. B. Kultur, Politik, Wirtschaft, Umwelt …) im Unterricht thematisieren; 

 sind fähig, sich mit zukünftigen Berufsfeldern im schulischen Rahmen kritisch reflektierend 

auseinanderzusetzen und eigene Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Unterrichtsfaches 

zu entfalten; 

 unterstützen am Schulstandort die Öffnung der Schule nach außen und setzen zielführende 

Maßnahmen, um das Unterrichtsfach im gesellschaftlichen Umfeld sichtbar zu machen; 

 unterstützen die Gestaltung der Schule als gesundheitsfördernden Lebensraum unter beson-

derer Berücksichtigung von Bewegung und Sport und engagieren sich in der Schulsportent-

wicklung durch vielfältige außerunterrichtliche Bewegungsangebote. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums mit Unterrichtsfach Bewegung und 

Sport 

 gewährleisten in der Gestaltung des Unterrichts durch entsprechende Maßnahmen zu jeder 

Zeit ein höchstmögliches Maß an Sicherheit und können mögliche Risiken und Gefahren bei 

der Ausübung von Bewegung, Spiel und Sport umsichtig einschätzen sowie wirkungsvolle 

Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung ergreifen; 

 erwerben die Kompetenz, Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuel-

len Leistungsfähigkeit, in den im Curriculum der Schule definierten Bereichen auszubilden: 

konditionelle und koordinative Grundlagen des Bewegungshandelns, spielorientierte, erleb-

nisorientierte, gestaltend-darstellende sowie gesundheitsorientiert-ausgleichende Bewe-

gungshandlungen; zudem sind sie in der Lage, kompetenzorientierte Bildungsstandards für 

das Fach Bewegung und Sport umzusetzen; 

 wecken bei Schülerinnen und Schülern die Freude an der Bewegung und tragen durch fächer-

verbindende und fachübergreifende Angebote dazu bei, einen bewegungsorientierten und ge-

sundheitsbewussten Lebensstil zu entwickeln; 

 sind in der Lage, ihre eigene geschlechterspezifische Körper- und Bewegungssozialisation 

kritisch zu reflektieren und können koedukativen Unterricht geschlechtersensibel gestalten; 

 verfügen über Wissen und ausgewählte Methoden, um durch die Inszenierung spezifischer 

Sport-, Spiel-, Tanz- und Bewegungsformen Prozesse der Integration und des multikulturel-

len Lernens zu fördern; 
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 verfügen über ausgeprägte fachdidaktische Kompetenzen, um mit heterogenen Voraussetzun-

gen der Schülerinnen und Schüler (kulturelle Hintergründe, besondere Bedürfnisse) produk-

tiv umzugehen, und sind in der Lage, einen geschlechter- und diversitätssensiblen sowie in-

klusiven Unterricht professionell zu gestalten. 

§ 2 Ergänzungsprüfung 

(1) Die Zulassung zum Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Bewegung und Sport setzt gemäß Uni-

versitätsgesetz 2002 zusätzlich zu den allgemeinen Zulassungsbedingungen für ordentliche Stu-

dien und den Zulassungsbedingungen für das Lehramtsstudium die Ablegung der Ergänzungs-

prüfung für den Nachweis der körperlich-motorischen Eignung voraus. 

(2) Die Ergänzungsprüfung ist in Form von motorischen Leistungstests durchzuführen. Die erforder-

lichen Leistungen sind von der Universitätsstudienleiterin/dem Universitätsstudienleiter festzule-

gen und bekannt zu machen. 

§ 3 Teilungsziffern 

1. Proseminare (PS): 25 

2. Übungen (UE): 15–25 (je nach Sicherheitsaspekt) 

3. Praktika (PR): 14 

4. Exkursionen (EX): 12–20 (je nach Sicherheitsaspekt, rechtlichen und organisatorischen Be-

dingungen) 

5. Vorlesungen mit Übungen aus dem Bereich Fachdidaktik (VU): 15–20 (je nach Sicherheits-

aspekt) 

§ 4 Pflichtmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Medizinisch-biologische und soziologische Grundlagen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Anatomie 

Beschreibende und funktionelle Anatomie des Bewegungssystems; Anato-

mie der inneren Organe, des Nervensystems und der Sinnesorgane: jeweils 

unter Berücksichtigung von Alltagsaktivitäten und ausgewählten Sportar-

ten; anatomische Besonderheiten des Organismus: Wachstum und Entwick-

lung – Belastbarkeit und Adaptationsprozesse unter Berücksichtigung von 

Alter und Geschlecht 

2 4 

b. VO Leistungsphysiologie 

Grundlagen der Zellphysiologie, Muskel-, Nerven- und Sinnesphysiologie; 

Herzkreislauffunktion, Blut- und Gefäßphysiologie; Atemphysiologie; Ver-

dauung, Stoffwechsel und endokrines System; Wasser- und Elektrolythaus-

halt: jeweils mit ausgewählten Aspekten sportlicher Bewegung und der 

Leistungsfähigkeit; physiologische Besonderheiten des Organismus: Belas-

tungsreaktionen, Belastungsadaptation und Gesundheitsrelevante Aspekte 

unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht 

2 4 

c. VO Sportsoziologie 

Grundlagen der Sportsoziologie; Kenntnisse zur Sozialisation durch und 

zum Sport; Sport als Instrument der Integration und Inklusion; Verständnis 

für geschlechtsspezifische und interkulturelle Ausprägungsformen von Be-

wegung und Sport 

1 2 

 Summe 5 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  
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 verfügen über eingehende Kenntnisse über Aufbau und Funktion des menschlichen 

Organismus unter den Aspekten der sportlicher Bewegungs- und Leistungsfähigkeit 

und über grundlegende Kenntnisse der anatomischen Strukturen des Körpers als 

Grundlage zum Verständnis der motorischen Leistungsfähigkeit; 

 verfügen über grundlegendes Wissen der physiologischen Strukturen des Körpers als 

Grundlage für das Verständnis von Belastungsreizen beim Training motorischer Fä-

higkeiten.; 

 verfügen über ein grundlegendes Wissen der Sportsoziologie, Kenntnisse zur Soziali-

sation im Sport, geschlechtsspezifische Ausprägungsformen von Bewegung und Sport 

und über Ansätze der Inklusionspädagogik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Sportpraktisch-methodische Grundlagen I SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Bewegungsspiele 

Kenntnis der Vielfalt von Bewegungsspielen; 

Aneignung eines breiten Repertoires an Bewegungsspielen (Funktionsspiel, 

Rollenspiele, Wettspiele, kooperative Spiele; 

Kenntnis der Strukturen der grundlegenden Formen kompetitiver und ko-

operativer Sport- und Bewegungsspiele; Spiel- und Übungsformen zur Ge-

staltung eines diversitätssensiblen und inklusiven Unterrichts;  

Entwicklung von Spielfähigkeit auf Handlungs- und Organisationsebene; 

Inszenierung von Lernumgebungen („Experimentierlabors“) zum selbstor-

ganisierten Lernen 

2 2 

b. UE Fitnessgymnastik mit Musik 

Kennen, Vergleichen und Anwendenlernen ausgewählter Richtungen und 

Trends des Bereiches „Groupfitness mit Musik“;  

allgemeine und spezielle Aspekte der Musiklehre sowie spezielle, metho-

disch-didaktische Arbeitsweisen für den Bereich der funktionellen und ge-

sundheitsorientierten Gymnastik erarbeiten und anwenden; 

Verbesserung des Eigenkönnens; 

praxisbezogene Reflexion 

2 2 

c. UE Eislauf 

Grundlegende Techniken des Eislaufens, spielerische Bewegungsformen 

auf dem Eis, Erarbeitung von Bewegungsfolgen einzeln und in Gruppen; 

Kenntnis der methodischen Schritte zur Verbesserung der Eislauftechnik 

mit Bewegungsanalyse und Fehlerkorrektur; 

eislaufspezifische Spiel- und Wettkampfformen unter besonderer Berück-

sichtigung von Sicherheitsaspekten 

1 1 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls 

 haben ein ausreichendes Maß an Eigenerfahrung und Eigenkönnen im Bereich der Be-

wegungsspiele, der „Groupfitness“ und im Eislaufsport entwickelt; 

 verfügen über ein erweitertes Eigenkönnen in ausgewählten Formen von Bewegungs-

spielen und können Einheiten für den Sportspielunterricht diversitätssensibel, inklusi-

ons- und kompetenzorientiert gestalten; 

 haben Kenntnisse über allgemeine und spezielle Aspekte der Musiklehre sowie über 

spezielle, methodisch-didaktische Arbeitsweisen und können diese anwenden; 
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 können eislaufspezifische Spielformen unter besonderer Berücksichtigung von Sicher-

heitsaspekten kompetenzorientiert anleiten; 

 können die Bewegungsfertigkeiten aus den Bereichen „Groupfitness“, Eislauf und der 

Bewegungsspiele hinsichtlich des bewegungstheoretischen Hintergrunds beschreiben 

und begründen und kennen methodische Basiskonzepte der kompetenzorientierten 

Umsetzung. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Bewegungswissenschaftliche Grundlagen SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 

Forschungsbereiche und Forschungsmethoden der Sportwissenschaft; Lite-

raturrecherche und Zitierrichtlinien; inhaltlicher und formaler Aufbau sowie 

Erstellung und Präsentation einer wissenschaftlichen Arbeit; Einführung in 

die Methoden der qualitativen Sozialforschung 

2 5 

b. VO Bewegungswissenschaft 

Anwendung anatomischer und physiologischer Grundkenntnisse zum bes-

seren Verständnis von Bewegungsvollzügen; Grundtechniken von Bewe-

gungsanalysen und Fehlerkorrektur; Strukturierung motorischer Fähigkei-

ten und Fertigkeiten; Überblick über die motorische Entwicklung; Kennen-

lernen und kritische Betrachtung bewegungswissenschaftlicher Methoden 

insbesondere sportmotorischer Tests; Skizzierung von Steuerungsmodellen 

und deren Umsetzung für motorisches Lernen 

2 4 

c. UE Haltungsförderung 

Verfahren der Befunderhebung muskulärer Defizite (Maximalkrafttests, 

Muskelfunktionstests); präventive Methoden (Kräftigungs-, Koordinations- 

und Dehnungsmethoden) und Bewegungsstrategien zur Behebung von 

Schwächen oder Überbeanspruchung 

1 1 

 Summe 5 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls 

 kennen die inhaltliche Abgrenzungen sportwissenschaftlicher Teildisziplinen unter 

Berücksichtigung des Leistungs-, Gesundheits- und Schulsports; 

 sind in der Lage, sportwissenschaftliche Informationsquellen zu verwenden und formal 

richtig zu bearbeiten, und verstehen, welche Fragestellungen in der Sportwissenschaft 

mit welchen Methoden bearbeitet werden; 

 können motorische Fähigkeiten und motorische Fertigkeiten strukturieren und kennen 

die Ontogenese motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten; 

 kennen die wichtigsten Theorien der motorischen Steuerung und Regelung und des 

Bewegungslernens und sind in der Lage, entsprechende Konsequenzen für die Bewe-

gungskorrektur und trainingsmethodische Maßnahmen abzuleiten; 

 haben entwicklungsrelevantes Wissen über die Bedeutung von Haltungsförderung für 

die Gesundheit erworben und können Basiskonzepte der Haltungsförderung differen-

ziert und themenorientiert vermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Sportpraktisch-methodische Grundlagen II SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Gerätturnen 2 2 
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Kenntnis und Erwerb spezifischer Techniken und Fertigkeiten im Gerättur-

nen; 

Kenntnis methodisch-didaktischer Prinzipien zur Vermittlung elementarer 

motorischer Fertigkeiten und turnspezifischer Fertigkeiten; 

Kenntnis von Sicherheitsbestimmungen und Vorsichtsmaßnahmen;  

Kenntnis und Anwendung von Sicherheitskonzepten für den Umgang mit 

Gefahren- und Risikosituationen im Gerätturnen; 

Verständnis biomechanischer Prinzipien im Gerätturnen; 

Kenntnis von Leistungsabzeichen für Schülerinnen und Schüler im Bereich 

des Gerätturnen. 

b. UE Schwimmen 

Kenntnis und Erwerb der Schwimmtechniken, Verbesserung des Leistungs-

niveaus, Regelkunde; 

Kenntnis der Bewegungsbeschreibungen der Schwimmtechniken und der 

methodischen Prinzipien zur Vermittlung der Schwimmtechniken; 

Kenntnis trainingswissenschaftlicher Konzepte im Hinblick auf das Trai-

ning im Schwimmen; 

Erkennen fehlerhafter Ausführungen durch Bewegungsanalyse und Setzen 

von Maßnahmen zur Bewegungskorrektur; 

Verständnis biomechanischer Prinzipien; 

Kenntnis und Anwendung von Sicherheitsbestimmungen und Vorsichts-

maßnahmen beim Schwimmen 

2 2 

c. UE Fußball 

Verbesserung des konditionellen, technischen und taktischen Leistungsni-

veaus und Erwerb sportspielspezifischer Bewegungstechniken im Fußball; 

Regelkunde und Spielleitung; 

Fähigkeit zur Beschreibung, Demonstration und theoriegeleiteten Begrün-

dung grundlegender spielspezifischer Techniken und taktischer Handlun-

gen; 

Aneignung sportspieldidaktischer Vermittlungskonzepte im Fußball und 

Erwerb der Fähigkeit, diese unter Berücksichtigung von Kompetenzmodel-

len und geschlechtsspezifischen Aspekten im schulischen sowie im außer-

schulischen Sport anzuwenden 

1 1 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 haben ein ausreichendes Maß an Eigenerfahrung und Eigenkönnen im Bereich Gerät-

turnen, Schwimmen und Fußball entwickelt; 

 können Unterrichtssequenzen in den oben genannten Bereichen unter Berücksichti-

gung trainingswissenschaftlicher und biomechanischer Erkenntnisse für den Sportun-

terricht gestalten; 

 erkennen fehlerhafte Ausführungen der Grundtechniken der oben genannten Sportar-

ten und setzen entsprechende Maßnahmen zur Bewegungskorrektur;  

 sind in der Lage, den methodischen Aufbau grundlegender Fertigkeiten der oben ge-

nannten Sportarten unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und 

unterschiedlichen Alters-, Könnens-, Leistungs- und Geschlechterdifferenzen kompe-

tenzorientiert zu planen und umzusetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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5. 
Pflichtmodul: Sportpädagogische und trainingswissenschaftliche 

Grundlagen 
SSt 

ECTS-

AP 

a. VO Sportpädagogik 

Theorien und Konzeptionen der Sportpädagogik; Fragestellungen und Me-

thoden der Sportpädagogik; Bildungsstandards, Kompetenzen, Lehrpläne; 

interkulturelle Perspektiven von Bewegungs- und Sporterziehung; gender-

spezifische Perspektiven von Bewegungs- und Sporterziehung; historische 

und kulturelle Aspekte von Bewegungserziehung und Schulsport; Ansätze 

und Konzepte der Inklusionspädagogik zur differenzierten und themenori-

entierten Vermittlung von Bewegung und Sport unter Berücksichtigung un-

terschiedlicher Alters-, Könnens-, Leistungs- und Geschlechterdifferenzen 

bei unterschiedlichen Zielgruppen 

2 4 

b. VO Trainingswissenschaft  

Kenntnis der Grundbegriffe und theoretische Konzepte der Trainingswis-

senschaft; Trainingsmethoden und leistungsdiagnostische Verfahren der 

motorischen Grundbeanspruchungen Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Koor-

dination und Beweglichkeit im Gesundheits- Leistungs- und Schulsport; 

ausgewählte Konzepte der Trainingswissenschaft für den sportpraktischen 

und sporttheoretischen Unterricht unter Berücksichtigung geschlechtsspe-

zifischer Unterschiede 

2 4 

c. VU Fachdidaktik Erlebnis – Abenteuer  

Kenntnis ausgewählter psychologischer, pädagogischer und fachdidakti-

scher Konzepte der Wagnis- und Risikoerziehung in Bewegung und Sport; 

verantwortliche Leitung von Outdoor-Aktivitäten im freien Gelände; Ge-

staltung von Rahmenbedingungen, um Lernprozesse in unterschiedlichen 

Naturumgebungen auf motorischer und psychosozialer Ebene gestalten zu 

können 

1 1 

d. UE Klettern 

Grundlagen der Klettertechnik, wie korrektes Steigen, Grifffassen und 

stabile Körperpositionierung, seiltechnische Grundfertigkeiten und situati-

onsadäquate Anwendung; Kennenlernen unterschiedlicher Sicherungsge-

räte, methodischer Aufbau unter Berücksichtigung des Sicherheitsaspekts 

von Übungssequenzen für Kletteranfänger; an Kompetenzmodellen orien-

tierte Gestaltung des Unterrichts unter besonderer Berücksichtigung der so-

zialen Kompetenz 

1 1 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 kennen die grundlegenden Begriffe der Sportpädagogik und deren Relevanz für die 

schulische und außerschulische Bewegungs- und Sporterziehung;  

 kennen Konzepte des geschlechtersensiblen und inklusiven Lehrens und Lernens und 

können diese im Hinblick auf die Gestaltung des Unterrichts reflektieren und anwen-

den; 

 verfügen über grundlegendes Wissen über Ansätze und Konzepte der Inklusionspäda-

gogik, und können diese unter Berücksichtigung unterschiedlicher Alters-, Könnens-, 

Leistungs- und Geschlechterdifferenzen differenziert und themenorientiert vermitteln; 

 verfügen über grundlegendes Wissen über Trainingsmethoden und Trainingsprinzi-

pien zu koordinativen und konditionellen Fähigkeiten, und können Trainingsprozesse 

unter Berücksichtigung der alters- und geschlechtsspezifischen Voraussetzungen kom-

petenzorientiert planen und durchführen;  

 kennen Verfahren zur Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit und können ent-

sprechende Testverfahren anwenden; 
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 kennen ausgewählte psychologische und pädagogische Konzepte der Erlebnispädago-

gik und sind in der Lage, diese unter Berücksichtigung unterschiedlicher Alters-, Kön-

nens-, Leistungs- und Geschlechterdifferenzen zu vermitteln;  

 können im Rahmen von Outdoor-Aktivitäten ausgewählte Unterrichtssequenzen unter 

Berücksichtigung sicherheitsspezifischer und ökologischer Gesichtspunkte planen, mit 

Schülerinnen und Schülern umsetzen, analysieren und evaluieren;  

 kennen fachdidaktische Konzepte zur Vermittlung kletterspezifischer Bewegungsan-

gebote und sind in der Lage, entsprechende Unterrichtssequenzen unter Berücksichti-

gung von Kompetenzmodellen und Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich zu planen 

und durchzuführen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

6. Pflichtmodul: Sportpraktisch-methodische Grundlagen III SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Basketball 

Verbesserung des konditionellen, technischen und taktischen Leistungsni-

veaus und Erwerb sportspielspezifischer Bewegungstechniken im Basket-

ball; Regelkunde und Spielleitung; Fähigkeit zur Beschreibung, Demonst-

ration und theoriegeleiteten Begründung grundlegender spielspezifischer 

Techniken und taktischer Handlungen; Aneignung sportspieldidaktischer 

Vermittlungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der Inklusion im 

Basketball und Erwerb der Fähigkeit, diese unter Berücksichtigung kompe-

tenzorientierter Modelle im schulischen und im außerschulischen Sport an-

zuwenden 

2 2 

b. EX Skilauf 

Verbesserung des Leistungsniveaus im alpinen Skilauf nach dem österrei-

chischen Lehrplan; Schnee- und Lawinenkunde; Kenntnis und Anwendung 

von Sicherheitskonzepten für den Umgang mit Gefahren- und Risikositua-

tionen im alpinen Gelände; verantwortliche Leitung von Schneesportaktivi-

täten 

2 2 

c. UE Rückschlagspiele 

Verbesserung der grundlegenden sportspielspezifischen Bewegungstechni-

ken und des taktischen Verhaltens bei ausgewählten Rückschlagspielen;  

Erwerb sportspielübergreifender technischer Grundfertigkeiten und sport-

spielübergreifender taktischer Maßnahmen im Bereich der Rückschlag-

spiele; systematische und zielorientierte Gestaltung von Übungssequenzen 

unter besonderer Berücksichtigung inhomogener Gruppen und alters-, in-

klusions- und geschlechtsspezifischer Voraussetzungen; 

Organisationsformen bei Turnieren für Großgruppen; 

Kenntnis der grundlegenden Regeln ausgewählter Rückschlagspiele 

1 1 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 können aktuelle Unterrichtskonzepte sowie Spiel- und Übungsformen im Basketball, 

im Skilauf und in den Rückschlagspielen altersstufen-, inklusions- und geschlechts-

spezifisch gestalten und mittels sozial-, selbst-, methoden- und fachbezogenen Evalu-

ationsverfahren planen, umsetzen und evaluieren;  

 sind in der Lage themenorientierte Unterrichtsequenzen im Basketball, im Skilauf und 

in den Rückschlagspielen gemäß den Bildungsstandards zu gestalten; 

 sind in der Lage, Schneesportveranstaltungen verantwortlich unter Berücksichtigung 

entsprechender Sicherheitsmaßnahmen zu planen und durchzuführen; 
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 erkennen fehlerhafte Ausführungen sportartspezifischer Fertigkeiten im Basketball, im 

Skilauf und in den Rückschlagspielen und setzen Maßnahmen zur Bewegungskorrek-

tur.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Methodische und biomechanische Grundlagen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Sportmethodik und Sportdidaktik 

Bewegungs- und sportdidaktische Grundbegriffe; ausgewählte Konzepte, 

Theorien und Modelle der Bewegungs- und Sportdidaktik; sportdidaktische 

Ansätze der Inklusionspädagogik; 

Planungsmodelle und Planungsinstrumente für den sportpraktischen und 

sporttheoretischen Unterricht; Theorien und Modelle der Unterrichtspla-

nung und -evaluierung; Formen und Methoden der Unterrichtsdokumenta-

tion; Standards zur Erfassung und Beurteilung von Leistungen der Schüler 

und Schülerinnen 

2 2 

b. VO Biomechanik 

Definition, Gliederung und Aufgaben der Biomechanik des Sports; biome-

chanische Merkmale und Untersuchungsmethoden im Sport; Biomateria-

lien; Biomechanik von Sportverletzungen; biomechanische Aspekte der 

sportlichen Leistung; Kenntnis technologischer Möglichkeiten zur Bewe-

gungsanalyse und zur Leistungserhebung 

2 4 

c. UE Handball  

Verbesserung des konditionellen, technischen und taktischen Leistungsni-

veaus und Erwerb sportspielspezifischer Bewegungstechniken im Hand-

ball; Regelkunde und Spielleitung; 

Fähigkeit zur Beschreibung, Demonstration und theoriegeleiteten Begrün-

dung grundlegender spielspezifischer Techniken und taktischer Handlun-

gen; 

Aneignung sportspieldidaktischer Vermittlungskonzepte unter besonderer 

Berücksichtigung der Inklusion im Handball und Erwerb der Fähigkeit, 

diese unter Berücksichtigung kompetenzorientierter Modelle im schuli-

schen und im außerschulischen Sport anzuwenden 

2 2 

d. UE Leichtathletik 

Verbesserung des Leistungsniveaus in Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen, 

Technikanalysen, Trainingsmethoden; 

Verständnis biomechanischer Prinzipien leichtathletischer Bewegungsfer-

tigkeiten; 

Kenntnis fachdidaktischer Konzepte zur Vermittlung des Laufens, Sprin-

gens und Werfens unter Berücksichtigung von Kompetenzmodellen und ge-

schlechtsspezifischen Aspekten 

2 2 

 Summe 8 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls 

 können Lernprozesse und das Unterrichtsgeschehen im Fach Bewegung und Sport the-

oriegeleitet unter Berücksichtigung von Bildungsstandards und Lehrplanvorgaben 

zielgerichtet und differenziert mehrperspektivisch planen, durchführen, reflektieren 

und evaluieren;  

 sind in der Lage, einen geschlechter- und diversitätssensiblen sowie inklusiven Unter-

richt professionell zu gestalten; 
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 verfügen über altersstufenspezifische und geschlechtsspezifische sozial-, selbst-, me-

thoden- und fachbezogene Evaluationsverfahren; 

 können die mechanischen Gesetze und Prinzipien in Bezug auf die menschliche Mo-

torik erklären und kennen grundlegende biomechanischer Mess- und Analysemetho-

den und deren Anwendungsmöglichkeiten;  

 sind in der Lage, biomechanische Kenntnisse in Trainingsprozessen und im Sportun-

terricht umzusetzen; 

 können sportartspezifische didaktische Vermittlungskonzepte und Spiel- und Übungs-

formen im Handball und in der Leichtathletik altersstufen- und geschlechtsspezifisch 

gestalten und mittels sozial-, selbst-, methoden- und fachbezogenen Evaluationsver-

fahren evaluieren;  

 können fehlerhafte Ausführungen sportartspezifischer Fertigkeiten im Handball und in 

der Leichtathletik durch Bewegungsanalyse und unter Einbezug biomechanischer As-

pekte analysieren und entsprechende Korrekturmaßnahmen setzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8. Pflichtmodul: Sportpraktisch-methodische Grundlagen IV SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Fachdidaktik Turnerisch-akrobatische Fertigkeiten 

Vermittlung der Grundtechniken der Akrobatik, des Trampolinspringens 

und des Parkour sowie Vertiefung der Grundtechniken im Gerätturnen; 

vertiefte Kenntnisse über Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitskon-

zepte für den Umgang mit Gefahren- und Risikosituationen in der Verwen-

dung von Großgeräten, des Trampolins (sicherer Umgang mit Absprunghil-

fen) und beim Parkour;  

Gestaltung von Unterrichtssequenzen zum Gerätturnen, der Akrobatik und 

des Trampolinspringens mit Zielsetzungen gemäß den Bildungsstandards 

und der Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte 

2 2 

b. VU Fachdidaktik Sozialerziehung in Bewegung und Sport 

Konzepte des sozialen Lehrens und Lernens; 

Grundlagen der Ethik und Konzepte der Umsetzung in verschiedenen Be-

wegungshandlungen im Rahmen des Lehrplans sowie unter der Perspektive 

der Bildungsstandards und der Inklusionspädagogik; 

Gestaltung des Unterrichts im Fach Bewegung und Sport unter den Aspek-

ten Fairness, Chancengleichheit und Konkurrenz;  

Modelle zur Beschreibung sozialer Dynamiken in Gruppen und Klassen und 

Möglichkeiten der Intervention 

1 1 

c. UE Gymnastik und Tanz 

Vergleich der Motive, Wirkungsweisen und Ziele des Tanzes in Geschichte 

und Gegenwart; Kennen und Anwendenlernen der methodisch-didaktischen 

Arbeitsweisen als Instruktor/in und Choreograf/in; Verbesserung des Eigen-

könnens bzw. Erweitern des speziellen Bewegungsrepertoires anhand aus-

gewählter Richtungen/Trends im Bereich Tanz und Rhythmischer Gymnas-

tik; praxisbezogene Reflexion; ganzheitlich-kreative Arbeit mit Musik und 

unterschiedlichen Materialien zur Kompetenzerweiterung im Bereich Aus-

drucksfähigkeit, Kreativität, Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit 

2 2 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls 
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 haben in der ganzheitlich- kreativen Arbeit mit Musik und unterschiedlichem Material 

Kompetenzen im Bereich Ausdrucksfähigkeit, Kreativität, Kooperationsbereitschaft 

und Teamfähigkeit entwickelt; 

 haben das Eigenkönnen in Rhythmischer Gymnastik und Tanz verbessert; 

 kennen die methodisch-didaktischen Arbeitsweisen als Instruktor/in und Choreo-

graf/in und können diese in der Gestaltung des Unterrichts anwenden und reflektieren; 

 sind in der Lage, fachdidaktische Konzepte zur Vermittlung von „turnerisch-akrobati-

schen“ Fertigkeiten unter besonderer Berücksichtigung heterogener Leistungsgruppen 

umzusetzen; 

 kennen vielfältige Möglichkeiten des Einsatzes von Großgeräten zur Entwicklung tur-

nerisch-akrobatischer Fertigkeiten unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheits-

aspekten; 

 kennen Modelle zur Beschreibung sozialer Dynamiken und können Unterricht zur so-

zialen Kompetenzentwicklung planen, durchführen und evaluieren; 

 verfügen über relevantes Wissen, um Kommunikationsprozesse bei der Vermittlung 

von bewegungs-, sport- und körperbezogenen Inhalten gestalten zu können; 

 sind in der Lage, einen geschlechts- und diversitätssensiblen sowie inklusiven Unter-

richt zu gestalten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 2 und 4 

 

9. Pflichtmodul: Empirische Methoden SSt 
ECTS-

AP 

 PS Empirische Methoden 

Gegenstand empirischer Untersuchungen in der Sportwissenschaft; Unter-

suchungsplanung, Gütekriterien der Datenerhebung; Methoden der be-

schreibenden Statistik; grundlegende Methoden der schließenden Statistik 

(Stichproben, Signifikanzprüfung) 

2 5 

 Summe  2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über grundlegendes Wissen zu 

sportwissenschaftlichen Forschungsmethoden. Sie können einfache Designs empirischer Un-

tersuchungen erstellen und sind in der Lage, datenspezifische Analysemethoden kompetent an-

zuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. 
Pflichtmodul: Gestaltend-darstellende und 

spielerische Bewegungshandlungen 
SSt 

ECTS-

AP 

a. VU Fachdidaktik Gestalten und Darstellen 

Vertiefen und Anwenden ausgewählter Richtungen des Tanzes, der Gym-

nastik und der Bewegungskünste; Einzel- und Gruppengestaltungen den 

Kriterien der Bildungsstandards und dem schulischen Curriculum entspre-

chend mit Musik kreativ gestalten und anwenden; Vertiefen des metho-

disch-didaktischen Repertoires sowie Planung und Umsetzung in Unter-

richtssequenzen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unter-

schiede sowie Vermittlung fachdidaktischer Konzepte und deren praxisbe-

zogene Reflexion 

2 2 

b. VU Fachdidaktik Bewegungs- und Sportspiele 

Kenntnis von Konzepten zur Entwicklung der Spielfähigkeit unter Berück-

sichtigung der Bildungsstandards und der „spielerischen Bewegungshand-

lungen“ des Lehrplans für das Fach Bewegung und Sport; Kenntnis der für 

1 1 
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den Schulsport relevanten Sportspiele (z. B. Hockey, Flag-Football, Ulti-

mate Frisbee); Fertigkeiten, Unterricht koedukativ, geschlechter- und diver-

sitätssensibel zu gestalten 

c. UE Volleyball 

Verbesserung des konditionellen, technischen und taktischen Leistungsni-

veaus und Erwerb sportspielspezifischer Bewegungstechniken im Volley-

ball; Regelkunde und Spielleitung; Fähigkeit zur Beschreibung, Demonst-

ration und theoriegeleiteten Begründung grundlegender spielspezifischer 

Techniken und taktischer Handlungen; Aneignung sportspieldidaktischer 

Vermittlungskonzepte und Erwerb der Fähigkeit, diese unter Berücksichti-

gung kompetenzorientierter Modelle im schulischen und im außerschuli-

schen Sport anzuwenden 

2 2 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 verfügen über vertiefte Kenntnisse weiterer ausgewählter Richtungen des Tanzes, der 

Gymnastik und der Bewegungskünste und können diese differenziert, geschlechter- 

und diversitätssensibel anwenden; 

 sind fähig, Einzel- und Gruppengestaltungen den Kriterien der Bildungsstandards und 

den Inhalten des schulischen Curriculums entsprechend mit Musik kreativ zu gestalten 

und anzuwenden;  

 können Unterrichtssequenzen für den Bewegungs- und Sportspielunterricht gestalten; 

 können Regeln von Bewegungs- und Sportspielen sowie Organisationsformen von 

Wettkämpfen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern situationsadäquat verändern; 

 sind in der Lage, sportspieldidaktische Vermittlungskonzepte im Volleyball unter Be-

rücksichtigung von Kompetenzmodellen im schulischen und im außerschulischen 

Sport anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 2, 4 und 8 

 

11. Pflichtmodul: Psychologie und Pädagogik für Bewegung und Sport SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Sportpsychologie  

Grundlegende Theorien, Modelle und Interventionsbereiche der Sportpsy-

chologie; Einführung in Forschungsmethoden der Sportpsychologie unter 

Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte; Einführung in bewe-

gungsrelevante gesundheitspsychologische Modelle 

1 2 

b. PS Sportpädagogik 

Empirische Bearbeitung ausgewählter sportpädagogischer Problemstellun-

gen mit wissenschaftlichen Methoden; 

Planung, Erstellung und Präsentation einer wissenschaftlichen Kriterien 

entsprechenden Proseminararbeit; 

Kenntnis der auf der Basis des gewählten Forschungsdesigns entsprechen-

den Auswerteverfahren sowie deren Anwendung und Interpretation 

1 3 

 Summe  2 5 

 Lernziel des Moduls 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 verfügen über ein grundlegendes Wissen zur Rolle emotionaler, motivationaler, kog-

nitiver und sozialer Faktoren in Sport und Bewegung;  

 können unterrichtsbezogene Lern- und Lehrprozesse vor dem Hintergrund lernpsycho-

logischer Erkenntnisse verstehen;  
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 kennen wesentliche Theorien zu Persönlichkeit, Selbstwirksamkeit, Attribution und 

wesentliche Verhaltensmodelle;  

 können eine sportpädagogische Fragstellung im Rahmen einer Proseminararbeit  

unter Anwendung geeigneter Forschungsmethoden bearbeiten;  

 können allgemein- und fachdidaktisches Handeln begründen und Fragestellungen al-

lein und im Team mit entsprechenden Methoden bearbeiten;  

 können Ergebnisse sportpädagogischer Forschung bezüglich ihrer Relevanz für das 

Fach Bewegung und Sport bewerten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 5 

 

12. Pflichtmodul: Gesundheitsorientierte Bewegungshandlungen SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Fitnesstraining 

Praktische Durchführung der grundlegenden Trainingsmethoden zur Ver-

besserung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten; Planung von Trai-

ningseinheiten für den Schul-, Breiten-, Gesundheits- und Leistungssport; 

praktische Erfahrungen von einschlägigen Trainingsübungen ohne Geräte, 

mit Kleingeräten und trainingsspezifischen Großgeräten;  

Kenntnis leistungsdiagnostischer Verfahren motorischer Grundbeanspru-

chungen für den Schul-, Breiten-, Gesundheits- und Leistungssportsport 

2 2 

b. VU Fachdidaktik Sportspiele  

Organisieren und Durchführen von Unterrichtsequenzen in großen Sport-

spielen unter Berücksichtigung taktischer Maßnahmen oder/und spielspezi-

fischer Technikelemente sowie geschlechtsspezifischer Unterschiede; 

Erwerb sportspielübergreifender technischer Grundfertigkeiten und sport-

spielübergreifender elementarer taktischer Maßnahmen; 

Kenntnis der Regeln und Wettkampforganisationsformen ausgewählter 

Sportspiele; Kenntnis fehlerhafter Ausführungen sportspielspezifischer 

Techniken und taktischen Verhaltens und Setzen entsprechender Korrektur-

maßnahmen 

1 1 

c. VU Fachdidaktik Schwimmen und Wasserwelt 

Feinformung der Schwimmtechnik: Wenden – Starten – Lagenschwimmen; 

koordinatives Training im Schwimmen; Trainingsmethodische Grundlagen 

des Schwimmens; Vermittlung elementarer Techniken des Wassersprin-

gens, Tauchens und des Wasserballspiels; Erwerb vielfältiger Spiel- und 

Übungsformen im Wasser unter Berücksichtigung heterogener Gruppen 

und geringem Raumangebot; Kenntnis und Anwendung von Sicherheitsbe-

stimmungen und Vorsichtsmaßnahmen beim Wasserspringen und Tauchen 

2 2 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 kennen methodische Basiskonzepte zum Verbessern und Vermitteln sportmotorischer 

Fähigkeiten unter besonderer Berücksichtigung der Vermittlung von Fach- und Me-

thodenkompetenz;  

 sind in der Lage, theoriegeleitetes Training mit/ohne Klein- und Großgeräten unter be-

sonderer Berücksichtigung alters- und geschlechtsspezifischer Voraussetzungen zu 

planen und durchzuführen;  

 kennen Vermittlungs- und Überprüfungsmethoden, um den Erwerb von technischen 

Fertigkeiten sowie die Spielfähigkeit auf unterschiedlichen methodisch-didaktischen 

Wegen zu entwickeln;  

 sind auf der Basis fachdidaktischer Kompetenzen in der Lage, Strukturen und Inhalte 

der Sportspiele zielgruppenorientiert zu erklären, zu demonstrieren und zu korrigieren;  
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 können trainingswissenschaftliche Konzepte im Hinblick auf das Training im Schwim-

men veranschaulichen und im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern umsetzen;  

 sind in der Lage, Unterrichtssequenzen im Wasser unter Berücksichtigung der Bil-

dungsstandards zu planen, durchzuführen und zu evaluieren;  

 können Fehler in der Bewegungsausführung erkennen und entsprechende Maßnahmen 

zur Bewegungskorrektur setzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 4, 5, 6, 7 und 10 

 

13. 
Pflichtmodul: Könnens- und leistungsorientierte  

Bewegungshandlungen 
SSt 

ECTS-

AP 

a. VU Fachdidaktik: Können-Leisten I 

Gerätturnen – Parkour – Trampolin – Akrobatik  

Vertiefung der Grundtechniken des Gerätturnens, der Akrobatik, des Tram-

polinspringens und des Parkour;  

Kenntnis fachdidaktischer Konzepte zur Vermittlung von „turnerisch-akro-

batischen“ Fertigkeiten unter besonderer Berücksichtigung von Parkour; 

Planung und Durchführung von Unterrichtssequenzen zum Erwerb von 

Leistungsabzeichen im Gerätturnen mit Zielsetzungen gemäß den Bildungs-

standards 

2 2 

b. VU Fachdidaktik: Können-Leisten II 

Schwimmen und Leichtathletik 

Aneignung sportdidaktischer Vermittlungskonzepte im Bereich Schwim-

men, Tauchen, Springen, Spielen sowie Erwerb der Fähigkeit, diese unter 

Berücksichtigung der Bildungsstandards im Fach Bewegung und Sport an-

zuwenden; 

Erwerb vielfältiger Spiel- und Übungsformen im Wasser unter Berücksich-

tigung heterogener Gruppen und geringem Raumangebot;  

Aneignung sportdidaktischer Vermittlungskonzepte im Bereich Werfen, 

Springen, Laufen sowie Erwerb der Fähigkeit, diese unter Berücksichtigung 

der Bildungsstandards im Fach Bewegung und Sport anzuwenden 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 sind qualifiziert turnerisch-akrobatische Bewegungsfertigkeiten sowie Elemente des 

Trampolinspringens und des Parcours kompetenzorientiert und unter Berücksichtigung 

unterschiedlicher Organisationsformen altersspezifisch differenziert zu planen und 

durchzuführen;  

 können fachdidaktische Konzepte zur Vermittlung wassersportorientierter Fertigkeiten 

und unterschiedlicher Spielformen unter Berücksichtigung von Kompetenzmodellen 

altersspezifisch und mit heterogenen Gruppen umsetzen;  

 sind in der Lage, unter einschränkenden Rahmenbedingungen im Schwimmen Unter-

richtssequenzen differenziert und kompetenzorientiert mit Schülerinnen und Schülern 

zu gestalten; 

 verfügen über ausreichend Kenntnisse zu Leistungsabzeichen im Gerätturnen, 

Schwimmen und der Leichtathletik und können entsprechende Unterrichtseinheiten 

planen und durchführen;  

 kennen zahlreicher Spiele und Übungsformen der Leichtathletik und sind in der Lage, 

diese altersadäquat und kompetenzorientiert zu vermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 4, 7, 8 und 12 
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14. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Bachelorseminar 

Umsetzung eines sportwissenschaftlichen Projektes mit projektrelevanten 

Methoden der Datenerhebung und statistischen Auswerteverfahren; An-

wendung verschiedener Erhebungsmethoden, Präsentation und Diskussion 

der Ergebnisse; im Rahmen des Seminars ist eine Bachelorarbeit zu verfas-

sen, dieser sind 4 der insgesamt 5) ECTS-AP zugeordnet. 

2 1 + 4 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 haben die Kompetenz zur Planung von Untersuchungen und zur schriftlichen Ausar-

beitung nach den geltenden wissenschaftlichen Richtlinien erworben; 

 verfügen über grundlegendes Wissen über quantitative und qualitative Forschungsme-

thoden; 

 kennen Möglichkeiten der Anwendung von Forschungsmethoden auf bewegungs- und 

sportbezogene Phänomene im Fach Bewegung und Sport; 

 können ein Thema für eine wissenschaftliche Bachelorarbeit theoriegeleitet, metho-

disch und formal korrekt bearbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3, 5, 9 und 11 

 

15. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Einsatz von Präsentations-, Rückmelde-, Moderationstechniken und deren 

adäquate Anwendung in Unterrichtssequenzen im Fach Bewegung und 

Sport; Planung und Durchführung von Unterricht im Rahmen des Lehrplans 

und der Bildungsstandards sowie unter Berücksichtigung genderspezifi-

scher und interkultureller Perspektiven; Umsetzung von Ansätzen der In-

klusionspädagogik zur differenzierten und themenorientierten Vermittlung 

von Bewegung und Sport unter Berücksichtigung unterschiedlicher Alters-

, Könnens-, Leistungs- und Geschlechterdifferenzen bei unterschiedlichen 

Zielgruppen; Unterrichtsgeschehen im Fach Bewegung und Sport unter un-

terschiedlichen didaktischen Perspektiven differenziert evaluieren und do-

kumentieren; Durchführung an entsprechenden Schulstandorten 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls  

 können Unterrichtssequenzen unter Berücksichtigung entsprechender Präsentations-, 

Rückmelde- und Moderationstechniken realistisch planen und mit Schülerinnen und 

Schülern durchführen;  

 sind in der Lage, die eigenen Lernprozesse und Lernerfahrungen zu reflektieren und 

weiterzuentwickeln;  

 können die bislang im Rahmen des Studiums erworbenen Kenntnisse zusammenführen 

und einen auf der Grundlage des Lehrplans und der Bildungsstandards orientierten Un-

terricht im Fach Bewegung und Sport gestalten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 10, 11, 12 und 13 
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16. Pflichtmodul: Sportwissenschaftliche Vertiefung SSt 
ECTS-

AP 

 Es sind Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 5 ECTS-AP 

aus den folgenden Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiums Sport-

wissenschaft auszuwählen: 

VO Spezifische Aspekte der Anatomie (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

VO Spezifische Aspekte der Leistungsphysiologie (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

VU Angewandte Leistungsphysiologie (2 SSt, 4 ECTS-AP) 

VO Spezifische Aspekte der Trainingswissenschaft (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

VU Angewandtes Training (1 SSt, 3,5 ECTS-AP) 

VU Trainingsplanung (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

VU Spezifische Aspekte der Trainingspraxis (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

VU Erste Hilfe (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

VO Ernährung im Sport (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

UE Angewandte Biomechanik (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

VO Spezifische Aspekte der Sportpsychologie (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

UE Angewandte Sportpsychologie (2 SSt, 3,5 ECTS-AP) 

VO Spezifische Aspekte der Sportsoziologie (1 SSt, 1,5 ECTS-AP) 

VO Sportgeschichte (1 SSt, 1 ECTS-AP) 

EX Langlauf (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

EX Snowboarden (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

UE Spielsport (1 SSt, 1 ECTS-AP) 

UE Vertiefung in einer Grundsportart nach Wahl aus Schwimmen, 

Leichtathletik, Sportspiel, Gerätturnen, Gymnastik und Tanz (2 SSt, 3 

ECTS-AP) 

UE Fernöstliche Bewegungskulturen (1 SSt, 1 ECTS-AP) 

VO Inklusion im Sport (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

VO Sport- und Gesundheitstourismus (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

UE Studiendesign und statistische Analysen (1 SSt, 2,5 ECTS-AP) 

UE Klettern (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

  

 Summe - 5 

 Lernziel des Moduls:  

Dieses Modul dient der Erweiterung des Studiums und dem Erwerb von Zusatzqualifikationen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvo-

raussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 2: Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Fachliche Kompetenzen 

Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums mit Unterrichtsfach Biologie und Um-

weltkunde können das erworbene Wissen Schülerinnen und Schülern einer Sekundarstufe (gemäß 

Schulunterrichtsgesetz) fachlich und fachdidaktisch kompetent vermitteln und damit deren Inte-

resse an unterschiedlichsten Aspekten der Biologie wecken. 

Sie verfügen in allen zentralen Teilgebieten der Biologie (unter besonderer Berücksichtigung der 

Lehrpläne der Sekundarstufe) über ein fundiertes Fachwissen, können dieses Wissen im entspre-

chenden Kontext anwenden und fächerübergreifend die biologischen Disziplinen mit naturwis-

senschaftlichen Grundlagen verbinden. 

Sie beherrschen biologische Arbeitstechniken im Labor wie im Freiland und haben grundlegende 

Prinzipien der naturwissenschaftlichen Forschung verstanden (Planung, Durchführung, Bericht, 

Präsentation). 

Sie verstehen die Prinzipien der Nachhaltigkeit, können das Verantwortungsbewusstsein für Natur 

und Umwelt transportieren und dementsprechende Handlungsmöglichkeiten vermitteln. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen können biologische Inhalte den individuellen Bedürfnissen 

von Schülerinnen und Schülern entsprechend aufbereiten und sie darin unterstützen, Lerninhalte 

zu verstehen sowie dieses Wissen im selben wie in einem neuen Kontext anzuwenden. 

Sie können aktuelle Forschungsergebnisse der Biologie in den Unterricht einbauen, biologische 

Inhalte an die Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler anbinden und durch interessante Expe-

rimente und praktische Aufgabenstellungen im Klassenzimmer und bei Exkursionen ins Freiland 

eindrucksvoll illustrieren. 

Sie haben grundlegendes Wissen über fachdidaktische Theorien und Modelle des Biologieunter-

richts erworben, können dieses Wissen lernwirksam im Unterricht einsetzen und ihr eigenes Tun 

entsprechend kritisch hinterfragen und evaluieren. 

§ 2 Teilungsziffern 

PR Fachpraktikum: 14 

§ 3 Pflichtmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Naturwissenschaftliche Grundlagen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Angewandte Mathematik und Statistik 

Grundbegriffe der Mathematik; einfache Gleichungssysteme; lineare und 

Polynomfunktionen; lineare Interpolation und Regression; Grundbegriffe 

der deskriptiven Statistik; Korrelations-, Regressions- und Varianzanalyse 

1 1,5 

b. VO Anorganische und organische Chemie für Biologinnen und  

Biologen 

Grundlagen über Atome, Moleküle und Ionen, Elektronenstruktur der 

Atome; Grundkonzepte der chemischen Bindung; Eigenschaften von Lö-

sungen, Säure-Base-Gleichgewichte; Einführung in die Organische Chemie 

unter besonderer Berücksichtigung von biologisch relevanten Verbindungs-

klassen und Reaktionstypen 

1 2 

c. VO Geologie, Entstehung des Lebens, Erdzeitalter 1 1,5 
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Grundlagen der Entstehung der Erde, Aufbau und Zusammensetzung der 

Erdkruste; exo- und endogene Dynamik; Mineralien und Gesteine, Geo-

chronologie, Überblick über die Entstehung und das Auftreten verschiede-

ner Lebensformen in unterschiedlichen Erdzeitaltern 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die naturwissenschaftlichen Grund-

lagen der Biologie und haben die Kompetenz, diese wiederzugeben und anzuwenden. Sie ha-

ben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. Sie haben Kennt-

nisse über naturwissenschaftliche Grundlagen der Biologie, verstehen wichtige Zusammen-

hänge zwischen Biologie einerseits und Chemie und Geologie andererseits und können mit 

mathematischen Methoden biologische Zusammenhänge beschreiben und analysieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Allgemeine Biologie 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Zellbiologie und Zellphysiologie 

Bau und die Funktion der pro- und eukaryotischen Zelle und ihrer Bestand-

teile wie Zellwand, Plasmamembran, Zellkern, Mitochondrien,  

Chloroplasten, Golgi-Apparat, Vesikel, Geißeln; zellphysiologische Grund-

lagen wie Zellatmung, Transportmechanismen, zelluläre Kommunikation; 

C- und N-Metabolismus; Zellzyklus 

2 2,5 

b. VO Biochemie 

Grundlagen der Biochemie: Nukleinsäuren, Aminosäuren, Proteinstruktu-

ren, biochemische Methoden, Funktion und Regulation von Enzymen, Me-

chanismen der Signaltransduktion; zentrale Stoffwechselwege:  

Glykolyse, Citratzyklus, Atmungskette, ATP-Synthese, Oxidation von Fett-

säuren 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über die Kompetenz, Inhalte des 

Moduls wiederzugeben, und sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. Sie haben Kennt-

nisse über den Aufbau und die Funktion tierischer, pflanzlicher und mikrobieller Zellen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Allgemeine Biologie 2 SSt 
ECTS-

AP 

 VO Systematik und Evolution 

Prinzipien der Systematik, Übersicht über die Diversität der Organismen, 

ihre systematische Gliederung sowie wesentliche evolutionäre Zusammen-

hänge anhand ausgewählter Beispiele aus unterschiedlichen Organisations-

stufen 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen den Inhalt der Vorlesung und ver-

fügen über die Kompetenz, diese wiederzugeben und anzuwenden. Sie haben die Fertigkeit 
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erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. Sie haben Kenntnisse der Diversi-

tät, der systematischen Gliederung von Organismen und der wesentlichen evolutionären Ent-

wicklungstrends und erkennen unterschiedliche organismische Organisationsstufen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Botanik 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Pflanzenanatomie 

Grundlagen über den Bau der pflanzlichen Zelle, die strukturellen Merk-

male von Pflanzengeweben und die wichtigsten anatomischen Bauplanty-

pen bei Samenpflanzen; mikroskopische Analyse von pflanzlichen Zell- 

und Gewebestrukturen sowie der Baupläne von Pflanzenorganen; Grund-

kenntnisse über den Umgang mit dem Mikroskop und das Anfertigen ein-

facher mikroskopischer Präparate 

2 2,5 

b. VO Pflanzenphysiologie für Lehramtsstudierende 

Physiologische, biochemische und biophysikalische Grundlagen der Le-

bensvorgänge und -äußerungen der Pflanzen; Stoffwechselphysiologie; 

Kohlenstoff-, Wasser- und Mineralstoffhaushalt; Entwicklungsphysiologie 

mit internen und externen Steuerungsfaktoren; Wirkung abiotischer Um-

weltfaktoren (Strahlung, Temperatur, Wasser und Mineralstoffe) auf physi-

ologische Prozesse; lebensraumspezifische, physiologische Anpassungen; 

Grundlagen der pflanzlichen Resistenz 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen die wichtigsten Bauprinzipien pflanz-

licher Grundorgane, die zentralen Stoffwechselvorgänge der Pflanzen, die pflanzliche Ent-

wicklung und können den Einfluss abiotischer Faktoren auf das Leben der Pflanzen beurteilen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

5. Pflichtmodul: Botanik 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Flora und Vegetation Mitteleuropas 

Überblick über die Vegetationstypen Mitteleuropas (Laubwälder, Nadel-

wälder, Vegetation an der Waldgrenze, alpine Vegetation, Wiesen, Moore, 

Seeufer) und der bestimmenden Umweltfaktoren; bestandbildende Ar-

ten/Artengruppen und ihre ökologische Bedeutung 

1 1,5 

b. EU Diversität einheimischer Pflanzen 

Praktische Aufarbeitung photosynthetisch aktiver heimischer Organismen-

gruppen anhand von Beispielen (Algen, Moose und Gefäßpflanzen);  

charakteristische Familienmerkmale wichtiger Familien von Blütenpflan-

zen; Arten in ihrem natürlichen Umfeld in ausgewählten Lebensräumen 

2 2 

c. VO Welt-Wirtschaftspflanzen 

Problematik der globalen Ernährungssicherung; Maßnahmen zur Maximie-

rung der Produktivität; Systematik, Morphologie, Anatomie, Inhaltsstoffe, 

ökologische Ansprüche, Anbauweise, Ertragslage und Verwendung von 

weltwirtschaftlich bedeutenden Nutzpflanzen der Tropen, Subtropen und 

der gemäßigten Gebiete; Gliederung der Nutzpflanzen nach deren Verwen-

1 1,5 
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dung in der menschlichen Ernährung und nach ihren Produkten für die tech-

nische Nutzung (Nahrungspflanzen, Gewürz- und Genussmittelpflanzen, 

Industriepflanzen); Grundbegriffe der Warenlehre 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können die Vegetationstypen Mitteleuropas 

kategorisieren, die wichtigsten Vertreter ansprechen und haben Formenkenntnis der Algen, 

Moose, Flechten, Farne und Blütenpflanzen. Sie kennen die wichtigsten Kultur- und Nutz-

pflanzen unter Berücksichtigung der ökologischen und züchterischen Probleme zur Sicherung 

der Welt-Ernährung. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 3 

 

6. Pflichtmodul: Mikrobiologie 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Mikrobiologie: Bedeutung der Mikroorganis-

men 

Charakteristika und Vorkommen von Viren, Bakterien, Archaea und Pilzen; 

Grundlagen des mikrobiellen Wachstums und der physiologischen Beson-

derheiten von Mikroorganismen; ökologische Bedeutung der Mikroorganis-

men speziell für Stoffkreisläufe; Mineralisierung, Stickstofffixierung; Eu- 

und Dyssymbiose 

2 3 

b. VO Angewandte Mikrobiologie & Biotechnologie 

Biotechnologische Herstellung mikrobieller Produkte wie organischer Säu-

ren, pharmazeutischer Produkte, mikrobieller Polymere und Enzyme; Ein-

satz von Mikroorganismen in der Lebens- und Futtermittelindustrie und der 

Umweltmikrobiologie 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über grundlegende Kenntnisse der 

allgemeinen Mikrobiologie und der ökologischen Bedeutung von Mikroorganismen. Sie kön-

nen die Rolle der Mikroorgansimen unterschiedlicher Habitate für die globalen Nährstoffkreis-

läufe einschätzen und kennen Anwendungsmöglichkeiten von Mikroorganismen in verschie-

denen Bereichen der (Umwelt-)Biotechnologie und der Lebensmittelmikrobiologie. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 2 und 3 

 

7. Pflichtmodul: Mikrobiologie 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Mikrobielle Arbeitstechnik 

Verschiedene Methoden der Mikrobiologie werden theoretisch besprochen 

und praktisch angewandt: steriles Arbeiten; Methoden zur Bestimmung von 

mikrobieller Zellzahl und -masse aus verschiedenen Matrices; Quantifizie-

rung und Beeinflussung des mikrobiellen Wachstums; spezifischer Nach-

weis pathogener Mikroorganismen; Lebensmittelmikrobiologie 

3 4 

b. VO Medizinische Mikrobiologie & Hygiene 

Mikroorganismen-Mensch-Beziehung, lokale und systemische Infektionen, 

Infectious Disease Control (antimikrobielle Therapie, Impfungen, Hygiene-

1 1 
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maßnahmen), ausgewählte Infektionskrankheiten, Grundlagen der Diag-

nostik von Infektionskrankheiten; Grundlagen der Hygiene mit Schwer-

punkt auf Krankenhaus- und Lebensmittelhygiene 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Kenntnisse vom sicheren Umgang mit 

Mikroorganismen und die Fertigkeit, im mikrobiologischen Labor grundlegende mikrobielle 

Arbeitstechniken anzuwenden. Sie beherrschen die Grundlagen der medizinischen Mikrobio-

logie und Infektionslehre und kennen sowohl theoretische wie auch praktische Aspekte der 

Hygiene. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 2 und 3 

 

8. Pflichtmodul: Zoologie 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Anatomie und Baupläne der Tiere 

Einführung in die phylogenetische Systematik; Überblick über die Bau-

pläne und Diversität der Tiere mit besonderer Berücksichtigung heimischer 

Gruppen; basale Grundmuster der Protozoa und Metazoa (Porifera, Coelen-

terata, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Deuterostomia, Craniota) 

2 2,5 

b. UE Anatomie und Baupläne der Tiere 

Überblick über die Baupläne wichtiger Tiergruppen einschließlich Morpho-

logie, Anatomie, Biologie und Lebensweise ausgewählter Vertreter ver-

schiedener Taxa wie Protozoa, Annelida, Gastropoda, Arthropoda,  

Teleostei 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Baupläne wichtiger Tiergrup-

pen und können sie vergleichend in Beziehung setzen. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich 

ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten und praktisch anzuwenden.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

9. Pflichtmodul: Zoologie 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Tierphysiologie 

Grundlagen des Stofftransportes und des Energiestoffwechsels tierischer 

Organismen; Darstellung von Struktur und Funktion tierischer Organsys-

teme, insbesondere der verschiedenen Organe der Wirbeltiere 

2 3,5 

b. VO Entwicklungsbiologie 

Embryonalentwicklung in Modellorganismen (Caenorhabditis, Drosophila, 

Huhn, Maus) und Mensch; Bildung von Geschlechtszellen, Mechanismus 

der Befruchtung, Bildung der Blastula und Gastrulation; Regeneration und 

Stammzellsysteme 

1 1,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen und verstehen die Grundlagen des 

Stofftransports und des Energiestoffwechsels und verfügen über entwicklungsbiologische 
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Kenntnisse wichtiger Modellorganismen. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche In-

halte selbstständig zu erarbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Ökologie 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Ökologie 

Organismen und ihre Umwelt; Populationen; Interaktionen zwischen Orga-

nismen; Lebensgemeinschaften; Ökosysteme; Komplexität aktueller, glo-

baler Umweltfragen (z. B. Treibhauseffekt, Globaler Wandel und Biodiver-

sitätskrise) 

2 3 

b. VO Struktur & Funktion ausgewählter Ökosysteme 

Energie-, Stoff- und Informationsfluss ausgewählter aquatischer und  

terrestrischer Ökosysteme (z. B. See, Fließgewässer, Wald, Graslandöko-

system); Ökosystemdynamik und deren Antriebskräfte 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können die Grundlagen der Ökologie und die 

Struktur und Funktion von Ökosystemen darlegen und erklären. Sie haben die Fertigkeit er-

worben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Ökologie 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. PJ Biodiversität einheimischer Lebensräume 

Botanische, limnologische und terrestrisch-zoologische Exkursionen und 

Probennahmen in einheimischen Lebensräumen; Formenkenntnis der ein-

heimischen Flora und Fauna und Bestimmung der gesammelten Organis-

men im Labor; ökologische Ansprüche und Anpassungen von Organismen; 

Einpassung und Funktion von Pflanzen und Tieren sowie Wirk- und Ab-

hängigkeitsgefüge in Biozönosen; mündliches Referat und schriftliche Se-

minararbeit zu einem ausgewählten Thema 

3 4 

b. VO Umwelt- und Naturschutz 

Rechtliche Rahmenbedingungen und fachliche Grundlagen des Umwelt- 

und Naturschutzes; globale, europäische, nationale und lokale Anforderun-

gen; Beispiele für problemorientierte Anwendung und praktische Umset-

zung, Management und Monitoring; Stellenwert und Nachhaltigkeit von 

Umwelt- und Naturschutz in der Gesellschaft 

1 1 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können die Formenvielfalt, die ökologischen 

Ansprüche und die Einnischung und Funktion von Pflanzen und Tieren ausgewählter einhei-

mischer Lebensräume sowie die Grundlagen von Umwelt- und Naturschutz darlegen und er-

klären. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten und 

praktisch umzusetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 5 und 10 
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12. Pflichtmodul: Humanbiologie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Anatomie, Biologie und Ernährung des Menschen 

Grundlagen der Anatomie und Physiologie des Menschen; Bau und Funk-

tion von Organen, Organsystemen und Geweben; Nerven- und Kreis-

laufsystem, Neurophysiologie, Fortpflanzungsbiologie, Ernährung, Ver-

dauungssystem und Stoffwechsel des Menschen 

2 4 

b. VO Pathologie 

Besprechung des Konzepts: ein Molekül – eine Krankheit; verschiedene As-

pekte der Pathologie: von der Wundheilung über Diabetes bis zu verschie-

denen Krebsformen 

1 1 

c. VO Psychosomatik 

Verflechtung von psychischen Reaktionsweisen, Vorgängen und Erkran-

kungen mit körperlichen Vorgängen und Zuständen; Behandlung spezieller 

Themenbereiche wie Essstörungen, Pubertät, (auto-)aggressives Verhalten, 

Traumatisierung 

1 1 

d. VO Immunbiologie 

Moleküle, Zellen und Organe des Immunsystems; molekulare und zelluläre 

Mechanismen der Erkennung von Selbst und Fremd; verschiedene Kompo-

nenten im Rahmen von Immunantworten 

1 1,5 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesungen und 

verfügen über die Kompetenz, diese wiederzugeben. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich 

ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. Sie haben Kenntnisse über die Biologie, Anatomie, 

Physiologie, Ernährung, Pathologie, Psychosomatik und Sexualität des Menschen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

13. Pflichtmodul: Molekularbiologie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Molekularbiologie für Lehramtsstudierende 

Grundbegriffe der Molekularbiologie; molekulare Struktur von DNA, 

RNA, Proteinen, genetischer Code, Aufbau und Funktion von Chromatin; 

Regulation und Mechanik der DNA-Replikation, Transkription und Trans-

lation; grundlegende Methoden zur Untersuchung von DNA, RNA und Pro-

teinen; Anwendungen und Bedeutung molekularbiologischer Methoden au-

ßerhalb der Biologie 

1 2 

b. UE Übungen zur Molekularbiologie für Lehramtsstudierende 

Ausgewählte Modellversuche zu grundlegenden Herangehensweisen und 

Prinzipien der Molekularbiologie: Isolierung von genomischer DNA aus 

tierischen Zellen und von Plasmid DNA aus E. coli; Transformation von 

Plasmid-DNA; quantitative und qualitative Analyse von DNA; Protein-Iso-

lierung aus Geweben, Proteinnachweis mittels Western Blot 

2 2,5 

c. VO Genetik 

Grundlagen der Genetik: Mendel und die Geburt der Genetik, Chromoso-

mentheorie der Vererbung; molekulare Genetik: Aufbau der Chromosomen; 

DNA-Rekombination, Mutationen und ihre Ursachen, Reparatur von DNA-

1 1,5 
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Schäden; genetische Methoden in der biologischen und medizinischen For-

schung, Genkartierung und Klonierung 

d. VO Gentechnik 

Gentechnisch veränderte Organismen: Restriktionsendonukleasen, Ligase, 

Plasmid-Klonierung, Gensynthese; rekombinante Produktion von Protei-

nen: heterologe Expression in Bakterien, Skalierung in Fermentern, euka-

ryotische Expressionssysteme, Transfektions- und Selektionsmethoden, in-

vitro Translation; transgene Tiere und Pflanzen; reproduktives Klonen von 

Säugetieren; Gentherapie; Stammzellen 

1 1,5 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Lehrveranstaltungen 

und verfügen über die Kompetenz, diese wiederzugeben und anzuwenden. Sie haben die Fer-

tigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten und praktisch umzusetzen. 

Sie haben einen Überblick über Funktion und Struktur von DNA, RNA und Proteinen sowie 

über die Regulation von Translation, Transkription und DNA-Replikation. Sie verfügen über 

Grundkenntnisse zu Methoden und Verfahren der Molekularbiologie, der klassischen und mo-

lekularen Genetik und der Gentechnik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

14. Pflichtmodul: Global Change und Umwelt SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Globale Ökologie 

Auswirkungen globaler Veränderungen („Global Change“) auf terrestrische 

und aquatische Ökosysteme; Wechselwirkung zwischen sozialen und natür-

lichen Systemen im Kontext von Globalisierung, Globaler Wandel; nach-

haltige Entwicklung mit Bezügen zur Warenlehre; zukünftige Bewirtschaf-

tung der Ökosphäre; Biosphäre in der Politik 

2 2,5 

b. SE Globale Ökologie 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung 
1 1 

c. VO Schadstoffbelastung von Lebensräumen und Umwelttoxikologie 

Globale Belastung von Lebensräumen durch Schadstoffe und deren ökolo-

gische Auswirkungen: aromatische Kohlenwasserstoffe und Rohölpro-

dukte; Pestizide und Herbizide; Dibenzo-Dioxine und -Furane; polychlo-

rierte Biphenyle; Schwermetalle; Umweltstress durch Kombinationswir-

kungen von Schadstoffen und anderen (biologischen und anthropogenen) 

Stressfaktoren; Methoden zur Quantifizierung toxischer und ökotoxischer 

Effekte 

1 1,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können die Grundlagen der Globalen Ökolo-

gie (insbesondere globaler Veränderungen und deren Wechselwirkungen mit ökologischen 

Prozessen, dem Konflikt Ökologie-Ökonomie, nachhaltiger Entwicklung, Humanökologie) 

und der Umwelttoxikologie darlegen und erklären. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähn-

liche Inhalte selbstständig zu erarbeiten und zu interpretieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 11  
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15. Pflichtmodul: Fachdidaktik des Biologieunterrichts SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Fachdidaktik 

Biologiedidaktik als Wissenschaft; naturwissenschaftliche Grundbil-

dung/Bildungsziele, Basiskonzepte und Prinzipien des Biologieunterrichts, 

Kompetenzmodell/kompetenzorientierter Unterricht, Modelle des fachspe-

zifischen Unterrichts 

1 1 

b. SE Methodik und Didaktik des Biologieunterrichts 

Jahresplanungen, Gestaltung von Unterrichtseinheiten, Lehrmittel im Un-

terricht, Förderung naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen, Möglichkeiten 

der Leistungsbeurteilung 

1 1,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen haben einen Überblick über nationale und europäische 

Bildungsziele des Biologie- und Umweltkunde-Unterrichts erworben, sind mit zentralen The-

orien der Biologiedidaktik vertraut und können Fachwissen in einem fachdidaktischen Kontext 

einordnen und interpretieren. Sie haben einen Einblick in die Planung und Gestaltung von kom-

petenzorientierten Biologieunterricht gewonnen und können fachdidaktisch theoretisches Wis-

sen mit Überlegungen aus der Unterrichtspraxis verknüpfen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

16. Pflichtmodul: Lernen in außerschulischen Lernorten SSt 
ECTS-

AP 

 EU Lernen an außerschulischen Lernorten 

Prinzipien und Theorien der Freilanddidaktik und der Arbeit an Lernorten 

außerhalb der Schule (z. B. zoologische und botanische Gärten, Schulgar-

ten, Museen), konkrete Planung, Durchführung und Reflexion von Unter-

richtseinheiten 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit Prinzipien und Theorien der Freilanddidaktik 

sowie des Unterrichts an außerschulischen Lernorten vertraut und können dieses Wissen prak-

tisch umsetzen. Sie haben unterschiedliche außerschulische Lernorte und deren Potenzial für 

den Unterricht kennengelernt und können außerschulische Lernerfahrungen sinnvoll im Rege-

lunterricht vor- und nachbereiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

17. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Forschungsthemen in unmittelbarem Bezug zur Praxis; forschungsgeleitete 

Unterrichtsplanung und Umsetzung; Vorstellungen von Schülerinnen und 

Schülern von biologischen Vorgängen; Metaphern; Conceptual Change 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls:  
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Die Absolventinnen und Absolventen können Fachwissen inhaltlich korrekt und verständlich 

im Biologieunterricht aufbereiten und ihren Unterricht Prinzipien der modernen Biologiedi-

daktik folgend planen, umsetzen und evaluieren. Sie nehmen Rücksicht auf die Heterogenität 

der Lernenden. Sie können Forschungswissen aus der Biologiedidaktik im Kontext der Unter-

richtspraxis reflektieren und ihren eigenen Unterricht kritisch hinterfragen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 15 

 

18. Pflichtmodul: Forschungsorientiertes Lernen im Biologieunterricht SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Didaktische Grundlagen des forschungsorientierten Lernens 

Unterrichtsmethodik und Praxis zu forschungsorientiertem Lernen, Pla-

nung, Durchführung und Reflexion von mindestens zwei Unterrichtseinhei-

ten, Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten als Vorbereitung auf die vorwis-

senschaftliche Arbeit 

2 2 

b. UE Biologische Projektarbeit 

Planung eines biologischen Forschungsprojekts (Fragestellung, Hypothe-

sen, Wahl von Studiensystem und Methodik, Überlegungen zu Stichproben-

umfang und Reproduzierbarkeit); Durchführung, statistische Analyse der 

Ergebnisse, Interpretation, kritisches Hinterfragen der eigenen Ergebnisse 

und Diskussion mit der Fachliteratur; schriftliche Dokumentation in Form 

eines naturwissenschaftlichen Berichts; alle Schritte der Projektarbeit wer-

den von den Studierenden unter Anleitung durchgeführt. 

1 3 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit den Grundlagen des naturwissenschaftlichen 

Arbeitens und den Charakteristika naturwissenschaftlicher Erkenntnisprozesse (Nature of Sci-

ence, Wissenschaftstheorie und Forschungsethik) vertraut. Sie können ein Forschungsprojekt 

im Rahmen der praktisch-orientierten vorwissenschaftlichen Arbeiten von Schülerinnen und 

Schülern effizient begleiten (d. h. Hypothesen formulieren, entsprechende Überprüfungen pla-

nen, erhobene Daten analysieren und darstellen sowie Ergebnisse im Kontext der Fachliteratur 

diskutieren und präsentieren). Sie können Forschungsliteratur recherchieren, kritisch lesen und 

verarbeiten und sind mit korrekten Zitierweisen vertraut. Weiters können sie einen naturwis-

senschaftlichen Text selbst verfassen und Schülerinnen und Schüler darin unterstützen, natur-

wissenschaftliche Texte zu strukturieren und auszuarbeiten. Sie haben unterschiedliche Unter-

richtsmethoden kennengelernt, um „forschungsorientiertes Lernen“ im Unterricht zur fördern. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 15  

 

19. 
Pflichtmodul: Fachdidaktische Forschung und Praxis  

im Biologieunterricht 
SSt 

ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die biologiedidaktische Forschung 

Forschungstheoretische Grundlagen zum Experimentieren im Biologieun-

terricht; ethische Aspekte; Versuchsplanung (Fragestellung, Hypothesen, 

Wahl von Studiensystem und Methodik); Methoden der biologiedidakti-

schen Forschung: Erarbeiten von Strategien, biologische Experimente in 

den Schulunterricht aus fachlicher und fachdidaktischer Sicht und unter Be-

rücksichtigung der eigenen Erfahrungen zu integrieren 

1 1 

b. Es sind zwei Übungen im Umfang von insgesamt 4 ECTS-AP zu  

wählen: 

UE Botanische Experimente für die Schule1) (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

4 4 
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Einfache Experimente, die Einblicke in die wichtigsten Lebensfunktionen 

von Pflanzen (Wachstum und Entwicklung, Photosynthese, Atmung, Was-

serhaushalt und Nährstoffaufnahme) geben und sich für die praktische Um-

setzung im Schulunterricht eignen 

UE Zoologische Experimente für die Schule2) (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

Einfache Experimente aus dem Bereich der Zoologie und Humanbiologie, 

die sich zur Durchführung im Unterricht eignen 

UE Mikrobiologische Experimente für die Schule3) (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

Einfache Experimente, anhand derer die Besonderheiten, die ökologische 

Rolle, die potenzielle Pathogenität und die biotechnologischen Anwen-

dungsmöglichkeiten von Bakterien und Pilzen im Unterricht aufgezeigt 

werden können 

UE Molekularbiologische Experimente für die Schule4) (2 SSt, 2 ECTS-

AP) 

Einfache Experimente zur DNA-Analyse: DNA-Extraktion, DNA-Restrik-

tion, PCR, Gelelektrophorese, Transformation und Selektion, Arbeiten mit 

Datenbanken, virtuelles Klonieren, Sequenzanalyse; praktische Anwen-

dungsbeispiele für den Schulunterricht und aus dem Alltag 

UE Ökologische Experimente für die Schule5) (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

Einfache ökologische Experimente, die sich zur Durchführung im Unter-

richt eignen 

UE: Landwirtschaft und Schule5) (2 SSt, 2 ECTS-AP) 

Lehrplanbezogene Erschließung des Themas Landwirtschaft inklusive Er-

stellung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien und -einheiten, die sich 

zur Veranschaulichung verschiedener Aspekte der Landwirtschaft für den 

Unterricht eignen 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit gängigen Forschungsmethoden der biologiedi-

daktischen Forschung vertraut, können Unterschiede in den Forschungsparadigmen explizit 

ansprechen und ein fachdidaktisches Forschungsprojekt planen (Fragestellung, Wahl der Me-

thoden etc.). 

Sie können Experimente im Biologieunterricht altersgerecht sowohl erkenntnistheoretischen 

und lerntheoretischen als auch praktischen Überlegungen folgend in den Unterricht integrieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: 
1) positiv absolviertes Pflichtmodul 4 
2) positiv absolviertes Pflichtmodul 8 
3) positiv absolviertes Pflichtmodul 7 
4) positiv absolviertes Pflichtmodul 13 
5) positiv absolviertes Pflichtmodul 10 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

Im Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde ist eine Bachelorarbeit im Umfang von 5 ECTS-AP zu 

verfassen. Die Leistung für die Bachelorarbeit ist zusätzlich zur Lehrveranstaltung zu erbringen, in deren 

Rahmen sie verfasst wird. Sie kann im Rahmen jeder prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung in einem 

Pflichtmodul im Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde abgefasst werden.  
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Abschnitt 3: Unterrichtsfach Chemie 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Fachliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt im Unterrichtsfach Chemie 

haben folgende fachliche Kompetenzen erworben: 

 ein theoretisch und methodisch fundiertes, laborpraktisch gestütztes Fachwissen in Anorga-

nischer Chemie, Analytischer Chemie, Biochemie, Organischer Chemie, Physikalischer Che-

mie und Theoretischer Chemie. 

 experimentelle Fertigkeiten, das Beherrschen chemischer Arbeitstechniken und Übung im 

Umgang mit chemischen Substanzen, um im Unterricht verantwortungsvoll mit Chemikalien 

umgehen zu können. 

 die Fertigkeit zu selbstständigem wissenschaftlichen Denken, selbstständiger Durchführung 

von Experimenten sowie zur Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse von Experi-

menten in wissenschaftlicher Weise. 

 die Fertigkeit, durch eigene Beobachtungen aus Experimenten allgemeine Gesetze der Che-

mie abzuleiten, um diese dann zur Erklärung von Beobachtungen des täglichen Lebens her-

anzuziehen. 

 ein Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung und den nachhaltigen Umgang mit mate-

riellen und energetischen Ressourcen. 

 die Fertigkeit, Vor- und Nachteile der technischen Nutzung chemischer Produkte aufzuzeigen 

sowie deren Risiken für Mensch und Umwelt abzuschätzen und dafür ein Bewusstsein bei 

Schülerinnen und Schülern zu wecken. 

 die Fertigkeit zum eigenständigen Wissenserwerb in fachlicher sowie fachdidaktischer Hin-

sicht. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die fachdidaktische Ausbildung des Lehramtsstudiums im Unterrichtsfach Chemie soll den Ab-

solventinnen und Absolventen folgende fachdidaktische Kompetenzen vermitteln: 

 Wissen über fachdidaktische Theorien und Modelle und darüber, wie diese lehr- und lern-

wirksam in der Unterrichtspraxis berücksichtigt werden können. 

 die Fertigkeit, Unterrichtsmethoden und Medien basierend auf Erkenntnissen der aktuellen 

fachdidaktischen Forschung sowie einer geschlechtertheoretisch fundierten Genderkompe-

tenz auszuwählen, zu erproben, zu bewerten und zur Realisierung von fachlichen Zielen ein-

zusetzen. 

 die Fertigkeit, den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler angepasste Unterrichtsmateri-

alien zu erstellen und durch Auswahl von geeigneten Experimenten Interesse an der Chemie 

zu wecken sowie die enge Vernetzung der Biologie, Physik, Medizin, Pharmazie und Ökolo-

gie erfahrbar zu machen. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. Praktika (PR): 10 

2. PR Fachpraktikum: 14 

§ 3 Pflichtmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Allgemeine Chemie A SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Experimentalvorlesung Allgemeine Chemie 

Atomtheorie, chemische Formeln und Reaktionsgleichungen, Energieum-

satz bei chemischen Reaktionen, Elektronenstruktur und Eigenschaften der 

Atome, ionische und kovalente Bindung, Molekülstruktur, Molekülorbitale, 

5 6 
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Grundlagen der chemischen Thermodynamik, Gase, Flüssigkeiten, Fest-

stoffe, Lösungen, Reaktionen in wässriger Lösung, Reaktionskinetik, che-

misches Gleichgewicht, Säuren und Basen, Säure-Base-Gleichgewichte, 

Löslichkeitsprodukt und Komplex-Gleichgewichte,  

Elektrochemie, Stoffchemie 

b. VO Chemie in wässriger Lösung 

Vorbereitung des Praktikums zur Chemie in wässriger Lösung: Reaktionen 

von Salzen und Metallen mit Wasser, Säuren, Laugen und Salzschmelzen; 

Gruppen- und Identifizierungsreaktionen von Ionen; Simultangleichge-

wichte; Ionen in Wasser: Herkunft und Entfernung; wichtige natürlich ab-

laufende und technisch wichtige anorganische Reaktionen in wässriger Lö-

sung 

1 1,5 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, die grundlegenden Kon-

zepte der Allgemeinen Chemie zu verstehen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Anorganische Chemie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Experimentalvorlesung Hauptgruppenelementchemie 

Einführung in die Chemie der Hauptgruppenelemente (Gr. 1–2 und 13–18); 

Darstellungen, Eigenschaften und Reaktivitäten der s-Block- und p-Block-

Elemente; Bedeutung der Hauptgruppenchemie in der Grundlagenfor-

schung und in industriellen Prozessen unter kritischer Diskussion ökologi-

scher und toxikologischer Zusammenhänge 

2 2,5 

b. VO Chemie der Nebengruppenelemente 

Chemie der Nebengruppenelemente mit Schwerpunkt auf d-Block-Elemen-

ten: generelle Eigenschaften; Grundlagen, Bindungsmodelle, Reaktivität 

von Koordinationsverbindungen; Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften 

der d-Metalle; wichtige Verbindungsklassen; technisch wichtige Prozesse; 

bioanorganische Aspekte, Chemie der Lanthanoide und Actinoide 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Kenntnisse über die wichtigsten 

Stoffklassen und grundlegenden Konzepte der Anorganischen Chemie erworben und kennen 

Anwendungen anorganischer Stoffe in Umwelt und Technik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Fachdidaktik A SSt 
ECTS-

AP 

 VU Fachdidaktische Grundlagen des Chemieunterrichtens  

Das Fach Chemie in den unterschiedlichen Schularten im Hinblick auf 

Genderaspekte sowie Heterogenität, Differenzierung und Diversität der 

Schülerinnen und Schüler; Geschichte der Chemie und des Chemieunter-

richts und Nature of Science in der Chemie; Curriculumsorientierung, Bil-

dungsstandards, Kompetenzmodelle und Lehrpläne für das Fach Chemie; 

2 2,5 
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Ziele des Chemieunterrichts; Modelle des fachspezifischen Unterrichtens; 

Lehr- und Lernmittel für die Erarbeitung chemischer Fachinhalte 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben grundlegende Kenntnisse zu fachdi-

daktischen Basisthemen erworben. Sie können grundlegende Ziele und Inhalte des Chemieun-

terrichtens benennen und theoretische fachdidaktische Konzepte mit Fragen aus der Schulpra-

xis verknüpfen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Allgemeine Chemie B SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Chemisches Rechnen 

Signifikanz des Stellenwertes, empirische Formel, Mol, prozentuelle Zu-

sammensetzung von Verbindungen, chemische Reaktionsgleichungen, Re-

dox-Gleichungen, begrenzende Reaktanden, Ausbeute bei chemischen Re-

aktionen, Konzentration von Lösungen, Zwei- und Dreikomponentengemi-

sche, Gasgleichgewichte, pH-Wert, schwache Säuren/Basen, mehrpro-

tonige Säuren, Salze schwacher Säuren/Basen, Pufferlösungen, Löslich-

keitsprodukt, Fällungsreaktionen 

2 3 

b. VO Laborsicherheit 

Verhaltensregeln für das Arbeiten im chemischen Labor, Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung, gefährliche Arbeiten, persönliche 

Schutzausrüstung, Gefahrstoffe, Brandschutz, Erste Hilfe 

1 1,5 

c. PR Chemie in wässriger Lösung für Lehramtsstudierende 

Verbindung von Elementen der Vorlesungen Allgemeine Chemie mit der 

Stoffchemie: Experimente zu Löse/Fällungsreaktionen, Säure/Basereaktio-

nen und Redoxreaktionen; Eigenschaften, chemische Reaktionen und expe-

rimentelle Untersuchung von anorganischen Salzen, Metallen, Säuren und 

Basen in wässriger Lösung 

4 3 

d. PS Allgemeine Chemie 

Diskussion, Vertiefung und Einübung schulrelevanter, allgemein- und um-

weltchemischer Inhalte der Module 1–4 sowie die Verknüpfung dieser In-

halte mit alltagsbezogenen, chemischen Vorgängen und Phänomenen unter 

Berücksichtigung von Anstrengungen einer „Green Chemistry“ sowie der 

Chemie der globalen Herausforderungen, wie z. B. Ozonproblematik oder 

Treibhauseffekt; Übung im wissenschaftlichen Argumentieren und Präsen-

tieren 

2 2,5 

 Summe 9 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können stöchiometrische Berechnungen situ-

ationsgerecht anwenden, haben allgemeine Kenntnisse für das sichere Arbeiten im chemischen 

Labor und den verantwortungsvollen Umgang mit Gefahrstoffen und erste praktische Labor-

kenntnisse. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. 

Sie sind in der Lage, über chemische Aspekte der globalen Herausforderungen und den nach-

haltigen Umgang mit materiellen und energetischen Ressourcen kritisch zu diskutieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

  



– 47 – 

 

5. Pflichtmodul: Analytische Chemie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Analytische Chemie I 

Grundlagen (chemische Gleichgewichte, Konzentrationsmaße), analytische 

Geräte (Waagen, Volumsmessgeräte), Probenvorbereitung und Aufschluss, 

Gravimetrie, Maßanalyse, optische Analyseverfahren, Trennoperationen 

(Fällung, Verteilung, Ionenaustausch, Chromatografie, Elektrophorese) 

3 4,5 

b. PR Analytisches Grundpraktikum für Lehramtsstudierende 

Analytische Grundoperationen (Volumenmessung, Wägung, Fällung, Filt-

ration, Glühen), Sicherheit und Qualitätskontrolle im analytischen Labor, 

gravimetrische und titrimetrische Bestimmungen (Neutralisation, Re-

doxmaßanalyse, Komplexometrie), Endpunktsanzeige mit Farbindikation, 

statistische Auswertung von Messdaten 

3 4 

c. PS Analytische Chemie 

Diskussion, Vertiefung und Einübung schulrelevanter, analytisch-chemi-

scher Inhalte des Moduls 5; Erarbeitung der Inhalte anhand konkreter kom-

petenzorientierter Beispiele unter Einbeziehung von Wissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten aus anderen Disziplinen; Übung im wissenschaftlichen Ar-

gumentieren und Präsentieren 

1 1,5 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Kenntnisse der Grundlagen der Analy-

tischen Chemie erworben. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbststän-

dig zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte der Analytischen Chemie 

situationsgerecht anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2 

 

6. Pflichtmodul: Organische Chemie A SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Organische Chemie I 

Struktur, Bindung, Grundlagen der Konformationslehre bzw. Stereochemie, 

Nomenklatur organischer Verbindungen; Stofflehre und chemische Reakti-

vität; ausgewählte, schulrelevante organische Reaktionen und ihre Mecha-

nismen 

2 2,5 

b. VO Organische Chemie II 

Grundlagen der makromolekularen Chemie sowie der (groß)technischen 

Nutzung organisch-chemischer Produkte, Stofflehre und chemische Reak-

tivität von lehrplanrelevanten Biomolekülen, Grundlagen der Naturstoff-

chemie, nachwachsende Rohstoffe 

2 2,5 

c. PS Organische Chemie 

Diskussion, Vertiefung und Einübung alltagsbezogener und schulrelevan-

ter, organisch-chemischer Inhalte des Moduls 6, speziell aus den Bereichen 

Lebensmittel-, Polymer- und Petrochemie unter besonderer Berücksichti-

gung von Aspekten der „Green Chemistry“, der nachhaltigen technischen 

Nutzung chemischer Produkte sowie der Nutzung von nachwachsenden 

Rohstoffen; Übung im wissenschaftlichen Argumentieren und Präsentieren 

2 2,5 

 Summe 6 7,5 
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 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können die theoretischen Grundlagen zur 

Struktur und Reaktivität organischer Stoffe beschreiben und erklären. Sie sind in der Lage, 

diese grundlegenden Kenntnisse der Organischen Chemie zu generalisieren, Struktur und Ei-

genschaften von Molekülen in Beziehung zu setzen, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu er-

arbeiten sowie diese in der Schule adressatengerecht zu präsentieren. Durch den Erwerb grund-

legender Kenntnisse der industriellen Nutzung chemischer Produkte sowie den Einsatz nach-

wachsender Rohstoffe sind sie in der Lage Vor- und Nachteile der (groß)technischen Nutzung 

chemischer Produkte abzuschätzen und ein Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit ma-

teriellen und energetischen Ressourcen zu schaffen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

7. Pflichtmodul: Fachdidaktik B SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Planung, Reflexion und Entwicklung des Chemieunterrichtens 

Bedeutung von Fachkompetenz; didaktische Reduktion; Diagnose von vor-

unterrichtlichen Vorstellungen der Lernenden für die Erstellung eines Un-

terrichtskonzepts; Abschnitte der Unterrichtsplanung (Artikulationssche-

mata); die Bedeutung des chemischen Experimentierens und die Anwen-

dungsformen des Experiments im Fachunterricht; Anpassung von konser-

vativen und innovativen Unterrichtskonzepten aus der Unterrichtsforschung 

2 2,5 

b. SE Methodiken des Chemieunterrichtens 

Ursache und Effekte von Strukturierung und Methodenvielfalt im Chemie-

unterricht; Aktionsformen, Sozialformen und Unterrichtsverfahren im Fach 

Chemie; Einbeziehung relevanter Ergebnisse der Begabungs- und Ge-

schlechterforschung; Theorie- und Praxisorientierung im Chemieunterricht: 

Theorieentwicklung und Empirie; Wege vom Phänomen zur  

Abstraktion: Modell- und Medieneinsatz im Chemieunterricht 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, Unterrichtseinheiten 

unter Berücksichtigung einer konzept- und prozessbezogenen Kompetenzentwicklung zu pla-

nen und zu gestalten. Für die Planung können sie Experimente auswählen, deren Einsatz be-

gründen, Bezüge zu den Basiskonzepten der Schulchemie herstellen und die Versuche im Lehr-

plan verorten. Sie können Lehr- und Lernprozesse einzelner Unterrichtseinheiten analysieren 

und reflektieren und alternative Handlungsmöglichkeiten entwickeln. 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über ein Methodenrepertoire zur 

Gestaltung eines zeitgemäßen Chemieunterrichts. Die begründete Methodenwahl erfolgt auch 

vor dem Hintergrund von Kompetenzentwicklung sowie Aspekten der Differenzierung und 

Individualisierung in heterogenen Lerngruppen. Sie kennen gängige Modelle, planen deren 

zielgerichteten Einsatz und erkennen bzw. vermitteln deren Grenzen. Sie können themenbezo-

gene Fachmedien im Unterricht gezielt einsetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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8. Pflichtmodul: Fachdidaktik C SSt 
ECTS-

AP 

a. PR Praktikum zu chemischen Schulexperimenten 1 

Klassifizierung von Experimenten; didaktisch-methodische Funktionen 

des Experiments im Chemieunterricht; begründete Auswahl von Experi-

menten; Planung, Durchführung und Auswertung von Schüler- und De-

monstrationsexperimenten der Sekundarstufe I; Sicherheit im Chemieun-

terricht; chemische Hintergründe zu Phänomenen aus der Lebenswelt der 

Lernenden 

3 3,5 

b. PR Praktikum zu chemischen Schulexperimenten 2 

Planung, Durchführung und Auswertung von Schüler- und Demonstrati-

onsexperimenten der Sekundarstufe II; Sicherheit im Chemieunterricht; 

Kustodiatsführung 

4 4 

c. SE Evaluation des Chemieunterrichtens und diagnostische Expertise 

Evaluation und Kriterien einer Qualitätsbewertung von Chemieunterricht; 

Erhebung von Schülervorstellungen; lernförderliche Leistungsrückmel-

dung, Leistungsfeststellung und -bewertung; Reflexion und Feedback im 

Fach Chemie auf Ebene von Lehrpersonen und von Schülerinnen und 

Schülern; fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht mit Che-

mie als Leitfach; Unterrichtsprojekte unter Miteinbeziehung außerschuli-

scher Lernorte 

2 2,5 

 Summe 9 10 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können Schulexperimente adressatengerecht 

auswählen und unter Berücksichtigung aktueller Sicherheitsstandards planen, mit Schülerinnen 

und Schülern durchführen und auswerten oder im Chemieunterricht demonstrieren. Sie haben 

Methoden erlernt und Beobachtungskriterien entwickelt, um die Qualität von Chemieunterricht 

fundiert beurteilen zu können. Sie haben lernförderliche Diagnose- und Rückmeldeverfahren 

kennen und entwickeln gelernt und können verschiedene Formen der Leistungsfeststellung und 

-bewertung nutzen. Sie haben die Möglichkeiten von fächerübergreifendem bzw. projektorien-

tiertem Unterricht kennen gelernt und können exemplarisch ausgewählte Beispiele planen und 

umsetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 2, 4 und 5 

 

9. Pflichtmodul: Organische Chemie B SSt 
ECTS-

AP 

 PR Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende 

Synthese und Charakterisierung einfacher organischer Verbindungen; prak-

tische Durchführung von Veresterungen, Hydrolysen, Kondensationen, 

elektrophilen Substitutionen am Aromaten, Oxidations- und Reduktionsre-

aktionen 

6 5 

 Summe 6 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können die experimentell orientierte Arbeits-

weise in der Organischen Chemie demonstrieren und sind in der Lage, grundlegende Versuche 

der klassischen Organischen Synthese und Charakterisierung einfacher organischer Verbin-
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dungen selbstständig durchzuführen, auszuwerten und zu protokollieren. Neben praktisch-ex-

perimentellen Kompetenzen haben sie fachübergreifende Schlüsselkompetenzen in Teamfä-

higkeit sowie mündlicher und schriftlicher Kommunikationsfähigkeit erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

10. Pflichtmodul: Physikalische Chemie A SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Energetik, Thermodynamik und statistische Mechanik 

Zustandsgleichung des idealen Gases, Temperaturkonzept, molekulare Be-

wegung, Nullter Hauptsatz; innere Energie, Erster Hauptsatz, Enthalpie, 

Entropie (klassisch, statistisch), Zweiter Hauptsatz, freie Enthalpie und 

freie Energie; Phasenbegriff, Phasenübergänge und Phasendiagramme von 

Einstoffsystemen; chemisches Gleichgewicht; kolligative Eigenschaften, 

Kapillareffekte (Oberflächenspannung) 

Besonderes Augenmerk wird der Anwendung der Prinzipien auf wichtige 

alltägliche und technische Prozesse gewidmet. 

2 2,5 

b. VU Kinetik und Elektrochemische Grundlagen 

Chemische Formalkinetik (1. und 2. Ordnung), Maxwell’sche Geschwin-

digkeitsverteilung, Elemente der kinetischen Gastheorie, Aktivierungsener-

gien/Katalyse; Nernst’sche Gleichung, elektrochemische Zellen, Elektro-

lyse 

Besonderes Augenmerk wird der Anwendung der Prinzipien auf wichtige 

alltägliche und technische Prozesse gewidmet. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die Grundlagen der Physikalischen 

Chemie im Rahmen einer kombinierten Vorlesung und Übung an ausgewählten, praxisnahen 

und anwendungsorientierten Beispielen erlernt sowie Aufgaben mit besonderem schuldidakti-

schen Fokus. Sie verstehen die Inhalte der Vorlesungen und können diese wiedergeben. Sie 

haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. Sie sind in der 

Lage, die wichtigsten Konzepte der Physikalischen Chemie situationsgerecht anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

11. Pflichtmodul: Biochemie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Biochemie für Biologen 

Chemische Grundlagen biologischer Systeme, Katabolismus, Energiestoff-

wechsel, Anabolismus, Koordination des Stoffwechsels, Grundlagen der 

Molekulargenetik, Gentechnologie 

3 4 

b. PR Biochemisches Praktikum für Lehramtsstudierende 

DNA-Sequenzanalyse; RNA-Präparation und -Separation; DNA-Synthese 

und DNA-Modifikation; Nukleinsäure-Hybridisierung; Protein-DNA-In-

teraktionen; Proteinexpression und Reinigung; Funktion von Proteinen; 

Molekulare Klonierung; Präparation von hochmolekularer DNA 

3 3,5 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 
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Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen chemische Grundlagen und Kompo-

nenten lebender Materie, des Metabolismus und des Energiestoffwechsels, und haben metho-

dische Kenntnisse der Protein- und Nukleinsäurebiochemie sowie der Gentechnologie und En-

zymologie. Sie verstehen die Inhalte der Vorlesungen und können diese wiedergeben. Sie ha-

ben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten und sind in der 

Lage, die wichtigsten Konzepte der Biochemie situationsgerecht anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 4 

 

12. Pflichtmodul: Fachdidaktik D SSt 
ECTS-

AP 

 SE Professionalisierung des Chemieunterrichtens 

Entwicklung und Gestaltung von Lern- und Leistungsaufgaben; kompe-

tenzorientierte Aufgabenstellungen; Konzeption von Unterrichteinheiten 

für heterogene Lerngruppen; forschendes Lehren – Unterrichtsevaluation 

und Unterrichtsentwicklung durch Elemente der Aktionsforschung 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen die zentrale Funktion von Aufga-

benstellungen im Chemieunterricht. Sie entwickeln kompetenzbezogene Aufgaben, setzen 

diese im Unterricht ein und evaluieren deren Wirksamkeit. Die begründete Auswahl von In-

halten, Unterrichtsformen, Methoden und Experimenten und ihr Einsatz werden begleitend 

zum Fachpraktikum dokumentiert. Der eigene Chemieunterricht wird auf Basis von fachdidak-

tisch begründeten Kriterien reflektiert und dokumentiert. Die Absolventinnen und Absolventen 

können für kleinere, lehr-lernbezogene Forschungsfragen Instrumente zur Datenerhebung ent-

wickeln, die Daten auswerten und interpretieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 7 

 

13. Pflichtmodul: Fachpraktikum Chemie SSt 
ECTS-

AP 

 PR Begleitendes Seminar zum Fachpraktikum Chemie 

Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung von Chemieunterricht; Ein-

satz von verschiedenen Unterrichtsmethoden und verschiedener Sozialfor-

men, insbesondere hinsichtlich Kompetenzorientierung und Individualisie-

rung des Chemieunterrichts; Strategien zur Klassenführung und zur Orga-

nisation von lernenden Gruppen, insbesondere bei der Durchführung von 

Schülerversuchen; Reflexion des Chemieunterrichts bezüglich Lehren und 

Lernen; Entwicklung und Einsatz von Instrumenten zur Leistungsfeststel-

lung 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können nach vorgegebenen Zielen mit Unter-

stützung von Mentorinnen und Mentoren Unterrichtseinheiten planen, diese in der Praxis um-

setzen und den durchgeführten Chemieunterricht reflektieren. Sie haben verschiedene Unter-

richtsmethoden und Sozialformen unter Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppen 

erprobt und erste Erfahrungen mit lernförderlicher Leistungsrückmeldung, -feststellung und -

bewertung gesammelt. Sie sind in der Lage, ihren Unterricht zu reflektieren und dabei ver-

schiedene Feedbackinstrumente einzusetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 4 bis 7 
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14. Pflichtmodul: Physikalische Chemie B SSt 
ECTS-

AP 

 PR Physikalisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende 

Anwendungsnahe experimentelle Beispiele zu Themen der Vorlesungen (z. 

B. Kinetik einer Esterverseifung, Siede- und Dampfdruckdiagramm, 

Schmelzdiagramm, Löslichkeit als Funktion der Temperatur, Kryoskopie, 

Gaschromatographie, Brennstoffzelle und Korrosion, Spektroskopie) 

4 5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können experimentell orientierte Arbeitswei-

sen der Physikalischen Chemie demonstrieren und sind in der Lage, grundlegende, anwen-

dungsnahe Versuche selbstständig durchzuführen, auszuwerten und zu protokollieren. Neben 

praktisch-experimentellen Kompetenzen haben die Absolventinnen und Absolventen fach-

übergreifende Schlüsselkompetenzen in Teamfähigkeit sowie mündlicher und schriftlicher 

Kommunikationsfähigkeit erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 10 

 

15. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Präsentation der eigenen Bachelorarbeit und fachliche Diskussion der von 

anderen Studierenden vorgestellten Bachelorarbeiten; im Rahmen des Se-

minars ist eine Bachelorarbeit zu verfassen, dieser sind 4 (von insgesamt 5) 

ECTS-AP zugeordnet. Das Thema der Bachelorarbeit kann aus einem Be-

reich der Chemie oder ihrer Fachdidaktik frei gewählt werden. 

1 1 + 4 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, selbstständig eine prak-

tisch-experimentelle Arbeit zu einem fachlichen oder fachdidaktischen Thema der Chemie 

durchzuführen, die Ergebnisse schriftlich darzulegen und in Form eines wissenschaftlichen 

Vortrags vorzustellen und zu verteidigen. Sie haben fachübergreifende Schlüsselkompetenzen 

in mündlicher und schriftlicher Kommunikationsfähigkeit, Präsentationstechnik sowie in 

Zeit- und Projektmanagement erworben. 

 

16. Pflichtmodul: Interdisziplinäre Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

 Es können Lehrveranstaltungen im Umfang von 7,5 ECTS-AP nach Maß-

gabe freier Plätze aus den Curricula der an der Fakultät für Biologie und/o-

der der Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik der Universität In-

nsbruck eingerichteten Bachelorstudien, nicht jedoch aus dem zweiten Un-

terrichtsfach, frei gewählt werden. 

 7,5 

 Summe  7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Zusatzqualifikationen aus anderen na-

turwissenschaftlichen Fächern erworben. Sie haben die Fertigkeit, sich ähnliche Inhalte selbst-

ständig zu erarbeiten und Quervernetzungen zum Unterrichtsfach Chemie herzustellen. Sie 

sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte situationsgerecht anzuwenden. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvo-

raussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 4: Unterrichtsfach Deutsch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Im Unterrichtsfach Deutsch werden folgende Kompetenzen und Kenntnisse erworben: 

1. Die Absolventinnen und Absolventen sind zu einem wissenschaftlich reflektierten (metho-

den- und theoriegeleiteten) Umgang mit der deutschen Sprache und Literatur befähigt. 

Die germanistische Grundkompetenz umfasst neben dem situationsadäquaten und normsiche-

ren Sprachgebrauch verstehendes Wissen von Sprache und Literatur in ihren aktuellen und 

historischen Ausprägungen. Dazu gehören die Auseinandersetzung mit verschiedenen kultu-

rellen, kommunikativen, medialen und literarisch-künstlerischen Ausdrucksformen der deut-

schen Sprache und die Einsicht in interkulturelle und interlinguale Zusammenhänge. 

2. Die Vermittlungskompetenz als Verbindung von fachspezifischen Gegenständen und Frage-

stellungen mit wissenschaftsbasierten Methoden und Praktiken wird in enger Zusammenar-

beit zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik erworben. Dazu gehört die Fertigkeit zur 

Sprachförderung und zu differenziertem Unterricht ebenso wie das Bewusstsein für den Um-

gang mit Mehrsprachigkeit im schulischen Kontext. 

3. In der fachlichen und fachdidaktischen Ausbildung im Unterrichtsfach Deutsch werden die 

unter (2) genannten Kompetenzen vermittelt. 

(2) Fachliche Kompetenzen 

1. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen  

 über theorie- und methodenorientierte fachbezogene Sachkompetenz, 

 über fachbezogene wissenschaftliche Analyse- und Problemlösungskompetenzen, 

 über Gender- und Diversitäts-Kompetenz, 

 über grundlegendes, strukturiertes und ausbaufähiges Wissen in den Teildisziplinen des 

Faches. 

2. Die Absolventinnen und Absolventen können  

 für sich zentrale fachwissenschaftliche Inhalte, Theorien, Entwicklungsperspektiven und 

Anwendungsbereiche reflektieren, modifizieren und darstellen,  

 die gesellschaftliche und historische Bedeutung sprachlicher, literarischer und medialer 

Bildung gegenüber verschiedenen Personengruppen darstellen und begründen,  

 Unterschiede bzw. Zusammenhänge zwischen Teildisziplinen des Faches erkennen und 

diese Unterschiede/Zusammenhänge explizit machen, 

 fachspezifische Verfahren und Methoden situationsgerecht einsetzen,  

 fachspezifische Inhalte und Erkenntnisse in einer Form erschließen, kommunizieren und 

dokumentieren, die den Konventionen des Faches entspricht,  

 fachwissenschaftliche Frage- und Problemstellungen eigenständig/in Kooperation erken-

nen und bearbeiten,  

 Prozesse des Erwerbs von Fachinhalten darstellen,  

 neue, unvertraute Aspekte des Faches selbstständig erarbeiten, indem sie literatur-, 

sprachwissenschaftliche und fachdidaktische Forschungsergebnisse rezipieren und nut-

zen, 

 Sachwissen über Sprache und Kommunikation, Literatur und Medien sowie deren Ge-

schichte im Hinblick auf Kinder und Jugendliche vernetzen, 

 Sprache als kulturgebundenes und Kultur transportierendes Medium verstehen. 

3. Die Absolventinnen und Absolventen sind  

 mit zentralen Fragestellungen des Faches sowie entsprechenden fachspezifischen Metho-

den und Arbeitstechniken vertraut, 

 mit Theorien und Konzepten der Mehrsprachigkeit unter besonderer Berücksichtigung 

von Deutsch als Zweitsprache vertraut, 

 mit Theorien und Konzepten kulturellen Handelns, vor allem im Umgang mit dem Eige-

nen und Fremden, vertraut und sensibilisiert für die vielfältigen Aspekte kultur- und ge-

schlechtsspezifischer Kommunikation, 
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 mit dem anschlussfähigen Orientierungswissen über Konzepte, Methoden und Ergebnisse 

der Entwicklung von sprachlichen und literarischen Kompetenzen von Lernenden in der 

jeweils gewählten Schulart vertraut. 

(3) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen können 

 zentrale fachdidaktische Inhalte, Theorien und Entwicklungsperspektiven und Anwen-

dungsbereiche reflektieren, modifizieren und darstellen, 

 Konzepte, Ziele und Aufgaben des Deutschunterrichts im Wandel darstellen, analysieren 

und beurteilen, 

 Unterschiede bzw. Zusammenhänge zwischen Teildisziplinen des Faches erkennen und 

diese Unterschiede/Zusammenhänge explizit machen, 

 Theorien und Konzepte der Mehrsprachigkeit unter besonderer Berücksichtigung von 

Deutsch als Zweitsprache adressatengerecht und lernprozessorientiert im Unterricht ein-

setzen, 

 die eigene interkulturelle Kompetenz auf die Unterrichtspraxis anwenden, 

 den eigenen (fachlichen) Lernprozess reflektieren: die eigene Korrekturerfahrung, als Le-

sende/r und Schreibende/r, als Konsumierende/r und Bewertende/r von Literatur, als 

Konsumierende/r und Bewertende/r von Sprache reflektieren, 

 Fachunterricht lehrplangemäß, situationsgerecht, kompetenzorientiert und adressaten-

adäquat planen und durchführen, 

 unterschiedliche methodische Lehr-Lern-Formen flexibel, situationsgerecht, kompetenz-

orientiert und adressatenadäquat im Unterricht einsetzen, 

 fachrelevante Lernumgebung zielgruppengerecht gestalten, 

 Unterrichtsmedien und -technologien adressatengerecht und lernprozessorientiert im Un-

terricht einsetzen, 

 den Leistungsstand erheben („formative assessment“) und Lernprozesse von Lernenden 

diagnostizieren und bewerten,  

 Beurteilungskriterien für unterschiedliche schriftliche Formen entwickeln, evaluieren, 

modifizieren und einsetzen, 

 Maßnahmen zur Unterstützung von Lernprozessen situationsgerecht, altersgemäß und 

gruppenspezifisch treffen, evaluieren und adaptieren, 

 differenzierende und individualisierende Unterrichtsformen unter Anleitung planen und 

umsetzen, 

 fachdidaktische Frage- und Problemstellungen in Kenntnis des aktuellen wissenschaftli-

chen Diskurses unter Anleitung erkennen und bearbeiten, 

 Lernpotenziale und Motivation von Schülerinnen und Schülern erkennen und auf solche 

Bedürfnisse didaktisch versiert antworten, 

 Unterrichtskonzepte zu Gegenstandsbereichen des Faches, die aus dem jeweiligen Lehr-

plan unter Berücksichtigung der Lerngruppenspezifik (in Hinblick auf Altersstufe, Gen-

der, soziale und kulturelle Hintergründe) ausgewählt werden, erstellen, praktisch durch-

führen und im Nachhinein kritisch reflektieren. 

(4) Überfachliche Kompetenzen 

 Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Unterrichtsfach Deutsch 

verfügen über die Kompetenz, ihr Wissen und Verstehen im Bereich Deutsch weiterzu-

entwickeln. 

 Die Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, Ergebnisse der Forschung kritisch 

zu hinterfragen und in sozialer, wissenschaftlicher und/oder ethischer Hinsicht zu inter-

pretieren. 

 Die Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, Informationen, Ideen, Probleme und 

Lösungen im Bereich Unterrichtsfach Deutsch an Expertinnen und Experten sowie an 

Laien weiterzugeben. 
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§ 2 Teilungsziffern 

1. Proseminare (PS): 30 

2. Übungen (UE): 30 

3. Seminare (SE): 30 

4. Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU): 30 

5. Praktika (PR): 14 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind folgende Pflichtmodule einschließlich der Bachelorarbeit im Umfang von insgesamt 100 ECTS-

AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Orientierung Germanistik SSt 
ECTS-

AP 

a.  VO Überblick germanistische Literaturwissenschaft 

Einführung in zentrale Teilgebiete der germanistischen Literaturwissen-

schaft und ihre gesellschaftliche Relevanz; Überblick über literaturwissen-

schaftliche Grundbegriffe und Aufgaben; Schwerpunkte: Gattungstheo-

rien, Gattungsschwerpunkte, literaturwissenschaftliche Methoden und 

Theorien 

2 4 

b. VO Überblick germanistische Sprachwissenschaft 

Einführung in zentrale Teilgebiete der germanistischen Linguistik und ihre 

gesellschaftliche Relevanz; Überblick über linguistische Beschreibungsan-

sätze für die verschiedenen Ebenen von Sprache (Laut – Wort – Text/Ge-

spräch); Schwerpunkte: Semiotik, Phonetik/Phonologie, Graphematik, 

Morphologie, Lexikologie/Semantik und Pragmatik  

2 4 

c. VU Schreibkompetenz I 

Analyse und Reflexion eigenen Schreibverhaltens; Normen der Schrift-

sprache 

1 2 

 Summe 5 10 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit, das Fach und seine Teilbereiche im Überblick zu benennen und zu erklären; die 

Studierenden können die Komplexität menschlicher Kommunikation darstellen; Fertigkeit, die 

Normen der Schriftsprache zu erkennen und kritisch zu reflektieren 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Literaturwissenschaft SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Theorie, Methodik und Systematik der Literaturwissenschaft 

Einführung in Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft und damit 

verbundene Fragestellungen, Reflexion der wissenschaftsgeschichtlichen 

und historisch-gesellschaftlichen Wechselwirkungen von Theorie und Me-

thodik sowie ihrer Bedeutung für die Textinterpretation; Einführung in die 

Systematik der Literaturwissenschaft (z. B. Gattungslehre, Poetik, Rhetorik 

und Stilistik) und Reflexion ihrer Bedeutung für die praktische literaturwis-

senschaftliche Arbeit; Einführung in Konzeptualisierungen von Literatur-

wissenschaft als Medienwissenschaft 

2 2,5 

b. PS Textanalyse und Interpretation 

Anwendung und Vertiefung von Methoden der Analyse und Interpretation  

literarischer Texte anhand einer systematisch oder literaturhistorisch  

2 2,5 
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orientierten Auswahl von Textbeispielen aus verschiedenen literarischen  

Gattungen 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit, theoretisch-methodische Paradigmata der Literaturwissenschaft und wichtiger Lite-

raturtheorien zu erklären und zu beurteilen; Sensibilisierung für die Gleichzeitigkeit und fort-

laufende Ausdifferenzierung literaturtheoretischer und methodischer Konzeptualisierungen, 

Ausbildung der Fertigkeit, hermeneutische und semiotische Prozesse zu reflektieren und theo-

retisch-methodisch begründete Zugänge zu literarischen Texten entlang der literaturwissen-

schaftlichen Begrifflichkeit eigenständig zu erarbeiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

3. Pflichtmodul: Linguistik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Entwicklung sprachlicher Kompetenzen 

Überblick über den mündlichen und schriftlichen (Erst-)Spracherwerb vom 

Kindes- bis zum Erwachsenenalter unter Berücksichtigung von Genderas-

pekten, der kognitiven Entwicklung und der Sozialisation einschließlich be-

sonderer Entwicklungsverläufe (z. B. Legasthenie/LRS); Schwerpunkt: 

Entwicklung von Sprechen und Hören, Lesen und Schreiben im Kindes- 

und Jugendalter und die Rolle der Schule in diesem Prozess 

2 2,5 

b. VU Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 

Überblick über die Wort-, Satz- und Textgrammatik; Analyse von Texten 

der deutschen Gegenwartssprache in Hinblick auf grammatische Kategorien 

und Reflexion über deren Funktionen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Kompetenz, sprachliche Strukturen zu erkennen, wissenschaftlich zu beschreiben und kritisch 

bewerten zu können; Fertigkeit, mithilfe der erworbenen Analysekompetenz die sprachlichen 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler adäquat einzuschätzen; 

Grundlagenwissen über die geschlechtsspezifische, altersspezifische und altersuntypische Ent-

wicklung der rezeptiven und produktiven sprachlichen Kompetenzen Hören, Lesen, Sprechen 

und Schreiben mit Schwerpunkt in den Altersstufen zwischen 10 und 18 Jahren; Bewusstsein 

für die sprachlichen Herausforderungen, mit denen Lernende konfrontiert sind; Wissen um an-

gemessene Handlungsmöglichkeiten bei typischen Problemen im Spracherwerb 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

4. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Horizonte der Fachdidaktik 

Überblick über grundlegende fachdidaktische Konzepte und Gegenstände 

des Sprach- und Literaturunterrichts, über die institutionellen Rahmenbe-

dingungen und die Bandbreite des Unterrichtsfaches Deutsch der verschie-

denen Schulstufen und -typen, über die Kompetenzbereiche, Methoden und 

Ziele des Faches sowie der Fachdidaktik, über aktuelle spezifische Beson-

derheiten und Aspekte und unter besonderer Berücksichtigung eines integ-

rativen/inklusiven, schülerinnen- und schülerorientierten und auf Koopera-

tion mit anderen Unterrichtsfächern ausgerichteten Unterrichts 

2 2,5 



– 58 – 

b. PS Sprachdidaktik 

Didaktische, konzeptuelle und methodische Fragen des Grammatikunter-

richts und der Sprachreflexion jenseits systemlinguistischer Fragen im Rah-

men eines kommunikationsorientierten Deutschunterrichts: Sprachkritik, 

Reflexion über Sprachnormen, Reflexion über Einfluss verschiedener Vari-

etäten (z. B. Fachsprache, Jugendsprache, Mediensprache), Reflexion über 

eigene Sprache(n) und Schülersprache(n), Genderaspekte im Sprachverhal-

ten, Mehrsprachigkeit 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Kompetenz, zentrale fachdidaktische Inhalte, Theorien und Entwicklungsperspektiven und An-

wendungsbereiche darzustellen und zu reflektieren; grundlegende Kenntnis der Sprachdidaktik 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 2 und 3 

 

5. Pflichtmodul: Literatur im Kontext der Moderne SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Literaturgeschichte im Kontext der Moderne 

Vermittlung literaturgeschichtlicher Zusammenhänge und Epochen im 

deutschsprachigen Raum unter Berücksichtigung (inter)kultureller, gesell-

schaftlicher oder genderspezifischer und historischer Aspekte sowie Einbli-

cke in die entsprechenden Kanonisierungsprozesse und Mechanismen lite-

rarischer Wertung 

2 2,5 

b. PS Literatur im Kontext der Moderne 

Ergänzung und Vertiefung der Vorlesung an konkreten Beispielen; selbst-

ständige und nach wissenschaftlichen Grundsätzen geleitete Interpretation 

von Texten aus dieser Zeit unter Berücksichtigung (inter)kultureller, gesell-

schaftlicher oder genderspezifischer und historischer Zusammenhänge 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit, literatur- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge am Beispiel repräsentativer Au-

torinnen und Autoren, Werke und Gattungen zu benennen, Kanonisierungsprozesse zu be-

schreiben; sie können das Zusammenwirken von gesellschaftlichen, literatur- und kulturge-

schichtlichen (u. a. genderspezifischen) Entwicklungen beschreiben; sie haben die Fertigkeit, 

literarische Texte selbstständig nach wissenschaftlichen Normen zu interpretieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

6. Pflichtmodul: Sprache im Kontext der Gegenwart  SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Neuere Sprachgeschichte 

Aspekte der neuesten Sprachgeschichte; Einfluss verschiedener Varietäten 

(z. B. Fachsprache, Jugendsprache, Mediensprache) und Kommunikations-

medien auf den Sprachwandel; Sprachwandel und Mehrsprachigkeit etc.; 

Einblick in verschiedene Theorien des Sprachwandels; Bewusstmachen von 

sprachlichen Veränderungen und deren Mechanismen in der Gegenwart 

2 2,5 

b. PS Linguistische Kernbereiche 

Vertiefung in einem grundlegenden, schulrelevanten Themenfeld der Lin-

guistik, z. B. Varietätenlinguistik, Stilistik, Pragmatik, Soziolinguistik, Psy-

cholinguistik, Kognitionslinguistik, Semantik/Lexikologie, Grammatik, 

2 2,5 
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Sprachwandel/Sprachgeschichte, Sprache in den Medien; eigenständige 

Analyse aufgrund der linguistischen Kriterien und Methoden des jeweiligen 

Schwerpunkts 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit, erworbenes vertieftes Wissen in einem Teilbereich der germanistischen Linguistik 

zu reproduzieren, ein Thema selbstständig wissenschaftlich zu bearbeiten; grundlegende 

Kenntnis der Mechanismen und Faktoren des Sprachwandels; Kompetenz, neuere und aktuelle 

Sprachwandelvorgänge zu erkennen und aus linguistischer Sicht zu beurteilen 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 3 

 

7. Pflichtmodul: Literatur und Sprache im historischen Kontext  SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Neuere Literaturgeschichte 

Aspekte literaturgeschichtlicher Zusammenhänge und Epochen im deutsch-

sprachigen Raum vor allem des 18. bis mittleren 19. Jahrhunderts unter Be-

rücksichtigung (inter)kultureller, gesellschaftlicher oder genderspezifischer 

und historischer Aspekte sowie Einblicke in die entsprechenden Kanonisie-

rungsprozesse und Mechanismen literarischer Wertung 

2 2,5 

b.  VO Ältere Literaturgeschichte 

Vermittlung von Grundwissen über die deutsche Literatur des Mittelalters 

und der frühen Neuzeit in einem Überblick (Gattungen, Stoffe, Motive, Au-

toren, Rezeption, literarische Zentren); Schwerpunktsetzung auf ausge-

wählte Texte vom 8. bis zum 17. Jahrhundert mit Ausblicken auf die jewei-

ligen historischen Situationen und sozialhistorischen Prämissen 

2 2,5 

c. VO Ältere Sprachgeschichte 

Aspekte der älteren Sprachgeschichte; exemplarische Auseinandersetzung 

mit Phasen oder Phänomenen, wie z. B. Anfänge der deutschen Sprache; 

höfische Dichtersprache; Luther-Sprache; Faktoren des Sprachwandels 

(z. B. Einflüsse von Fremdsprachen, politische, ökonomische, technische, 

religiöse etc. Gegebenheiten, mediale Veränderungen) 

2 2,5 

d.  PS Literatur im historischen Kontext 

Das Proseminar (Ältere oder Neuere Literatur) ergänzt und vertieft an kon-

kreten Beispielen das literarhistorische Wissen der Vorlesungen und übt die 

Fertigkeit ein, Texte aus dieser Zeit unter Berücksichtigung  

(inter)kultureller, gesellschaftlicher oder genderspezifischer und histori-

scher Zusammenhänge selbstständig und nach wissenschaftlichen Grunds-

ätzen zu interpretieren. 

2 2,5 

 Summe 8 10 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit, literatur- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge am Beispiel der jeweiligen 

Epochen zu erklären und wissenschaftlich zu vergleichen, Vertrautheit mit wichtigen kanoni-

sierten Texten und entsprechenden Kanonisierungsprozessen, Kenntnis literaturgeschichtlicher 

Hilfsmittel 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 
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8. Pflichtmodul: Schriftlichkeit SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Linguistik des Schreibens 

Einführung in die Textlinguistik; textlinguistische Analyse schriftgebunde-

ner Ausdrucksformen von Sprache mit unterschiedlichen Schwerpunktbil-

dungen: z. B. System, Variation, Funktion, Stilistik und Pragmatik, Textty-

pologie (z. B. schulische Textsorten, Medientextsorten) 

2 2,5 

b. VU Schreibkompetenz II 

Einführung in Methoden und Routinen des wissenschaftlichen Schreibens 

und Lesens; Theorie und Praxis der Unterscheidung von Prozess, Prozedur 

und Produkt; Einübung von Planungs-, Formulierungs- und Revisionsstra-

tegien; Korrektur und Optimierung von Texten 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Kenntnis der grundlegenden Begriffe, Methoden und Ergebnisse der Textlinguistik; Fertigkeit 

zur eigenständigen Analyse von sprachlichen Prozessen, Ausdrucksformen und Kompetenzen, 

auch unter dem Aspekt ihrer Entwicklung, sowie zur kritischen Reflexion der zugrunde liegen-

den Normen; Fertigkeit zur Reflexion von Schreibprozessen; Kenntnis und Fertigkeit zur An-

wendung grundlegender Strategien der (wissenschaftlichen) Textproduktion 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

9. Pflichtmodul: Schulrelevante Aspekte der Literaturwissenschaft SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Literatur im Transfer 

Analyse literarischer Texte in neuen (medialen) Zusammenhängen; Be-

trachtung der Wechselbeziehung von Literatur und anderen Künsten bzw. 

Medien 

2 2,5 

b. PS Literaturdidaktik 

Alters- und typenspezifische Aspekte literarischer Texte und deren mediale 

Vielfalt im Kontext der Lehrpläne und der Bildungsstandards; Fragen des 

Kanons oder der Rolle der Literaturgeschichte und der Kinder- und Jugend-

literatur; Methoden und Modelle der Literaturvermittlung im Deutschunter-

richt 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit, Transfermöglichkeiten von Literatur im Deutschunterricht zu definieren und anzu-

wenden; Kompetenz, einen zeitgemäßen Literaturunterricht vorzubereiten, zu modifizieren 

und zu reflektieren 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 7 

 

10. Pflichtmodul: Schulrelevante Aspekte der Sprachreflexion SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Deutsch als Zweitsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit 

Grundlagen des Zweitspracherwerbs und der Entwicklung von Mehrspra-

chigkeit; Überblick über den Erwerb sprachlicher Kompetenzen (Sprechen, 

Hören, Lesen, Schreiben) in der Zweitsprache; Reflexion über die Rolle von 

2 2,5 
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innerer und äußerer Mehrsprachigkeit in Schule und Gesellschaft (lebens-

weltliche und schulisch vermittelte Mehrsprachigkeit); Bedeutung von 

Mehrsprachigkeit im schulischen Lernen 

b. VU Methodik und Didaktik Deutsch als Zweitsprache 

Sprache und Migration; Spracherwerb unter Migrationsbedingungen; der 

gesetzliche Rahmen in Österreich (Integrationsvereinbarung); kulturelle 

und sprachliche Identitäten; genderspezifische Aspekte in Migrationskon-

texten; zweitsprachliches Lernen in schulischen Situationen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit, Zusammenhänge zwischen Sprache und Kognition, Sprache und Gesellschaft und 

damit auch eine erweiterte Kenntnis von sprachlicher Variation und Variabilität (sozial, medial, 

räumlich, zeitlich) darzustellen und zu erläutern; Kompetenz im Umgang mit Sprachvarietäten 

und Mehrsprachigkeit; Fertigkeit zur eigenständigen Analyse sprachlicher Prozesse, Aus-

drucksformen und Kompetenzen, auch unter dem Aspekt ihrer Entwicklung; Fertigkeit zur An-

wendung im Unterricht 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

11. Pflichtmodul: Schulrelevante Aspekte der Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Schreibdidaktik 

unterschiedliche Schreibsituationen, Schreibanlässe und Schreibarrange-

ments in ihrer Vielfalt und in ihren vielfältigen schulischen Einsatzmög-

lichkeiten; Komplexität von Schreibprozessen und der Aspekt der Schreib-

motivation (Welche Schreibkompetenzen werden in welcher Schreibsitua-

tion trainiert? Welche Hilfen und Teilhilfen durch die Lehrperson, welche 

Schreibstrategien sind für den jeweiligen Schreibprozess wichtig? Welche 

Textsorten lassen sich mit welchem Schreibarrangement verbinden? Wel-

che Bewertungs- und Beurteilungsmöglichkeiten gibt es? Welche Bewer-

tungskriterien sind jeweils zu berücksichtigen?); Schreibförderung 

2 2,5 

b. PS Lesedidaktik 

Reflexion über eigene Lesesozialisation und Lesegewohnheiten; welche 

Faktoren prägen das Leseverhalten, welchen Einfluss hat der Deutschunter-

richt? Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der PISA-Studie 

und vergleichbaren Tests für den Bereich der Lesekompetenzen; Lesen und 

Neue Medien; Möglichkeiten und Strategien zur Verbesserung der Lese-

kompetenz; Leseförderung 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Kenntnis von Lernzielkatalogen und Kompetenzvorgaben, Bewertungskriterien und -rastern 

für den Deutschunterricht; Kompetenz, Lese- und Schreibprozesse von Schülerinnen und Schü-

lern in ihrer Entwicklung zu reflektieren; Sicherheit in Schreibarrangements (und den jeweili-

gen Lernmöglichkeiten) gewinnen; Kenntnis aktueller Studien zum Leseverhalten von Kindern 

und Jugendlichen, Fertigkeit zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenz und Lesemotiva-

tion sowie der Diagnose von Lese- und Schreibschwächen und entsprechender Kompensati-

onsstrategien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 4, 8 und 9 
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12. Pflichtmodul: Mündlichkeit SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Linguistik des Sprechens 

Zentrale Theorien und Forschungsergebnisse der Gesprächslinguistik und 

der Gesprochene-Sprache-Forschung; wichtige Konzepte der linguisti-

schen Pragmatik; Einblicke in die Varietätenlinguistik (insbesondere in die 

Dialektologie und in Fragen der Normierung gesprochener Sprache), in die 

gesprächsanalytische Genderlinguistik sowie in ausgewählte Gebiete der 

angewandten linguistischen Gesprächsforschung 

2 2,5 

b. UE Sprechkompetenz 

Physiologische Grundlagen des Funktionskreises Atem-Stimme-Sprechen; 

Verbesserung der stimmlich-artikulatorischen Fertigkeiten; stimmhygieni-

sche Maßnahmen zur Prävention von Dysphonien; Wahrnehmungstraining; 

Hörübungen, insbesondere gezieltes Training des funktionellen Hörens 

2 2,5 

c. UE Rhetorische Kompetenz 

Grundlagen der rhetorischen Kommunikation; Gattungen der Rede und des 

Gesprächs; Produktionsprozess einer rhetorischen Aufgabe; Grundlagen 

der Argumentation; adressatengerechte Präsentation wissenschaftlicher 

Sachverhalte; interaktionsbezogene Basisprozesse wie Zuhören und Fra-

genstellen; Moderation 

2 2,5 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Kenntnis theoretischer Grundlagen und Forschungsmethoden auf dem Gebiet der mündlichen 

Kommunikation; Fertigkeit, diese auf die Analyse und Bewertung konkreter kommunikativer 

Gattungen im Bereich der gesprochenen Sprache anzuwenden; Bewusstsein für die Unter-

schiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache als Konsequenz unterschiedlicher 

Produktions- und Rezeptionsbedingungen; Kenntnis der Funktionen und Stileigenschaften ge-

sprochener Sprache; Fertigkeit zur Reflexion über Normen im Bereich des Mündlichen; Refle-

xion von eigenem und fremdem sprachlichem Verhalten; Stärkung der individuellen sprech-

kommunikativen Handlungsfähigkeit; Fertigkeit zur adressatenspezifischen, situationsadäqua-

ten und zielorientierten Herstellung und Durchführung von Präsentationen, zur Reflexion der 

Vortragssituation sowie zur Analyse und Bewertung rhetorischer Ereignisse 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

13. Pflichtmodul: Didaktisches Spezialgebiet SSt 
ECTS-

AP 

 SE Didaktisches Spezialgebiet 

Vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Aspekten des Deutschun-

terrichts, z. B. Lese-Rechtschreibschwäche: Diagnostik und Förderung, In-

klusion im Deutschunterricht, interkulturelles Lernen, Didaktik Deutsch als 

Zweitsprache, Mediendidaktik, Mündlichkeitsdidaktik, Theaterpädagogik 

im Deutschunterricht, Kinder- und Jugendliteratur, besondere Bedürfnisse 

(Hochbegabung, sonderpädagogischer Förderbedarf) im Deutschunterricht, 

Diversität im Deutschunterricht 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit zur Aufarbeitung und kritischen Reflexion des Forschungsstands der Fachdidaktik; 

Kompetenz in der Anwendung dieses Wissens auf eine konkrete fachdidaktische Fragestel-
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lung; Fachbezogene Diagnose- und Förderkompetenz; Fertigkeit zur Abfassung einer schlüs-

sigen, wissenschaftlichen Normen entsprechenden Darstellung der erzielten Ergebnisse im 

Rahmen einer Seminararbeit 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 11 

 

14. Pflichtmodul: Germanistisches Spezialgebiet I SSt 
ECTS-

AP 

 Es ist eine Lehrveranstaltung (nicht aus demselben Teilgebiet wie Spe-

zialgebiet II) im Umfang von insgesamt 5 ECTS-AP aus den folgenden 

auszuwählen: 

SE Neuere deutsche Sprache (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

Vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Fragestellungen der Neue-

ren deutschen Sprachwissenschaft anhand eines ausgewählten Themenbe-

reichs 

SE Neuere deutsche Literatur (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

Vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Fragestellungen der Neue-

ren deutschen Literaturwissenschaft anhand eines ausgewählten Themen-

bereichs 

SE Ältere deutsche Sprache und Literatur (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

Vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Fragestellungen der Älte-

ren deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft anhand eines ausgewähl-

ten Themenbereichs 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit zur Aufarbeitung und kritischen Reflexion des Forschungsstands bezogen auf ein 

ausgewähltes Thema; Kompetenz in der Anwendung dieses Wissens auf eine konkrete litera-

turwissenschaftliche oder linguistische Fragestellung; Versiertheit in der Analyse von Texten 

und Äußerungen unter verschiedenen literaturwissenschaftlichen oder sprachwissenschaftli-

chen Perspektiven; Fertigkeit zur Abfassung einer schlüssigen, wissenschaftlichen Normen 

entsprechenden Darstellung der erzielten Ergebnisse im Rahmen einer Seminararbeit 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 5, 9 und 10 

 

15. Pflichtmodul: Germanistisches Spezialgebiet II SSt 
ECTS-

AP 

 Es ist eine Lehrveranstaltung (nicht aus demselben Teilgebiet wie Spe-

zialgebiet I) im Umfang von insgesamt 5 ECTS-AP aus den folgenden 

auszuwählen: 

SE Neuere deutsche Sprache (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

Vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Fragestellungen der Neue-

ren deutschen Sprachwissenschaft anhand eines ausgewählten Themenbe-

reichs 

SE Neuere deutsche Literatur (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

Vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Fragestellungen der Neue-

ren deutschen Literaturwissenschaft anhand eines ausgewählten Themen-

bereichs 

SE Ältere deutsche Sprache und Literatur (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

Vertiefende Auseinandersetzung mit speziellen Fragestellungen der Älte-

ren deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft anhand eines ausgewähl-

ten Themenbereichs 

2 5 
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 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fertigkeit zur Aufarbeitung und kritischen Reflexion des Forschungsstands bezogen auf ein 

ausgewähltes Thema; Kompetenz in der Anwendung dieses Wissens auf eine konkrete litera-

turwissenschaftliche oder linguistische Fragestellung; Versiertheit in der Analyse von Texten 

und Äußerungen unter verschiedenen literaturwissenschaftlichen oder sprachwissenschaftli-

chen Perspektiven; Fertigkeit zur Abfassung einer schlüssigen, wissenschaftlichen Normen 

entsprechenden Darstellung der erzielten Ergebnisse im Rahmen einer Seminararbeit 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 5, 9 und 10 

 

16. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Praxiserfahrung in der Schule: Beobachtung, Planung, Durchführung und 

Reflexion von Deutschunterricht; nach Möglichkeit Teilnahme an Projek-

ten, pädagogischen Konferenzen und anderen Schulveranstaltungen; be-

gleitende Lehrveranstaltung zur Reflexion des Praktikums 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Kenntnisse der Unterrichtsbeobachtung, der Analyse und Bewertung sowie der Planung und 

Umsetzung von Unterrichtseinheiten unter Berücksichtigung der Lerngruppenspezifik (in Hin-

blick auf Altersstufe, Gender, soziale und kulturelle Hintergründe); Reflexion eigener und 

fremder Lehrleistung; Kompetenz, fachdidaktische Frage- und Problemstellungen in Kenntnis 

des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses unter Anleitung zu erkennen, zu analysieren und 

zu modifizieren 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 13 und 14 

 

17. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Theoretische und methodische Diskussion von Forschungsfragen der Ger-

manistik (Ältere und Neuere Literaturwissenschaft, Ältere und Neuere 

Sprachwissenschaft, Fachdidaktik); im Rahmen des Seminars ist eine Ba-

chelorarbeit abzufassen, dieser sind 6,5 (von insgesamt 7,5) ECTS-AP zu-

geordnet. 

1 1 + 6,5 

 Summe 1 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können das theoretische und methodische Instrumenta-

rium der Germanistik auf eine eingegrenzte Fragestellung anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 14 
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Abschnitt 5: Unterrichtsfach Englisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Die Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums mit dem Unterrichtsfach Englisch sehen 

eine über das Studium hinausgehende Beschäftigung mit englischsprachigen Zielländern sowie den dort 

lebenden Menschen und insbesondere Aufenthalte in den jeweiligen Zielländern als eine lebenslange, 

berufsbegleitende Aufgabe. 

(1) Ziele  

1. Das Lehramtsstudium mit einer lebenden Fremdsprache als Unterrichtsfach ist eine wissen-

schaftlich fundierte Berufsvorbereitung. Es berücksichtigt die aktuellen Lehrpläne der Sekun-

darstufe und die gesetzlichen Grundlagen, wie Schulunterrichts- und Schulorganisationsge-

setz, Leistungsbeurteilungsverordnung und Prüfungsordnung sowie die Reife- und Diplom-

prüfungsverordnung. Absolventinnen und Absolventen können kompetent, flexibel und si-

cher in ihrem Beruf agieren. Sie sind zu einem konstruktiven und kritischen Umgang mit 

ihrem fundierten Fachwissen in der Lage und haben praxisbezogene Fertigkeiten erworben. 

Darüber hinaus verfügen sie über interkulturelle Kompetenzen, kritische Reflexionsfähigkeit 

und ebensolches Textverständnis, ein breites Methodenrepertoire, Flexibilität, Koordina-

tions- und Motivationsfähigkeit. Sie sind in der Lage, Lernprozesse im Fremdsprachenunter-

richt kompetent und kreativ zu gestalten und üben dabei eine leitende, beratende und beurtei-

lende Rolle aus. Die Absolventinnen und Absolventen können ihre während des Studiums 

erworbenen Kompetenzen so anwenden, dass sie die Lernenden in die Lage versetzen, sich 

in der Fremdsprache situationsadäquat, altersgemäß und der jeweiligen Leistungsstufe ent-

sprechend (erste, zweite, dritte lebende Fremdsprache, Wahlpflichtfach, schulautonomer 

Pflichtgegenstand, unverbindliche Übung etc.) auszudrücken.  

2. Die primäre fachliche Qualifikation der Fremdsprachenlehrenden besteht in der Vermittlung 

der jeweiligen Fremdsprache. Dies impliziert einen souveränen Umgang mit der zu unterrich-

tenden Sprache in ihrer mündlichen und schriftlichen Ausprägung in jeweils situations- und 

altersadäquater Form.  

3. Aus der linguistischen Ausbildung beziehen die künftigen Lehrerinnen und Lehrer die Ein-

sicht in Funktionen und Funktionieren der Sprache als theoretischen Hintergrund, vor dem 

sie ihren Unterricht in einer dem Gegenstand adäquaten Weise planen und durchführen kön-

nen bzw. der ihnen hilft, Unterrichtsbehelfe und Methoden auf ihre fachliche Richtigkeit hin 

zu beurteilen und je nach situationsspezifischer Angemessenheit zu wählen. 

4. Als Ergebnis der literaturwissenschaftlichen und textanalytischen Ausbildung sind die Ab-

solventinnen und Absolventen kompetent, die in den Lehrplänen festgelegten Bildungs- und 

Lehraufgaben adäquat zu erfüllen. Dies schließt sowohl die Fähigkeit zur niveaugerechten 

Auswahl von literarischen und anderen Texten für den Unterricht ein als auch die Kompetenz, 

Lektürestrategien und Analysemethoden in angemessener Weise an die Schülerinnen und 

Schüler weiterzugeben. 

5. Vor dem Hintergrund ihrer kulturwissenschaftlichen Ausbildung ist es den Absolventinnen 

und Absolventen möglich, den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Zielsprachenländer zu vermitteln. 

(2) Kompetenzen 

1. Sprachbeherrschung 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über angemessene produktive und rezeptive 

Kompetenzen in der gewählten Sprache. Dies bedeutet im Einzelnen: 

 situationsangepasste Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit, 

 mündliche Sprachkompetenz in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Rol-

len (monologisch und interaktiv),  

 entwickeltes Hörverständnis, das auch das Erkennen (regionaler, sozialer und) stilisti-

scher Varianten umfasst, 

 Lesekompetenz: verschiedene Textsorten können – je nach Niveaustufe – in adäquater 

Geschwindigkeit gelesen und verstanden werden, 

 schriftliche Sprachkompetenz im Bereich verschiedener Textsorten,  
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 in Wortschatz und Idiomatik eine breite Fächerung, die die Teilnahme an der Kommuni-

kation in möglichst weiten Inhaltsbereichen umfasst; grammatisch korrekter Sprachge-

brauch; eine phonetisch korrekte Aussprache, die sich an standardsprachlichen Normen 

orientiert, 

 Sprachmittlung: in kontrastiver Weise werden die verschiedenen Ausdrucksmöglichkei-

ten und Strukturdifferenzen zwischen Muttersprache und Fremdsprache erkannt, 

 fachsprachliche Kompetenzen für den Unterricht an berufsbildenden höheren Schulen.  

 Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über die genannten sprachlichen Kompe-

tenzen nicht nur in Hinblick auf ihre eigene Sprachverwendung, sondern setzen sie auch 

für die lehrende Weitergabe, Korrektur und Bewertung ein. 

2. Sprachwissenschaft und Sprachreflexion 

Im Kompetenzbereich Sprachwissenschaft und Sprachreflexion durchdringen die Absolven-

tinnen und Absolventen das in der Sprachbeherrschung erworbene Wissen theoretisch und 

erwerben ein über die produktive Sprachkompetenz hinausgehendes Verständnis von Sprache 

im Allgemeinen und der gewählten Sprache im Besonderen. Dies umfasst folgende Bereiche: 

 Deskriptive, synchrone Sprachwissenschaft: Sie beherrschen Grundlagen in den Berei-

chen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Lexikologie und Lexikografie. 

 Sprache in ihrer pragmatischen sowie (sozialen, regionalen und) stilistischen Differen-

ziertheit und Grundlagen der historischen Entwicklung der jeweiligen Sprache. 

 Theorien der Spracherwerbsforschung, insbesondere für den schulischen Kontext. 

3. Literaturwissenschaft und Textanalyse 

Der Kompetenzbereich Literaturwissenschaft erschließt unterschiedliche Zugänge zu Texten 

im Allgemeinen und künstlerischen Texten im Besonderen und befähigt dazu, diese in ihrer 

Komplexität und unter Berücksichtigung des jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und 

politischen Kontextes zu analysieren. Dabei ist ein erweiterter Textbegriff anzuwenden, der 

neben literarischen, publizistischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten auch an-

dere künstlerische Ausdrucksformen mit einschließen kann. Die in der Literaturwissenschaft 

gleichwohl zentrale Analyse künstlerischer Texte bildet eine fundierte Grundlage für den 

Umgang mit Texten allgemein und fördert die kritische Reflexionsfähigkeit. Die 

literaturwissenschaftlichen Kompetenzen umfassen folgende Bereiche: 

 Überblickswissen über Epochen, literarische Gattungen, repräsentative Autorinnen und 

Autoren sowie Werke der jeweiligen Nationalliteratur, 

 Beherrschung literaturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender Methoden 

der Textanalyse und ihre exemplarische Anwendung, 

 dem Alter der Schülerinnen und Schüler und der Unterrichtssituation angepasste Aus-

wahl, Vermittlung und Aufbereitung von Texten im Allgemeinen und künstlerischen 

Texten im Besonderen für den Unterricht.  

4. Kulturwissenschaft und Medienkompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen zu kultur-

raumspezifischen Problemfeldern vertraut, können kulturspezifische Schwerpunktthemen the-

oriegeleitet analysieren, kritisch hinterfragen und in Bezug auf den eigenen kulturellen Stand-

punkt reflektieren. Sie verfügen über ein Verständnis für die mediale Verfasstheit von Kultur 

und über einen sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der gesell-

schaftlichen Kommunikation. Darüber hinaus verstehen sie komplexe kulturelle Zusammen-

hänge und Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, geistesgeschichtlichen und politi-

schen Entwicklungen. Sie sind sich zudem bewusst, dass für ein fundiertes und differenziertes 

Verständnis kultureller Prozesse das Studium nur eine Orientierung geben kann und dass es 

im Interesse der Aktualität ihrer Bereitschaft bedarf, laufend die mediale Berichterstattung in 

und über das Zielland zu verfolgen.  

5. Fachdidaktische Kompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit dem neuesten Stand der Sprachlehr-, Sprach-

lern- und Sprachtestforschung vertraut und kennen die wesentlichen Ansätze der Spracher-

werbsforschung. Sie verfügen auf dieser Grundlage sowie anhand adäquater Kenntnisse der 

fremdsprachenunterrichtlichen Makromethoden unter Einbeziehung der sprachlichen Fertig-

keiten und linguistischen Kompetenzen über fundierte Kenntnisse in der zielgruppen- und 
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altersadäquaten Unterrichtsplanung, -gestaltung und -durchführung und können dafür u. a. 

kulturwissenschaftliche und landeskundliche Themenbereiche gezielt umsetzen. Absolven-

tinnen und Absolventen sollen ebenso motivationale und psycholinguistische Faktoren des 

Fremdsprachenlernens kennen und für die Unterrichtsgestaltung nutzen können.  

Dies schließt Wissen über Individualisierung und Personalisierung als pädagogische Prinzi-

pien ein und befähigt sie zur Gestaltung differenzierter Aktivitäten und Aufgabenstellungen 

unter Berücksichtigung gruppendynamischer Interaktionen für den Sprachunterricht. Auf der 

Basis der aktuellen Sprachtestforschung können die Absolventinnen und Absolventen 

sprachstandsadäquate Prüfungsformate und Bewertungssysteme für die unterschiedlichen 

sprachlichen Fertigkeiten und linguistischen Kompetenzbereiche erstellen und sind in der 

Lage, sprachdiagnostische Verfahren einzusetzen. Der gezielte Ausbau von Fach- und Bei-

spielwissen der genannten Thematiken führt die Studierenden v. a. anhand von angeleitetem 

„micro-teaching“ zu Handlungswissen heran, das sie im Rahmen des Fachpraktikums in erste 

Handlungsroutinen umwandeln. 

Der Erwerb fachdidaktischer Kompetenzen bleibt nicht nur den einschlägigen Lehrveranstal-

tungen vorbehalten, auch in Fachlehrveranstaltungen werden neben der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themenbereichen fachdidaktische Problemstellun-

gen behandelt. Der Zusammenhang zwischen Fachwissen und Fachdidaktik findet zudem in 

Lehrveranstaltungsprüfungen Berücksichtigung. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. Übung (UE): 25 

2. Übung (UE) PM 1.b., PM 3.b.: 20 

3. Vorlesung mit Übung (VU): 30  

4. Vorlesung mit Übung (VU) PM 1.a., PM 3.a.: 20 

5. Proseminar (PS): 30 

6. Proseminar (PS) PM 2.a.: 20 

7. PR Fachpraktikum: 14 

§ 3 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach einer weiteren lebenden Fremdsprache (Franzö-

sisch, Italienisch, Russisch, Spanisch) ergeben sich gemeinsame Pflichtlehrveranstaltungen (1.a., 

3.a.) im Umfang von 5 ECTS-AP. Diese sind durch fachdidaktische Lehrveranstaltungen aus dem 

Angebot der Unterrichtsfächer lebender Fremdsprachen in Höhe desselben ECTS-AP-Umfanges 

zu kompensieren. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

A. Fachdidaktik (20 ECTS-AP) 

1. Pflichtmodul: Grundlagen der Fremdsprachendidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunterrichts 

Vorstellen von Grundlagen und Theorien des Lehrens und Lernens von 

Fremdsprachen im schulischen Kontext mit Bezugnahme zu den schulty-

penspezifischen Lehrplänen und dem Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen; Einbindung von der Mehrsprachigkeit und Inter-

kulturalität verpflichteten Ansätzen; Berücksichtigung motivationaler und 

affektiver Faktoren im Fremdsprachenunterricht mit Bezugnahme zu inklu-

siven und diversitätsspezifischen Ansätzen 

2 3 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Englisch zur Einführung in die  

Didaktik des Fremdsprachenunterrichts 
2 2 
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Sprachspezifischer Begleitkurs, der die Inhalte aus der Einführung auf das 

Unterrichtsfach Englisch anwendet und reflektiert sowie in Planungsvor-

gänge für den Unterricht einführt; einbezogen wird die eigene Sprachlern-

biografie der Studierenden als erste Einsicht in Mehrsprachigkeit 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Grundlagen und Theorien des Leh-

rens und Lernens von Fremdsprachen im schulischen Kontext sowie in den weiteren, oben 

genannten Bereichen erworben. Sie können diese erklären, auf der Basis von Forschungser-

kenntnissen analysieren und diskutieren sowie im Unterrichtsfach Englisch adressatenspezi-

fisch und altersgerecht anwenden.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 5 

 

2. Pflichtmodul: Kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Sprachen lernen/lehren 

Schwerpunkte liegen in der sprachspezifischen Vermittlung und im Wissen 

über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kommunikativer 

Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, grammatische, lexi-

kalische Kompetenz etc.) sowie soziolinguistischer, pragmatischer, mehr-

sprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie Me-

dienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze 

(u. a. Nutzen der Zielsprache als Arbeitssprache); Aufbereitung der Berei-

che für das Unterrichtsfach Englisch und Erprobung in Form von „micro-

teaching“-Einheiten; wissenschaftlich fundierte Reflexion von Problemen 

der Planung und Durchführung von Unterricht, dessen Differenzierung hin-

sichtlich diverser Faktoren (wie Inklusion etc.) sowie das Erarbeiten von 

Lösungsmöglichkeiten bzw. Alternativen 

2 2 

b. SE Sprachen lernen/lehren 

Vertiefung ausgewählter Theorien des Lehrens und Lernens von Fremd-

sprachen im schulischen Kontext; Schwerpunkte liegen in der Vermittlung 

und im Wissen über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kom-

munikativer Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, gram-

matische, lexikalische Kompetenz etc.), soziolinguistischer, pragmatischer, 

mehrsprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie 

Medienkompetenz; Integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische sowie 

inklusive und diversitätsspezifische Ansätze; Binnendifferenzierung; Bear-

beitung der genannten Bereiche in Hinblick auf Forschungsmethoden der 

Fremdsprachendidaktik und deren Anwendung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Theorien des Lehrens und Lernens 

von Fremdsprachen im schulischen Kontext erworben; sie verfügen über die Kompetenz zur 

Einbettung mehrsprachigkeitsdidaktischer, inklusiver und diversitätsspezifischer Aspekte in 

den Englischunterricht, können relevante Forschungsmethoden anwenden und ihre erworbenen 

Kompetenzen für die Unterrichtsplanung nutzen, Unterrichtstechniken für das Unterrichtsfach 

Englisch einsetzen und haben erste Handlungsroutinen erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 
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3. Pflichtmodul: Evaluation von fremdsprachlichen Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in das Testen und Bewerten im Fremdsprachenunter-

richt 

Vorstellen von Prinzipien, Grundlagen und Theorien des Testens und Be-

wertens von Fremdsprachen; Typen und Arten des Testens und Bewertens 

der sprachlichen Fertigkeiten sowie der linguistischen Kompetenzen im 

Fremdsprachenunterricht (informelle, formelle Testaufgaben etc.); diffe-

renzierte Leistungsbeurteilung (z. B. „Dynamic Testing“) 

2 2 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Englisch zu Testen und Bewerten 

Erstellung von Testformaten und -aufgaben zu den produktiven und rezep-

tiven Fertigkeiten sowie den linguistischen Kompetenzen im Unterrichts-

fach Englisch (Erstellen von Schularbeiten, schriftlichen und mündlichen 

Überprüfungen etc.); Anwenden unterschiedlicher Bewertungsverfahren; 

Einblicke in die gesetzliche Basis der Notengebung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Theorien des Testens und Bewertens 

zu erklären, Sprachtests und -testaufgaben zu analysieren sowie Sprachtestaufgaben und Schul-

arbeiten für das Unterrichtsfach Englisch zu entwickeln und diese zu bewerten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

4. Pflichtmodul: Fachpraktikum  SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

(Themen-)fokussierte Beobachtung von Unterrichtsprozessen:  

Planung, Durchführung und Evaluation von Englischunterricht unter Be-

rücksichtigung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsmodelle  

fachdidaktische Reflexion: 

Kennenlernen von Tätigkeitsfeldern im praktischen Berufsfeld; Fachhospi-

tationstätigkeit im Umfang von 9–12 Stunden; Durchführung von mindes-

tens 6 eigenen Unterrichtsstunden bzw. von Unterrichtssequenzen im Fach, 

die 6 Schulstunden entsprechen 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die fachliche Praxis des Unter-

richtsfaches Englisch kennengelernt; sie haben eigene Unterrichtsversuche mithilfe von Ver-

fahren und Methoden des Englischunterrichts erprobt, kritisch reflektiert und aus fachdidakti-

scher Sicht evaluiert; sie können professionsspezifische Schlüsselqualifikationen wie Unter-

richtsgestaltung und zielgruppenadäquate Kommunikation im Englischunterricht anwenden 

und haben ein grundlegendes Professionsverständnis für ihr Berufsfeld erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 8 
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B. Sprachbeherrschung (30 ECTS-AP) 

5. Pflichtmodul: Language Usage I SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Listening/Speaking I 

Schwerpunkt auf Aussprache, Intonation, Satzbetonung; Hörverständnis; 

aktive Teilnahme an Diskussionen 

2 2,5 

b. SL Reading/Writing I 

Satz- und Paragraphenstruktur; Verfassen von klaren und gut strukturierten 

Texten, wie z. B. Briefen, Zusammenfassungen etc.; Lesen und Verständnis 

von Artikeln zu aktuellen Fragen und Problemen 

2 2,5 

c. SL Language Awareness I 

Reflexion der Sprachfunktionen: Grammatik im Kontext  
2 2,5 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Mündliche Fertigkeiten, Hörverständnis, Textstrukturen, Grammatik und Sprachfunktionen im 

Kontext 

Zielniveau: B2+ (achievement of strong vantage) 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6. Pflichtmodul: Language Usage II SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Listening/Speaking II 

Hörverständnis: komplexere Inhalte, Verstehen von Anspielungen, Humor 

etc.; effiziente mündliche Vermittlung von Standpunkten und Positionen in 

Diskussionen 

2 2,5 

b. UE Reading/Writing II 

Verständnis von Texten mit einer breiten Auswahl von Themen inklusive 

Wortanspielungen, Humor, Registergebrauch; Verfassung von klaren, gut 

strukturierten Texten, die auch einen Standpunkt/eine Meinung wiederge-

ben 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erweiterung der mündlichen Kompetenzen; Text- und Hörverständnis und effektive Wieder-

gabe; effektive Textproduktion 

Zielniveau: C1 (achievement of effective operational proficiency)  

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 5 

 

7. Pflichtmodul: Applied Language Skills I SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Language Awareness II 

Sprachreflexion: Bausteine der Sprache: Phoneme, Silben, Morpheme, 

Wörter, Wortverbindungen und Wortfelder, Phrasen im Kontext 

2 2,5 

b. UE Listening/Speaking III 2 2,5 
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Konsolidierung der Kompetenzen von L/S I und L/S II; Vorlesen, Vermitt-

lung von Standpunkten in Diskussionen (Diskussionskompetenz) sowie 

präzise Formulierung von Ideen und Meinungen in sozialen und beruflichen 

Kontexten; Hörverständnis: Andeutungen, Ironie, Sarkasmus etc. 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Ausbau der lexikalischen Kompetenzen; pragmatischer Sprachgebrauch, Diskussionskompe-

tenz; Registergebrauch, Texttypen und Diskursprinzipien  

Zielniveau: C1+ (achievement of effective operational proficiency) 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

8. Pflichtmodul: Applied Language Skills II SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Language Awareness III 

Sprachliche Angemessenheit der Interaktion, sprachlicher Ausdruck, Gram-

matik im Kontext 

2 2,5 

b. UE Reading/Writing III 

Klare Struktur und Angemessenheit des Stils in Aufsätzen (argumentative 

essays); 

Wiedergabe von kritischen Gedanken, Diskursprinzipien; Verständnis von 

komplexeren Themen in verschiedenen Texttypen  

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Effektive Text- und Aufsatzproduktion; akademische Aufsätze; Behandlung komplexer The-

men in verschiedenen Texttypen; stilistische Kompetenz 

Zielniveau: C1+ bis C2 (extension of effective operational proficiency) 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 6 und 7 

 

9. 
Pflichtmodul: Professional Language Skills for Teachers of  

English 
SSt 

ECTS-

AP 

a. UE Listening/Speaking IV 

Erfolgreiche Teilnahme an Konversation und Diskussion; sprachliche Fle-

xibilität, idiomatische und umgangssprachliche Ausdrucksformen; Umfor-

mulierungen, Lesekompetenzen; Hörverständnis und Wiedergabe von In-

halten auf einem hohen Niveau 

2 2,5 

b. UE Reading/Writing IV 

Verfassen von klaren und stilistisch angemessenen Zusammenfassungen 

und Kommentaren, akademische Aufsätze; literarische Texte und Fachtexte 

lesen und verstehen 

2 2,5 

c. UE Language Awareness IV: Analysis and Correction 

Korrekturkompetenzen; kritische sprachliche Analyse von Lernertexten 
2 2,5 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 
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Sprachliches Selbstvertrauen in allen Fertigkeiten: Lesen, Hörverständnis, Schreiben, Sprechen 

sowie sprachliche Flexibilität in Text- und Materialproduktion; Korrekturkompetenz: analyti-

sche Fehlererkennung, einsichtiges Korrigieren sowie effektives Feedback. 

Zielniveau: C2 (achievement of mastery) 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 8 

 

C. Sprachwissenschaft (15 ECTS-AP) 

10. Pflichtmodul: Introduction to English Linguistics SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Introduction to English Synchronic Linguistics 

Überblick über die wichtigsten Teilbereiche der anglistischen Linguistik 

aus synchroner Perspektive; neben den Kernbereichen Phonologie, 

Morphologie, Syntax und Semantik werden Disziplinen wie Pragmatik, 

Textlinguistik, Soziolinguistik und Angewandte Linguistik behandelt. 

2 2,5 

b. VO Introduction to English Phonetics and Phonology 

Überblick über wichtige theoretische Fragen sowie praktische 

Gesichtspunkte der Phonetik und Phonologie des Englischen; besondere 

Berücksichtigung finden dabei die speziellen Probleme, die 

deutschsprachige Lernende bei der Aussprache des Englischen haben 

(Einzellaute, Intonations- und Betonungsmuster).  

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Vertrautheit mit der Vielfalt möglicher Fragestellungen der modernen anglistischen Linguistik 

unter Berücksichtigung der wichtigsten Konzepte, Theorien und Methoden; weiters werden für 

den Schulunterricht relevante praktische Gesichtspunkte (z. B. Lautbildung, 

Transkriptionsübungen) sowie theoretische Aspekte behandelt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Use and Learning of English  SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Synchronic and Diachronic Varieties of English 

Überblick über die Variationsbreite der englischen Sprache: von 

stilistischer Variation über regionale Varietäten (mit spezieller Betonung 

der Unterschiede verschiedener internationaler Varietäten und der 

Bedeutung des Englischen als Lingua franca) bis hin zu den Phasen der 

Entwicklung des Englischen aus diachroner Perspektive 

2 2,5 

b. PS The Acquisition of English in a Multilingual Context 

Überblick über die Interaktion von sozio- und psycholinguistischen Fakto-

ren im Spracherwerb im Allgemeinen und im Erwerb und Gebrauchs des 

Englischen im Speziellen; in der Diskussion von dynamischen Sprachlern-

systemen wird besonders auf Transfer- und andere Kontaktphänomene, wie 

sie im schulischen Alltag von Bedeutung sind, eingegangen. Mehrsprachig-

keit wird dabei als linguistische Norm behandelt. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 
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Kenntnisse über die Variabilität der englischen Sprache sowie über die Bedeutung 

außersprachlicher (d. h. sozialer, psychologischer, genderspezifischer) Faktoren in 

verschiedenen Teilbereichen der anglistischen Sprachwissenschaft 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 10 

 

12. Pflichtmodul: Applied Linguistics SSt 
ECTS-

AP 

 PS Systemic and/or Applied English Linguistics 

Der Inhalt der Lehrveranstaltung ist innerhalb der Linguistik einschließlich 

der Angewandten Linguistik variabel. Die Möglichkeiten reichen von 

Teilaspekten der Theoriedebatte bis zu sehr speziellen 

Anwendungsbereichen, etwa in Form eines interdisziplinären Proseminars. 

Die Einheit von Forschung und Lehre wird hier für die Studierenden 

besonders deutlich sichtbar. 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Kenntnisse von Theorien und Methoden ausgewählter Themenbereiche der angewandten 

englischen Sprachwissenschaft; Einblick in den aktuellen Forschungsstand des jeweiligen 

Bereichs; Selbstständigkeit bei wissenschaftlicher Lektüre; Erlernen eigenständigen 

wissenschaftlichen Arbeitens; Einüben wissenschaftlicher Argumentationsweisen und 

zielführenden Bibliographierens sowie Präsentierens; eigenständiges und kritisches 

wissenschaftliches Arbeiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 10 

 

D. Literaturwissenschaft (20 ECTS-AP) 

13. Pflichtmodul: Introduction to Literary Studies SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Introduction to British and Postcolonial Literary Studies 

Überblicksartige Gesamtdarstellung der britischen und postkolonialen 

Literaturen; Vorstellung methodischer Konzepte und zentraler Themen der 

Postcolonial Studies; Analyse, Diskussion, Interpretation von ausgewählten 

Schlüsseltexten; Schulung analytischer und interpretatorischer Fertigkeiten 

2 2,5 

b. VO Introduction to American Literary Studies 

Überblicksartige Gesamtdarstellung der amerikanischen Literatur; 

Vorstellung methodischer Konzepte und zentraler Themen; Analyse, 

Diskussion, Interpretation von ausgewählten Texten; Schulung analy-

tischer und interpretatorischer Fertigkeiten 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Literaturwissenschaftliche Kompetenzen im kritischen Umgang mit Texten aus der US-

amerikanischen und anglophonen Welt; Erwerb der Fertigkeit, mit Literaturtheorien 

umzugehen sowie literaturwissenschaftliche Methoden exemplarisch auf die Analyse 

konkreter Texte unter etwaiger Berücksichtigung ihrer Verwendung im Unterricht 

anzuwenden; Kenntnisse über und Einsicht in den Zusammenhang von Literatur, Gesellschaft 

(insbesondere der multikulturellen Gesellschaften Großbritanniens und der USA) und Politik 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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14. Pflichtmodul: Literary Analysis SSt 
ECTS-

AP 

a. PS British and/or Postcolonial Literature 

Das Proseminar vertieft die Inhalte der Vorlesung. Es geht um die 

exemplarische bzw. schwerpunktmäßige Auseinandersetzung (historisch, 

gegenwartsbezogen, vergleichend, interdisziplinär, thematisch) mit 

englischer und/oder postkolonialer Literatur, Texten verschiedener 

Gattungen im Kontext unterschiedlicher Kulturphänomene. 

2 2,5 

b. PS American Literature 

Das Proseminar vertieft die Inhalte der Vorlesung. Es geht um die 

exemplarische bzw. schwerpunktmäßige Auseinandersetzung (historisch, 

gegenwartsbezogen, vergleichend, interdisziplinär, thematisch) mit 

amerikanischer Literatur und Texten verschiedener Gattungen im Kontext 

unterschiedlicher Kulturphänomene. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Einsichten in die Entwicklung der amerikanischen und britischen/postkolonialen Literaturen in 

ihren geistigen, sozialen und politischen Zusammenhängen; exemplarische bzw. 

schwerpunktmäßige Auseinandersetzung mit englischer/postkolonialer und amerikanischer 

Literatur; Schärfung des interkulturellen Verständnisses durch die Auseinandersetzung mit 

multikulturellen Gesellschaften der Gegenwart und ihren Phänomenen; Anwendung der in den 

Einführungsvorlesungen erworbenen Kompetenzen zur Analyse von literarischen Texten 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 13 

 

15. Pflichtmodul: Survey of Literature and Culture SSt 
ECTS-

AP 

a. VO British and/or Postcolonial Literature and Culture 

Die Vorlesung gibt einen vertieften Einblick entweder in die Entwicklung 

der englischen und/oder postkolonialen Literaturen und deren 

Wechselwirkung oder in Teilaspekte der englischen bzw. postkolonialen 

Literaturen oder in Themen, Konzepte und Theorien (z. B. Interkulturalität, 

Rassismus, kulturelle Identität, Geschlechterverhältnisse, Fragen der 

Identität in der australischen, karibischen, neuseeländischen Literatur). Eine 

Leseliste dient der Erweiterung und Vervollständigung der besprochenen 

Inhalte. 

2 5 

b. VO American Literature and Culture 

Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Entwicklung der 

amerikanischen Literatur und Kultur, ihrer Themen, Konzepte und Theorien 

in geistigen, sozialen, medialen und politischen Kontexten. Eine Leseliste 

dient der Erweiterung und Vervollständigung der besprochenen Inhalte.  

2 5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

Vertiefung des Studiums der Literaturen und Kulturen in englischsprachigen Kulturräumen; 

dabei wird das Verständnis von literaturgeschichtlichen, soziokulturellen, medialen und 

politischen Zusammenhängen geschärft. 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 13 
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E. Kulturwissenschaft (5 ECTS-AP) 

16. Pflichtmodul: Introduction to Cultural Studies SSt 
ECTS-

AP 

a. Es ist eine Lehrveranstaltung im Umfang von 2,5 ECTS-AP zu wählen: 

 

VU Introduction to British and Anglophone Cultures (2 SSt, 2,5 ECTS-

AP) 

Einführung in Theorien, Methoden und Kontexte der Kulturwissenschaft; 

thematischer Hauptgegenstand sind die geographischen, geschichtlichen, 

politischen, soziokulturellen und genderspezifischen Gegebenheiten des je-

weiligen englischsprachigen Kulturraumes, welche theoriegeleitet in ihrer 

Wechselbeziehung zueinander untersucht werden. 

VU Introduction to American Cultures (2 SSt, 2,5 ECTS-AP) 

Einführung in Theorien, Methoden und Kontexte der Kulturwissenschaft; 

thematischer Hauptgegenstand sind die geographischen, geschichtlichen, 

politischen, soziokulturellen und genderspezifischen Gegebenheiten des je-

weiligen englischsprachigen Kulturraumes, welche theoriegeleitet in ihrer 

Wechselbeziehung zueinander untersucht werden. 

2 2,5 

b. VU Introduction to Media Studies 

Vermittlung von Grundlagewissen aus der Medienwissenschaft, im Beson-

deren der Mediengeschichte und -analyse; die Studierenden erwerben theo-

retisch-analytische wie auch produktive Fertigkeiten und Kompetenzen im 

Umgang mit kulturwissenschaftlich bedeutsamen Medien der jeweiligen 

englischsprachigen Kulturräume. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventenhaben haben kulturwissenschaftliche Ansätze zu kultur-

raumspezifischen Themen- und Problemfeldern kennen gelernt und sind in der Lage, diese an-

zuwenden. Sie haben Grundlagen- und Orientierungswissen über kulturwissenschaftliche Me-

thoden, Gegenstände und Problemstellungen sowie Wissen und Kompetenzen rund um den 

kulturellen und medialen Kontext des jeweiligen englischen Sprachraums erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

(3) Es sind Wahlmodule aus dem Kompetenzbereich Kulturwissenschaft im Umfang von insgesamt 

5 ECTS-AP zu absolvieren, wobei jedenfalls die Wahlmodule 1 oder 2 sowie 3 oder 4 absolviert 

werden müssen. 

1. Wahlmodul: Critical Area Studies I SSt 
ECTS-

AP 

 PS Critical Area Studies: British and Anglophone Cultures  

Betrachtung kultureller Strukturen, Institutionen und Phänomene englisch-

sprachiger Kulturräume (mit Ausnahme der USA); auf den in Pflichtmodul 

16 erworbenen Kompetenzen aufbauend werden diese theoriegeleitet hin-

sichtlich ihrer Wechselwirkung mit geschichtlichen, sozialen, politischen, 

ästhetischen und genderspezifischen Gegebenheiten unter Einbezug globa-

ler Verflechtungsbeziehungen betrachtet. 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Kulturwissenschaftliche Kompetenzen im kritischen Umgang mit kulturellen Fakten und Me-

dien in ihren unterschiedlichen Manifestationen aus dem englischsprachigen (mit Ausnahme 
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der USA) Sprach- und Kulturraum; Erwerb der Fertigkeit, mit Kulturtheorien umzugehen so-

wie kulturwissenschaftliche Methoden exemplarisch und ergebnisorientiert für die Analyse 

und Interpretation konkreter Daten anzuwenden; Schulung interkultureller Kompetenzen 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 16 

 

2. Wahlmodul: Critical Area Studies II SSt 
ECTS-

AP 

 PS Critical Area Studies: American Cultures 

Betrachtung kultureller Strukturen, Institutionen und Phänomene amerika-

nischer Kulturräume; auf den in Pflichtmodul 16 erworbenen Kompetenzen 

aufbauend werden diese theoriegeleitet hinsichtlich ihrer Wechselwirkung 

mit geschichtlichen, sozialen, politischen, ästhetischen und genderspezifi-

schen Gegebenheiten unter Einbezug globaler Verflechtungsbeziehungen 

betrachtet. 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  

Vertiefung von Kulturverständnis, speziell im Sinne der Inter- und Transkulturalität; Erkennen 

und Bewerten kultureller Phänomene sowie deren Konstruktion im spezifischen Kontext der 

Amerikastudien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 16 

 

3. Wahlmodul: Cultural Studies I SSt 
ECTS-

AP 

 PS Cultural Studies: British and Anglophone Cultures 

Betrachtung kultureller Strukturen, Institutionen und Phänomene anglopho-

ner Kulturräume (mit Ausnahme der USA); auf den in PM 16 erworbenen 

Kompetenzen aufbauend werden diese theoriegeleitet hinsichtlich ihrer 

Wechselwirkung mit geschichtlichen, sozialen, politischen, ästhetischen 

und genderspezifischen Gegebenheiten kritisch zur Diskussion gestellt. So-

zio-kulturelle Phänomene und Institutionen besonders aus den Bereichen 

der Gegenwarts-, Alltags- und Populärkultur stehen dabei im Mittelpunkt. 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  

Vertiefung kulturwissenschaftlicher Kenntnisse und Kompetenzen; Erwerb der Fertigkeit, mit 

Kulturtheorien umzugehen sowie kulturwissenschaftliche Methoden exemplarisch und ergeb-

nisorientiert für die Analyse und Interpretation konkreter Daten aus dem anglophonen Bereich 

anzuwenden; Erweiterung interkulturellen Kompetenzen 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 16 

 

4. Wahlmodul: Cultural Studies II SSt 
ECTS-

AP 

 PS Cultural Studies: American Cultures 

Betrachtung kultureller Strukturen, Institutionen und Phänomene amerika-

nischer Kulturräume; auf den in Pflichtmodul 16 erworbenen Kompetenzen 

aufbauend werden diese theoriegeleitet hinsichtlich ihrer Wechselwirkung 

mit geschichtlichen, sozialen, politischen, ästhetischen und genderspezifi-

2 2,5 
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schen Gegebenheiten kritisch zur Diskussion gestellt. Sozio-kulturelle Phä-

nomene und Institutionen besonders aus den Bereichen der Gegenwarts-, 

Alltags- und Populärkultur stehen dabei im Mittelpunkt. 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  

Vertiefung kulturwissenschaftlicher Kenntnisse und Kompetenzen; Erwerb der Fertigkeit, mit 

Kulturtheorien umzugehen sowie kulturwissenschaftliche Methoden exemplarisch und ergeb-

nisorientiert für die Analyse und Interpretation konkreter Daten aus dem amerikanischen Be-

reich anzuwenden; Erweiterung interkulturellen Kompetenzen 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 16 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

Im Unterrichtsfach Englisch ist eine Bachelorarbeit im Umfang von 5 ECTS-AP in englischer Sprache 

zu verfassen. Die Leistung für die Bachelorarbeit ist zusätzlich zur Lehrveranstaltung zu erbringen, in 

deren Rahmen sie verfasst wird. Die Bachelorarbeit ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit imma-

nentem Prüfungscharakter aus den Pflichtmodulen 2, 3, 11, 12, 14 oder 17 zu verfassen. 
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Abschnitt 6: Unterrichtsfach Französisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Die Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums mit dem Unterrichtsfach Französisch se-

hen eine über das Studium hinausgehende Beschäftigung mit französischsprachigen Ländern sowie den 

dort lebenden Menschen und insbesondere Aufenthalte in den jeweiligen Zielländern als eine lebens-

lange, berufsbegleitende Aufgabe. 

(1) Ziele 

1. Das Lehramtsstudium mit einer lebenden Fremdsprache als Unterrichtsfach ist eine wissen-

schaftlich fundierte Berufsvorbereitung. Es berücksichtigt die aktuellen Lehrpläne der Sekun-

darstufe und die gesetzlichen Grundlagen, wie Schulunterrichts- und Schulorganisationsge-

setz, Leistungsbeurteilungsverordnung und Prüfungsordnung sowie die Reife- und Diplom-

prüfungsverordnung. Absolventinnen und Absolventen können kompetent, flexibel und si-

cher in ihrem Beruf agieren. Sie sind zu einem konstruktiven und kritischen Umgang mit 

ihrem fundierten Fachwissen in der Lage und haben praxisbezogene Fertigkeiten erworben. 

Darüber hinaus verfügen sie über interkulturelle Kompetenzen, kritische Reflexionsfähigkeit 

und ebensolches Textverständnis, ein breites Methodenrepertoire, Flexibilität, Koordina-

tions- und Motivationsfähigkeit. Sie sind in der Lage, Lernprozesse im Fremdsprachenunter-

richt kompetent und kreativ zu gestalten und üben dabei eine leitende, beratende und beurtei-

lende Rolle aus. Die Absolventinnen und Absolventen können ihre während des Studiums 

erworbenen Kompetenzen so anwenden, dass sie die Lernenden in die Lage versetzen, sich 

in der Fremdsprache situationsadäquat, altersgemäß und der jeweiligen Leistungsstufe ent-

sprechend (erste, zweite, dritte lebende Fremdsprache, Wahlpflichtfach, schulautonomer 

Pflichtgegenstand, unverbindliche Übung etc.) auszudrücken.  

2. Die primäre fachliche Qualifikation der Fremdsprachenlehrenden besteht in der Vermittlung 

der jeweiligen Fremdsprache. Dies impliziert einen souveränen Umgang mit der zu unterrich-

tenden Sprache in ihrer mündlichen und schriftlichen Ausprägung in jeweils situations- und 

altersadäquater Form.  

3. Aus der linguistischen Ausbildung beziehen die künftigen Lehrerinnen und Lehrer die Ein-

sicht in Funktionen und Funktionieren der Sprache als theoretischen Hintergrund, vor dem 

sie ihren Unterricht in einer dem Gegenstand adäquaten Weise planen und durchführen kön-

nen bzw. der ihnen hilft, Unterrichtsbehelfe und Methoden auf ihre fachliche Richtigkeit hin 

zu beurteilen und je nach situationsspezifischer Angemessenheit zu wählen. 

4. Als Ergebnis der literaturwissenschaftlichen und textanalytischen Ausbildung sind die Ab-

solventinnen und Absolventen kompetent, die in den Lehrplänen festgelegten Bildungs- und 

Lehraufgaben adäquat zu erfüllen. Dies schließt sowohl die Fähigkeit zur niveaugerechten 

Auswahl von literarischen und anderen Texten für den Unterricht ein als auch die Kompetenz, 

Lektürestrategien und Analysemethoden in angemessener Weise an die Schülerinnen und 

Schüler weiterzugeben. 

5. Vor dem Hintergrund ihrer kulturwissenschaftlichen Ausbildung ist es den Absolventinnen 

und Absolventen möglich, den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Zielsprachenländer zu vermitteln. 

(2) Kompetenzen 

1. Sprachbeherrschung 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über angemessene produktive und rezeptive 

Kompetenzen in der gewählten Sprache. Dies bedeutet im Einzelnen: 

 situationsangepasste Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit, 

 mündliche Sprachkompetenz in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Rol-

len (monologisch und interaktiv),  

 entwickeltes Hörverständnis, das auch das Erkennen (regionaler, sozialer und) stilisti-

scher Varianten umfasst, 

 Lesekompetenz: verschiedene Textsorten können – je nach Niveaustufe – in adäquater 

Geschwindigkeit gelesen und verstanden werden, 

 schriftliche Sprachkompetenz im Bereich verschiedener Textsorten,  
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 in Wortschatz und Idiomatik eine breite Fächerung, die die Teilnahme an der Kommuni-

kation in möglichst weiten Inhaltsbereichen umfasst; grammatisch korrekter Sprachge-

brauch; eine phonetisch korrekte Aussprache, die sich an den Normen der Standardspra-

che orientiert, 

 Sprachmittlung: in kontrastiver Weise werden die verschiedenen Ausdrucksmöglichkei-

ten und Strukturdifferenzen zwischen Muttersprache und Fremdsprache erkannt, 

 fachsprachliche Kompetenzen für den Unterricht an berufsbildenden höheren Schulen,  

 die Absolventinnen und Absolventen verfügen über die genannten sprachlichen Kompe-

tenzen nicht nur in Hinblick auf ihre eigene Sprachverwendung, sondern setzen sie auch 

für die lehrende Weitergabe, Korrektur und Bewertung ein. 

2. Sprachwissenschaft und Sprachreflexion 

Im Kompetenzbereich Sprachwissenschaft und Sprachreflexion durchdringen die Absolven-

tinnen und Absolventen das in der Sprachbeherrschung erworbene Wissen theoretisch und 

erwerben ein über die produktive Sprachkompetenz hinausgehendes Verständnis von Sprache 

im Allgemeinen und der gewählten Sprache im Besonderen. Dies umfasst folgende Bereiche: 

 deskriptive, synchrone Sprachwissenschaft: Sie beherrschen Grundlagen in den Berei-

chen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Lexikologie und Lexikografie. 

 Sprache in ihrer pragmatischen sowie (sozialen, regionalen und) stilistischen Differen-

ziertheit und Grundlagen der historischen Entwicklung der jeweiligen Sprache. 

 Theorien der Spracherwerbsforschung, insbesondere für den schulischen Kontext. 

3. Literaturwissenschaft und Textanalyse 

Der Kompetenzbereich Literaturwissenschaft erschließt unterschiedliche Zugänge zu Texten 

im Allgemeinen und künstlerischen Texten im Besonderen und befähigt dazu, diese in ihrer 

Komplexität und unter Berücksichtigung des jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und 

politischen Kontextes zu analysieren. Dabei ist ein erweiterter Textbegriff anzuwenden, der 

neben literarischen, publizistischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten auch an-

dere künstlerische Ausdrucksformen mit einschließen kann. Die in der Literaturwissenschaft 

gleichwohl zentrale Analyse künstlerischer Texte bildet eine fundierte Grundlage für den 

Umgang mit Texten allgemein und fördert die kritische Reflexionsfähigkeit. Die 

literaturwissenschaftlichen Kompetenzen umfassen folgende Bereiche: 

 Überblickswissen über Epochen, literarische Gattungen, repräsentative Autorinnen und 

Autoren sowie Werke der jeweiligen Nationalliteratur, 

 Beherrschung literaturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender Methoden 

der Textanalyse und ihre exemplarische Anwendung, 

 Vermittlung und Aufbereitung von Texten im Allgemeinen und künstlerischen Texten im 

Besonderen für den Unterricht.  

4. Kulturwissenschaft und Medienkompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen zu kultur-

raumspezifischen Problemfeldern vertraut, können kulturspezifische Schwerpunktthemen 

theoriegeleitet analysieren, kritisch hinterfragen und in Bezug auf den eigenen kulturellen 

Standpunkt reflektieren. Sie verfügen über ein Verständnis für die mediale Verfasstheit von 

Kultur und über einen sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der 

gesellschaftlichen Kommunikation. Darüber hinaus verstehen sie komplexe kulturelle Zu-

sammenhänge und Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, geistesgeschichtlichen 

und politischen Entwicklungen. Sie sind sich zudem bewusst, dass für ein fundiertes und dif-

ferenziertes Verständnis kultureller Prozesse das Studium nur eine Orientierung geben kann 

und dass es im Interesse der Aktualität ihrer Bereitschaft bedarf, laufend die mediale Bericht-

erstattung in und über das Zielland zu verfolgen.  

5. Fachdidaktische Kompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit dem neuesten Stand der Sprachlehr-, Sprach-

lern- und Sprachtestforschung vertraut und kennen die wesentlichen Ansätze der Spracher-

werbsforschung. Sie verfügen auf dieser Grundlage sowie anhand adäquater Kenntnisse der 

fremdsprachenunterrichtlichen Makromethoden unter Einbeziehung der sprachlichen Fertig-

keiten und linguistischen Kompetenzen über fundierte Kenntnisse in der zielgruppen- und 

altersadäquaten Unterrichtsplanung, -gestaltung und -durchführung und können dafür u. a. 
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kulturwissenschaftliche und landeskundliche Themenbereiche gezielt umsetzen. Absolven-

tinnen und Absolventen sollen ebenso motivationale und psycholinguistische Faktoren des 

Fremdsprachenlernens kennen und für die Unterrichtsgestaltung nutzen können. Dies schließt 

Wissen über Individualisierung und Personalisierung als pädagogische Prinzipien ein und be-

fähigt sie zur Gestaltung differenzierter Aktivitäten und Aufgabenstellungen unter Berück-

sichtigung gruppendynamischer Interaktionen für den Sprachunterricht. Auf der Basis der 

aktuellen Sprachtestforschung können die Absolventinnen und Absolventen 

sprachstandsadäquate Prüfungsformate und Bewertungssysteme für die unterschiedlichen 

sprachlichen Fertigkeiten und linguistischen Kompetenzbereiche erstellen und sind in der 

Lage, sprachdiagnostische Verfahren einzusetzen. Der gezielte Ausbau von Fach- und Bei-

spielwissen der genannten Thematiken führt die Studierenden v. a. anhand von angeleitetem 

„micro-teaching“ zu Handlungswissen heran, das sie im Rahmen des Fachpraktikums in erste 

Handlungsroutinen umwandeln.  

Der Erwerb fachdidaktischer Kompetenzen bleibt nicht nur den einschlägigen Lehrveranstal-

tungen vorbehalten, auch in Fachlehrveranstaltungen werden neben der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themenbereichen fachdidaktische Problemstellun-

gen behandelt. Der Zusammenhang zwischen Fachwissen und Fachdidaktik findet zudem in 

Lehrveranstaltungsprüfungen Berücksichtigung. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. PR Fachpraktikum: 14 

2. Lehrveranstaltungsart VO: 200 

3. Die Lehrveranstaltungen der Module PM 6 bis PM 12 (Sprachausbildung): 25 

4. Die Lehrveranstaltungsarten SL, AG, PS, SE, VU, EX und UE: 30 

5. Die Lehrveranstaltungsarten VU, UE, PS, SE der Module PM 1 bis PM 3: 20 

§ 3 Pflichtmodule  

(1) Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach einer weiteren lebenden Fremdsprache (Englisch, 

Italienisch, Russisch, Spanisch) ergeben sich gemeinsame Pflichtlehrveranstaltungen (1.a., 3.a.) 

im Umfang von 5 ECTS-AP. Diese sind durch fachdidaktische Lehrveranstaltungen aus dem An-

gebot der Unterrichtsfächer lebender Fremdsprachen in Höhe desselben ECTS-AP-Umfanges zu 

kompensieren. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

A. Fachdidaktik (20 ECTS-AP) 

1. Pflichtmodul: Grundlagen der Fremdsprachendidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunterrichts  

Vorstellen von Grundlagen und Theorien des Lehrens und Lernens von 

Fremdsprachen im schulischen Kontext mit Bezugnahme auf die schulty-

penspezifischen Lehrpläne und den Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmen für Sprachen; Einbindung von der Mehrsprachigkeit und Interkul-

turalität verpflichteten Ansätzen; Berücksichtigung motivationaler und af-

fektiver Faktoren im Fremdsprachenunterricht mit Bezugnahme zu inklusi-

ven und diversitätsspezifischen Ansätzen 

2 3 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Französisch zur Einführung in die 

Didaktik des Fremdsprachenunterrichts 

Sprachspezifischer Begleitkurs, der die Inhalte aus der Einführung auf das 

Unterrichtsfach Französisch anwendet und reflektiert sowie in Planungs-

vorgänge für den Unterricht einführt; einbezogen wird die eigene Sprach-

lernbiografie der Studierenden als erste Einsicht in Mehrsprachigkeit. 

2 2 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Grundlagen und Theorien des Leh-

rens und Lernens von Fremdsprachen im schulischen Kontext sowie in den weiteren, oben 

genannten Bereichen erworben. Sie können diese erklären, auf der Basis von Forschungser-

kenntnissen analysieren und diskutieren sowie im Unterrichtsfach Französisch adressatenspe-

zifisch und altersgerecht anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

2. Pflichtmodul: Kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Sprachen lernen/lehren 

Schwerpunkte liegen in der sprachspezifischen Vermittlung und im Wissen 

über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kommunikativer 

Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, grammatische, lexi-

kalische Kompetenz etc.) sowie soziolinguistischer, pragmatischer, mehr-

sprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie Me-

dienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze 

(u. a. Nutzen der Zielsprache als Arbeitssprache); Aufbereitung der Berei-

che für das Unterrichtsfach Französisch und Erprobung in Form von 

„micro-teaching“-Einheiten; wissenschaftlich fundierte Reflexion von 

Problemen der Planung und Durchführung von Unterricht, dessen Differen-

zierung hinsichtlich diverser Faktoren (wie Inklusion etc.) sowie das Erar-

beiten von Lösungsmöglichkeiten bzw. Alternativen 

2 2 

b. SE Sprachen lernen/lehren 

Vertiefung ausgewählter Theorien des Lehrens und Lernens von Fremd-

sprachen im schulischen Kontext; Schwerpunkte liegen in der Vermittlung 

und im Wissen über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kom-

munikativer Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, gram-

matische, lexikalische Kompetenz etc.), soziolinguistischer, pragmatischer, 

mehrsprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie 

Medienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische sowie 

inklusive und diversitätsspezifische Ansätze; Binnendifferenzierung; Bear-

beitung der genannten Bereiche in Hinblick auf Forschungsmethoden der 

Fremdsprachendidaktik und deren Anwendung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Theorien des Lehrens und Lernens 

von Fremdsprachen im schulischen Kontext erworben; sie verfügen über die Kompetenz zur 

Einbettung mehrsprachigkeitsdidaktischer, inklusiver und diversitätsspezifischer Aspekte in 

den Französischunterricht, können relevante Forschungsmethoden anwenden und ihre erwor-

benen Kompetenzen für die Unterrichtsplanung nutzen, Unterrichtstechniken für das Unter-

richtsfach Französisch einsetzen und haben erste Handlungsroutinen erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 
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3. Pflichtmodul: Evaluation von fremdsprachlichen Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in das Testen und Bewerten im Fremdsprachenunter-

richt 

Vorstellen von Prinzipien, Grundlagen und Theorien des Testens und Be-

wertens von Fremdsprachen; Typen und Arten des Testens und Bewertens 

der sprachlichen Fertigkeiten sowie der linguistischen Kompetenzen im 

Fremdsprachenunterricht (informelle, formelle Testaufgaben etc.); diffe-

renzierte Leistungsbeurteilung (z. B. „Dynamic Testing“) 

2 2 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Französisch zu Testen und Bewerten 

Erstellung von Testformaten und -aufgaben zu den produktiven und rezep-

tiven Fertigkeiten sowie den linguistischen Kompetenzen im Unterrichts-

fach Französisch (Erstellen von Schularbeiten, schriftlichen und mündli-

chen Überprüfungen etc.); Anwenden unterschiedlicher Bewertungsverfah-

ren; Einblicke in die gesetzliche Basis der Notengebung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Theorien des Testens und Bewertens 

zu erklären, Sprachtests und -testaufgaben zu analysieren sowie Sprachtestaufgaben und Schul-

arbeiten für das Unterrichtsfach Französisch zu entwickeln und diese zu bewerten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

4. Pflichtmodul: Fachpraktikum  SSt 
ECTS-

AP 

a. PR Fachpraktikum  

(Themen)fokussierte Beobachtung von Unterrichtsprozessen:  

Planung, Durchführung und Evaluation von Französischunterricht unter 

Berücksichtigung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsmodelle  

Fachdidaktische Reflexion: 

Kennenlernen von Tätigkeitsfeldern im praktischen Berufsfeld; Fachhospi-

tationstätigkeit im Umfang von 9–12 Stunden; Durchführung von mindes-

tens 6 eigenen Unterrichtsstunden bzw. von Unterrichtssequenzen im Fach, 

die 6 Schulstunden entsprechen 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die fachliche Praxis des Unter-

richtsfaches Französisch kennengelernt; sie haben eigene Unterrichtsversuche mithilfe von 

Verfahren und Methoden des Französischunterrichts erprobt, kritisch reflektiert und aus fach-

didaktischer Sicht evaluiert; sie können professionsspezifische Schlüsselqualifikationen wie 

Unterrichtsgestaltung und zielgruppenadäquate Kommunikation im Französischunterricht an-

wenden und haben ein grundlegendes Professionsverständnis für ihr Berufsfeld erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 11 

 

B. Wissenschaftliche Grundlagen (2,5 ECTS-AP) 

5. 
Pflichtmodul: Grundlagen des philologisch-kulturwissenschaftlichen 

Studiums 
SSt 

ECTS-

AP 

 SL Grundlagen des philologisch-kulturwissenschaftlichen Studiums 1 2,5 
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In der Lehrveranstaltung werden in kleinen und fachbezogenen Gruppen die 

philologisch-kulturwissenschaftlichen Arbeitstechniken und Hilfsmittel 

vorgestellt und ihre Anwendung geübt. Die Lehrveranstaltung dient auch 

der Einführung in das jeweilige Studium. 

 Summe 1 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Kenntnis der spezifischen Formen wissenschaftlicher Kommunikation und philologischer Ar-

beitstechniken; Einblick in die Strukturen der Institution Universität 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

C. Sprachbeherrschung (37,5 ECTS-AP) 

6. Pflichtmodul: Französisch 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Französisch 1: Grammatik und Wortschatz (B1+) 

Erweiterung der Kenntnisse in der Standardsprache – Grammatik und Wort-

schatz in kontextualisierter Form – Themenbereiche des Niveaus B1+ 

4 5 

b. UE Lesen/Schreiben 1 (B1+) 

Erfassen von schriftlichen Texten – schriftliche Produktion von Texten auf 

dem Niveau B1+ 

1 1,5 

c. UE Korrektive Phonetik (B1 & B2) 

Vermittlung und Anwendung der grundlegenden Aussprache- und Beto-

nungsregeln des Französischen – Niveau B1 und B2 

2 1 

 Summe 7 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau B1+; 

Grundkompetenzen Schreiben auf dem Niveau B1+; Aussprachekompetenz inklusive Beto-

nungsregeln 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Französisch 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Französisch 2: Grammatik und Wortschatz (B2) 

Erweiterung der Kenntnisse in der Standardsprache – Grammatik und Wort-

schatz in kontextualisierter Form – Themenbereiche des Niveau B2 

4 4 

b. UE Lesen/Schreiben 2 (B1+) 

Selbstständiges Erfassen von schriftlichen Texten – Produktion von Texten 

auf dem Niveau B1+ 

1 1,5 

c. UE Hören/Sprechen 2 (B1+) 

Verstehen der gesprochenen Sprache – mündlicher Einsatz der erworbenen 

Redemittel auf dem Niveau B1+ 

2 2 

 Summe 7 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau B2; 

Grundkompetenzen Schreiben und Sprechen auf Niveau B1+ 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 
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8. Pflichtmodul: Französisch 3  SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Hören/Sprechen 3 (B2) 

Vertiefung des Verstehens der gesprochenen Sprache – erweiterter mündli-

cher Einsatz der erworbenen Redemittel auf dem Niveau B2 

2 2,5 

b. UE Lesen/Schreiben 3 (B2) 

Selbstständiges Erfassen von schriftlichen Texten – produktive schriftliche 

Anwendung der erworbenen Sprachmittel in adressatenadäquater und der 

jeweiligen Textsorte entsprechender Form zu den Themenbereichen des Ni-

veaus B2 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grundkompetenzen Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben auf dem Niveau B2 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 7 

 

9. Pflichtmodul: Französisch 4 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Grammatik und Wortschatz Französisch 4 (B2+) 

Aufarbeitung von grammatischen, stilistischen Schwerpunkten – Erweite-

rung des Wortschatzes zu den Themenbereichen des Niveaus B2+ 

2 2,5 

b. UE Textproduktion zu Modul Französisch 4 (B2+) 

Produktive schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel in adres-

satenadäquater und der jeweiligen Textsorte entsprechender Form zu den 

Themenbereichen des Niveaus B2+ 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz sowie die Grundkompetenz Schreiben auf Niveau B2+ 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 8 

 

10. Pflichtmodul: Französisch 5 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Mündliche Kommunikation Französisch 5 (C1) 

Verstehen der gesprochenen Sprache – mündlicher Einsatz der erworbenen 

Redemittel auf dem Niveau C1 

1 2,5 

b. UE Übersetzung in die Fremdsprache (C1) 

Übersetzung von zusammenhängenden allgemeinen Texten oder Fachtex-

ten im Kontext der kontrastiven Linguistik (C1) 

2 2,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grundkompetenz Hören/Sprechen auf Niveau C1; Übersetzung auf Niveau C1 mit 

kontrastivem Schwerpunkt 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 
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11. Pflichtmodul: Französisch 6 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Grammatik und Wortschatz Französisch 6 (C1) 

Bearbeitung von grammatischen, stilistischen Schwerpunkten – Erweite-

rung des Wortschatzes zu den Themenbereichen des Niveaus C1 

2 2,5 

b. UE Fachsprachen (C1) 

Lexikalische und stilistische Besonderheiten der Kommunikation in ausge-

wählten Fachsprachen auf dem Niveau C1; Schwergewicht auf Fachspra-

chen gemäß den Lehrplänen der BHS 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau C1, erweitert um fachsprachliche Kompetenzen 

in ausgewählten Fachgebieten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 

 

12. Pflichtmodul: Französisch 7 SSt 
ECTS-

AP 

 UE Wissenschaftliches Schreiben (C1) 

Schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel auf dem Niveau C1, 

speziell in Hinblick auf die Produktion von wissenschaftlichen Texten bzw. 

der Bachelorarbeiten; die Absolvierung des Moduls soll parallel zur Pro-

duktion der Bachelorarbeit erfolgen. 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel auf dem Niveau C1, speziell in Hinblick 

auf die Produktion von wissenschaftlichen Texten bzw. der Bachelorarbeiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 

 

D. Sprachwissenschaft (15 ECTS-AP) 

13. Pflichtmodul: Linguistik und Analyse SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Grammatische Analyse 

Grammatische Analyse nach formalen und funktionalen Kriterien 
3 2,5 

b. VU Einführung in die französische Linguistik 

Überblicksmäßige Behandlung der wichtigsten Gebiete der französischen 

Linguistik (Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax, Lexikologie, 

Semantik, Textlinguistik, Pragmatik, Soziolinguistik) 

2 2,5 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen des Pflichtmoduls „Linguistik und Analyse“ beherrschen die 

Grundlagen der sprachspezifischen Linguistik, einerseits also die Kompetenz, sprachliche Äu-

ßerungen nach den Grundsätzen einer wissenschaftlichen Grammatik zu analysieren, zu ver-

stehen und zu erklären. Die Analyse umfasst die formale ebenso wie die funktionale Ebene. 
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Neben der Beherrschung der grammatischen Terminologie gelangen die Studierenden zu ei-

nem reflektierten Umgang mit der studierten Fremdsprache.  

Andererseits haben die Studierenden ein Überblickswissen über die Teilbereiche der Sprach-

wissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der studierten Sprache und sind fähig, mit lin-

guistischer Fachliteratur selbstständig zu arbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

14. Pflichtmodul: Linguistische Vertiefung Französisch 1 SSt 
ECTS-

AP 

 VU Morphologie, Syntax, Textlinguistik – Französisch (mit Leseliste) 

vertiefte Behandlung der Bereiche Wort, Satz und Text 
2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Durch die kontrastiv-linguistische Beschäftigung mit den verschiedenen Teilbereichen der 

Lehrveranstaltung verfügen die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls über vertiefte 

Kenntnisse der entsprechenden linguistischen Teilbereiche und ein kontrastives Bewusstsein 

der sprachlichen Strukturen und Normen des Französischen im Hinblick auf eine Anwendung 

im Sprachunterricht. Sie können die Besonderheiten des Französischen linguistisch korrekt und 

für Lernende verständlich erklären. Durch die Bearbeitung thematisch einschlägiger Literatur 

haben die Absolventinnen und Absolventen ihre Kenntnisse des Modulstoffs vertieft. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 13 

 

15. Pflichtmodul: Linguistische Vertiefung Französisch 2 SSt 
ECTS-

AP 

 VU Lexikologie, Semantik, Pragmatik, angewandte Linguistik – Fran-

zösisch (mit Leseliste) 

Vertiefte Behandlung der Bereiche Wortform, Bedeutung sowie Sprache-

in-Interaktion 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Durch die kontrastiv-linguistische Beschäftigung mit den verschiedenen Teilbereichen der 

Lehrveranstaltung verfügen die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls über vertiefte 

Kenntnisse der entsprechenden linguistischen Teilbereiche und ein kontrastives Bewusstsein 

der sprachlichen Strukturen und Normen des Französischen im Hinblick auf eine Anwendung 

im Sprachunterricht. Sie können die Besonderheiten des Französischen linguistisch korrekt und 

für Lernende verständlich erklären und spracherwerbsspezifische Phänomene berücksichtigen. 

Durch die Bearbeitung thematisch einschlägiger Literatur haben die Absolventinnen und Ab-

solventen ihre Kenntnisse des Modulstoffs vertieft.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 13  

 

E. Literaturwissenschaft (15 ECTS-AP) 

16. Pflichtmodul: Literatur- und Kulturgeschichte Frankreichs SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Literatur- und Kulturgeschichte Frankreichs 

Literatur- und Kulturgeschichte Frankreichs als Spiegel sich wandelnder 

Weltbilder und Wahrnehmungsmuster 

2 2,5 
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b. VU Lektüre und Analyse 

Einführung in die Methoden der Literaturwissenschaften; 

parallel zur Vorlesung werden anhand ausgewählter Texte oder Textaus-

züge aus dem französischen literarischen Kanon analytische und interpreta-

torische Fähigkeiten geschult. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

 Überblickswissen über die Literatur- und Kulturgeschichte am Beispiel repräsentativer 

Autorinnen und Autoren und Werke 

 Verständnis komplexer kultureller Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen 

gesellschaftlichen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Entwicklungen 

 Kenntnis literatur- und kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender 

Methoden der Text-/Medienanalyse 

 exemplarische Anwendung der angeeigneten Methoden und exemplarische interpreta-

torische Vertiefung durch Verfassen mehrerer kürzerer Texte wissenschaftlichen Cha-

rakters 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

17. Pflichtmodul: Französischsprachige Literaturen und Kulturen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Französischsprachige Literaturen- und Kulturen 

Thematisch orientierte LV, welche unter Berücksichtigung von kulturwis-

senschaftlichen Leitbegriffen wie „Identität“, „Nation“, „Migration“, 

„Transkulturalität“, „Gender“, „Klasse“ usw. unterschiedliche Aspekte der 

französischsprachigen Literaturen und Kulturen in den Blick nimmt 

2 7,5 

b. PS Vertiefende Text- und/oder Medienanalyse anhand von Beispielen 

aus dem französischsprachigen Raum (mit Leseliste) 

Thematisch orientiertes literaturwissenschaftliches PS, welches das selbst-

ständige wissenschaftliche Arbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

mit literarischen Texten und/oder anderen Medien aus dem französischen 

Kulturraum in den Mittelpunkt stellt; Verfassen einer schriftlichen Arbeit 

zu einem ausgewählten thematischen Aspekt 

2 2,5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

 Überblickswissen über die Literatur- und Kulturgeschichte am Beispiel repräsentativer 

Autorinnen und Autoren und Werke 

 Verständnis komplexer kultureller Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen 

gesellschaftlichen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Entwicklungen und ihr 

Gegenwartsbezug 

 differenziertes Verständnis kultureller Prozesse, das dazu befähigen soll, mediale Re-

präsentationen (Literatur od. Film od. Musik) kritisch zu analysieren 

 eigenständige, differenzierte Analyse medialer Repräsentationen (Literatur od. Film 

od. Musik) unter Einbeziehung selbstständig recherchierter Sekundärliteratur 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 5 und 16 

 

F. Landes- und Kulturwissenschaft (5 ECTS-AP) 

18. Pflichtmodul: Länder und Kulturen des französischen Sprachraums SSt 
ECTS-

AP 
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a. VO Landeskunde 

Überblicksvorlesung über die Gebiete Geographie, Wirtschaft, Geschichte, 

Politik, Verwaltung, Religion, Bildung, Sprachpolitik, Kunst & Kultur, In-

ternationale Beziehungen, spezifische Aspekte der geschichtlichen Ent-

wicklung und der Gesellschaft in den französischsprachigen Ländern 

3 3 

b. VU Die frankophonen Kulturen und ihre mediale Repräsentation  

Am Beispiel Frankreichs und anderer französischsprachiger Länder werden 

exemplarisch Kulturkonzepte erörtert, wie bspw. Nations- und Identitätspo-

litik, transkulturelle Gesellschaft, Erinnerungskulturen, Medienlandschaft, 

Sprachpolitik etc.; Vorstellung entsprechender theoretischer und methodi-

scher Ansätze 

2 2 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

 Kenntnisse zu den Ländern des französischen Sprachraums auf den Gebieten: Geographie, 

Wirtschaft, Geschichte, Institutionen (in Politik, Verwaltung, Medien, Bildung, Religion, 

Sprachpolitik, Kunst/Kultur, Internationale Beziehungen) 

 Kenntnis und Reflexion von Problematiken, wie Nations- und Identitätspolitik, transkultu-

relle Gesellschaft, Erinnerungskulturen, Medienlandschaft, Sprachpolitik etc. und den da-

zugehörigen kulturwissenschaftlichen Konzepten 

 Verständnis für die mediale Verfasstheit und Relativität von Kultur  

 Fähigkeit zu einem sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der 

gesellschaftlichen Kommunikation 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

Im Unterrichtsfach Französisch ist eine Bachelorarbeit im Umfang von 5 ECTS-AP in französischer 

Sprache zu verfassen. Die Leistung für die Bachelorarbeit ist zusätzlich zur Lehrveranstaltung zu er-

bringen, in deren Rahmen sie verfasst wird. Die Bachelorarbeit ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung 

mit immanentem Prüfungscharakter aus den Modulen 2, 3, 14, 15, 17 oder 18 zu verfassen. 

§ 5 Fachspezifische Prüfungsordnung 

In den Pflichtmodulen 14, 15 und 17 lit. b ist zusätzlich zum Inhalt der Lehrveranstaltung auch eine 

Leseliste Bestandteil der Beurteilung der Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter. 
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Abschnitt 7: Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

(1) Fachliche Kompetenzen: 

Ziel eines zukunftsorientierten Geographie-und-Wirtschaftskunde-Unterrichts (GW-Unterricht) 

ist es, Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe hinsichtlich der Herausforderungen des Glo-

balen Wandels entscheidungs- und handlungsfähig zu machen. Das Lehramtsstudium mit Unter-

richtsfach Geographie und Wirtschaftskunde vermittelt Studierenden die für einen solchen Un-

terricht nötigen Kompetenzen.  

Die fachliche Ausbildung umfasst die zentralen Inhalte relevanter Teilgebiete der Geographie und 

Wirtschaftskunde (unter besonderer Berücksichtigung genderspezifischer Aspekte sowie der 

Lehrpläne der Sekundarstufe) und vermittelt deren wesentliche Arbeitsmethoden. Die Prinzipien 

der naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Forschung (Hypothesenbildung, Pla-

nung, Durchführung, Messung, Dokumentation, Analyse, Bewertung, Kommunikation der Er-

gebnisse) bilden hierfür die Grundlage. Studierende lernen darüber hinaus, geeignete Informati-

onsquellen zu nutzen, um sich die notwendigen aktuellen Informationen gezielt zu beschaffen, 

sie kritisch zu werten und sich die für die Unterrichtspraxis erforderlichen Inhalte anzueignen. 

Als zukünftige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren entwickeln die Studierenden grundlegen-

des Wissen über die zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts („Grand Challenges“) und 

entwickeln Kompetenzen, um über damit in Zusammenhang stehende komplexe Lösungsstrate-

gien reflektieren zu können. Dies ist schließlich Voraussetzung für die Ausbildung von Schüle-

rinnen und Schülern zu mündigen Personen, die selbstständig verantwortungsbewusste Entschei-

dungen treffen können, die den Ansprüchen einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung 

für Natur, Gesellschaft und Wirtschaft entsprechen. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen sollen geographische und wirtschaftskundliche Inhalte und 

Methoden kritisch aufbereiten und diese schülerinnen- und schülerorientiert und anregend ver-

mitteln können. Sie orientieren sich dabei am aktuellen Stand der fachlichen, fachdidaktischen 

und unterrichtspraktischen Erkenntnisse. Allgemein wird die Umsetzung komplexer und hand-

lungsorientierter Methoden angestrebt, etwa selbstgesteuertes forschendes Lernen bei der Arbeit 

im Gelände (Exkursionen) oder die Verwendung von Geoinformationstools. Die Studierenden 

erwerben Fertigkeiten, um bei der Wahl der Inhalte und Methoden über die statische und isolierte 

Betrachtungsweise hinauszugehen und Prozesse und Phänomene interdisziplinär, integrativ und 

in ihrer Dynamik und Wechselwirkung zu erfassen. Nur so kann ein wesentlicher Aspekt der 

Kompetenz der Synthese als erfüllt betrachtet werden, wobei auch Anwendung und Transfer eine 

wichtige Rolle spielen. Die Existenz verschiedener interessengeleiteter Wirklichkeiten von der 

lokalen bis zur globalen Ebene aufzuzeigen, zu vergleichen, zu bewerten und kritisch zu hinter-

fragen, ist Ziel der Multiperspektivität. 

Nur aus dem fundierten Verständnis räumlicher und ökonomischer Prozesse erwachsen schließ-

lich die Möglichkeiten zu kompetenter Kommunikation sowie zu konstruktivem Handeln. Dabei 

gilt der Grundsatz, die Schülerinnen und Schüler zu mündiger und aktiver gesellschaftlicher Par-

tizipation im Sinne von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) zu befähigen, zu ermu-

tigen und auch anzuhalten. Die Geographie und Wirtschaftskunde positioniert sich damit als Zu-

kunftsfach und leistet einen Beitrag, die Ziele nachhaltiger Entwicklung sowie der Entfaltung 

möglichst hoher Lebensqualität für alle Menschen in einer lebenswerten Welt von morgen zu 

erreichen. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. Übung (UE): 12–20 (je nach Sicherheitsaspekt, rechtlichen und organisatorischen Bedingun-

gen) 

2. Vorlesung mit Übung (VU): 20 

3. Exkursion verbunden mit Übung (EU): 12–20 (je nach Sicherheitsaspekt, rechtlichen und or-

ganisatorischen Bedingungen) 

4. Proseminar (PS): 15–20 (je nach Sicherheitsaspekt, rechtlichen und organisatorischen Bedin-

gungen) 



– 90 – 

5. Seminar (SE): 15 

6. Praktika (PR): 14–20 (je nach Sicherheitsaspekt, rechtlichen und organisatorischen Bedin-

gungen) 

§ 3 Pflichtmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Einführung in die Geographie und Wirtschaftskunde SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Mensch und Umwelt 1 

Die Lehrveranstaltung führt in die Grundfragen des Mensch-Umwelt-Ver-

hältnisses auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ein und stellt unterschied-

liche Lösungsstrategien für räumlich relevante Probleme vor. 

3 5 

b. VO Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 

Die Lehrveranstaltung führt allgemein in die Volkswirtschaftslehre ein. Fer-

ner stehen Themenkreise zur Regionalpolitik zur Diskussion. 

2 5 

c. VO Grundlagen der Fachdidaktik GW (Fachdidaktik 1) 

In dieser Vorlesung lernen die Studierenden die Grundlagen der Fachdidak-

tik der Geographie und Wirtschaftskunde in einer Synthese von wissen-

schaftstheoretischen und unterrichtspraktischen Perspektiven sowie unter 

spezieller Berücksichtigung der BNE kennen. 

2 2,5 

 Summe 7 12,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können räumliche Strukturen und Prozesse im Sinne 

nachhaltiger Entwicklung verstehen, verfügen über ein Grundkonzept der Volkswirtschafts-

lehre und Regionalpolitik sowie einen Überblick über die theoretischen und praktischen Grund-

lagen der Fachdidaktik der Geographie und Wirtschaftskunde. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Allgemeine Geographie und Wirtschaftskunde 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Grundzüge der physischen Geographie 1 

Die Vorlesung vermittelt naturwissenschaftliche Grundkonzepte sowie 

grundlegendes Prozessverständnis aus Teildisziplinen der Physischen Geo-

graphie. 

2 3 

b. VO Grundzüge der physischen Geographie 2 

Die Vorlesung vermittelt die grundlegenden Zusammenhänge zwischen 

Prozessen und Formen aus ausgewählten Teildisziplinen der Physischen 

Geographie. 

1 2 

c. VO Grundzüge der Humangeographie 1 

Die Vorlesung vermittelt theoretisch-methodische Grundlagen bzw. Mo-

delle sowie am Beispiel ausgewählter Problemstellungen Kenntnisse zu 

räumlichen Strukturen, Interaktionen und Prozessen aus Teildisziplinen der 

Humangeographie. 

2 3 

d. VO Grundzüge der Humangeographie 2 

Die Vorlesung vermittelt theoretisch-methodische Grundlagen bzw. Mo-

delle sowie am Beispiel ausgewählter Problemstellungen Kenntnisse zu 

1 2 
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räumlichen Strukturen, Interaktionen und Prozessen aus Teildisziplinen der 

Humangeographie. 

e. VO Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Die Vorlesung führt in die vom Schullehrplan geforderte betriebswirtschaft-

liche Denk- und Arbeitsweise ein und vertieft die Beziehung zwischen Un-

ternehmung und Umwelt sowie ausgewählte Funktionsbereiche (insbeson-

dere Rechnungswesen und Controlling, Marketing und Organisation). 

2 2,5 

 Summe 8 12,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können sowohl human- als auch physischgeographische 

Theorien, Methoden und Problemstellungen aus der Entwicklung der human- und physisch-

geographischen Teildisziplinen ableiten und auf konkrete räumliche Problemstellungen an-

wenden. Ferner haben sie grundlegende Kenntnisse aus dem Gebiet der Mikroökonomie er-

worben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Allgemeine Geographie und Wirtschaftskunde 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Vertiefende Themen zur Volkswirtschaftslehre 

Aufbauend auf die grundlegende Einführung (aus Modul 1) werden hier für 

den Schulunterricht relevante Spezialthemen der Mikro- und Makroökono-

mie vorgestellt. 

2 2,5 

b. Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl aus folgender Liste im  

Umfang von 10 ECTS-AP 

VO Grundzüge der Humangeographie 3 (2 SSt, 3 ECTS-AP) 

Die Vorlesung vermittelt theoretisch-methodische Grundlagen bzw. Mo-

delle sowie Kenntnisse zu räumlichen Strukturen, Interaktionen und Pro-

zessen insbesondere aus den Teildisziplinen Bevölkerungs- und Sozialgeo-

graphie sowie Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie am Beispiel  

ausgewählter Problemstellungen. 

VO Grundzüge der Humangeographie 4 (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

Die Vorlesung vermittelt theoretisch-methodische Grundlagen bzw. Mo-

delle sowie Kenntnisse zu räumlichen Strukturen, Interaktionen und Pro-

zessen insbesondere aus den Teildisziplinen Bevölkerungs- und Sozialgeo-

graphie sowie Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie am Beispiel  

ausgewählter Problemstellungen. 

EU Humangeographie (3 SSt, 5 ECTS-AP) 

Die Kenntnisse aus den Vorlesungen „Grundzüge der Humangeographie“ 

werden anhand von Übungen im Gelände und im Unterrichtsraum vertieft. 

VO Grundzüge der Physischen Geographie 3 (2 SSt, 3 ECTS-AP) 

Die Vorlesung vermittelt die grundlegenden Zusammenhänge zwischen 

Prozessen und Formen aus Teildisziplinen der Physischen Geographie. 

VO Grundzüge der Physischen Geographie 4 (1 SSt, 2 ECTS-AP) 

Die Vorlesung vermittelt die grundlegenden Zusammenhänge zwischen 

Prozessen und Formen aus Teildisziplinen der Physischen Geographie. 

EU Physischen Geographie (3 SSt, 5 ECTS-AP) 

Die Kenntnisse aus den Vorlesungen „Grundzüge der physischen Geogra-

phie“ werden in Gelände-, Labor- und Auswerteübungen anhand prakti-

scher Beispiele vertieft. 

6 10 
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 Summe 8 12,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen verstehen die grundlegenden Prozesse der Naturraumsphären 

und daraus resultierende Phänomene, sie können humangeographische Theorien, Methoden 

und Problemstellungen aus der Entwicklung der humangeographischen Teildisziplinen ablei-

ten und die Erkenntnisse aus beiden Hauptrichtungen im Sinne eines Mensch-Umwelt-Ver-

ständnisses auf konkrete räumliche Problemstellungen anwenden. Ferner haben sie grundle-

gende Kenntnisse aus dem Gebiet der Mikroökonomie. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2 

 

4. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Grundlagen der Unterrichtsplanung und -gestaltung (Fachdidak-

tik 2) 

In dieser Lehrveranstaltung analysieren die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer die fachdidaktischen Grundlagen vielfältiger Unterrichtsplanung und -

gestaltung. Vor diesem Hintergrund entwickeln sie selbstständig Beispiele 

für schülerinnen- und schüleradäquate Lehr- und Lernprozesse im Fach Ge-

ographie und Wirtschaftskunde und diskutieren diese. 

2 2,5 

b. VU Aktuelle Ansätze und Forschungsthemen für den GW-Unterricht 

(Fachdidaktik 3) 

In dieser Lehrveranstaltung setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer aktiv mit aktuellen fachdidaktischen Ansätzen und Forschungsthemen 

auseinander. Vor diesem Hintergrund entwickeln sie selbstständig Beispiele 

für schülerinnen- und schüleradäquate Lehr- und Lernprozesse im Fach Ge-

ographie und Wirtschaftskunde und diskutieren diese. 

3 2,5 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen beherrschen grundlegende Methoden der fachdidakti-

schen Analyse von Unterricht, kennen wissenschaftliche Ansätze und Forschungsthemen der 

Fachdidaktik und entwickeln Kompetenzen zur selbstständigen Unterrichtsplanung und -ge-

staltung. Dabei werden die individuellen Lebenssituationen und subjektiven Präkonzepte der 

Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2 

 

5. Pflichtmodul: Proseminare in Geographie und Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Humangeographie 

Anhand von beispielhaften Themen zur Humangeographie wird die schrift-

liche, mündliche und diskursive Ausdrucksfähigkeit und Argumentation ge-

übt. 

2 2,5 

b. PS Physische Geographie 

Anhand von beispielhaften Themen zur Physischen Geographie wird die 

schriftliche und mündliche Argumentation geübt. 

2 2,5 

c. PS Fachdidaktik (Fachdidaktik 4) 

Die Studierenden verknüpfen Fachinhalte der Geographie und Wirtschafts-

kunde mit fachwissenschaftlichen/fachdidaktischen Theorien und leiten da-

raus Vorschläge für schülerinnen- und schülerorientierte alltagstaugliche 

2 2,5 
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und zukunftsorientierte Lernprozesse ab. Sie präsentieren und reflektieren 

die Ergebnisse ihrer Arbeit im interaktiven Plenum und verfassen eine 

schriftliche Arbeit. 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können allgemein-geographische sowie fachdidaktische 

Theorien, Methoden, Ansätze und Problemstellungen aus dem aktuellen Forschungsstand ent-

wickeln. Sie beherrschen die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und können sich wissen-

schaftstheoretisch positionieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2 

 

6. Pflichtmodul: Vertiefung 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Spezialthemen 1 

Diese Vorlesung diskutiert neue Erkenntnisse und Darstellungen aus dem 

Bereich der Allgemeinen und der Regionalen Geographie. 

2 2,5 

b. VO Vertiefende Themen zur Betriebswirtschaft 

Aufbauend auf die grundlegende Einführung (aus Modul 2) werden hier für 

den Schulunterricht relevante Spezialthemen vorgestellt. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben vertiefende Kenntnisse aus dem Bereich der All-

gemeinen Geographie und der Mikroökonomie erworben. Das Modul führt die Absolventen 

und Absolventinnen zum jeweiligen State-of-the-Art.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2 

 

7. Pflichtmodul: Kartographische Darstellungsformen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Grundlagen der Kartographie 

Neben geodätischen Grundlagen und Kartenprojektionen werden Grundla-

gen der topographischen und thematischen Kartographie vermittelt. 

1 2,5 

b. UE Übungen zur Kartographie 

Kartographische Grundkenntnisse werden hinsichtlich der grundlegenden 

Kompetenzen (Kartographische Darstellungsformen auswerten, erstellen 

und bewerten) geübt und erweitert. Die Einbeziehung zeitgemäßer digitaler 

Präsentationsformen erweitert die praktische Anwendung.  

2 2,5 

c. VU Fachdidaktik 5: Kartographie und GIS im GW-Unterricht (Fach-

didaktik 5) 

In dieser Lehrveranstaltung werden kartographische Anwendungen und ge-

ographische Informationssysteme unter fachdidaktischer Perspektive be-

trachtet und hieraus Beispiele für die Unterrichtspraxis entwickelt und dis-

kutiert. Es wird Wert darauf gelegt, diese Beispiele aus fachwissenschaftli-

chen Theorieperspektiven zu verstehen und ihre jeweiligen fachdidakti-

schen und technischen Grenzen zu thematisieren. 

3 2,5 

 Summe 6 7,5 
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 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen beherrschen die Grundlagen der Kartographie und von 

geographischen Informationssystemen, können Karten und kartographische Darstellungsfor-

men kritisch interpretieren und gestalten, und sie verfügen über theoretische und praktische 

Kenntnisse ihrer Anwendung in der Unterrichtspraxis. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2 

 

8. Pflichtmodul: Vertiefung 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Spezialthemen 2: Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung 

Diese Vorlesung diskutiert neue Erkenntnisse zu den „Grand Challenges“ 

des 21. Jahrhunderts und damit verbundenen Fragestellungen nachhaltiger 

Entwicklung. 

2 2,5 

b. VU Wirtschaftskundliche Übungen zur BNE 

Diese Lehrveranstaltung diskutiert betriebs- und volkswirtschaftliche The-

menkreise unter der Perspektive von BNE. Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer entwickeln selbstständig fall- und fragebezogene Unterrichtsbei-

spiele und reflektieren diese kritisch. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben vertiefende Kenntnisse über zukünftige Heraus-

forderungen und Strategien nachhaltiger Entwicklung erworben. Darüber hinaus haben sie ihre 

Kompetenzen zur Vermittlung von Konzepten der BNE im Schulunterricht ausgebaut. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1 und 2 

 

9. Pflichtmodul: Regionalgeographie und Unterricht SSt 
ECTS-

AP 

a. EX Regionalgeographie 

Die Exkursion führt in ausgewählte Großräume, in denen die vielfältigen 

Erscheinungen der Mensch-Umwelt-Interaktion beispielhaft vor Ort disku-

tiert werden. 

4 5 

b. SE Fachdidaktik (Fachdidaktik 6) 

In diesem Seminar verknüpfen die Studierenden selbstständig Fachinhalte 

der (regionalen) Geographie und Wirtschaftskunde mit fachwissenschaftli-

chen/fachdidaktischen Theorien sowie Konzepten zur BNE und leiten dar-

aus Vorschläge für die Unterrichtspraxis (z. B. Exkursionsdidaktik) ab. Sie 

präsentieren und reflektieren die Ergebnisse ihrer Arbeit im interaktiven 

Plenum und verfassen eine schriftliche Seminararbeit. 

2 2,5 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können in unbekannten Regionen Landschaftsformen, 

Raumstrukturen, raumprägende Prozesse und Wirkungsgefüge im Mensch-Umwelt-Verbund 

erkennen, das Landschaftspotenzial für Nutzungen für unterschiedliche Wirtschaftsziele ein-

schätzen, Regionalisierungen vornehmen, räumliche Probleme identifizieren und Lösungsvor-

schläge erarbeiten. Ferner haben sie kritisches Reflexionsvermögen hinsichtlich regionalgeo-

graphischer Darstellungen in Wissenschaft und Schule sowie Grundlagen zu einem Vermitt-

lungsverfahren von Natur- und Kulturlandschaft erworben. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 5 

 

10. Pflichtmodul: Vertiefung 3 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Spezialthemen 3 

Diese Vorlesung diskutiert neue Erkenntnisse bzw. Darstellungen aus dem 

Bereich der Allgemeinen und der Regionalen Geographie. 

2 2,5 

b. SE Allgemeine Geographie 

Anhand von beispielhaften Themen zur Allgemeinen Geographie wird die 

schriftliche, mündliche und diskursive Ausdrucksfähigkeit und Argumenta-

tion geübt. 

2 5 

 Summe 4 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben vertiefende Kenntnisse aus dem Bereich der All-

gemeinen und der Regionalen Geographie erworben. Darüber hinaus können sie allgemein ge-

ographische Modelle, Methoden, Ansätze und Problemstellungen aus dem aktuellen For-

schungsstand diskursiv entwickeln und diese kritisch zu hinterfragen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiver Abschluss von Pflichtmodul 5 

 

11. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Eigenständige Planung, Durchführung und Evaluation von Schulunterricht 

in GW (z. B. einzelne Schulstunden, mehrstündige Unterrichtseinheiten o-

der Teilnahme an Projekten), kritische fachwissenschaftliche und fachdi-

daktische Reflexion des Unterrichts 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventen und Absolventinnen sind in der Lage, ihre im Laufe des Studiums erworbenen 

Kompetenzen in der Fachwissenschaft und Fachdidaktik zur Planung, Durchführung und Eva-

luation von Lehr- und Lernprozessen in der Unterrichtspraxis sowie zur fachdidaktischen Re-

flexion zu operationalisieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 5 

 

12. Pflichtmodul: Regionalgeographie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Regionale Geographie Österreichs und der Ostalpen 

Die Lehrveranstaltung vermittelt einen Überblick über theoretische Zu-

gänge und methodische Ansätze im Bereich der Regionalen Geographie und 

stellt in problemorientierter Form konkrete Raumtypen in den Ostalpen hin-

sichtlich der geographischen Strukturen und der Prozesse des räumlichen 

Wandels vor. 

2 2,5 

b. EX Regionale Geographie Österreichs und der Ostalpen 

Die Lehrveranstaltung vermittelt einen Überblick über regionale Ausprä-

gungen des Mensch-Umwelt-Systems im Ostalpenraum. 

2 2,5 
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 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Kenntnisse zu typischen Strukturen und 

Prozessen in einer raumdifferenzierenden Perspektive und können regional angepasste Lö-

sungsansätze räumlicher Problemstellungen beurteilen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 5 

 

13. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Weitere Vertiefung fachspezifischer und fachdidaktischer Kenntnisse, erste 

Anwendung wissenschaftlicher Qualifikationen, Auseinandersetzung mit 

Forschungskontroversen, Verfassen der Bachelorarbeit, Vorstellung der 

Bachelorarbeit im Rahmen eines Seminarvortrags 

1 1 + 6,5 

 Summe 1 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Verarbeiten und Kontextualisierung von Informationen (Forschungsliteratur, Statistiken, Kar-

ten bzw. auch Eigenerhebungen) nach fachwissenschaftlichen Regeln; Fertigkeiten im Verfas-

sen geographischer Abhandlungen (im Formulieren, Begründen und Verteidigen von Argu-

menten) anhand eines ausgewählten Themas aus den verschiedenen geographischen Teildis-

ziplinen bzw. unter Zugrundelegung eines geographisch-integrativen Ansatzes; Präsentation 

des neu erworbenen Wissens 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 5 
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Abschnitt 8: Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Geschichte, So-

zialkunde, Politische Bildung dient dem Erwerb von fachlichen Kenntnissen, methodischen und fachdi-

daktischen Kompetenzen. 

Es basiert auf einer grundlegenden fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Ausbildung auf dem 

aktuellen Stand der Forschung unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Lehrpläne für die Sekundar-

stufe. 

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Geschichte, So-

zialkunde, Politische Bildung befähigt seine Absolventinnen und Absolventen als Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren von Geschichtswissen bzw. von historisch fundierten Kenntnissen zur Berufsaus-

übung in schulischen wie außerschulischen Bildungseinrichtungen. 

Darüber hinaus sind sie überall dort einsetzbar, wo logisch-analytisches, vernetztes und problemlö-

sungsorientiertes Denken, die Fähigkeit zur Synthese, konzeptuelle Kreativität sowie eigenständiges 

Erschließen und Verarbeiten von Wissens- und Informationsquellen durch Recherchen erforderlich sind. 

Neben den im allgemeinen Qualifikationsprofil formulierten Kompetenzen zeichnen die Lehrerinnen 

und Lehrer für Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung besondere Schlüsselqualifikationen aus, die 

sie befähigen, profunde Fachkenntnisse von Entwicklungen und Zusammenhängen der historischen 

Teilabschnitte unter Berücksichtigung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen As-

pekte altersspezifisch zu vermitteln. 

Im Unterricht aus Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung sind die Lehrerinnen und Lehrer dem 

Wissen um die Vergangenheit als wesentliche Voraussetzung für ein besseres Verständnis der Gegen-

wart und der Förderung eines kritischen Bewusstseins gegenüber Geschichtsbildern, Konstruktionen 

und Instrumentalisierungen von Vergangenheit verpflichtet. 

Die Auseinandersetzung mit Geschichte und das daraus resultierende, historisch fundierte Verständnis 

erlauben einen reflektierten, sachlich-analytischen Zugang zu gesellschaftlichen Problemen.  

Die Absolventinnen und Absolventen sind sensibel für Prozesse der In- und Exklusion und fördern im 

Unterricht die Wahrnehmung von Vielfalt, Respekt und Toleranz. Die Geschichtslehrerinnen und Ge-

schichtslehrer vermitteln als historische und politische Grundkompetenzen Handlungs- und Orientie-

rungswissen, das die notwendige Voraussetzung für die individuelle und gesellschaftliche Standortbe-

stimmung in Raum und Zeit in einer pluralistisch verfassten Gesellschaft darstellt.  

§ 2 Leitlinien des Studiums 

Im Zentrum des Studiums des Unterrichtsfaches Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung stehen der 

Mensch als soziales und politisches Wesen und die historischen und gegenwärtigen Formen seiner Ver-

gemeinschaftung und kulturellen Entfaltung unter Berücksichtigung fundamentaler Prinzipien wie De-

mokratie, Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Achtung der Menschenwürde sowie der Menschen- und Bür-

gerrechte und der Ablehnung extremistischer Haltungen. Grundlegend hierfür sind Multiperspektivität, 

Interkulturalität und Inklusion. Dementsprechend beschäftigen sich die fachdidaktischen Module 

gleichermaßen mit Vermittlungsfragen des Historischen, Sozialen und Politischen. 

§ 3 Teilungsziffern 

1. Praktika (PR): 14 

2. Exkursionen (EX): 24 

3. Übungen (UE): 20  

4. Übung im Exkursionsmodul (24) 
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§ 4 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Einführungsmodul SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in das Studium der Geschichtswissenschaften 

Leitfragen sind: Was ist Geschichte? Wozu (noch) Geschichte? Wie wird 

Geschichte zur Wissenschaft? Was sind wissenschaftliche Methoden? Spra-

che der Quellen – Sprache der Wissenschaft, Quellenarten (schriftliche und 

nicht-schriftliche Quellen), Quellenkritik, Objektivität und Parteilichkeit, 

Theorienbildung, Raum – Zeit – Periodisierung, wer oder was „macht“ Ge-

schichte? Geschichtskultur und Geschichtspolitik, aktuelle Ansätze der Ge-

schichtswissenschaften unter Berücksichtigung des Gender-Aspektes 

2 2,5 

b. UE Allgemeine wissenschaftliche Arbeitstechniken 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten: Informationsmanagement 

(Recherchieren, Bibliografieren), Texterfassen und -verfassen, Eigenschaf-

ten von wissenschaftlicher Sprache, Wissenschaftsethik, Erwerb von Medi-

enkompetenz, Teamfähigkeit und performativen Fertigkeiten 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von grundlegenden Kenntnissen hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit des Fachs (The-

orien und Methoden); Erwerb von Schlüsselqualifikationen für die erfolgreiche Absolvierung 

von Proseminaren und Seminaren; Erwerb von kommunikativen und performativen Kompe-

tenzen; Kenntnis und praktische Anwendung fachspezifischer Arbeitsweisen sowie der Grund-

regeln wissenschaftlichen Arbeitens 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Basiswissen Alte Geschichte  SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Alte Geschichte  

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse der Alten Geschichte, Vertiefung anhand konkreter Beispiele, Re-

lativierung traditioneller Meistererzählungen; die Vorlesung thematisiert je-

denfalls auch zentrale, im Schulunterricht zu behandelnde Inhalte. 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen in Alter Geschichte anhand zentraler Frage-

stellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Basiswissen Mittelalter  SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Mittelalter  

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse des Mittelalters, Vertiefung anhand konkreter Beispiele, Relativie-

rung traditioneller Meistererzählungen; die Vorlesung thematisiert jeden-

falls auch zentrale, im Schulunterricht zu behandelnde Inhalte. 

3 5 
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 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen zur Geschichte des Mittelalters anhand zent-

raler Fragestellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Basiswissen Neuzeit  SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Neuzeit 

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse der Neuzeit, Vertiefung anhand konkreter Beispiele, Relativierung 

traditioneller Meistererzählungen; die Vorlesung thematisiert jedenfalls 

auch zentrale, im Schulunterricht zu behandelnde Inhalte. 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen zur Geschichte der Neuzeit anhand zentraler 

Fragestellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Pflichtmodul: Basiswissen Wirtschafts- und Sozialgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Vertiefung anhand konkre-

ter Beispiele, Relativierung traditioneller Meistererzählungen; die Vorle-

sung thematisiert jedenfalls auch zentrale, im Schulunterricht zu behan-

delnde Inhalte. 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen in Wirtschafts- und Sozialgeschichte anhand 

zentraler Fragestellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6. Pflichtmodul: Basiswissen Österreichische Geschichte SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Österreichische Geschichte 

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse der Österreichischen Geschichte, Vertiefung anhand konkreter Bei-

spiele, Relativierung traditioneller Meistererzählungen; die Vorlesung the-

matisiert jedenfalls auch zentrale, im Schulunterricht zu behandelnde In-

halte. 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 
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Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen in Österreichischer Geschichte anhand zent-

raler Fragestellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Basiswissen Zeitgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Zeitgeschichte 

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse der Zeitgeschichte, Vertiefung anhand konkreter Beispiele, Relati-

vierung traditioneller Meistererzählungen; die Vorlesung thematisiert je-

denfalls auch zentrale, im Schulunterricht zu behandelnde Inhalte. 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen in Zeitgeschichte anhand zentraler Frage-

stellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8. Pflichtmodul: Basiswissen Politische Bildung SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Politische Bildung  

Überblick bezüglich der grundlegenden Themen und Leitlinien der Politi-

schen Bildung; Auseinandersetzung mit Politikbegriffen und Dimensionen 

des Politischen sowie den verschiedenen Demokratiebegriffen in staatlichen 

wie auch in gesellschaftlichen (Nah-)Bereichen; Vermittlung von grundle-

genden Analysekategorien für das Verständnis politischer Systeme in ihrem 

gesellschaftlichen Kontext mit besonderer Berücksichtigung des politischen 

Systems Österreichs und der Europäischen Union; Grundlagen der politi-

schen Kommunikation; Sensibilisierung für Konflikte und Kooperationen 

im internationalen Bereich im Kontext der Globalisierung zum Verständnis 

gegenwärtiger politischer Strukturen 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Entwicklung eines inhaltlichen Verständnisses des Politischen in seinen verschiedenen Aus-

prägungen; Erwerb von Orientierungs- und Überblickwissen zur Entwicklung politischer Kom-

petenzen (Handlungs- und Urteilskompetenz) und zur Analyse zentraler Problemfelder in Po-

litik und Gesellschaft 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

9. Pflichtmodul: Quellen und Darstellungen 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Quellen und Darstellungen der Alten Geschichte 

Lesen und Auswerten fachspezifischer Quellen und Darstellungen der Alten 

Geschichte; Erkennen geschichtswissenschaftlicher Fragestellungen, Ge-

schichtsbilder und historischer Narrative; Lesen und Auswerten historiogra-

phischer Texte sowie deren Analyse als historische Quelle 

1 2,5 

b. UE Quellen und Darstellungen des Mittelalters 1 2,5 
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Lesen und Auswerten fachspezifischer Quellen und Darstellungen des Mit-

telalters; Erkennen geschichtswissenschaftlicher Fragestellungen, Ge-

schichtsbilder und historischer Narrative; Lesen und Auswerten historiogra-

phischer Texte sowie deren Analyse als historische Quelle 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Fertigkeiten im kritischen Umgang mit historischen Quellen und Darstellungen 

der oben genannten Fächer sowie der Kompetenz, das neu gewonnene Wissen in mündlicher 

und/oder schriftlicher Form zu präsentieren; Erwerb der Kompetenz, hilfswissenschaftliche 

Methoden anzuwenden 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

10. Pflichtmodul: Quellen und Darstellungen 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Quellen und Darstellungen der Österreichischen Geschichte 

Lesen und Auswerten fachspezifischer Quellen und Darstellungen der Ös-

terreichischen Geschichte; Erkennen geschichtswissenschaftlicher Frage-

stellungen, Geschichtsbilder und historischer Narrative; Lesen und Auswer-

ten historiographischer Texte sowie deren Analyse als historische Quelle 

1 2,5 

b. UE Quellen und Darstellungen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Lesen und Auswerten fachspezifischer Quellen und Darstellungen der Wirt-

schafts- und Sozialgeschichte; Erkennen geschichtswissenschaftlicher Fra-

gestellungen, Geschichtsbilder und historischer Narrative; Lesen und Aus-

werten historiographischer Texte sowie deren Analyse als historische 

Quelle 

1 2,5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Fertigkeiten im kritischen Umgang mit historischen Quellen und Darstellungen 

der oben genannten Fächer sowie der Kompetenz, das neu gewonnene Wissen in mündlicher 

und/oder schriftlicher Form zu präsentieren; Erwerb der Kompetenz, hilfswissenschaftliche 

Methoden anzuwenden 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

11. Pflichtmodul: Quellen und Darstellungen 3 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Quellen und Darstellungen der Neuzeit 

Lesen und Auswerten fachspezifischer Quellen und Darstellungen der Neu-

zeit; Erkennen geschichtswissenschaftlicher Fragestellungen, Geschichts-

bilder und historischer Narrative; Lesen und Auswerten historiographischer 

Texte sowie deren Analyse als historische Quelle 

1 2,5 

b. UE Quellen und Darstellungen der Zeitgeschichte 

Lesen und Auswerten fachspezifischer Quellen und Darstellungen der Zeit-

geschichte; Erkennen geschichtswissenschaftlicher Fragestellungen, Ge-

schichtsbilder und historischer Narrative; Lesen und Auswerten historiogra-

phischer Texte sowie deren Analyse als historische Quelle 

1 2,5 

 Summe 2 5 
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 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Fertigkeiten im kritischen Umgang mit historischen Quellen und Darstellungen 

der oben genannten Fächer sowie der Kompetenz, das neu gewonnene Wissen in mündlicher 

und/oder schriftlicher Form zu präsentieren; Erwerb der Kompetenz, hilfswissenschaftliche 

Methoden anzuwenden 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

12. 
Pflichtmodul: Thematische Vertiefung aus historischen Epochen  

und Disziplinen 
SSt 

ECTS-

AP 

 PS aus historischen Epochen und Disziplinen:  

Wahl eines Proseminars aus folgenden Bereichen: 

PS Alte Geschichte 

PS Mittelalter 

PS Neuzeit 

PS Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

PS Österreichische Geschichte 

PS Zeitgeschichte 

Vertiefung der fachspezifischen Kenntnisse anhand geeigneter Fragestel-

lungen aus allen historischen Epochen sowie Disziplinen, u. a. unter Be-

rücksichtigung der Frauen- und Geschlechtergeschichte, Globalgeschichte 

und Regionalgeschichte sowie in Form thematischer Längs- und Quer-

schnitte etc., im interaktiven Lernprozess (Kurzvorträge, Referate, Diskus-

sionen, schriftliche Arbeiten etc.) 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Fertigkeiten im Umgang mit historischen Quellen und Darstellungen sowie der 

Fertigkeit, das neu gewonnene Wissen in mündlicher und/oder schriftlicher Form zu präsentie-

ren; Erwerb von Kenntnissen und Anwendung relevanter hilfswissenschaftlicher Methoden 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

13. Pflichtmodul: Vertiefung zur Geschichte des 20./21. Jahrhunderts SSt 
ECTS-

AP 

 PS Zeitgeschichte 

oder Wahl eines Proseminars aus folgenden Bereichen (wenn im Vorle-

sungsverzeichnis explizit dafür ausgewiesen) 

PS Neuzeit 

PS Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

PS Österreichische Geschichte 

Vertiefung der fachspezifischen Kenntnisse in der Geschichte des 

20./21. Jahrhunderts anhand geeigneter Fragestellungen im interaktiven 

Lernprozess (Kurzvorträge, Referate, Diskussionen, schriftliche Arbeiten 

etc.) 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 
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Erwerb von Fertigkeiten im Umgang mit historischen Quellen und Darstellungen zur Ge-

schichte des 20./21. Jahrhunderts sowie der Fertigkeit, das neu erworbene Wissen in mündli-

cher und/oder schriftlicher Form zu präsentieren; Erwerb von Kenntnissen und Anwendung 

relevanter hilfswissenschaftlicher Methoden 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

14. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Vertiefung fachspezifischer Kenntnisse, erste Anwendung wissenschaftli-

cher Qualifikationen, Auseinandersetzung mit Forschungskontroversen; im 

Rahmen des Seminars ist eine Bachelorarbeit abzufassen, dieser sind 4 (von 

insgesamt 5) ECTS-AP zugeordnet. 

2 1 + 4 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Verarbeiten und Kontextualisierung von Informationen (Quellen und/oder Forschungsliteratur) 

nach fachwissenschaftlichen Regeln; Fertigkeiten im Verfassen historischer Abhandlungen (im 

Formulieren, Begründen und Verteidigen von Argumenten) anhand eines ausgewählten The-

mas aus den verschiedenen historischen Epochen und Disziplinen sowie Präsentation des neu 

erworbenen Wissens 

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 12 und 13 

 

15. Pflichtmodul: Historische Exkursion SSt 
ECTS-

AP 

a. EX Historische Exkursion 

Veranschaulichung vor Ort (am Beispiel historischer Stätten, Museen, Er-

innerungsorte etc.) und Vertiefung der Kenntnisse; Verknüpfung interdis-

ziplinärer Argumentationsweisen anhand konkreter Beispiele 

2 2,5 

b. UE Historische Exkursion 

Kritische Auseinandersetzung mit verschiedenem Quellenmaterial und ver-

schiedenen Darstellungsformen; künftige Lehrerinnen und Lehrer sollen 

mit der selbstständigen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

von Exkursionen vertraut gemacht und auf diese Weise auf einen wichtigen 

Teil ihrer schulischen Praxis vorbereitet werden. 

1 2,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Kenntnissen über die Formen historischer Zurschaustellung und der Kompetenzen, 

historische Zusammenhänge vor Ort zu präsentieren und Darstellungsformen zu dekonstruie-

ren 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

16. 
Pflichtmodul: Basiswissen Fachdidaktik Geschichte, Sozialkunde  

und Poltische Bildung 
SSt 

ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Fachdidaktik Geschichte, Sozialkunde und Politische 

Bildung 
2 5 
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Einführung in die Literatur und die Theorie der Geschichts- und Politikdi-

daktik, Methodik und Praxis des Unterrichts unter besonderer Berücksich-

tigung der Gegenwartsbezogenheit von Geschichte, Politischer Bildung, 

Geschlechterpolitik, Inklusion, Multiperspektivität sowie Differenzierung 

und Individualisierung im Geschichtsunterricht 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Einblick in die theoretischen Grundlagen der Geschichts- und Politikdidaktik; Verständnis der 

Begriffe Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur und historisches Denken; Erarbeitung der 

aktuellen Kompetenzmodelle, Kenntnis der aktuellen Lehrpläne und Entwicklung des Instru-

mentariums, um die theoretischen und methodischen Kenntnisse adressatengerecht in der kom-

petenzorientierten Unterrichtsplanung umzusetzen 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

17. 
Pflichtmodul: Geschichtsdidaktik und Didaktik der  

Politischen Bildung 1 
SSt 

ECTS-

AP 

 PS Geschichtsdidaktik und Didaktik der Politischen Bildung 

Einführung in die fachdidaktische Forschung und Literatur aus Geschichte, 

Sozialkunde, Politische Bildung sowie exemplarische Behandlung von 

Problemfeldern des GSP-Unterrichts, z. B. Holocaust-Education, Erinne-

rungskultur, Geschlecht und Diversität, Cultural Awareness, Migrations-

phänomene 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, fachdidaktische Problemstellungen aus 

Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung zu erfassen und diese gemäß den theoretischen 

und praktischen Anforderungen eigenständig zu bearbeiten, wissenschaftlich zu entwickeln, zu 

beurteilen und die erworbenen Kompetenzen fächerübergreifend und adressatengerecht einzu-

setzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 8 und 16 

 

18. 
Pflichtmodul: Geschichtsdidaktik und Didaktik der  

Politischen Bildung 2 
SSt 

ECTS-

AP 

a. UE Geschichtsdidaktik 

Auseinandersetzung mit Lehr- und Lerninhalten anhand spezifischer The-

men unter Berücksichtigung der Kompetenzorientierung; Unterrichtspla-

nung und selbstständige Durchführung von Unterrichtseinheiten sowie de-

ren Nachbereitung 

2 2,5 

b. UE Didaktik der Politischen Bildung 

Auseinandersetzung mit verschiedenen politikdidaktischen Zugängen und 

ihrer Relevanz für die Entwicklung politischer und sozialer Kompetenzen 

in der Unterrichtspraxis; Konkretisierung didaktischer Prinzipien wie Schü-

ler/innen-, Problem-, Konflikt- und Handlungsorientierung an verschiede-

nen inhaltlichen Beispielen und unter Verwendung unterschiedlicher Me-

thoden und der inhaltlichen Orientierung an Kategorien des Politischen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen können die theoretischen Grundlagen der Geschichts- 

und Politikdidaktik anwenden und adressatengerecht im schulischen Kontext umsetzen, sie 

verfügen über Urteils- und Handlungskompetenz sowie ein reflektiertes und selbstreflexives 

Geschichtsbewusstsein und sind in der Lage, dieses gegebenenfalls zu modifizieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 8 und 16 

 

19. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum  

Vorbereitung und Begleitung des schulischen Fachpraktikums; theoriege-

leitete Analyse und Reflexion der Praxiserfahrungen; thematische Schwer-

punktsetzung in Absprache mit den Studierenden; Planung von fachdidak-

tischen Forschungsprojekten im Zusammenhang mit der herausfordernden 

Situation in der Schule; Hospitationen mit Unterrichtsbeobachtung sowie 

Beobachtung der Kommunikation und Interaktion der am Unterricht betei-

ligten Personen; Planung, Durchführung und Nachbesprechung von Kurz-

lehrübungen sowie selbstständiger Unterrichtsarbeit; Teilnahme am Schul-

leben und diversen Schulveranstaltungen; Vertiefung in einem Wahlpflicht-

bereich 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlicher Ausbildung und schulischer Praxis erfahren; 

Vor-, Auf- und Nachbereitung von Unterrichtseinheiten; Erleben und Reflexion der Schulwirk-

lichkeit; Umsetzen und Anreichern des Erlernten im praktischen Tun sowie Klärung der pro-

fessionellen Rolle als Geschichte-, SK- und PB-Lehrerin und -Lehrer 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 8 und 16 sowie 4 Module 

aus den Pflichtmodulen 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

20. Pflichtmodul: Interdisziplinäre Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

 Es sind Lehrveranstaltungen im Umfang von 5 ECTS-AP aus dem eigenen 

Fach oder den Curricula der an der Universität Innsbruck eingerichteten Ba-

chelor- oder Diplomstudien frei zu wählen, nicht jedoch aus dem anderen 

Unterrichtsfach. 

Im Hinblick auf die berufliche Praxis wird hier insbesondere eine Vertie-

fung in Soziologie, Politikwissenschaften und Gender-Studies empfohlen. 

 5 

 Summe  5 

 Lernziel des Moduls: 

Dieses Modul dient der Vertiefung und Erweiterung des Studiums und dem Erwerb von Zu-

satzqualifikationen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvo-

raussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 9: Unterrichtsfach Griechisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) mit Unterrichtsfach Griechisch sind aufgrund fundierter Wortschatz- und Grammatikkenntnisse 

in der Lage, griechische Texte zu erschließen und ins Deutsche zu übertragen. Sie erwerben zudem 

produktive Fertigkeiten in der griechischen Sprache und können vorgegebene Satzperioden aus dem 

Deutschen ins Griechische übersetzen. Sie verfügen über eine detaillierte Kenntnis des griechischen 

Schrifttums und entwickeln ein Bewusstsein für die Wirkmächtigkeit der griechischen Literatur und 

Kultur bis in die Gegenwart. Sie sind mit den fachspezifischen Arbeitstechniken und Methoden vertraut 

und setzen diese situationsadäquat ein. Sie können literaturwissenschaftliche Sekundärliteratur zur In-

terpretation griechischer Texte heranziehen und Forschungsmeinungen methodisch reflektieren.  

Die Beschäftigung mit der griechischen Sprache und Literatur führt auch zum Erwerb von fachübergrei-

fenden Kompetenzen. Besonders durch die Übersetzungstätigkeit entwickeln die Studierenden eine ver-

stärkte Sensibilität für die Verwendung von Sprache und erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit im Deut-

schen. Durch die intensive Arbeit an griechischen Texten erwerben sie die Fertigkeit, literarische Werke 

auch anderer Sprachen und Kulturen zu analysieren und deren Funktionsweise nachzuvollziehen. 

Ebenso sind sie in der Lage, argumentative Strukturen in Texten herauszuarbeiten und auf ihre Kohärenz 

zu prüfen. Durch die Beschäftigung mit einer fremden Kultur gewinnen sie Einsicht in interkulturelle 

Ähnlichkeiten und Differenzen und erlangen die Fertigkeit, sich mit zeitgenössischen fremden Kulturen 

auseinanderzusetzen.  

Die Studierenden erwerben Wissen im Bereich der Didaktik und Methodik des Griechischunterrichts 

sowie die Fertigkeit, Inhalte altersgerecht und auf die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schü-

ler abgestimmt zu vermitteln. Sie erlangen ein Bewusstsein für die Heterogenität von Klassenverbänden 

und sind vertraut mit Möglichkeiten der individuellen Diagnose und Förderung. Sie sind in der Lage, 

auf ihr Wissen und ihre Kompetenzen aus dem Bereich des Unterrichtsfachs zurückzugreifen und diese 

für die Umsetzung der unterrichtlichen Ziele einzusetzen. Dadurch werden die Studierenden befähigt, 

Schülerinnen und Schüler zum Verstehen schriftlicher griechischer Texte und zur Reflexion über Spra-

che und Literatur im Allgemeinen anzuleiten. Durch den Erwerb von theoretischen und praktischen 

Grundlagen auf dem Feld des Testens und Bewertens sind sie imstande, die Leistungen von Schülerin-

nen und Schülern valide und reliabel zu beurteilen. 

§ 2 Teilungsziffern 

Praktika (PR): 14 

§ 3 Pflichtmodule 

(1) Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach Latein ergeben sich gemeinsame Pflichtlehrver-

anstaltungen im Umfang von 45 ECTS-AP. Diese sind durch weitere Lehrveranstaltungen aus 

dem Angebot der Curricula der Universität in Höhe desselben ECTS-AP-Umfanges zu kompen-

sieren. Davon sind ein Drittel aus dem Bereich der Klassischen Philologie und ein weiteres Drittel 

aus dem Bereich der Altertumswissenschaften zu wählen. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Einführung in das Studium der Klassischen Philologie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Klassische Philologie 

Aufbau und Verlauf des Studiums; Berufsbild der Lehrerin/des Lehrers für 

die Fächer Latein und Griechisch (professioneller Habitus, Herausforderun-

gen, Aufgaben, Tätigkeiten); Epochen der griechisch-römischen Literatur; 

Geschichte der Klassischen Philologie und ihrer Nachbardisziplinen; Ent-

wicklung des altsprachlichen Unterrichts und der altsprachlichen Fachdi-

daktik; Überlieferungsgeschichte; fachspezifische Arbeitstechniken und 

Hilfsmittel; Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens 

2 2,5 

b. PS Wissenschaftliches Arbeiten 

Praktisches Einüben der in der VO „Einführung in die Klassische Philolo-

gie“ erworbenen Kenntnisse im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens: 

2 2,5 
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Umgang mit textkritischen Editionen; Literaturrecherche; Bibliotheksbe-

nutzung; Bibliographieren und Zitieren; Zusammenfassen wissenschaftli-

cher Beiträge; Präsentation von Kurzreferaten; Verfassen einer kurzen 

schriftlichen Arbeit 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen den Aufbau und Verlauf des Bachelor-

studiums. Sie sind in der Lage, fachspezifische Berufsbilder zu reflektieren und entwickeln ein 

Bewusstsein für die Profession des Lehrberufs. Sie erhalten einen ersten Einblick in die Epo-

chen der griechisch-römischen Literatur und deren zentrale Texte. Sie gewinnen einen Über-

blick über die Geschichte und Arbeitstechniken der Klassischen Philologie und eignen sich 

Grundkenntnisse aus dem Bereich der Überlieferungsgeschichte an. Sie erhalten einen Einblick 

in die Methoden der Textkritik und kennen die Elemente textkritischer Ausgaben. Sie lernen, 

adäquate Strategien zur Literaturrecherche anzuwenden, und erwerben die Fertigkeit, wissen-

schaftliche Publikationen korrekt zu bibliographieren und zu zitieren. Sie sind in der Lage, die 

argumentative Struktur kürzerer wissenschaftlicher Beiträge herauszuarbeiten und ihre Ergeb-

nisse sowohl mündlich als auch schriftlich zu präsentieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Grammatik SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Griechische Formenlehre und Syntax I 

Formen- und Kasuslehre; Übungen zur Formenlehre; Übersetzen von Ein-

zelsätzen (Deutsch–Griechisch) 

2 2,5 

b. UE Griechische Formenlehre und Syntax II 

Lehre vom einfachen und zusammengesetzten Satz; Übersetzen von Ein-

zelsätzen (Deutsch–Griechisch) 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre Kenntnisse der griechischen For-

menlehre und Syntax vertieft: Sie beherrschen die Regeln der griechischen Grammatik und 

sind in der Lage, eigenständig griechische Formen zu bilden und Einzelsätze aus dem Deut-

schen ins Griechische zu übersetzen. Sie kennen metasprachliche Grundbegriffe zur Beschrei-

bung grammatikalischer Phänomene und können sie bei der Analyse von Texten korrekt an-

wenden. Darüber hinaus haben sie ihre Wortschatzkenntnisse gefestigt und erweitert.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Übersetzung SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Übersetzungsübung Griechisch 

Sprachliche Erschließung und Übersetzung griechischer Texte; Wiederho-

lung grammatikalischer Phänomene ausgehend vom Übersetzungstext 

2 2,5 

b. UE Übersetzungsübung Latein 

Sprachliche Erschließung und Übersetzung lateinischer Texte; Wiederho-

lung grammatikalischer Phänomene ausgehend vom Übersetzungstext 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls bauen ihre Übersetzungskompetenz aus: Sie 

haben ihr Repertoire an Texterschließungsstrategien erweitert und können diese situationsadä-

quat einsetzen. Sie sind in der Lage, längere Texteinheiten zu erschließen und diese ins Deut-

sche zu übersetzen. Sie haben dabei ihre Kenntnis der griechischen und lateinischen Gramma-

tik wiederholt und gefestigt und passende Übersetzungsmöglichkeiten für komplexere gram-
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matikalische Strukturen entwickelt. Durch die Übersetzungstätigkeit haben sie ihre Ausdrucks-

fähigkeit im Deutschen geschult und ihren Wortschatz in der griechischen und lateinischen 

Sprache vergrößert.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Interpretation I SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Metrik 

Grundlagen der antiken Metrik (Akzentuierungssystem, Prosodie, Rhyth-

mus); zentrale Metren der Antike; metrische Analyse ausgewählter Textab-

schnitte 

2 2,5 

b. VU Einführung in die Stilistik 

Einführung in die antike Stilistik; zentrale Stilfiguren der Antike; stilistische 

Analyse ausgewählter Textabschnitte 

2 2,5 

c. PS Interpretation 

Übersetzen und Interpretieren längerer griechischer Textpassagen; Lektüre 

literaturwissenschaftlicher Sekundärliteratur; Auseinandersetzung mit einer 

ausgewählten Textpassage und anschließende Präsentation der Ergebnisse; 

Verfassen einer kurzen schriftlichen Arbeit 

2 5 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, antike Metren zu analysie-

ren, laut vorzutragen und zu bestimmten literarischen Gattungen in Verbindung zu setzen. Sie 

kennen ein weites Spektrum an Stilfiguren und können diese in Texten erkennen und ihre Funk-

tion bestimmen. Ihre metrischen und stilistischen Kenntnisse können sie zur Interpretation an-

tiker Texte nutzen. Sie haben einen vertieften Einblick in ein ausgewähltes literarisches Werk, 

in ein bestimmtes Thema oder in eine spezifische Gattung gewonnen und ihre Übersetzungs- 

und Interpretationskompetenz erweitert. Zudem haben die Studierenden ihre im Pflichtmodul 

1 erworbenen Kompetenzen auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Arbeitens ausgebaut und 

können diese für die Textinterpretation heranziehen. Sie sind in der Lage, eine ausgewählte 

Textpassage mithilfe vorgegebener Sekundärliteratur zu interpretieren und ihre Ergebnisse in 

Form eines Referats und einer schriftlichen Arbeit schlüssig und präzise darzustellen.  

 Anmeldungsvoraussetzung: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

5. Pflichtmodul: Basiswissen Alte Geschichte SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Alte Geschichte 

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse der Alten Geschichte, Vertiefung anhand konkreter Beispiele, Re-

lativierung traditioneller Meistererzählungen; die Vorlesung thematisiert je-

denfalls auch zentrale, im Schulunterricht zu behandelnde Inhalte. 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen in Alter Geschichte anhand zentraler Frage-

stellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6. Pflichtmodul: Griechische Literaturgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Überblick über die griechische Literaturgeschichte I 2 2,5 
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Überblick über die griechische Literatur von Homer bis in die Epoche des 

Hellenismus 

b. VO Überblick über die griechische Literaturgeschichte II 

Überblick über die griechische Literatur vom Hellenismus bis in die Spät-

antike 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über einen systematischen Überblick 

über die griechische Literatur und besitzen ein Grundwissen über die griechische Kultur und 

Geschichte. Sie kennen die zentralen Autoren und ihre Werke und sind in der Lage, diese in 

Beziehung zu ihrem historischen und kulturellen Kontext zu setzen. Sie verfügen über eine 

grundlegende Kenntnis der einzelnen literaturgeschichtlichen Epochen, ihrer Merkmale und 

ihrer ästhetischen Konzepte. Sie sind mit den wesentlichen Charakteristika der literarischen 

Genera vertraut und können Texte innerhalb von Gattungstraditionen verorten. Dabei haben 

sie ein Bewusstsein für Rezeptionsprozesse und deren Rolle bei der Entstehung literarischer 

Werke entwickelt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Römische Literaturgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Überblick über die römische Literaturgeschichte I 

Überblick über die römische Literatur von ihren Anfängen bis zum Ende 

der augusteischen Zeit 

2 2,5 

b. VO Überblick über die römische Literaturgeschichte II 

Überblick über die römische Literatur vom Ende der augusteischen Zeit bis 

in die Spätantike 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über einen systematischen Überblick 

über die römische Literatur und besitzen ein Grundwissen über die römische Kultur und Ge-

schichte. Sie kennen die zentralen Autoren und ihre Werke und sind in der Lage, diese in Be-

ziehung zu ihrem historischen und kulturellen Kontext zu setzen. Insbesondere haben sie sich 

eingehend mit dem Verhältnis des griechischen Schrifttums zur römischen Literatur befasst. 

Sie verfügen über eine grundlegende Kenntnis der einzelnen literaturgeschichtlichen Epochen, 

ihrer Merkmale und ihrer ästhetischen Konzepte. Sie sind mit den wesentlichen Charakteristika 

der literarischen Genera vertraut und können Texte innerhalb von Gattungstraditionen verorten. 

Dabei haben sie ein Bewusstsein für Rezeptionsprozesse und deren Rolle bei der Entstehung 

literarischer Werke entwickelt.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8. Pflichtmodul: Griechische Sprachwissenschaft SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Historische Grammatik 

Systematischer Überblick über die Entwicklung der griechischen Sprache 

bis in die Spätantike; Einführung in die Charakteristika der antiken griechi-

schen Dialekte  

2 2,5 

b. UE Sprachwissenschaftliche Lektüre 

Lektüre und sprachwissenschaftliche Analyse ausgewählter Textpassagen 

zu den einzelnen Dialekten und Sprachstufen des Griechischen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben einen Überblick über die Entwicklung 

der griechischen Sprache und die zentralen Charakteristika der antiken griechischen Dialekte 
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erworben. Sie können die historische Entwicklung der griechischen Formenlehre und Syntax 

nachvollziehen und ihr Wissen für den Griechischunterricht nutzbar machen. Sie sind in der 

Lage, spezifische Charakteristika der einzelnen Varietäten des Griechischen an Texten heraus-

zuarbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

9. Pflichtmodul: Griechische Lektüre SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Griechische Lektüre I (Prosa) 

Lektüre umfangreicher und repräsentativer Passagen aus griechischen  

Prosawerken verschiedener Gattungen und Epochen 

2 5 

b. UE Griechische Lektüre II (Poesie) 

Lektüre und metrische Analyse umfangreicher und repräsentativer Passa-

gen aus der griechischen Dichtung verschiedener Gattungen und Epochen 

2 5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben basierend auf ihren erworbenen Über-

setzungskompetenzen die Fertigkeit entwickelt, griechische Texte zu lesen. Aus ihrem Reper-

toire an verschiedenen Erschließungsmethoden haben sie besonders Strategien vertieft, die 

zum Erlangen eines globalen Textverständnisses führen. Sie können umfangreiche Passagen 

griechischer Werke lesen und deren Inhalt in Form einer Übersetzung wiedergeben. Dabei ha-

ben sie Einblick in eine Reihe wirkmächtiger griechischer Texte erhalten und können diese zu 

ihren literaturgeschichtlichen Kenntnissen in Verbindung setzen. Gleichzeitig haben sie ihre 

Fertigkeit, antike Dichtung metrisch zu analysieren, gefestigt und ihren Wortschatz weiter aus-

gebaut.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Vertiefung Antike Literaturgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Vertiefung Antike Literatur 

Vertiefende Behandlung einzelner Aspekte der griechischen Literaturge-

schichte; Lektüre und Analyse ausgewählter Textpassagen 

2 2,5 

b. VU Antike Literatur im Kontext 

Vertiefende Behandlung einzelner Aspekte der antiken Kultur und Ge-

schichte; Lektüre und Analyse ausgewählter Textpassagen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre Kenntnisse der antiken Literatur 

ausgebaut und ein vertieftes Wissen über einzelne Aspekte des antiken Schrifttums erworben. 

Sie haben zudem ihre Kenntnis der antiken Kultur und Geschichte erweitert und können lite-

rarische Phänomene in Bezug zu ihrem historischen und kulturellen Kontext erklären. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Interpretation II SSt 
ECTS-

AP 

 SE Interpretation griechischer Texte 

Literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Texten der griechi-

schen Literatur: Übersetzen und Interpretieren umfangreicher Textpassa-

gen; Lektüre, Analyse und Diskussion literaturwissenschaftlicher Sekun-

därliteratur; literaturwissenschaftliche Interpretation einer ausgewählten 

Textpassage und anschließende Präsentation der Ergebnisse; Verfassen ei-

ner längeren schriftlichen Arbeit 

2 5 
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 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre Kenntnisse der griechischen Lite-

ratur vertieft und sind in der Lage, aufbauend auf ihren im Pflichtmodul 4 erworbenen Kom-

petenzen Texte literaturwissenschaftlich zu interpretieren. Sie können zu einer bestimmten Fra-

gestellung selbstständig geeignete Sekundärliteratur finden und sich mit ihr kritisch auseinan-

dersetzen. Sie sind in der Lage, verschiedene Forschungsmeinungen gegeneinander abzuwägen 

und methodisch zu reflektieren. Auf dieser Grundlage ist es ihnen möglich, zu einer For-

schungsfrage selbst Stellung zu beziehen und ihre Meinung argumentativ zu stützen. Ihre Er-

gebnisse können sie in Form eines Referats und einer schriftlichen Arbeit schlüssig und präzise 

darstellen. Dadurch haben sie das nötige methodische Instrumentarium für das Verfassen der 

Bachelorarbeit erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 4 und 9 

 

12. Pflichtmodul: Didaktik des altsprachlichen Unterrichts SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Didaktik der Spracherwerbsphase 

Bildungsziele des altsprachlichen Unterrichts in der Spracherwerbsphase 

unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben der Fachlehrpläne; 

Bedeutung der altsprachlichen Fächer für Lernende nicht-deutscher Erst-

sprache; Überblick über zentrale Handlungsfelder (Wortschatz, Grammatik, 

Texterschließung, Übersetzung) und relevante Themen (Inklusion und Bin-

nendifferenzierung, Mehrsprachigkeit, Medien); Analyse von Lehrwerken; 

Planung von Unterrichtseinheiten; Erstellen von Unterrichtsmaterialien 

2 5 

b. VU Literaturdidaktik 

Bildungsziele des altsprachlichen Unterrichts in der Lektürephase unter Be-

rücksichtigung der entsprechenden Vorgaben der Fachlehrpläne; Überblick 

über zentrale Themen im Lektüreunterricht (Lektüreformen, Interpretation, 

lektürebegleitende Wortschatz- und Grammatikarbeit, Binnendifferenzie-

rung); Analyse von Lektürebänden; didaktische Aufbereitung eines im 

Lehrplan definierten Lektüremoduls und Planung einer Unterrichtsreihe 

2 5 

c. VU Evaluation 

Theorien und Prinzipien des Testens und Bewertens; Einblick in die Beur-

teilung von Wortschatz- und Grammatikkompetenzen sowie Übersetzungs- 

und Interpretationsleistungen; Formen der Evaluierung und Leistungsmes-

sung (Klausur, Selbstevaluation, Portfolio); Diagnoseverfahren und Diffe-

renzierung; gesetzliche Basis der Notengebung; Analyse und eigenständige 

Erstellung von Testformaten und -aufgaben; Anwendung unterschiedlicher 

Bewertungsverfahren 

2 5 

 Summe 6 15 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind fähig, ihre im Studium des Unterrichts-

fachs erworbenen Kenntnisse für die Unterrichtspraxis nutzbar zu machen: Sie haben einen 

systematischen Überblick über die Didaktik des altsprachlichen Unterrichts gewonnen und ein 

breites Spektrum an Methoden zur Vermittlung der griechischen und lateinischen Sprache, 

Kultur und Literatur kennengelernt. Sie sind in der Lage, Unterrichtsmaterialien kritisch zu 

analysieren und selbstständig zu erstellen. Sie werden befähigt, eigene Unterrichtseinheiten zu 

planen und dabei ihre fachdidaktischen Kenntnisse zielorientiert anzuwenden. Sie haben ein 

Bewusstsein für die Heterogenität von Klassenverbänden erworben und sind vertraut mit Mög-

lichkeiten der individuellen Diagnose und Förderung. Sie kennen die zentralen Prinzipien des 

Testens und Bewertens sowie verschiedene Formen der Evaluation und sind in der Lage, ei-

genständig Testformate und -aufgaben zu erstellen und unterschiedliche Bewertungsverfahren 

durchzuführen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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13. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Hospitation in den altsprachlichen Unterrichtsfächern; Planung von Unter-

richtsabläufen und Erstellung von Unterrichtsmaterialien; Abhalten von 

Unterrichtseinheiten unter Anleitung der Praktikumslehrerin/des Prakti-

kumslehrers; Besprechung und Diskussion der Unterrichtstätigkeit; Refle-

xion der erworbenen Erfahrungen 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Einblick in die Unterrichtspraxis der 

altsprachlichen Fächer gewonnen und ihr Verständnis der beruflichen Profession vertieft. Sie 

kennen Modelle der Unterrichtsbeobachtung und sind fähig, diese zielorientiert einzusetzen. 

Sie können die im Pflichtmodul 12 erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im realen Schul-

kontext anwenden und sind in der Lage, unter Anleitung Unterrichtseinheiten abzuhalten und 

ihre eigene Unterrichtstätigkeit zu evaluieren. Sie sind imstande, ihre im Praktikum erworbe-

nen Erfahrungen auf der Basis ihres fachdidaktischen Wissens zu reflektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 12 

 

14. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit  

Methodische Reflexion; Präsentation der eigenen Bachelorarbeit und fach-

liche Diskussion der von anderen Studierenden vorgestellten Bachelorar-

beiten; im Rahmen des Seminars ist eine Bachelorarbeit zu verfassen, dieser 

sind 4 (von insgesamt 5) ECTS-AP zugeordnet. Die Bachelorarbeit ist über 

ein dem Unterrichtsfach Griechisch zugehöriges fachliches oder fachdidak-

tisches Thema zu schreiben.  

2 1 + 4 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können zu einer selbstgewählten Fragestellung geeignete 

Sekundärliteratur finden und sich mit ihr kritisch auseinandersetzen. Sie können zu einer For-

schungsfrage selbst Stellung beziehen und ihre Meinung argumentativ stützen. Sie sind in der 

Lage, ihre Herangehensweise methodisch zu reflektieren und die Kohärenz ihrer Argumenta-

tion zu überprüfen. Sie können Zwischenergebnisse ihrer Arbeit in Form einer Präsentation 

vorstellen und die anschließende Diskussion für die weitere Ausarbeitung nutzen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 11 und 12 

 

15. Pflichtmodul: Altertum und Gegenwart SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Rezeption 

Theoretische Grundlagen der Rezeptionsforschung; Wirkmächtigkeit der 

antiken Literatur und Kultur anhand ausgewählter Rezeptionsdokumente 

2 2,5 

b. VO Mythologie 

Moderne Mythenforschung und Mythentheorie; bedeutende antike Mythen 

und ihre literarische Gestaltung 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls besitzen einen systematischen Überblick über 

die theoretischen Grundlagen der Rezeptions- und Mythenforschung und haben ein Bewusst-

sein für das Fortwirken der antiken Literatur bis in die Gegenwart entwickelt. Sie haben sich 
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mit ausgewählten Rezeptionsdokumenten antiker Texte auseinandergesetzt und einen Einblick 

in die Mechanismen von Rezeptionsvorgängen gewonnen. Sie kennen zentrale Mythen der 

Antike und Beispiele für deren literarische Ausgestaltung bis in die heutige Zeit.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

16. Pflichtmodul: Interdisziplinäre Kompetenzen  SSt 
ECTS-

AP 

 Frei wählbare Lehrveranstaltungen im Umfang von 5 ECTS-AP aus den 

Curricula der Bachelor- und Diplomstudien der Universität, nicht jedoch 

aus dem anderen Unterrichtsfach; besonders empfohlen werden weitere 

Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Klassischen Philologie sowie 

Lehrveranstaltungen zur Alten Geschichte, zur Archäologie, zur Verglei-

chenden Literaturwissenschaft, zu genderspezifischen Aspekten, inklusiver 

Pädagogik, Mehrsprachigkeit, Human-Animal-Studies etc. 

 5 

 Summe  5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben zusätzliche und vertiefende Kompeten-

zen und Fertigkeiten aus anderen Fächern entwickelt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvo-

raussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 10: Unterrichtsfach Informatik 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemein-

bildung) im Unterrichtsfach Informatik haben folgende fachliche Kompetenzen erworben: 

 Sie sind in der Lage, jenen Teil der Informatik, der in der Sekundarstufe unterrichtet wird, 

einfach und verständlich zu erklären und gut zu motivieren. Dazu ist es notwendig, dass sie 

diese Bereiche der Informatik und ihre wissenschaftlichen Hintergründe und Zusammen-

hänge sehr gut kennen und beherrschen. 

 Sie können den praktischen Einsatz der Informatik in Beruf und Alltag vermitteln.  

 Sie können die fachliche Qualität von Schulbüchern und anderen Unterrichtsbehelfen (Soft-

ware etc.) beurteilen und diese kritisch verwenden.  

 Sie können den Lehrplan kritisch interpretieren und sich gegebenenfalls neue Lehrplaninhalte 

selbstständig erarbeiten.  

 Sie sind in der Lage, über die gesellschaftliche Bedeutung der Informatik und der Informati-

onstechnologie sowie über rechtliche Belange im Umgang mit Daten zu informieren.  

 Sie sind in der Lage, in der Schule als Experte für Informatik zu wirken (z. B. Beratung bei 

der Anschaffung von Hard- und Software, Installation von Software, Betreuung von Netz-

werken).  

(2) Aufbauend auf diese fachlichen Kompetenzen haben die Absolventinnen und Absolventen fol-

gende fachdidaktische Kompetenzen erworben: 

 Sie können Unterrichtsmaterialien und thematische Zugänge bewerten und auswählen sowie 

alters- und adressatengerechte Unterrichtsmaterialien erstellen. 

 Sie sind in der Lage, Interesse an der Informatik und deren Anwendungsgebieten zu wecken. 

 Sie haben die Befähigung, Unterrichtsmethoden basierend auf Erkenntnissen der fachdidak-

tischen Forschung auszuwählen, zu erproben und zu evaluieren. Dazu setzen sie sich mit Er-

gebnissen der fachdidaktischen Forschung auseinander, kennen fachdidaktische Theorien und 

Modelle und setzen diese in der Unterrichtspraxis um. 

§ 2 Teilungsziffern 

PR Fachpraktikum: 14 

§ 3 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 90 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Einführung in die Programmierung SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Programmierung 

Einführung in die imperative Programmierung; Datentypen; Variablen; 

Anweisungen; Funktionen; Arrays; Zeiger; Modularisierung; Implemen-

tierung elementarer Algorithmen und Datenstrukturen 

3 4,5 

b. PS Einführung in die Programmierung 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung anhand 

von praktischen Programmierübungen 

2 3 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die wichtigsten Konzepte der im-

perativen Programmierung und können diese anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, 

sich ähnliche Inhalte selbst zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, Programme zu analysieren und 

eigene Programme zu entwerfen und zu erstellen. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Einführung in die Praktische Informatik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Praktische Informatik 

Allgemeine praktische Grundlagen; Daten und Repräsentation; methodi-

sche Grundlagen von Programmiersprachen; elementare Algorithmen; ele-

mentare Datenstrukturen; Grundlagen der Systemsoftware 

2 3 

b. SL Einführung in die Praktische Informatik 

Einführung in die Benutzung moderner Computersysteme; Diskussion, 

Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung anhand von prakti-

schen Übungen 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die wichtigsten Konzepte der prak-

tischen Informatik und können diese anwenden. Sie sind in der Lage, Systemsoftware und Pro-

grammierwerkzeuge zu benutzen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, elementare Algorithmen 

und Datenstrukturen zu analysieren und anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Einführung in die Technische Informatik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Technische Informatik 

Grundlagen der Digitaltechnik; Konzepte der Rechner-Organisation; Rech-

ner-Arithmetik; Ablaufsteuerung bei der Bearbeitung von Befehlen; Kon-

zept der Mikroprogrammierung; Aufbau und Funktionsweise eines Caches 

und die Architektur von Speichern im Allgemeinen; hardwarenahe Pro-

grammierung moderner CPUs mittels Assembler; Aufbau und Funktions-

weise peripherer Einheiten und Bussysteme 

2 3 

b. PS Einführung in die Technische Informatik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren von Themen aus der 

technischen Informatik 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die wichtigsten Konzepte der Rech-

nerorganisation und können diese anwenden. Sie verstehen die Architekturprinzipien und Or-

ganisationsformen moderner Rechner und sind in der Lage, Programme in Assembler zu er-

stellen und moderne Rechnersysteme zu bewerten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Einführung in die Theoretische Informatik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Theoretische Informatik 

Aussagenlogik; Schaltkreise; Grammatiken; Chomsky Hierarchie; formale 

Modelle; Berechenbarkeit; Gleichungslogik; Programmverifikation 

2 3 
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b. PS Einführung in die Theoretische Informatik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren von Themen aus der 

theoretischen Informatik 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen den Begriff der Berechenbarkeit 

und unterschiedliche formale Berechnungsmodelle sowie deren Unterschiede. Zudem können 

sie Informationen auf das Wesentliche reduzieren und abstrakt repräsentieren sowie formale 

Beweise führen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Pflichtmodul: Algorithmen und Datenstrukturen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Algorithmen und Datenstrukturen 

Analyse, Aufwandsquantifizierung und Implementierung von Algorithmen: 

zum Sortieren, zum Suchen in Mengen, in Bäumen und Graphen; Charak-

teristika effizienter Algorithmen und der zugehörigen Datenstrukturen 

3 4,5 

b. PS Algorithmen und Datenstrukturen 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren von Inhalten der In-

formatik 

2 3 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventen und Absolventinnen dieses Moduls kennen und verstehen wichtige Algorithmen 

und Datenstrukturen und sind in der Lage, sich weitere Algorithmen und Datenstrukturen 

selbstständig zu erschließen und in eigenen Programmen zu verwenden. Weiters haben sie ein 

Verständnis für die Komplexität der verschiedenen Algorithmen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

6. Pflichtmodul: Diskrete Mathematik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Diskrete Mathematik 

Beweismethoden; ganze und rationale Zahlen; Einführung in die Graphen-

theorie; elementare Zähltheorie; diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung; 

endliche Automaten; Turingmaschinen; Grundbegriffe der Komplexitäts-

theorie 

3 4,5 

b. PS Diskrete Mathematik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren formaler Inhalte 

2 3 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen unterschiedliche Beweismethoden. 

Sie verstehen formale Techniken und elementare Methoden zur Analyse von diskreten Struk-

turen und können Information abstrakt repräsentieren. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Programmiermethodik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Programmiermethodik 

Einführung in die objektorientierte Programmierung; Klassen, Objekte und 

Methoden; Vererbung; Polymorphismus; Ausnahmenbehandlung; generi-

sche Programmierung; objektorientiertes Design; GUI-Programmierung 

3 4,5 

b. PS Programmiermethodik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung anhand von 

praktischen Programmierübungen 

2 3 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Konzepte der objektorientierten 

Programmierung und können diese anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche 

Inhalte selbst zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, objektorientierte Programme zu analysieren 

und eigene objektorientierte Programme zu entwerfen und zu erstellen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8. Pflichtmodul: Datenbanksysteme SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Datenbanksysteme 

Entity-Relationship-Modell; Grundlagen relationaler Datenbanksysteme; 

relationale Abfragesprachen; Normalformen; physische Datenorganisation; 

interner Aufbau von Datenbanksystemen; objekt-relationale Datenbanksys-

teme; neue Entwicklungen 

3 4,5 

b. PS Datenbanksysteme 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren; praktische Übun-

gen in Datenbanksystemen, insbesondere in SQL und Erweiterungen 

2 3 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventen und Absolventinnen dieses Moduls kennen und verstehen Konzepte von Daten-

banksystemen und können diese anwenden. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Datenmodel-

lierung auf logischer, konzeptioneller und physischer Ebene durchzuführen und Abfragen auf 

diesen Modellen zu formulieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

9. Pflichtmodul: Betriebssysteme SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Betriebssysteme 

Betriebssystemarten; Programm-, Speicher- und Geräteverwaltung; Pro-

zesse; Prozesssynchronisation; Threads; Prozess-Scheduling; Deadlocks; 

Virtualisierungskonzepte; Sicherheitskonzepte; Betriebssystemfallstudien 

3 4,5 

b. PS Betriebssysteme 2 3 
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Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren von Inhalten der In-

formatik; Programmieren auf Betriebssystemebene 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventen und Absolventinnen dieses Moduls verstehen die wichtigsten Konzepte der Pro-

zess-, Speicher-, File- und Geräteverwaltung in Betriebssystemen und können diese anwenden. 

Darüber hinaus verfügen Sie über die Fertigkeit, Betriebssystemressourcen zu analysieren und 

kreative Problemlösungen für deren Benutzung zu erarbeiten und zu implementieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Kommunikationssysteme SSt 
ECTS-

AP 

 VO Kommunikationssysteme 

Physikalische Grundlagen der Signalverarbeitung, klassische Netze (Ether-

net, Token Ring, ATM), Routing, Protokolle, drahtlose Verbindungstech-

niken 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Anwendung elementarer Bauformen der Mikroelektronik und Aufbau von Kommunikations-

netzen 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Didaktik der Informatik  SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Didaktik der Informatik 

Folgende Themen werden behandelt: 

 Didaktik der Informatik und ihre Bezugswissenschaften 

 Verhältnis Informatik – IKT – Medienbildung – Fachdidaktik (mit 

Schwerpunkt Kommunikations- und Argumentationskompetenz) 

 methodisch-didaktische Prinzipien des Informatikunterrichts (u. a. fun-

damentale Ideen, Prinzip operativer Begriffsbildung, Spiralprinzip, 

Problemlösen und Modellbildung, Handlungsorientierung) 

 Planung von Informatikunterricht 

 ausgewählte Kapitel aktueller didaktischer Forschung (Kompetenzori-

entierung, Kontextorientierung, Wirkungsorientierung u. a.) 

2 2 

b. VO Methoden des Informatikunterrichts 

Auf der Grundlage theoretischer Konzepte werden Beispiele für die prakti-

sche Implementierung von Informatikunterricht präsentiert. Die Angemes-

senheit und Wirksamkeit einzelner Methoden wird diskutiert.  

Neben der Kommunikations- und Argumentationskompetenz wird auch die 

Planungs-, Vermittlungs- sowie Implementierungskompetenz künftiger 

Lehrpersonen gefördert. 

2 3 

c. SE Fachdidaktik der Informatik 

Ziel dieser Lehrveranstaltung ist die Förderung der wissenschaftlichen Aus-

einandersetzung der Studierenden mit aktuellen Themen der Informatikdi-

daktik. Behandelt werden u. a. Themen wie informatische Bildungskon-

zepte, Unterrichtsmethodik, Auswahl von Lerninhalten, problembasiertes 

2 2,5 
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Lernen im Informatikunterricht, Kompetenzorientierter Informatikunter-

richt, Konzeptorientierung, Kontextorientierung, Schülerorientierung, IKT 

und Informatik, Modellbildung als Unterrichtsprinzip, Inklusion,  

eInklusion sowie Genderforschung und Gender-Mainstreaming im Infor-

matikunterricht.  

Die Themenstellungen werden von der Lehrveranstaltungsleitung vorgege-

ben. Die Studierenden wählen ein Thema aus dem vorgegebenen Pool, und 

arbeiten es in Form von Seminararbeit, Präsentation und Diskussion aus. 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventen und Absolventinnen dieses Moduls können aktuelle informatikdidaktische Theo-

rien, Prinzipien und Methoden 

- wissenschaftlich fundiert erklären, 

- in Bezug auf ihre Wirksamkeit im Unterricht einschätzen und argumentieren, 

- im Rahmen von Unterrichtsplanungen für den Informatikunterricht anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en:positiv absolvierte Pflichtmodule 1 bis 4 

 

12. Pflichtmodul: Informatik in der Schule SSt 
ECTS-

AP 

a. PR Netzwerk- und Systemverwaltung in der Schule 

Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es, die Studierenden auf ihre zukünftige 

Rolle als Lehrerinnen und Lehrer und Kustodinnen und Kustoden im Be-

reich der Netzwerktechnik, Betriebssysteme bzw. Systemverwaltung vor-

zubereiten. 

Dies beinhaltet eine fachliche Einführung in die Thematik der Netzwerk- 

und Systembetreuung in Unternehmen bzw. an Schulen (in Bezug auf die 

wichtigen Services in einem Netzwerk, Betriebssysteme, Software, Hard-

ware, aktuelle Technik, Methoden, Instrumente, Konzepte, Best-Practices, 

Richtlinien, Regelungen, Gesetze und eInklusion) sowie die konkrete Pla-

nung und praktische Umsetzung von kleinen Netzwerken. 

Es werden außerdem aktuelle didaktische bzw. methodische Fragestellun-

gen sowie Lehrpläne behandelt, die die Umsetzung der Thematik (Netz-

werktechnik, Betriebssysteme, Systemverwaltung) im Unterricht betreffen, 

wobei die praktische Erprobung im authentischen Umfeld (Planung, Unter-

richt, Evaluation) im Mittelpunkt steht. 

3 3,5 

b. PR Anwendersysteme in der Schule 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die Anwenderkompetenz der Studieren-

den im Bereich der Anwendersysteme durch praktisches Arbeiten zu ent-

wickeln und zu stärken. Ein Auszug von Anwendersystemen der folgenden 

Typen wird (mit besonderer Berücksichtigung aktueller Standards und 

Lehrplaninhalte) betrachtet: 

1) Standardsoftware (general purpose applications) im Bereich Text-

verarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken, Präsentations-

software, 

2) spezielle Anwendersysteme (specific applications) des berufsbil-

denden Schulwesens wie CAD-Systeme, spezifische Modellie-

rungssoftware, ERP-Systeme, Bildbearbeitung, Videoschnitt,  

Audiobearbeitung. 

Zudem erwerben die Studierenden Beratungskompetenzen, d. h. die Fertig-

keit, fachlich und pädagogisch begründete Argumente für die Wahl von 

Softwareprodukten für die Anwendung in der Schule auszuarbeiten. 

2 2 
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Schließlich werden Fragen der didaktisch bzw. methodisch sinnvollen Um-

setzung von Anwendersystemen im Unterricht aufgegriffen und anhand 

von authentischen Situationen (Planung, Unterricht, Evaluation) erprobt. 

c. PR Programmieren in der Schule 

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die von den Studierenden in einschlägigen 

Lehrveranstaltungen erworbene Sach- und Methodenkompetenz (insbeson-

dere auch Modellierungs- und Problemlösungskompetenz) aus dem Be-

reich der Programmierung und Softwareentwicklung fachdidaktisch einge-

hend zu reflektieren und für den Einsatz im Unterricht zu vertiefen. 

Die Studierenden werden dazu 

1) (didaktische) Entwicklungsumgebungen, (didaktische) Program-

miersprachen sowie passende (didaktische) Hilfswerkzeuge für 

den einführenden Programmierunterricht (z. B. Visualisie-

rungstools, APIs, Debugger) kennenlernen, auf ihre didaktische 

Eignung hin untersuchen und einsetzen, 

2) informatisch-didaktische Prinzipien, aktuelle Strömungen der all-

gemeinen Fachdidaktik sowie gängige methodische Ansätze des 

Programmierunterrichts für Anfänger in eigenen Unterrichtspla-

nungen einsetzen und diese Planungen im Unterricht erproben, 

3) verschiedene Paradigmen der Programmierung auf ihre Eignung 

für den Programmierunterricht in verschiedenen Schultypen hin 

untersuchen und entsprechend im Unterricht einsetzen. 

2 2 

 Summe 7 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventen und Absolventinnen dieses Moduls können 

- den Fachunterricht in den Bereichen Anwendersysteme, Programmieren, Netz-

werktechnik sowie Betriebssysteme fachlich und fachdidaktisch fundiert vorbereiten, 

durchführen und evaluieren sowie 

- kleine Computernetzwerke (mit schulrelevanten Services) planen, aufbauen und be-

werten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 7 bis 11 

 

13. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Vertiefte Auseinandersetzung mit einem Teilgebiet der Informatik oder der 

Didaktik der Informatik; eigenständige Erstellung einer Bachelorarbeit; 

mündliche Präsentation der Bachelorarbeit; im Rahmen des Seminars ist 

eine Bachelorarbeit zu verfassen, dieser sind 6,5 (von insgesamt 7,5) 

ECTS-AP zugeordnet. 

2 1 + 6,5  

 Summe 2 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, sich methodisch korrekt mit 

einem Teilgebiet der Informatik auseinanderzusetzen und das Ergebnis dieser Auseinanderset-

zung schriftlich und mündlich gut verständlich darzulegen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

14. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 
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 PR Fachpraktikum 

Selbstständige Unterrichtstätigkeit anhand selbst erstellter Materialien, Un-

terrichtshospitationen, Evaluierung ausgewählter Unterrichtsmethoden 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, selbstständig ausgewählte 

Inhalte der Informatik für den Schulunterricht aufzubereiten und diese im Schulunterricht si-

tuationsgerecht zu vermitteln. Dabei setzen sie insbesondere fachdidaktische Konzepte um. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 11 und 12 

 

(2) Zur individuellen Schwerpunktsetzung müssen Module aus dem an der Universität Innsbruck ein-

gerichteten Bachelorstudium Informatik mit Ausnahme der Module 22 (Seminar mit Bachelorar-

beit) und 23 (Interdisziplinäre Kompetenzen) im Umfang von 10 ECTS-Anrechnungspunkten ge-

wählt werden. Die im Curriculum festgelegten Anmeldungsvoraussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 11: Unterrichtsfach Islamische Religion 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Islamische Reli-

gion qualifiziert für die berufliche Praxis als Religionslehrerin bzw. als Religionslehrer in der Sekun-

darstufe. Als wissenschaftliches Studium verbindet es Forschung und Lehre und befähigt zur praxisori-

entierten Verknüpfung von Theorien und Methoden. Die Studierenden erwerben neben der fachlich-

inhaltlichen Kompetenz die Fertigkeit zu einem wissenschaftlich verantworteten Umgang mit Glauben 

und Religion in der Öffentlichkeit. Das Studium ist von einem mehrperspektivischen Verständnis von 

Bildung und Didaktik geprägt und fördert die kommunikativen und interdisziplinären Kompetenzen der 

Studierenden.  

Anmerkung: Werden die Unterrichtsfächer Islamische Religion und Katholische Religion kombiniert, 

dann kann, entsprechend den gesetzlichen Regelungen zum konfessionellen Religionsunterricht, nur das 

Fach der eigenen Konfession/Religion unterrichtet werden. 

(1) Fachwissenschaftliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums Sekundarstufe mit Unterrichtsfach 

Islamische Religion 

 verfügen über fundierte Kenntnisse der philosophischen und theologischen Grundlagen und 

können die Erkenntnisse der einzelnen Disziplinen selbstständig rekonstruieren und mitei-

nander vernetzen; 

 können religiöse Phänomene sowie ethische und theologische Fragestellungen der Gegenwart 

wahrnehmen und auf der Basis des im Studium vermittelten Fachwissens bearbeiten; 

 verfügen über Grundkenntnisse in Bezug auf andere Religionen und über Kompetenzen im 

interreligiösen Dialog; 

 kennen das Spezifikum des religiösen Wirklichkeitszugangs gegenüber anderen Zugängen 

(z. B. Naturwissenschaft, Kunst, Recht) und können die verschiedenen Zugänge erkenntnis-

theoretisch aufeinander beziehen. Sie sind zu fächerübergreifenden und fächerverbindenden 

Kooperationen in der Lage; 

 haben religiöse Sprachkompetenz erworben. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Lehramtsstudiums Sekundarstufe mit Unterrichtsfach 

Islamische Religion 

 kennen die zentralen Fragestellungen, Erkenntnisse und Methoden der Religionspädagogik 

und können sich eigenständig mit neuen religionspädagogischen und religionsdidaktischen 

Konzepten und Methoden auseinandersetzen; 

 können den Zusammenhang von methodisch-didaktischem Handeln und den darin verborge-

nen weltanschaulichen und theologischen Implikationen erkennen und kritisch reflektieren; 

 sind in der Lage, bedeutsame fachdidaktische Inhalte, Theorien, Perspektiven und Hand-

lungsfelder zu reflektieren und zu modifizieren; 

 können religiöse Bildungsprozesse nach einem ausgewiesenen religionsdidaktischen Modell 

planen, leiten und evaluieren; 

 sind befähigt, Themenbereiche unter fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Perspekti-

venverschränkung aufzuarbeiten. 

(3) Pädagogische/persönlichkeitsbildende Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen 

 können den Schülerinnen und Schülern authentisch begegnen und ihr Fach glaubwürdig ver-

treten; 

 können mit Konflikten konstruktiv umgehen. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. Vorlesungen mit Übungen (VU): 20 

2. VU Arabisch – Pflichtmodul 2a: 25 
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3. VU Koran-Rezitation – Pflichtmodul 2b: 25 

4. VU Spezialthemen in der Philosophiegeschichte – islamische Philosophie – Pflichtmodul 8c: 

126 

5. Seminare (SE): 25 

6. SE Religionsdidaktik Grundlagen – Pflichtmodul 10b: 20 

7. SE Kooperative Religionsdidaktik – Pflichtmodul 12a: 20 

8. Fachpraktikum (PR): 14 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren. Bei einer 

Kombination mit dem Unterrichtsfach Katholische Religion ergeben sich gemeinsame Pflichtlehrver-

anstaltungen (PM 10, 12) im Umfang von 10 ECTS-AP. Diese sind durch Lehrveranstaltungen aus dem 

Angebot der Islamischen Religionspädagogik bzw. der Katholisch-Theologischen Fakultät in Höhe des-

selben ECTS-AP-Umfanges zu gleichen Teilen zu kompensieren. 

1. 
Pflichtmodul: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und die 

Koranwissenschaften 
SSt 

ECTS-

AP 

a. SL Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 

Formale Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten; der Prozess der Erstellung 

wissenschaftlicher Arbeiten; Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und 

Bibliotheken; Literaturrecherche; richtiges Zitieren; Vorstellung einschlä-

giger Lexika, theologischer und philosophischer Standardwerke und Fach-

zeitschriften sowie Quellenwerke 

1 2 

b. SL Einführung in die Koranwissenschaften 

Die Offenbarungs- und Textwerdungsgeschichte des Korans und die ver-

schiedenen Disziplinen der Koranwissenschaften; wissenschaftliche und 

methodische Konzepte innerhalb der islamischen Wissenschaftsdisziplinen 

2 3 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, ihre Studienwahlentscheidung sachlich 

zu beurteilen. Sie können die formale Gestaltung und den Entstehungsprozess einer wissen-

schaftlichen Arbeit beschreiben. Sie kennen die Grundbegriffe, die Haupt- bzw. Gegenwarts-

themen und -fragen des Korans und sind in der Lage, wissenschaftlich-methodische Konzepte 

im neuzeitlichen Kontext darzulegen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Grundlagen des Korans SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Arabisch 

Einführung in die klassische arabische Sprache, die arabischen Schriftzei-

chen und die Phonetik sowie in die Grundzüge der arabischen Grammatik 

und Syntax; Schwerpunktsetzung auf Begriffe, die zum Verstehen des Ko-

rans notwendig sind 

2 5 

b. VU Koran-Rezitation 

Vermittlung arabischer Fachbegriffe des Islam, Grundlagen der Koran-Re-

zitation, Traditionen der Koran-Rezitation 

2 5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, arabische Grundbegriffe (Wortschatz 

in Wort und Schrift) mit Koranbezug korrekt zu benutzen. Sie können Begriffe und Hauptthe-

men des Korans klassifizieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Islamische Theologie SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Methoden der Normenlehre (Usul al Fiqh) 

Einführende Kenntnisse über Entstehung, Fortentwicklung, Inhalte und Ar-

ten des juristischen Umgangs der Musliminnen und Muslime mit der Me-

thodik der islamischen Normenlehre kanonischer Grundtexte: islamisches 

Recht sowie seine Methodik; verschiedene Zugänge zu den Quellen der is-

lamischen Normenlehre durch die verschiedenen Rechtsschulen 

2 3 

b. SE Islamische Normen (Fiqh) 

Kenntnisse über die Aufgabenbereiche der islamischen Normenlehre, die 

wichtigen Etappen der Entwicklung der islamischen Normen und die ver-

schiedenen Rechtsschulen und deren Entstehung 

3 5 

c. VO Kontextuelle Theologie 

Betrachtung der islamischen Theologie aus den gesellschaftlichen Verhält-

nissen heraus und Bezug zur gegenwärtigen Lebenswelt der muslimischen 

Schülerinnen und Schüler. 

1 2 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die Entstehungs- und Etablierungsge-

schichte und die Methodik der islamischen Jurisprudenz zu erläutern. Sie sind in der Lage, die 

Methoden der islamischen Jurisprudenz, die Fiqhwissenschaft, unter besonderer Berücksichti-

gung verschiedener Richtungen des Islam in Geschichte und Gegenwart zu identifizieren und 

zu analysieren. Die Absolventinnen und Absolventen können die Geschichte der Fiqhwissen-

schaft, ihre Ideen und Ausgangspunkte sowie ihre neuen Ausprägungen in der Moderne darle-

gen. Sie sind fähig, die islamische Theologie aus den gesellschaftlichen Bedingungen heraus 

zu verstehen und den Bezug zur Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern herzustellen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Glaubensgrundlagen des Islam SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Glaubensgrundlagen der islamischen Religion 

Glaubensgrundlagen des Islam im Hinblick auf neuzeitliche Herausforde-

rungen; Kenntnisse über das Glaubenskonzept des Islam; Reflexion des 

Glaubens in Bezug auf das gesellschaftliche Leben; geschichtliche Ent-

wicklungslinien der islamischen Denk-und Rechtsschulen; Rituale und Got-

tesdienste 

2 2,5 

b. VO Systematische islamische Theologie (Kalam) 

Einführung in die systematische Theologie des Islam (Kalam) sowie ihrer 

Methodik, Geschichte und Gegenwart der islamischen Theologie und der 

einzelnen theologischen Schulen 

3 5 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen können die islamische Religion, ihre Entstehung und 

Entwicklung darlegen. Sie können die klassisch-islamischen Wissenschaftsdisziplinen sowie 

ihre methodologischen und theoretischen Grundfragen reproduzieren.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Pflichtmodul: Überlieferung (Hadith-Wissenschaft) SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Hadith und Methodik der Hadith-Wissenschaft 

Entstehungs- und Etablierungsgeschichte des Hadith sowie Umgang mit 

Hadithwerken 

2 5 

b. VO Prophetenbiographie 

Geschichte sowie Handlungs- und Denkweise Muhammeds und seiner Ge-

fährten in der Entstehungsgeschichte des Islam 

2 5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die Entstehung und Entwicklung des 

Hadith zu beschreiben; sie sind zudem in der Lage, den Umgang mit dem Hadith zu erläutern. 

Sie sind kompetent, die Sunnah-Tradition sachkundig und kritisch zu diskutieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6. Pflichtmodul: Koran- und Textverständnis im Islam SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Tafsir-Koranexegese 

Lesarten und Interpretationstraditionen im Islam anhand von Tafsir- und 

Hadithwerken; Anwendung der Auslegungsmethoden auf ausgewählte Ko-

ranpassagen 

3 5 

b. SE Genese und Exegese der schriftlichen Quellen 

Geschichte der Koranauslegung, traditionelle und moderne Auslegungsme-

thoden; vertiefte Kenntnisse im Umgang mit klassischen Texten und deren 

Kontextualisierung 

2 2,5 

c. VO Koranforschung in der Gegenwart 

Zeitgenössische Ansätze zur Koranforschung; der innerislamische Diskurs 

zur Koranforschung 

1 2,5 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind zur methodischen Reflexion und Interpretation der 

schriftlichen Quellen des Islam in der Lage. Sie sind in der Lage, aus den Quellen Praxishilfen 

für muslimische Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf gegenwärtige Herausforderungen 

abzuleiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Islamische Kultur und Geschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Islamische Mystik 2 3 
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Historische Entwicklung, Charakter und Grundbegriffe der islamischen 

Mystik; Menschen- und Gottesbild; mystische Strömungen 

b. SE Islamische Kunst- und Kulturgeschichte 

Kenntnisse über islamische Kunst- und Kulturgeschichte; Einführung in die 

islamischen Kunstformen (religiöse Musik, Instrumentenkunde, arabische 

Kalligraphie, Architektur) 

1 2 

c. VO Geschichte des Islam 

Kenntnisse der Geschichte des Islam nach dem Ableben des Propheten Mo-

hammed bis zum Zerfall des abbasidischen Reiches; Merkmale verschiede-

ner Epochen und ihre Auswirkung auf die Entwicklung der islamischen 

Theologie 

2 2,5 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, die Entstehung und Entwicklung der islami-

schen Mystik sachkundig zu diskutieren. Sie sind in der Lage, wesentliche Phasen der islami-

sche Kunst- und Kulturgeschichte zu identifizieren sowie islamischen Kunstformen zu be-

schreiben. Sie kennen die verschiedenen Epochen der islamischen Geschichte und verstehen 

die sozioökonomischen und politischen Hintergründe verschiedener theologischer Probleme.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8. Pflichtmodul: Rechtsschulen und islamische Ethik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Rechtsschulen (Madhab- und Madhabgeschichte im Islam) 

Historische Entstehung und inhaltliche Entwicklung der unterschiedlichen 

Konfessionen im Islam und deren Bedeutung für das Alltagsleben der Mus-

liminnen und Muslime 

2 2,5 

b. VO Islamische Ethik 

Ethische Grundlagen des Islam – theologische, philosophische und mysti-

sche Ethik; ethische Verantwortung der Musliminnen und Muslime in einer 

globalisierten Welt; islamische Ethik als Beitrag für eine friedliche, plura-

listische Gesellschaft; koranische und prophetische Ethik 

2 4 

c. VU Spezialthemen in der Philosophiegeschichte – islamische Philoso-

phie 

Grundsätzliche Fragen des Verhältnisses zwischen religiösem Glauben und 

philosophischer Reflexion, fokussiert auf Traditionen islamischen Den-

kens; Schlüsselfiguren der Geschichte islamischer Philosophie werden dar-

gestellt, ein systematischer Überblick über aktuelle Grundfragen wird ge-

boten; philosophische Themen in Kontexten des interreligiösen Dialogs 

2 3,5 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die historische Entstehung und inhalt-

liche Entwicklung der verschiedenen Konfessionen im Islam zu beschreiben und deren Bedeu-

tung für den Alltag zu erklären. Sie sind kompetent, die Gegenwartsbedeutung der islamischen 

Ethik für den interkulturellen und interreligiösen Dialog zu erkennen. Die Absolventinnen und 

Absolventen sind kompetent, ihre ethische Verantwortung in der gegenwärtigen Welt zu er-

kennen und umzusetzen. Sie sind in der Lage, die Entstehung und Bedeutung der Philosophie 

im islamischen Kulturkreis und ihren Beitrag zur Geschichte der Philosophie zu beschreiben 

und deren Gegenwartsbedeutung darzustellen. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

9. Pflichtmodul: Islamische Religionspädagogik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Die Geschichte der islamischen Religionspädagogik 

Die Entstehungsgeschichte der islamischen Religionspädagogik, die prä-

genden Persönlichkeiten aus den ersten Phasen der islamischen Geschichte 

bis zur Gegenwart und deren Bedeutung für den religionspädagogischen 

Diskurs in der Gegenwart 

1 2,5 

b. VO Aktuelle islamisch-religionspädagogische Konzeptionen 

Gegenwärtige religionspädagogische Strömungen in Europa und in den is-

lamischen Ländern 

1 2,5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die Entstehungsgeschichte und wichti-

gen Phasen der Islamischen Religionspädagogik zu beschreiben. Sie können die Aufgaben und 

Ziele islamischer Erziehung und Bildung differenziert diskutieren. Sie sind in der Lage, die 

unterschiedlichen islamischen religionspädagogischen Konzeptionen zu differenzieren und die 

ökonomischen, kulturellen und politischen Bedingungen herauszuarbeiten.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Interreligiöse Religionsdidaktik Grundlagen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Religionsdidaktik Grundlagen 

Grundverständnis religiöser Bildung in einschlägigen Dokumenten zu Re-

ligionsunterricht und Erwachsenenbildung; die wesentlichen religionsdi-

daktischen Ansätze in der jüngeren Religionsdidaktik; theoretische Erstein-

führung in das „Innsbrucker Modell der Religionsdidaktik“ zur Planung, 

Durchführung und Reflexion religiöser Lehr-/Lernprozesse aus der eigenen 

und aus interreligiöser Perspektive 

2 2 

b. SE Religionsdidaktik Grundlagen 

Vertiefte theoretische Durchdringung des „Innsbrucker Modells“; dement-

sprechende praktische Einübung in die Planung, Durchführung und Refle-

xion von Lernprozessen unter besonderer Berücksichtigung der interreligi-

ösen Perspektive 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können Konzepte, Kriterien und Begründungen für das 

komplexe und gendersensible Geschehen religiösen bzw. interreligiösen Lehrens und Lernens 

in den Kontexten von Schule, Erwachsenenbildung und Gemeinde unterscheiden und beschrei-

ben. Sie können das „Innsbrucker Modell der Religionsdidaktik“ als Grundlage für religions-

didaktisches Handeln in unterschiedlichen Feldern situativ richtig einsetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 
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a. SE Fachdidaktik I 

Einführung in die Rahmenbedingungen und die fachdidaktischen Grund-

kompetenzen für den Religionsunterricht an Schulen (Altersbereich 10–15); 

relevante Fachlehrpläne und Religionsbücher; Erstellen von Jahresplänen 

und Planung kompetenzorientierter Unterrichtseinheiten; Konzeption ge-

schlechtersensible und altersadäquate Lehr- und Lernwege unter besonderer 

Berücksichtigung der interreligiösen Perspektive; Leistungsbeurteilung im 

Religionsunterricht, grundlegende Fragen der Schulseelsorge 

2 2 

b. SE Fachdidaktik II 

Einführung in die Rahmenbedingungen (gesellschaftlicher, schulischer und 

kirchlicher Kontext) und die fachdidaktischen Grundkompetenzen für den 

Religionsunterricht an Schulen (Altersbereich 14–19); relevante Fachlehr-

pläne und Religionsbücher; Erstellen von Jahresplänen und Planung kom-

petenzorientierter Unterrichtseinheiten; gendersensible und altersadäquate 

Lehr- und Lernwege; Leistungsbeurteilung im Religionsunterricht (Kompe-

tenzorientierte Reife- und Diplomprüfung); spezielle Fragen der Schulpas-

toral 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben die Rahmenbedingungen für den Religionsunter-

richt an den betreffenden Schultypen (u. a. mit Blick auf Behinderung, kulturelle Aspekte, 

Gender, soziale Ungleichheit, Interreligiösität) kennen gelernt. Sie haben fachdidaktische 

Grundkompetenzen in der kompetenzorientierten Planung, Leitung und Evaluierung von schu-

lischen Lehr- und Lernprozessen erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

12. Pflichtmodul: Interreligiöse Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Kooperative Religionsdidaktik 

Thematisch-inhaltliche Grundlagen und Kriterien für religionsdidaktisches 

Handeln in Kooperation mit einem weiteren theologischen oder philosophi-

schen Fachbereich bzw. mit einem Fachbereich einer anderen Religion oder 

Konfession 

2 3,5 

b. VU Fachdidaktische Spezialisierung  

Grundlegende religions- und fachdidaktische Konzepte; neuere Entwick-

lungen in Religions- und Fachdidaktik; gendersensible Konzepte; interreli-

giöse Ansätze 

1 1,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Grundkompetenzen in der Themenentwicklung 

aus didaktischer und fachlicher sowie interreligiöser Perspektive erworben. Sie sind in der 

Lage, die Grundzüge religions- und fachdidaktischer Konzepte zu erfassen und modellhaft zu 

präsentieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

13. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 1 5 
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Beobachtung, Planung, Durchführung und fachdidaktische Evaluation von 

Religionsunterricht, fachdidaktische Reflexion des Praktikums 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben die Fertigkeit, unter Anleitung fachspezifische 

Unterrichtsbeobachtungen zu planen und durchzuführen, erworben. Sie können die erworbe-

nen Grundkompetenzen zur Planung, Durchführung und Evaluation von Lehr- und Lernpro-

zessen in der Unterrichtspraxis operationalisieren und diese fachdidaktisch reflektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 10 

 

14. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Verfassen der Bachelorarbeit über ein fachliches oder fachdidaktisches 

Thema; methodische Reflexion; Präsentation und Diskussion von Zwi-

schenergebnissen; Abschlusspräsentation der Bachelorarbeit;Der Bachelo-

rarbeit sind 4 (von insgesamt 5) ECTS-AP zugeordnet. 

1 1 + 4 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, sich methodisch und inhaltlich mit dem 

Thema der Bachelorarbeit auseinanderzusetzen und das Ergebnis schriftlich und mündlich ver-

ständlich darzulegen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1  
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Abschnitt 12: Unterrichtsfach Italienisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Die Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums mit dem Unterrichtsfach Italienisch se-

hen eine über das Studium hinausgehende Beschäftigung mit italienischsprachigen Ländern und den 

dort lebenden Menschen und insbesondere Aufenthalte in den jeweiligen Zielländern als eine lebens-

lange, berufsbegleitende Aufgabe. 

(1) Ziele 

1. Das Lehramtsstudium mit einer lebenden Fremdsprache als Unterrichtsfach ist eine wissen-

schaftlich fundierte Berufsvorbereitung. Es berücksichtigt die aktuellen Lehrpläne der Sekun-

darstufe und die gesetzlichen Grundlagen, wie Schulunterrichts- und Schulorganisationsge-

setz, Leistungsbeurteilungsverordnung und Prüfungsordnung sowie die Reife- und Diplom-

prüfungsverordnung. Absolventinnen und Absolventen können kompetent, flexibel und si-

cher in ihrem Beruf agieren. Sie sind zu einem konstruktiven und kritischen Umgang mit 

ihrem fundierten Fachwissen in der Lage und haben praxisbezogene Fertigkeiten erworben. 

Darüber hinaus verfügen sie über interkulturelle Kompetenzen, kritische Reflexionsfähigkeit 

und ebensolches Textverständnis, ein breites Methodenrepertoire, Flexibilität, Koordina-

tions- und Motivationsfähigkeit. Sie sind in der Lage, Lernprozesse im Fremdsprachenunter-

richt kompetent und kreativ zu gestalten und üben dabei eine leitende, beratende und beurtei-

lende Rolle aus. Die Absolventinnen und Absolventen können ihre während des Studiums 

erworbenen Kompetenzen so anwenden, dass sie die Lernenden in die Lage versetzen, sich 

in der Fremdsprache situationsadäquat, altersgemäß und der jeweiligen Leistungsstufe ent-

sprechend (erste, zweite, dritte lebende Fremdsprache, Wahlpflichtfach, schulautonomer 

Pflichtgegenstand, unverbindliche Übung etc.) auszudrücken.  

2. Die primäre fachliche Qualifikation der Fremdsprachenlehrenden besteht in der Vermittlung 

der jeweiligen Fremdsprache. Dies impliziert einen souveränen Umgang mit der zu unterrich-

tenden Sprache in ihrer mündlichen und schriftlichen Ausprägung in jeweils situations- und 

altersadäquater Form.  

3. Aus der linguistischen Ausbildung beziehen die künftigen Lehrerinnen und Lehrer die Ein-

sicht in Funktionen und Funktionieren der Sprache als theoretischen Hintergrund, vor dem 

sie ihren Unterricht in einer dem Gegenstand adäquaten Weise planen und durchführen kön-

nen bzw. der ihnen hilft, Unterrichtsbehelfe und Methoden auf ihre fachliche Richtigkeit hin 

zu beurteilen und je nach situationsspezifischer Angemessenheit zu wählen. 

4. Als Ergebnis der literaturwissenschaftlichen und textanalytischen Ausbildung sind die Ab-

solventinnen und Absolventen kompetent, die in den Lehrplänen festgelegten Bildungs- und 

Lehraufgaben adäquat zu erfüllen. Dies schließt sowohl die Fertigkeit zur niveaugerechten 

Auswahl von literarischen und anderen Texten für den Unterricht ein als auch die Kompetenz, 

Lektürestrategien und Analysemethoden in angemessener Weise an die Schülerinnen und 

Schüler weiterzugeben. 

5. Vor dem Hintergrund ihrer kulturwissenschaftlichen Ausbildung ist es den Absolventinnen 

und Absolventen möglich, den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Zielsprachenländer zu vermitteln. 

(2) Kompetenzen 

1. Sprachbeherrschung 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über angemessene produktive und rezeptive 

Kompetenzen in der gewählten Sprache. Dies bedeutet im Einzelnen: 

 situationsangepasste Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit, 

 mündliche Sprachkompetenz in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Rol-

len (monologisch und interaktiv),  

 entwickeltes Hörverständnis, das auch das Erkennen (regionaler, sozialer und) stilisti-

scher Varianten umfasst, 

 Lesekompetenz: verschiedene Textsorten können – je nach Niveaustufe – in adäquater 

Geschwindigkeit gelesen und verstanden werden, 

 schriftliche Sprachkompetenz im Bereich verschiedener Textsorten,  
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 in Wortschatz und Idiomatik eine breite Fächerung, die die Teilnahme an der Kommuni-

kation in möglichst weiten Inhaltsbereichen umfasst; grammatisch korrekter Sprachge-

brauch; eine phonetisch korrekte Aussprache, die sich an den Normen der Standardspra-

che orientiert, 

 Sprachmittlung: in kontrastiver Weise werden die verschiedenen Ausdrucksmöglichkei-

ten und Strukturdifferenzen zwischen Muttersprache und Fremdsprache erkannt, 

 fachsprachliche Kompetenzen für den Unterricht an berufsbildenden höheren Schulen,  

 die Absolventinnen und Absolventen verfügen über die genannten sprachlichen Kompe-

tenzen nicht nur in Hinblick auf ihre eigene Sprachverwendung, sondern setzen sie auch 

für die lehrende Weitergabe, Korrektur und Bewertung ein. 

2. Sprachwissenschaft und Sprachreflexion 

Im Kompetenzbereich Sprachwissenschaft und Sprachreflexion durchdringen die Absolven-

tinnen und Absolventen das in der Sprachbeherrschung erworbene Wissen theoretisch und 

erwerben ein über die produktive Sprachkompetenz hinausgehendes Verständnis von Sprache 

im Allgemeinen und der gewählten Sprache im Besonderen. Dies umfasst folgende Bereiche: 

 deskriptive, synchrone Sprachwissenschaft: Sie beherrschen Grundlagen in den Berei-

chen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Lexikologie und Lexikografie, 

 Sprache in ihrer pragmatischen sowie (sozialen, regionalen und) stilistischen Differen-

ziertheit und Grundlagen der historischen Entwicklung der jeweiligen Sprache, 

 Theorien der Spracherwerbsforschung, insbesondere für den schulischen Kontext. 

3. Literaturwissenschaft und Textanalyse 

Der Kompetenzbereich Literaturwissenschaft erschließt unterschiedliche Zugänge zu Texten 

im Allgemeinen und künstlerischen Texten im Besonderen und befähigt dazu, diese in ihrer 

Komplexität und unter Berücksichtigung des jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und 

politischen Kontextes zu analysieren. Dabei ist ein erweiterter Textbegriff anzuwenden, der 

neben literarischen, publizistischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten auch an-

dere künstlerische Ausdrucksformen mit einschließen kann. Die in der Literaturwissenschaft 

gleichwohl zentrale Analyse künstlerischer Texte bildet eine fundierte Grundlage für den 

Umgang mit Texten allgemein und fördert die kritische Reflexionsfähigkeit. Die 

literaturwissenschaftlichen Kompetenzen umfassen folgende Bereiche: 

 Überblickswissen über Epochen, literarische Gattungen, repräsentative Autorinnen und 

Autoren sowie Werke der jeweiligen Nationalliteratur, 

 Beherrschung literaturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender Methoden 

der Textanalyse und ihre exemplarische Anwendung, 

 Vermittlung und Aufbereitung von Texten im Allgemeinen und künstlerischen Texten im 

Besonderen für den Unterricht.  

4. Kulturwissenschaft und Medienkompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen zu kultur-

raumspezifischen Problemfeldern vertraut, können kulturspezifische Schwerpunktthemen 

theoriegeleitet analysieren, kritisch hinterfragen und in Bezug auf den eigenen kulturellen 

Standpunkt reflektieren. Sie verfügen über ein Verständnis für die mediale Verfasstheit von 

Kultur und über einen sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der 

gesellschaftlichen Kommunikation. Darüber hinaus verstehen sie komplexe kulturelle Zu-

sammenhänge und Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, geistesgeschichtlichen 

und politischen Entwicklungen. Sie sind sich zudem bewusst, dass für ein fundiertes und dif-

ferenziertes Verständnis kultureller Prozesse das Studium nur eine Orientierung geben kann 

und dass es im Interesse der Aktualität ihrer Bereitschaft bedarf, laufend die mediale Bericht-

erstattung in und über das Zielland zu verfolgen.  

5. Fachdidaktische Kompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit dem neuesten Stand der Sprachlehr-, Sprach-

lern- und Sprachtestforschung vertraut und kennen die wesentlichen Ansätze der Spracher-

werbsforschung. Sie verfügen auf dieser Grundlage sowie anhand adäquater Kenntnisse der 

fremdsprachenunterrichtlichen Makromethoden unter Einbeziehung der sprachlichen Fertig-

keiten und linguistischen Kompetenzen über fundierte Fertigkeiten in der zielgruppen- und 

altersadäquaten Unterrichtsplanung, -gestaltung und -durchführung und können dafür u. a. 



– 132 – 

kulturwissenschaftliche und landeskundliche Themenbereiche gezielt umsetzen. Absolven-

tinnen und Absolventen sollen ebenso motivationale und psycholinguistische Faktoren des 

Fremdsprachenlernens kennen und für die Unterrichtsgestaltung nutzen können. Dies schließt 

Wissen über Individualisierung und Personalisierung als pädagogische Prinzipien ein und be-

fähigt sie zur Gestaltung differenzierter Aktivitäten und Aufgabenstellungen unter Berück-

sichtigung gruppendynamischer Interaktionen für den Sprachunterricht. Auf der Basis der 

aktuellen Sprachtestforschung können die Absolventinnen und Absolventen 

sprachstandsadäquate Prüfungsformate und Bewertungssysteme für die unterschiedlichen 

sprachlichen Fertigkeiten und linguistischen Kompetenzbereiche erstellen und sind in der 

Lage, sprachdiagnostische Verfahren einzusetzen. Der gezielte Ausbau von Fach- und Bei-

spielwissen der genannten Thematiken führt die Studierenden v. a. anhand von angeleitetem 

„micro-teaching“ zu Handlungswissen heran, das sie im Rahmen des Fachpraktikums in erste 

Handlungsroutinen umwandeln.  

Der Erwerb fachdidaktischer Kompetenzen bleibt nicht nur den einschlägigen Lehrveranstal-

tungen vorbehalten, auch in Fachlehrveranstaltungen werden neben der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themenbereichen fachdidaktische Problemstellun-

gen behandelt. Der Zusammenhang zwischen Fachwissen und Fachdidaktik findet zudem in 

Lehrveranstaltungsprüfungen Berücksichtigung. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. PR Fachpraktikum: 14 

2. Lehrveranstaltungsart VO: 200 

3. Die Lehrveranstaltungen der Module PM 6 bis PM 12 (Sprachausbildung): 25 

4. Die Lehrveranstaltungsarten SL, AG, PS, SE, VU, EX und UE: 30 

5. Die Lehrveranstaltungsarten VU, UE, PS, SE der Module PM 1 bis PM 3: 20 

§ 3 Pflichtmodule  

(1) Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach einer weiteren lebenden Fremdsprache (Englisch, 

Französisch, Russisch, Spanisch) ergeben sich gemeinsame Pflichtlehrveranstaltungen (1.a., 3.a.) 

im Umfang von 5 ECTS-AP. Diese sind durch fachdidaktische Lehrveranstaltungen aus dem An-

gebot der Unterrichtsfächer lebender Fremdsprachen in Höhe desselben ECTS-AP-Umfanges zu 

kompensieren. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

A. Fachdidaktik (20 ECTS-AP) 

1. Pflichtmodul: Grundlagen der Fremdsprachendidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunterrichts  

Vorstellen von Grundlagen und Theorien des Lehrens und Lernens von 

Fremdsprachen im schulischen Kontext mit Bezugnahme zu den schulty-

penspezifischen Lehrplänen und dem Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen; Einbindung von der Mehrsprachigkeit und Inter-

kulturalität verpflichteten Ansätzen; Berücksichtigung motivationaler und 

affektiver Faktoren im Fremdsprachenunterricht mit Bezugnahme zu inklu-

siven und diversitätsspezifischen Ansätzen 

2 3 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Italienisch zur Einführung in die Di-

daktik des Fremdsprachenunterrichts 

Sprachspezifischer Begleitkurs, der die Inhalte aus der Einführung auf das 

Unterrichtsfach Italienisch anwendet und reflektiert sowie in Planungsvor-

gänge für den Unterricht einführt; einbezogen wird die eigene Sprachlern-

biografie der Studierenden als erste Einsicht in Mehrsprachigkeit. 

2 2 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Grundlagen und Theorien des Leh-

rens und Lernens von Fremdsprachen im schulischen Kontext sowie in den weiteren, oben 

genannten Bereichen erworben. Sie können diese erklären, auf der Basis von Forschungser-

kenntnissen analysieren und diskutieren sowie im Unterrichtsfach Italienisch adressatenspezi-

fisch und altersgerecht anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

2. Pflichtmodul: Kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Sprachen lernen/lehren 

Schwerpunkte liegen in der sprachspezifischen Vermittlung und im Wissen 

über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kommunikativer 

Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, grammatische, lexi-

kalische Kompetenz etc.) sowie soziolinguistischer, pragmatischer, mehr-

sprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie Me-

dienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze 

(u. a. Nutzen der Zielsprache als Arbeitssprache); Aufbereitung der Berei-

che für das Unterrichtsfach Italienisch und Erprobung in Form von „micro-

teaching“-Einheiten; wissenschaftlich fundierte Reflexion von Problemen 

der Planung und Durchführung von Unterricht, dessen Differenzierung hin-

sichtlich diverser Faktoren (wie Inklusion etc.) sowie das Erarbeiten von 

Lösungsmöglichkeiten bzw. Alternativen 

2 2 

b. SE Sprachen lernen/lehren 

Vertiefung ausgewählter Theorien des Lehrens und Lernens von Fremd-

sprachen im schulischen Kontext; Schwerpunkte liegen in der Vermittlung 

und im Wissen über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kom-

munikativer Kompetenz, linguistische Kompetenz (phonologische, gram-

matische, lexikalische Kompetenz etc.), soziolinguistischer, pragmatischer, 

mehrsprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie 

Medienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische sowie 

inklusive und diversitätsspezifische Ansätze; Binnendifferenzierung; Bear-

beitung der genannten Bereiche in Hinblick auf Forschungsmethoden der 

Fremdsprachendidaktik und deren Anwendung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Theorien des Lehrens und Lernens 

von Fremdsprachen im schulischen Kontext erworben; sie verfügen über die Kompetenz zur 

Einbettung mehrsprachigkeitsdidaktischer, inklusiver und diversitätsspezifischer Aspekte in 

den Italienischunterricht, können relevante Forschungsmethoden anwenden und ihre erworbe-

nen Kompetenzen für die Unterrichtsplanung nutzen, Unterrichtstechniken für das Unterrichts-

fach Italienisch einsetzen und erwerben erste Handlungsroutinen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

3. Pflichtmodul: Evaluation von fremdsprachlichen Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in das Testen und Bewerten im Fremdsprachenunter-

richt 

Vorstellen von Prinzipien, Grundlagen und Theorien des Testens und Be-

wertens von Fremdsprachen; Typen und Arten des Testens und Bewertens 

der sprachlichen Fertigkeiten sowie der linguistischen Kompetenzen im 

2 2 
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Fremdsprachenunterricht (informelle, formelle Testaufgaben etc.); diffe-

renzierte Leistungsbeurteilung (z. B. „Dynamic Testing“) 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Italienisch zu Testen und Bewerten 

Erstellung von Testformaten und -aufgaben zu den produktiven und rezep-

tiven Fertigkeiten sowie den linguistischen Kompetenzen im Unterrichts-

fach Italienisch (Erstellen von Schularbeiten, schriftlichen und mündlichen 

Überprüfungen etc.); Anwenden unterschiedlicher Bewertungsverfahren; 

Einblicke in die gesetzliche Basis der Notengebung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Theorien des Testens und Bewertens 

zu erklären, Sprachtests und -testaufgaben zu analysieren sowie Sprachtestaufgaben und Schul-

arbeiten für das Unterrichtsfach Italienisch zu entwickeln und diese zu bewerten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

4. Pflichtmodul: Fachpraktikum  SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum  

(Themen-)fokussierte Beobachtung von Unterrichtsprozessen:  

Planung, Durchführung und Evaluation von Italienischunterricht unter Be-

rücksichtigung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsmodelle  

Fachdidaktische Reflexion: 

Kennenlernen von Tätigkeitsfeldern im praktischen Berufsfeld; Fachhospi-

tationstätigkeit im Umfang von 9–12 Stunden; Durchführung von mindes-

tens 6 eigenen Unterrichtsstunden bzw. von Unterrichtssequenzen im Fach, 

die 6 Schulstunden entsprechen 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die fachliche Praxis des Unter-

richtsfaches Italienisch kennengelernt; sie haben eigene Unterrichtsversuche mithilfe von Ver-

fahren und Methoden des Italienischunterrichts erprobt, kritisch reflektiert und aus fachdidak-

tischer Sicht evaluiert; sie können professionsspezifische Schlüsselqualifikationen, wie Unter-

richtsgestaltung und zielgruppenadäquate Kommunikation, im Italienischunterricht anwenden 

und haben ein grundlegendes Professionsverständnis für ihr Berufsfeld erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 11 

 

B. Wissenschaftliche Grundlagen (2,5 ECTS-AP) 

5. 
Pflichtmodul: Grundlagen des philologisch-kulturwissenschaftlichen 

Studiums 
SSt 

ECTS-

AP 

 SL Grundlagen des philologisch-kulturwissenschaftlichen Studiums 

In der Lehrveranstaltung werden in kleinen und fachbezogenen Gruppen die 

philologisch-kulturwissenschaftlichen Arbeitstechniken und Hilfsmittel 

vorgestellt und ihre Anwendung geübt. Die Lehrveranstaltung dient auch 

der Einführung in das jeweilige Studium. 

1 2,5 

 Summe 1 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Kenntnis der spezifischen Formen wissenschaftlicher Kommunikation und philologischer Ar-

beitstechniken; Einblick in die Strukturen der Institution Universität 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

C. Sprachbeherrschung (37,5 ECTS-AP) 

6. Pflichtmodul: Italienisch 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Italienisch 1: Grammatik und Wortschatz (B1+) 

Erweiterung der Kenntnisse in der Standardsprache – Grammatik und Wort-

schatz in kontextualisierter Form – Themenbereiche des Niveaus B1+ 

4 5 

b. UE Lesen/Schreiben 1 (B1+) 

Erfassen von schriftlichen Texten – schriftliche Produktion von Texten auf 

dem Niveau B1+ 

1 1,5 

c. UE Korrektive Phonetik (B1 & B2) 

Vermittlung und Anwendung der grundlegenden Aussprache- und Beto-

nungsregeln des Italienischen – Niveau B1 und B2 

2 1 

 Summe 7 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau B1+; 

Grundkompetenzen Schreiben auf dem Niveau B1+;  

Aussprachekompetenz inkl. Betonungsregeln 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Italienisch 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Italienisch II: Grammatik und Wortschatz (B2) 

Erweiterung der Kenntnisse in der Standardsprache – Grammatik und Wort-

schatz in kontextualisierter Form – Themenbereiche des Niveau B2 

4 4 

b. UE Lesen/Schreiben 2 (B1 +) 

Selbstständiges Erfassen von schriftlichen Texten – Produktion von Texten 

auf dem Niveau B1+ 

1 1,5 

c. UE Hören/Sprechen 2 (B1+) 

Verstehen der gesprochenen Sprache -– mündlicher Einsatz der erworbenen 

Redemittel auf dem Niveau B1+ 

2 2 

 Summe 7 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau B2; 

Grundkompetenzen Schreiben und Sprechen auf Niveau B1+ 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

8. Pflichtmodul: Italienisch 3  SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Hören/Sprechen 3 (B2) 

Vertiefung des Verstehens der gesprochenen Sprache – erweiterter mündli-

cher Einsatz der erworbenen Redemittel auf dem Niveau B2 

2 2,5 
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b. UE Lesen/Schreiben 3 (B2) 

Selbstständiges Erfassen von schriftlichen Texten – produktive schriftliche 

Anwendung der erworbenen Sprachmittel in adressatenadäquater und der 

jeweiligen Textsorte entsprechender Form zu den Themenbereichen des Ni-

veaus B2 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grundkompetenzen Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben auf dem Niveau B2 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 7 

 

9. Pflichtmodul: Italienisch 4 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Grammatik und Wortschatz Italienisch 4 (B2+) 

Aufarbeitung von grammatischen, stilistischen Schwerpunkten – Erweite-

rung des Wortschatzes zu den Themenbereichen des Niveaus B2+ 

2 2,5 

b. UE Textproduktion Italienisch 4 (B2+) 

Produktive schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel in adres-

satenadäquater und der jeweiligen Textsorte entsprechender Form zu den 

Themenbereichen des Niveaus B2+ 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz sowie die Grundkompetenz Schreiben auf Niveau B2+ 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 8 

 

10. Pflichtmodul: Italienisch 5 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Mündliche Kommunikation Italienisch 5 (C1) 

Verstehen der gesprochenen Sprache – mündlicher Einsatz der erworbenen 

Redemittel auf dem Niveau C1 

1 2,5 

b. UE Übersetzung in die Fremdsprache (C1) 

Übersetzung von zusammenhängenden allgemeinen Texten oder Fachtex-

ten im Kontext der kontrastiven Linguistik (C1) 

2 2,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grundkompetenz Hören/Sprechen auf Niveau C1; Übersetzung auf Niveau C1 mit 

kontrastivem Schwerpunkt 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 
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11. Pflichtmodul: Italienisch 6 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Grammatik und Wortschatz zu Modul Italienisch 6 (C1) 

Bearbeitung von grammatischen, stilistischen Schwerpunkten – Erweite-

rung des Wortschatzes zu den Themenbereichen des Niveaus C1 

2 2,5 

b. UE Fachsprachen (C1) 

Lexikalische und stilistische Besonderheiten der Kommunikation in ausge-

wählten Fachsprachen auf dem Niveau C1; Schwergewicht auf Fachspra-

chen gemäß den Lehrplänen der BHS 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau C1, erweitert um fachsprachliche Kompetenzen 

in ausgewählten Fachgebieten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 

 

12. Pflichtmodul: Italienisch 7 SSt 
ECTS-

AP 

 UE Wissenschaftliches Schreiben (C1) 

Schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel auf dem Niveau C1, 

speziell in Hinblick auf die Produktion von wissenschaftlichen Texten bzw. 

der Bachelorarbeiten 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel auf dem Niveau C1, speziell in Hinblick 

auf die Produktion von wissenschaftlichen Texten bzw. der Bachelorarbeiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 

 

D. Sprachwissenschaft (15 ECTS-AP) 

13. Pflichtmodul: Linguistik und Analyse SST 
ECTS-

AP 

a. VU Grammatische Analyse 

Grammatische Analyse nach formalen und funktionalen Kriterien 
3 2,5 

b. VU Einführung in die italienische Linguistik 

Überblicksmäßige Behandlung der wichtigsten Gebiete der italienischen 

Linguistik (Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax, Lexikologie, 

Semantik, Textlinguistik, Pragmatik, Soziolinguistik) 

2 2,5 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen des Pflichtmoduls „Linguistik und Analyse“ beherrschen die 

Grundlagen der sprachspezifischen Linguistik, einerseits also die Kompetenz, sprachliche Äu-

ßerungen nach den Grundsätzen einer wissenschaftlichen Grammatik zu analysieren, zu ver-

stehen und zu erklären. Die Analyse umfasst die formale ebenso wie die funktionale Ebene. 
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Neben der Beherrschung der grammatischen Terminologie gelangen die Studierenden zu ei-

nem reflektierten Umgang mit der studierten Fremdsprache. 

Andererseits haben sie Überblickswissen über die Teilbereiche der Sprachwissenschaft unter 

besonderer Berücksichtigung der studierten Sprache erworben und sind fähig, mit linguisti-

scher Fachliteratur selbstständig zu arbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

14. Pflichtmodul: Linguistische Vertiefung Italienisch 1 SSt 
ECTS-

AP 

 VU Morphologie, Syntax, Textlinguistik – Italienisch (mit Leseliste) 

Vertiefte Behandlung der Bereiche Wort, Satz und Text 
2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Durch die kontrastiv-linguistische Beschäftigung mit den verschiedenen Teilbereichen der 

Lehrveranstaltung verfügen Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls über vertiefte 

Kenntnisse der entsprechenden linguistischen Teilbereiche und ein kontrastives Bewusstsein 

der sprachlichen Strukturen und Normen des Italienischen im Hinblick auf eine Anwendung 

im Sprachunterricht. Sie können die Besonderheiten des Italienischen linguistisch korrekt und 

für Lernende verständlich erklären. Durch die Bearbeitung thematisch einschlägiger Literatur 

haben sie ihre Kenntnisse des Modulstoffs vertieft. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 13 

 

15. Pflichtmodul: Linguistische Vertiefung Italienisch 2 SSt 
ECTS-

AP 

 VU Lexikologie, Semantik, Pragmatik, angewandte Linguistik – Italie-

nisch (mit Leseliste) 

Vertiefte Behandlung der Bereiche Wortform, Bedeutung sowie Sprache-

in-Interaktion 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Durch die kontrastiv-linguistische Beschäftigung mit den verschiedenen Teilbereichen der 

Lehrveranstaltung verfügen Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls über vertiefte 

Kenntnisse der entsprechenden linguistischen Teilbereiche und ein kontrastives Bewusstsein 

der sprachlichen Strukturen und Normen des Italienischen im Hinblick auf eine Anwendung 

im Sprachunterricht. Sie können die Besonderheiten des Italienischen linguistisch korrekt und 

für Lernende verständlich erklären und spracherwerbsspezifische Phänomene berücksichtigen. 

Durch die Bearbeitung thematisch einschlägiger Literatur haben sie ihre Kenntnisse des Mo-

dulstoffs vertieft. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 13 

 

E. Literaturwissenschaft (15 ECTS-AP) 

16. Pflichtmodul: Literatur- und Kulturgeschichte Italiens SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Literatur- und Kulturgeschichte Italiens I 

Literatur- und Kulturgeschichte Italiens als Spiegel sich wandelnder Welt-

bilder und Wahrnehmungsmuster 

2 2,5 
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b. VU Lektüre und Analyse 

Einführung in die Methoden der Literaturwissenschaften; 

parallel zur Vorlesung werden anhand ausgewählter Texte oder Textaus-

züge aus dem italienischen literarischen Kanon analytische und interpreta-

torische Fähigkeiten geschult. 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

 Überblickswissen über die Literatur- und Kulturgeschichte am Beispiel repräsentativer 

Autorinnen und Autoren und Werke; 

 Verständnis komplexer kultureller Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen ge-

sellschaftlichen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Entwicklungen; 

 Kenntnis literatur- und kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender Metho-

den der Text-/Medienanalyse; 

 exemplarische Anwendung der angeeigneten Methoden und exemplarische interpretatori-

sche Vertiefung durch Verfassen mehrerer kürzerer Texte wissenschaftlichen Charakters 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

17. Pflichtmodul: Italienischsprachige Literaturen und Kulturen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Literatur- und Kulturgeschichte Italiens II 

Vertiefende Behandlung der Literatur- und Kulturgeschichte Italiens unter 

Berücksichtigung von Leitbegriffen wie „Identität“, „Nation“, „Migration“, 

Transkulturalität“, „Gender“, „Klasse“ usw.; Einblick in sich wandelnde 

Weltbilder und Wahrnehmungsmuster der Kulturgeschichte und der Ge-

schichte allgemein anhand von Beispielen aus Philosophie, Literatur, Wis-

senschaft und Kunst 

2 7,5 

b. PS Vertiefende Text- und/oder Medienanalyse anhand von Beispielen 

aus dem italienischsprachigen Raum (mit Leseliste) 

Thematisch orientiertes literaturwissenschaftliches PS, welches das selbst-

ständige wissenschaftliche Arbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

mit literarischen Texten und/oder anderen Medien aus dem italienischen 

Kulturraum in den Mittelpunkt stellt; Verfassen einer schriftlichen Arbeit 

zu einem ausgewählten thematischen Aspekt 

2 2,5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

 Überblickswissen über die Literatur- und Kulturgeschichte am Beispiel repräsentativer 

Autorinnen und Autoren und Werke; 

 Verständnis komplexer kultureller Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen ge-

sellschaftlichen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Entwicklungen und ihr Gegen-

wartsbezug; 

 differenziertes Verständnis kultureller Prozesse, das dazu befähigen soll, mediale Reprä-

sentationen (Literatur od. Film od. Musik) kritisch zu analysieren; 

 eigenständige, differenzierte Analyse medialer Repräsentationen (Literatur od. Film od. 

Musik) unter Einbeziehung selbstständig recherchierter Sekundärliteratur 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 5 und 16 
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F. Landes- und Kulturwissenschaft (5 ECTS-AP) 

18. Pflichtmodul: Länder und Kulturen des italienischen Sprachraums SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Landeskunde 

Überblicksvorlesung über die Gebiete Geographie, Wirtschaft, Geschichte, 

Politik, Verwaltung, Religion, Bildung, Sprachpolitik, Kunst & Kultur, in-

ternationale Beziehungen, spezifische Aspekte der geschichtlichen Ent-

wicklung und der Gesellschaft in den italienischsprachigen Ländern 

3 3 

b. VU Das zeitgenössische Italien und seine mediale Repräsentation 

Am Beispiel der italienischen Gesellschaft werden exemplarisch Kultur-

konzepte erörtert, wie bspw. Nations- und Identitätspolitik, transkulturelle 

Gesellschaft, Erinnerungskulturen, Medienlandschaft, Sprachpolitik etc.; 

Vorstellung entsprechender theoretischer u. methodischer Ansätze 

2 2 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Studierenden haben  

 Kenntnisse zu den Ländern des italienischen Sprachraums auf den Gebieten: Geographie, 

Wirtschaft, Geschichte, Institutionen (in Politik, Verwaltung, Medien, Bildung, Religion, 

Sprachpolitik, Kunst/Kultur, internationale Beziehungen); 

 Kenntnis und Reflexion von Problematiken wie Nations- und Identitätspolitik, transkultu-

relle Gesellschaft, Erinnerungskulturen, Medienlandschaft, Sprachpolitik etc. und den da-

zugehörigen kulturwissenschaftlichen Konzepten; 

 Verständnis für die mediale Verfasstheit und Relativität von Kultur;  

 Fähigkeit zu einem sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der 

gesellschaftlichen Kommunikation. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

Im Unterrichtsfach Italienisch ist eine Bachelorarbeit im Umfang von 5 ECTS-AP in italienischer Spra-

che zu verfassen. Die Leistung für die Bachelorarbeit ist zusätzlich zur Lehrveranstaltung zu erbringen, 

in deren Rahmen sie verfasst wird. Die Bachelorarbeit ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit 

immanentem Prüfungscharakter aus den Modulen 2, 3, 14, 15, 17 oder 18 zu verfassen. 

§ 5 Fachspezifische Prüfungsordnung 

In den Pflichtmodulen 14, 15 und 17 lit. b ist zusätzlich zum Inhalt der Lehrveranstaltung eine Leseliste 

Bestandteil der Beurteilung der Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter. 
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Abschnitt 13: Unterrichtsfach Katholische Religion 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Katholische Re-

ligion qualifiziert für die berufliche Praxis als Religionslehrerin bzw. als Religionslehrer in der Sekun-

darstufe. Als wissenschaftliches Studium verbindet es Forschung und Lehre und befähigt zur praxisori-

entierten Verknüpfung von Theorien und Methoden. Die Studierenden erwerben neben der fachlich-

inhaltlichen Kompetenz die Fertigkeit zu einem wissenschaftlich verantworteten Umgang mit Glauben 

und Religion in der Öffentlichkeit. Das Studium ist von einem mehrperspektivischen Verständnis von 

Bildung und Didaktik geprägt und fördert die kommunikativen und interdisziplinären Kompetenzen der 

Studierenden. Anmerkung: Werden die Unterrichtsfächer Islamische Religion und Katholische Religion 

kombiniert, dann kann, entsprechend den gesetzlichen Regelungen zum konfessionellen Religionsun-

terricht, nur das Fach der eigenen Konfession/Religion unterrichtet werden.  

(1) Fachliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemein-

bildung) mit Unterrichtsfach Katholische Religion 

 verfügen über fundierte Kenntnisse der philosophischen und theologischen Grundlagen und 

können die Erkenntnisse der einzelnen Disziplinen selbstständig rekonstruieren und mitei-

nander vernetzen; 

 können religiöse Phänomene sowie ethische und theologische Fragestellungen der Gegenwart 

wahrnehmen und auf der Basis des im Studium vermittelten Fachwissens differenziert bear-

beiten; 

 verfügen über Grundkenntnisse in Bezug auf andere Religionen und über Kompetenzen zum 

interreligiösen Dialog; 

 kennen das Spezifikum des religiösen Wirklichkeitszugangs gegenüber anderen Zugängen 

(z. B. Naturwissenschaft, Kunst, Recht) und können die verschiedenen Zugänge erkenntnis-

theoretisch aufeinander beziehen. Sie sind zu fächerübergreifenden und fächerverbindenden 

Kooperationen in der Lage; 

 haben religiöse Sprachkompetenz erworben. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemein-

bildung) mit Unterrichtsfach Katholische Religion 

 kennen die zentralen Fragestellungen, Erkenntnisse und Methoden der Religionspädagogik 

und können sich eigenständig mit neuen religionspädagogischen und religionsdidaktischen 

Konzepten und Methoden auseinandersetzen; 

 können den Zusammenhang von methodisch-didaktischem Handeln und den darin verborge-

nen weltanschaulichen und theologischen Implikationen erkennen und kritisch reflektieren; 

 sind in der Lage, bedeutsame fachdidaktische Inhalte, Theorien, Perspektiven und Hand-

lungsfelder zu reflektieren und zu modifizieren; 

 können religiöse Bildungsprozesse nach einem ausgewiesenen religionsdidaktischen Modell 

planen, leiten und evaluieren; 

 sind befähigt, Themenbereiche unter fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Perspekti-

venverschränkung aufzuarbeiten. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. Vorlesungen mit Übungen (VU): 20 

2. VU Fundamentaltheologie I (Religion): Der Mensch vor dem Geheimnis Gottes – Pflichtmo-

dul 7a: 126. 

3. Fachpraktikum (PR): 14 
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§ 3 Pflichtmodule 

(1)  Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach Islamische Religion ergeben sich gemeinsame 

Pflichtlehrveranstaltungen (PM 11, 13) im Umfang von 10 ECTS-AP. Diese sind durch Lehrver-

anstaltungen aus dem Angebot der Katholisch-Theologischen Fakultät bzw. der Islamischen Re-

ligionspädagogik in Höhe desselben ECTS-AP-Umfanges zu gleichen Teilen zu kompensieren. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Einführung in die Theologie SSt 
ECTS-

AP 

a. SL Einführung in den Glauben der Kirche 

Der kirchliche Glaube in seinem Gesamtzusammenhang anhand des Glau-

bensbekenntnisses der Kirche; zentrale Themen des Glaubens in ihrer Be-

deutung für die Gesamtkirche und den Glaubensvollzug 

2 2 

b. SL Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 

Formale Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten; der Prozess der Erstellung 

wissenschaftlicher Arbeiten; Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und 

Bibliotheken; Literaturrecherche; richtiges Zitieren; Vorstellung einschlä-

giger Lexika, theologischer und philosophischer Standardwerke und Fach-

zeitschriften sowie Quellenwerke 

1 2 

c. VU Vielfalt der Religionen 

Einführung in die Überzeugungs-, Vorstellungs- und Verhaltenswelten der 

wichtigsten Großreligionen sowie sonstiger aktueller religiöser Phänomene 

1 1 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, den integrativen Zusammenhang der 

einzelnen theologischen Fächer bzw. Fächergruppen zu begreifen und ihre Studienwahl sach-

lich zu beurteilen. Sie können den Entstehungs- und Gestaltungsprozess einer wissenschaftli-

chen Arbeit darlegen und nachvollziehen. Sie verfügen über die wichtigsten formalen Fertig-

keiten, eine wissenschaftliche Arbeit verfassen zu können. Sie sind fähig zur eigenständigen 

Einordnung und Beurteilung religiöser Phänomene außerhalb des abrahamitischen Religions-

kreises, insbesondere auch jener des religiösen Wandels. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Philosophiegeschichte und philosophische Grundlagen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Philosophiegeschichte im Überblick  

Überblick über die wichtigsten Strömungen der Philosophiegeschichte un-

ter besonderer Berücksichtigung religiös-weltanschaulicher Fragen 

2 2 

b. VO Philosophische Gotteslehre Grundlagen 

Einführung in die Diskussion, ob und inwiefern man mit rein philosophi-

schen Mitteln zu gewissen Klärungen über Gott, seine Existenz und seine 

Eigenschaften kommen kann; die historisch bedeutsamsten Argumente 

(auch religionskritischer Art); Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen re-

ligiösen und anderen, z. B. naturwissenschaftlichen Erklärungen 

2 2 

c. VO Ethik Grundlagen 

Einführung in das Fach Ethik und seine Grundbegriffe; Vorstellung von und 

Auseinandersetzung mit verschiedenen normativen Theorien; Einführung 

in metaethische Fragestellungen 

2 2 
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d. VO Metaphysik Grundlagen 

Grundlagen der Klassischen Metaphysik: die spezielle Erkenntnisweise der 

Metaphysik und ihre traditionellen Kernthemen; Metaphysik als Grundla-

gendisziplin auch der theologischen Fächer 

2 2 

e. VO Philosophische Anthropologie Grundlagen 

Erörterung der Frage „Was ist der Mensch?“ anhand traditionellen Gedan-

kenguts wie zeitgenössischer philosophisch-anthropologischer Theorien 

2 2 

 Summe 10 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die wichtigsten Epochen der Philoso-

phiegeschichte in ihren Problemstellungen zu charakterisieren. Sie verfügen über die Fertig-

keit, die Grundbegriffe in philosophischer Gotteslehre, Ethik, Metaphysik und philosophischer 

Anthropologie darzulegen und können die Grundthemen nachvollziehbar beschreiben.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Liturgiewissenschaft und Kirchengeschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie I: Die Sakramente 

der christlichen Initiation 

Grundzüge der Entwicklung von Taufe und Eucharistiefeier und ihres  

theologischen Verständnisses, ausgehend vom konkreten Vollzug und unter 

Berücksichtigung der wichtigsten theologiegeschichtlichen und lehramtli-

chen Aussagen sowie der ökumenischen Problematik 

3 4 

b. VO Kirchengeschichte Grundlagen I: Altertum und Mittelalter 

Genereller Überblick über die Geschichte der Kirche von den Anfängen bis 

zum Vorabend der Reformation; besondere Herausarbeitung der histori-

schen Zusammenhänge, welche das Geschick der Kirche in dieser Zeit be-

stimmen 

2 3 

c. VO Kirchengeschichte Grundlagen II: Neuzeit 

Genereller Überblick über die Geschichte der Kirche seit dem Vorabend der 

Reformation bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil; Herausarbeitung der 

historischen Zusammenhänge, welche das Geschick der Kirche in dieser 

Zeit bestimmen 

2 3 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Einsicht in Liturgie und Theologie der zentralen 

Mysterien der Kirche („sacramenta maiora“) gewonnen. Sie sind in der Lage, die grundlegen-

den Phasen der Kirchengeschichte in Altertum und Mittelalter zu identifizieren und können die 

identitätsbildenden Kräfte beschreiben. Sie sind in der Lage, einen Überblick über die wich-

tigsten Entwicklungen von der Reformation bis zur Gegenwart zu geben.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Bibelwissenschaften Altes Testament SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einleitung in das Alte Testament 1 1,5 
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Überblick über sämtliche Schriften des Alten Testaments hinsichtlich ihrer 

Entstehungsverhältnisse, ihrer Literatur- und Kanonbildung sowie des Auf-

baus und der theologischen Schwerpunkte 

b. VO Fundamentalexegese Altes Testament I: Tora und Geschichtsbü-

cher 

Erzählerischer Gesamtaufriss sowie textlich-literarische Gestalt der ent-

sprechenden Bücher; Einführung in die Pentateuchtheorien und deren Kri-

tik; Behandlung von Schwerpunktthemen anhand ausgewählter Schlüssel-

texte aus der Tora und den Geschichtsbüchern 

2 3,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventen und Absolventinnen sind kompetent, die Entstehung, Text-, Überlieferungs- 

und Kanongeschichte sowie Aufbau und Inhalt der ausgewählten Schriften und Schriftgruppen 

des Alten Testaments zu beschreiben, und sind fähig, die literarische und kompositorische Ei-

genart darzustellen und exegetische Methoden in kleinem Umfang anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Pflichtmodul: Bibelwissenschaften Neues Testament SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einleitung in das Neue Testament 

Entstehungsverhältnisse der neutestamentlichen Schriften, die (mündliche 

und schriftliche) Vorgeschichte ihrer Literaturbildung und die Text- und 

Weitergabegeschichte bis hin zur Genese des Kanons 

1 1,5 

b. VO Fundamentalexegese Neues Testament I: Evangelien und Apostel-

geschichte 

Erzählerischer Gesamtaufriss, textlich-literarische Gestalt und Eigenart so-

wie Inhalt der vier Evangelien und der Apostelgeschichte; theologische 

Hauptaussagen anhand exemplarischer Auslegung einzelner Textaus-

schnitte 

2 3,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind kompetent, die Entstehung, Text-, Überlieferungs- 

und Kanongeschichte sowie Aufbau und Inhalt der ausgewählten Schriften und Schriftgruppen 

des Neuen Testaments zu beschreiben, und sind fähig, die literarische und kompositorische 

Eigenart darzustellen und die Grundzüge exegetischer Methoden anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6. Pflichtmodul: Bibelwissenschaften und Theologie der Offenbarung SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Fundamentalexegese Altes Testament II: Propheten und Schriften  

Erzählerischer Gesamtaufriss sowie textlich-literarische Gestalt der ent-

sprechenden Bücher; Einführung in Wesen und Eigenart von Schriftprophe-

tie und israelitischer Weisheit; Behandlung von Schwerpunktthemen an-

hand ausgewählter Schlüsseltexte aus den Propheten- und Schriftenbüchern  

2 3,5 

b. VO Fundamentalexegese Neues Testament II: Briefliteratur und  

Offenbarung des Johannes 
2 3,5 
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Gesamtaufriss, textlich-literarische Gestalt und Eigenart sowie Inhalt der 

neutestamentlichen Briefliteratur und der Offenbarung des Johannes; theo-

logische Hauptaussagen anhand exemplarischer Auslegung einzelner Text-

ausschnitte 

c. VO Fundamentaltheologie II: Offenbarung in Jesus Christus und der 

Kirche 

Offenbarungsverständnis von Dei Verbum; Offenbarungsmodelle; Offenba-

rungskritik; Glaubwürdigkeitskriterien von Offenbarung; christlicher Of-

fenbarungsanspruch und nicht-christliche Religionen; Kirche als Glaubens-

gemeinschaft und universales Heilszeichen und Ort der Heils- und Gotteser-

kenntnis; Kirche und Kirchen 

2 3 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Grundkenntnisse im Hinblick auf Aufbau 

und Inhalt bestimmter Schriften und Schriftengruppen des Alten und Neuen Testaments, ver-

bunden mit dem Verständnis für ihre literarische und kompositorische Eigenart und einer an-

fänglichen Fertigkeit zur sachgerechten Anwendung exegetischer Methoden anhand exempla-

rischer Textbeispiele. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über spezifische Kennt-

nisse im Hinblick auf die systematische Grundlegung des Begriffs der Offenbarung sowie über 

deren Weitergabe durch die Kirche in einer pluralistischen Welt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Systematische Theologie I SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Fundamentaltheologie I (Religion): Der Mensch vor dem Geheim-

nis Gottes  

Bestimmung des Faches; Mitte des christlichen Glaubens; Kontexte und 

Loci der Theologie; Grundbegriffe theologischer Gegenwartsanalyse; Reli-

gion als Thema der Wissenschaft in ihrem Verhältnis zur Theologie; der 

Mensch vor der Gottesfrage: Typen der Epistemologie von Gotteserfah-

rung(en); der Mensch als Hörer des Wortes; Idee eines universalen Heils-

bringers angesichts des Leids und des Bösen 

1 2 

b. VO Dogmatik I: Christus in Auseinandersetzung um Heil und Wahr-

heit 

Dogmengeschichte der Christologie und Erlösungslehre sowie der Trinitäts-

lehre; Gewinnung eines Paradigmas für den christlichen Zugang zur gegen-

wärtigen pluralistischen Kultur; zusätzlich zur Vorlesung ist das selbststän-

dige Studium wichtiger lehramtlicher Entscheidungen und ausgewählter 

„christologischer Klassiker“ verlangt. 

2 4 

c. VO Moraltheologie: Fundamentalmoral 

Transzendenzverwiesenheit des Menschen; die Worte und Taten Jesu 

Christi als Grundlage des moralischen Handelns in einem pluralistischen 

Gesellschaftskontext; Erarbeitung einer christlichen Anthropologie unter 

Beachtung der Erkenntnisse der positiven Wissenschaften vom Menschen 

2 4 

 Summe 5 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die erkenntnisleitenden Interessen des 

Faches Fundamentaltheologie zu beschreiben. Sie haben Kenntnisse über die theologischen 

Grundbegriffe erworben. Sie sind in der Lage, die Heilsbedeutung der Person Jesu Christi zu 
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erkennen und Paradigmen für einen christlichen Zugang zur Gegenwartskultur nachzuvollzie-

hen. Die Absolventinnen und Absolventen haben Einsichten in die Transzendenz des Men-

schen in ihrer Bestimmung von Gott her gewonnen und sind in der Lage, Grundzüge des Han-

delns Jesu für das eigene moralische Handeln in pluralistischen bzw. Diversitätskontexten 

fruchtbar zu machen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8. Pflichtmodul: Systematische Theologie II SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Dogmatik II: Der Glaube der Kirche im Blick auf die Dramatik der 

Kirche 

Dogmatischer Blick der Glaubensgemeinschaft „ad intra“ (Ekklesiologie, 

Pneumatologie, Gnadenlehre) im Bezug zur kulturpolitischen Situation dra-

matischer Umbrüche 

2 2,5 

b. VO Dogmatik angesichts der Zeichen der Zeit 

Dogmatischer Blick der Glaubensgemeinschaft „ad extra“ (Schöpfungs- 

und Erbsündenlehre sowie Eschatologie) im Bezug zum kulturellen Klima 

und insbesondere der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen sind kompetent in der Beurteilung des Selbstverständ-

nisses der Kirche und ihrer Heilsbedeutung im Kontext der Dramatik der heutigen Weltsitua-

tion und der Lebenswelt junger Menschen. Sie verfügen über Kenntnisse der systematischen 

Grundlegung des Verhältnisses von Kirche und Welt in ihrer kulturellen Pluralität. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

9. Pflichtmodul: Systematische Theologie III SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Ökumenische Theologie Grundlagen: Die eine Kirche – die vielen 

Kirchen  

Entstehung der Ökumenischen Bewegung, katholische Prinzipien der Öku-

menischen Bewegung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Über-blick 

über verschiedene Kirchen und kirchliche Gemeinschaften (kirchliche 

Struktur und Lehre) unter besonderer Berücksichtigung des orthodoxen und 

reformatorischen Profils; unterschiedliche Modelle von Einheit 

2 3 

b. VO Soziallehre der Kirche 

Einführung in die Inhalte der wichtigsten lehramtlichen Dokumente der 

kirchlichen Soziallehre seit Rerum Novarum (1891) und deren gesellschaft-

liche Hintergründe 

2 3 

c. VO Weltreligionen I: Islam 

Geschichte und aktuelle Entwicklungen (v. a. in Europa) mit besonderer 

Berücksichtigung der Gestalt des Propheten, des Anspruchs des Korans, 

ethischer, sozialer, juristischer und politischer Fragen sowie der Beziehun-

gen zum Judentum und Christentum 

1 1,5 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen Einsicht in die Vielfalt der kirchlichen Gemeinschaften 

und in die Hauptprobleme des heutigen ökumenischen Dialogs gewonnen. Sie sind in der Lage, 

exemplarisch Probleme, Spannungen und Anfragen der gegenwärtigen Welt (z. B. sozialöko-

nomische Bedingungen) zu beschreiben und zu Fundamentaltheologie und Soziallehre der Kir-

che in Beziehung zu setzen. Sie verfügen über Basiskenntnisse im Hinblick auf den Islam, die 

Gestalt des Propheten, den Anspruch des Korans sowie kontextuelle und sozialpolitische Fra-

gen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Praktische Theologie  SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Katechetik/Religionspädagogik: Kairologie 

Bedingungen weltanschaulicher, ethischer und religiöser Entwicklungs-, 

Sozialisations- und Bildungsprozesse unter Berücksichtigung genderspezi-

fischer Aspekte; theologisch-kritische Reflexion der entsprechenden Kon-

zepte unter kairologischer Perspektive 

2 2 

b. VO Katechetik/Religionspädagogik: Kriteriologie 

Theologische Kriterien für die Praxis der Glaubenserschließung in den ka-

techetisch-religionspädagogischen Handlungsfeldern aus Bibel und Tradi-

tion und unter besonderer Berücksichtigung praktisch-theologischer An-

sätze auf der Grundlage des Zweiten Vatikanums 

2 3 

c. VO Pastoraltheologie Grundlagen 

Grundfragen des pastoralen Dienstes der Kirche in Bezug auf Weltverant-

wortung, Gemeinde und Seelsorge 

2 2,5 

 Summe 6 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die eigene religiöse Entwicklung und 

die anderer Menschen aus theologisch-kairologischer Perspektive zu interpretieren, und sie 

verfügen über Grundkenntnisse im Hinblick auf Chancen und Grenzen religiöser Entwick-

lungstheorien. Weiters können sie Kriterien für die Praxis der Glaubenserschließung entwickeln 

und theologisch-kritisch reflektieren. Sie sind fähig, pastoraltheologische Fragestellungen ei-

genständig zu bearbeiten.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Interreligiöse Religionsdidaktik Grundlagen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Religionsdidaktik Grundlagen 

Grundverständnis religiöser Bildung in einschlägigen kirchlichen und reli-

gionsbezogenen Dokumenten zu Religionsunterricht und Erwachsenenbil-

dung; die wesentlichen religionsdidaktischen Ansätze in der jüngeren Reli-

gionsdidaktik; theoretische Ersteinführung in das „Innsbrucker Modell“ zur 

Planung, Durchführung und Reflexion religiöser Lehr-/Lernprozesse aus 

der eigenen und aus interreligiöser Perspektive 

2 2 

b. SE Religionsdidaktik Grundlagen 

Vertiefte theoretische Durchdringung des „Innsbrucker Modells“; dement-

sprechende praktische Einübung in die Planung, Durchführung und Refle-

xion von Lernprozessen unter besonderer Berücksichtigung der interreligi-

ösen Perspektive 

2 3 
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 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können Konzepte, Kriterien und Begründungen für das 

komplexe und gendersensible Geschehen religiösen Lehrens und Lernens in den Kontexten 

von Schule, Erwachsenenbildung und Gemeinde unterscheiden und beschreiben. Sie können 

das „Innsbrucker Modell der Religionsdidaktik“ als Grundlage für religionsdidaktisches Han-

deln in unterschiedlichen Feldern situativ richtig einsetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

12. Pflichtmodul: Fachdidaktik  SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Fachdidaktik I 

Einführung in die Rahmenbedingungen und die fachdidaktischen Grund-

kompetenzen für den Religionsunterricht an Schulen (Altersbereich 10–15); 

relevante Fachlehrpläne und Religionsbücher; Erstellen von Jahresplänen 

und Planung kompetenzorientierter Unterrichtseinheiten; Konzeption ge-

schlechtersensibler und altersadäquater Lehr- und Lernwege unter besonde-

rer Berücksichtigung der interreligiösen Perspektive; Leistungsbeurteilung 

im Religionsunterricht, grundlegende Fragen der Schulpastoral 

2 2 

b. SE Fachdidaktik Höhere Schulen 

Gesellschaftlicher, schulischer und kirchlicher Kontext des Religionsunter-

richts an AHS und BMHS (Altersbereich 14–19); relevante Fachlehrpläne; 

Planung von Jahresstoff und konkreten Unterrichtseinheiten; vielfältige 

Lehr- und Lernwege; Beurteilung und Bewertung im Religionsunterricht 

(kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung); spezielle Fragen der 

Schulpastoral 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben die Rahmenbedingungen für den Religionsunter-

richt an den betreffenden Schultypen (u.a. mit Blick auf Behinderung, kulturelle Aspekte, Gen-

der, soziale Ungleichheit, Interreligiosität) kennen gelernt. Sie haben fachdidaktische Grund-

kompetenzen in der kompetenzorientierten Planung, Leitung und Evaluierung von schulischen 

Lehr- und Lernprozessen erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

13. Pflichtmodul: Interreligiöse Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Kooperative Religionsdidaktik 

Thematisch-inhaltliche Grundlagen und Kriterien für religionsdidaktisches 

Handeln in Kooperation mit einem weiteren theologischen oder philosophi-

schen Fachbereich bzw. mit einem Fachbereich einer anderen Religion oder 

Konfession 

2 3,5 

b. VU Fachdidaktische Spezialisierung 

Grundlegende religions- und fachdidaktische Konzepte; neuere Entwick-

lungen in Religions- und Fachdidaktik; gendersensible Konzepte; interreli-

giöse Ansätze 

1 1,5 

 Summe 3 5 



– 149 – 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Grundkompetenzen in der Themenentwicklung 

aus didaktischer und fachlicher sowie interreligiöser Perspektive erworben. Sie sind in der 

Lage, die Grundzüge religions- und fachdidaktischer Konzepte zu erfassen und modellhaft zu 

präsentieren.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

14. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Beobachtung, Planung, Durchführung und fachdidaktische Evaluation von 

Religionsunterricht, fachdidaktische Reflexion des Praktikums 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben die Fertigkeit, unter Anleitung fachspezifische 

Unterrichtsbeobachtungen zu planen und durchzuführen, erworben. Sie können die erworbe-

nen Grundkompetenzen zur Planung, Durchführung und Evaluation von Lehr- und Lernpro-

zessen in der Unterrichtspraxis operationalisieren und diese fachdidaktisch reflektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 11 

 

15. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Verfassen der Bachelorarbeit; methodische Reflexion; Präsentation und 

Diskussion von Zwischenergebnissen; Abschlusspräsentation der  

Bachelorarbeit; der Bachelorarbeit sind 4 (von insgesamt 5) ECTS-AP zu-

geordnet. 

1 1 + 4 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, sich methodisch und inhaltlich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen und das Ergebnis schriftlich und mündlich verständlich darzule-

gen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 
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Abschnitt 14: Unterrichtsfach Latein 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) mit Unterrichtsfach Latein sind aufgrund fundierter Wortschatz- und Grammatikkenntnisse in der 

Lage, lateinische Texte zu erschließen und ins Deutsche zu übertragen. Dies gilt in eingeschränktem 

Maß auch für die Beherrschung des Griechischen. Sie erwerben zudem produktive Fertigkeiten in der 

lateinischen Sprache und können vorgegebene Satzperioden aus dem Deutschen ins Lateinische über-

setzen. Sie verfügen über eine detaillierte Kenntnis der römischen Literatur und können diese in Bezie-

hung zur griechischen setzen. Sie erhalten Einblick in das umfangreiche lateinische Schrifttum des Mit-

telalters und der Neuzeit und entwickeln ein Bewusstsein für die Wirkmächtigkeit der römischen Lite-

ratur und Kultur bis in die Gegenwart. Sie sind mit den fachspezifischen Arbeitstechniken und Methoden 

vertraut und setzen diese situationsadäquat ein. Sie können literaturwissenschaftliche Sekundärliteratur 

zur Interpretation lateinischer Texte heranziehen und Forschungsmeinungen methodisch reflektieren.  

Die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache und Literatur führt auch zum Erwerb von fachübergrei-

fenden Kompetenzen. Besonders durch die Übersetzungstätigkeit entwickeln die Studierenden eine ver-

stärkte Sensibilität für die Verwendung von Sprache und erweitern ihre Ausdrucksfähigkeit im Deut-

schen. Durch die intensive Arbeit an lateinischen Texten erwerben sie die Fertigkeit, literarische Werke 

auch anderer Sprachen und Kulturen zu analysieren und deren Funktionsweise nachzuvollziehen. 

Ebenso sind sie in der Lage, argumentative Strukturen in Texten herauszuarbeiten und auf ihre Kohärenz 

zu prüfen. Durch die Beschäftigung mit einer fremden Kultur gewinnen sie Einsicht in interkulturelle 

Ähnlichkeiten und Differenzen und erlangen die Fertigkeit, sich mit zeitgenössischen fremden Kulturen 

auseinanderzusetzen.  

Die Studierenden erwerben Wissen im Bereich der Didaktik und Methodik des Lateinunterrichts sowie 

die Fertigkeit, Inhalte altersgerecht und auf die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

abgestimmt zu vermitteln. Sie erlangen ein Bewusstsein für die Heterogenität von Klassenverbänden 

und sind vertraut mit Möglichkeiten der individuellen Diagnose und Förderung. Sie sind in der Lage, 

auf ihr Wissen und ihre Kompetenzen aus dem Bereich des Unterrichtsfachs zurückzugreifen und diese 

für die Umsetzung der unterrichtlichen Ziele einzusetzen. Dadurch werden die Studierenden befähigt, 

Schülerinnen und Schüler zum Verstehen schriftlicher lateinischer Texte und zur Reflexion über Spra-

che und Literatur im Allgemeinen anzuleiten. Durch den Erwerb von theoretischen und praktischen 

Grundlagen auf dem Feld des Testens und Bewertens sind sie imstande, die Leistungen von Schülerin-

nen und Schülern valide und reliabel zu beurteilen. 

§ 2 Teilungsziffern 

Praktika (PR): 14 

§ 3 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach Griechisch ergeben sich gemeinsame Pflicht-

lehrveranstaltungen im Umfang von 45 ECTS-AP. Diese sind durch weitere Lehrveranstaltungen 

aus dem Angebot der Curricula der Universität in Höhe desselben ECTS-AP-Umfanges zu kom-

pensieren. Davon sind ein Drittel aus dem Bereich der Klassischen Philologie und ein weiteres 

Drittel aus dem Bereich der Altertumswissenschaften zu wählen. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 90 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Einführung in das Studium der Klassischen Philologie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Klassische Philologie 

Aufbau und Verlauf des Studiums; Berufsbild der Lehrerin/des Lehrers für 

die Fächer Latein und Griechisch (professioneller Habitus, Herausforderun-

gen, Aufgaben, Tätigkeiten); Epochen der griechisch-römischen Literatur; 

Geschichte der Klassischen Philologie und deren Nachbardisziplinen; Ent-

wicklung des altsprachlichen Unterrichts und der altsprachlichen Fachdi-

daktik; Überlieferungsgeschichte; fachspezifische Arbeitstechniken und 

Hilfsmittel; Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens 

2 2,5 
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b. PS Wissenschaftliches Arbeiten 

Praktisches Einüben der in der VO „Einführung in die Klassische Philolo-

gie“ erworbenen Kenntnisse im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens: 

Umgang mit textkritischen Editionen; Literaturrecherche; Bibliotheksbe-

nutzung; Bibliographieren und Zitieren; Zusammenfassen wissenschaftli-

cher Beiträge; Präsentation von Kurzreferaten; Verfassen einer kurzen 

schriftlichen Arbeit 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen den Aufbau und Verlauf des Bachelor-

studiums. Sie sind in der Lage, fachspezifische Berufsbilder zu reflektieren und entwickeln ein 

Bewusstsein für die Profession des Lehrberufs. Sie haben einen ersten Einblick in die Epochen 

der griechisch-römischen Literatur und deren zentrale Texte erhalten. Sie haben einen Über-

blick über die Geschichte und Arbeitstechniken der Klassischen Philologie gewonnen und sich 

Grundkenntnisse aus dem Bereich der Überlieferungsgeschichte angeeignet. Sie haben einen 

Einblick in die Methoden der Textkritik erhalten und kennen die Elemente textkritischer Aus-

gaben. Sie haben gelernt adäquate Strategien zur Literaturrecherche anzuwenden, und die Fer-

tigkeit erworben, wissenschaftliche Publikationen korrekt zu bibliographieren und zu zitieren. 

Sie sind in der Lage, die argumentative Struktur kürzerer wissenschaftlicher Beiträge heraus-

zuarbeiten und deren Ergebnisse sowohl mündlich als auch schriftlich zu präsentieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Grammatik I SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Lateinische Formenlehre und Syntax I 

Formen- und Kasuslehre; Übungen zur Formenlehre; Übersetzen von Ein-

zelsätzen (Deutsch–Lateinisch) 

2 2,5 

b. UE Lateinische Formenlehre und Syntax II 

Lehre vom einfachen und zusammengesetzten Satz; Übersetzen von Ein-

zelsätzen (Deutsch–Lateinisch) 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls habenihre Kenntnisse der lateinischen For-

menlehre und Syntax vertieft: Sie beherrschen die Regeln der lateinischen Grammatik und sind 

in der Lage, eigenständig lateinische Formen zu bilden und Einzelsätze aus dem Deutschen ins 

Lateinische zu übersetzen. Sie kennen metasprachliche Grundbegriffe zur Beschreibung gram-

matikalischer Phänomene und können sie bei der Analyse von Texten korrekt anwenden. Dar-

über hinaus haben sie ihre Wortschatzkenntnisse erweitert und gefestigt.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Übersetzung SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Übersetzungsübung Latein 

Sprachliche Erschließung und Übersetzung lateinischer Texte; Wiederho-

lung grammatikalischer Phänomene ausgehend vom Übersetzungstext 

2 2,5 

b. UE Übersetzungsübung Griechisch 

Sprachliche Erschließung und Übersetzung griechischer Texte; Wiederho-

lung grammatikalischer Phänomene ausgehend vom Übersetzungstext 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre Übersetzungskompetenz ausge-

baut: Sie haben ihr Repertoire an Texterschließungsstrategien erweitert und können diese situ-

ationsadäquat einsetzen. Sie sind in der Lage, längere Texteinheiten zu erschließen und diese 
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ins Deutsche zu übersetzen. Sie haben dabei ihre Kenntnis der lateinischen und griechischen 

Grammatik wiederholt und gefestigt und passende Übersetzungsmöglichkeiten für komplexere 

grammatikalische Strukturen entwickelt. Durch die Übersetzungstätigkeit haben sie ihre Aus-

drucksfähigkeit im Deutschen geschult und vergrößern ihren Wortschatz in der lateinischen 

und griechischen Sprache.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Interpretation I SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Metrik 

Grundlagen der antiken Metrik (Akzentuierungssystem, Prosodie, Rhyth-

mus); zentrale Metren der Antike; metrische Analyse ausgewählter Textab-

schnitte 

2 2,5 

b. VU Einführung in die Stilistik 

Einführung in die antike Stilistik; zentrale Stilfiguren der Antike; stilistische 

Analyse ausgewählter Textabschnitte 

2 2,5 

c. PS Interpretation 

Übersetzen und Interpretieren längerer lateinischer Textpassagen; Lektüre 

literaturwissenschaftlicher Sekundärliteratur; Auseinandersetzung mit einer 

ausgewählten Textpassage und anschließende Präsentation der Ergebnisse; 

Verfassen einer kurzen schriftlichen Arbeit 

2 5 

 Summe 6 10 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, antike Metren zu analysie-

ren, laut vorzutragen und zu bestimmten literarischen Gattungen in Verbindung zu setzen. Sie 

kennen ein weites Spektrum an Stilfiguren und können diese in Texten erkennen und ihre Funk-

tion bestimmen. Ihre metrischen und stilistischen Kenntnisse können sie zur Interpretation an-

tiker Texte nutzen. Sie haben einen vertieften Einblick in ein ausgewähltes literarisches Werk, 

in ein bestimmtes Thema oder in eine spezifische Gattung gewonnen und ihre Übersetzungs- 

und Interpretationskompetenz erweitert. Zudem haben sie ihre im Pflichtmodul 1 erworbenen 

Kompetenzen auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Arbeitens ausgebaut und können diese 

für die Textinterpretation heranziehen. Sie sind fähig, eine ausgewählte Textpassage mithilfe 

vorgegebener Sekundärliteratur zu interpretieren und ihre Ergebnisse in Form eines Referats 

und einer schriftlichen Arbeit schlüssig und präzise darzustellen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

5. Pflichtmodul: Basiswissen Alte Geschichte SSt 
ECTS-

AP 

 VO Basiswissen Alte Geschichte 

Überblick über die wichtigsten Daten, Themen und Leitlinien und/oder Er-

eignisse der Alten Geschichte, Vertiefung anhand konkreter Beispiele, Re-

lativierung traditioneller Meistererzählungen; die Vorlesung thematisiert je-

denfalls auch zentrale, im Schulunterricht zu behandelnde Inhalte. 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Orientierungs- und Überblickswissen in Alter Geschichte anhand zentraler Frage-

stellungen und Leitlinien 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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6. Pflichtmodul: Griechische Literaturgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Überblick über die griechische Literaturgeschichte I 

Überblick über die griechische Literatur von Homer bis in die Epoche des 

Hellenismus 

2 2,5 

b. VO Überblick über die griechische Literaturgeschichte II 

Überblick über die griechische Literatur vom Hellenismus bis in die Spät-

antike 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über einen systematischen Überblick 

über die griechische Literatur und besitzen ein Grundwissen über die griechische Kultur und 

Geschichte. Sie kennen die zentralen Autoren und ihre Werke und sind in der Lage, diese in 

Beziehung zu ihrem historischen und kulturellen Kontext zu setzen. Sie verfügen über eine 

grundlegende Kenntnis der einzelnen literaturgeschichtlichen Epochen, ihrer Merkmale und 

ihrer ästhetischen Konzepte. Sie sind mit den wesentlichen Charakteristika der literarischen 

Genera vertraut und können Texte innerhalb von Gattungstraditionen verorten. Dabei haben 

sie ein Bewusstsein für Rezeptionsprozesse und deren Rolle bei der Entstehung literarischer 

Werke entwickelt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Römische Literaturgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Überblick über die römische Literaturgeschichte I 

Überblick über die römische Literatur von ihren Anfängen bis zum Ende 

der augusteischen Zeit 

2 2,5 

b. VO Überblick über die römische Literaturgeschichte II 

Überblick über die römische Literatur vom Ende der augusteischen Zeit bis 

in die Spätantike 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über einen systematischen Überblick 

über die römische Literatur und besitzen ein Grundwissen über die römische Kultur und Ge-

schichte. Sie kennen die zentralen Autoren und ihre Werke und sind in der Lage, diese in Be-

ziehung zu ihrem historischen und kulturellen Kontext zu setzen. Insbesondere haben sie sich 

eingehend mit dem Verhältnis des griechischen Schrifttums zur römischen Literatur befasst. 

Sie verfügen über eine grundlegende Kenntnis der einzelnen literaturgeschichtlichen Epochen, 

ihrer Merkmale und ihrer ästhetischen Konzepte. Sie sind mit den wesentlichen Charakteristika 

der literarischen Genera vertraut und können Texte innerhalb von Gattungstraditionen verorten. 

Dabei haben sie ein Bewusstsein für Rezeptionsprozesse und deren Rolle bei der Entstehung 

literarischer Werke entwickelt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8. Pflichtmodul: Grammatik II SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Lateinische Stilkunde I 

Festigung der Kenntnisse im Bereich der lateinischen Formenlehre und 

Syntax; Einführung in die sprachlichen Charakteristika der klassischen La-

tinität; Übersetzen kurzer Textstellen (Lateinisch–Deutsch und Deutsch–

Lateinisch) 

2 2,5 

b. UE Lateinische Stilkunde II 2 2,5 
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Schärfung des Stilempfindens im Bereich der klassischen Latinität; Berück-

sichtigung autoren- und gattungsspezifischer Eigenheiten; Übersetzen kur-

zer Textstellen (Lateinisch–Deutsch und Deutsch–Lateinisch) 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre im Pflichtmodul 2 erworbenen 

Kompetenzen vertiefet und ihr Stilempfindens im Bereich der klassischen Latinität geschärft: 

Sie haben ihr grammatikalisches Repertoire gefestigt und erweitert und sind in der Lage, län-

gere Satzperioden aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übertragen. Sie können einfache Pe-

rioden aus dem Deutschen ins Lateinische übersetzen und dabei die behandelten Grammatik-

phänomene nachbilden. Zudem haben sie ihren Wortschatz gefestigt und erweitert. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

9. Pflichtmodul: Lateinische Lektüre SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Lateinische Lektüre I (Prosa) 

Lektüre umfangreicher und repräsentativer Passagen aus lateinischen Pro-

sawerken verschiedener Gattungen und Epochen 

2 5 

b. UE Lateinische Lektüre II (Poesie) 

Lektüre und metrische Analyse umfangreicher und repräsentativer Passa-

gen aus der lateinischen Dichtung verschiedener Gattungen und Epochen 

2 5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben basierend auf ihren erworbenen Über-

setzungskompetenzen die Fertigkeit entwickelt, lateinische Texte zu lesen. Aus ihrem Reper-

toire an verschiedenen Erschließungsmethoden haben sie besonders Strategien vertieft, die zum 

Erlangen eines globalen Textverständnisses führen. Sie können umfangreiche Passagen latei-

nischer Werke lesen und deren Inhalt in Form einer Übersetzung wiedergeben. Dabei haben 

sie Einblick in eine Reihe wirkmächtiger lateinischer Texte erhalten und können diese zu ihren 

literaturgeschichtlichen Kenntnissen in Verbindung setzen. Gleichzeitig haben sie ihre Fertig-

keit gefestigt, antike Dichtung metrisch zu analysieren, und bauen ihren Wortschatz weiter aus.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Mittel- und neulateinische Sprache und Literatur SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Mittellateinische Literatur 

Überblick über die mittellateinische Sprache und Literatur; Lektüre ausge-

wählter Textpassagen 

2 2,5 

b. VU Neulateinische Literatur 

Überblick über die neulateinische Sprache und Literatur; Lektüre ausge-

wählter Textpassagen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls besitzen einen Überblick über die mittel- und 

neulateinische Sprache und Literatur: Sie können die Entwicklung der lateinischen Sprache im 

Anschluss an die Antike nachzeichnen und die sprachlichen Besonderheiten des Mittel- und 

Neulateinischen an Texten der jeweiligen Epoche herausarbeiten. Sie haben ein Grundwissen 

über die Geschichte und Kultur des Mittelalters und der Neuzeit erworben. Sie kennen die 

zentralen lateinischen Autoren und Werke des Mittelalters und der Neuzeit und können diese 

in ihrem historischen und kulturellen Kontext verorten. Sie haben sich mit dem Verhältnis der 

mittel- und neulateinischen Literatur zum antiken Schrifttum auseinandergesetzt und ein Be-

wusstsein für dessen Bedeutung für die europäische Geistesgeschichte entwickelt. Zudem ha-

ben sie einen Einblick in spezifische Gattungen und Themen der mittel- und neulateinischen 
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Literatur gewonnen und die wichtigsten Hilfsmittel und Methoden zu ihrer Erschließung ken-

nen gelernt.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Interpretation II SSt 
ECTS-

AP 

 SE Interpretation lateinischer Texte 

Literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Texten der lateinischen 

Literatur: Übersetzen und Interpretieren umfangreicher Textpassagen; Lek-

türe, Analyse und Diskussion literaturwissenschaftlicher Sekundärliteratur; 

literaturwissenschaftliche Interpretation einer ausgewählten Textpassage 

und anschließende Präsentation der Ergebnisse; Verfassen einer längeren 

schriftlichen Arbeit 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre Kenntnisse der lateinischen Lite-

ratur vertieft und sind in der Lage, aufbauend auf ihren im Pflichtmodul 4 erworbenen Kom-

petenzen Texte literaturwissenschaftlich zu interpretieren. Sie können zu einer bestimmten Fra-

gestellung selbstständig geeignete Sekundärliteratur finden und sich mit ihr kritisch auseinan-

dersetzen. Sie sind in der Lage, verschiedene Forschungsmeinungen gegeneinander abzuwägen 

und methodisch zu reflektieren. Auf dieser Grundlage ist es ihnen möglich, zu einer For-

schungsfrage selbst Stellung zu beziehen und ihre Meinung argumentativ zu stützen. Ihre Er-

gebnisse können sie in Form eines Referats und einer schriftlichen Arbeit schlüssig und präzise 

darstellen. Dadurch haben sie das nötige methodische Instrumentarium für das Verfassen der 

Bachelorarbeit erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 4 und 9 

 

12. Pflichtmodul: Didaktik des altsprachlichen Unterrichts SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Didaktik der Spracherwerbsphase 

Bildungsziele des altsprachlichen Unterrichts in der Spracherwerbsphase 

unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben der Fachlehrpläne; 

Bedeutung der altsprachlichen Fächer für Lernende nicht-deutscher Erst-

sprache; Überblick über zentrale Handlungsfelder (Wortschatz, Grammatik, 

Texterschließung, Übersetzung) und relevante Themen (Inklusion und Bin-

nendifferenzierung, Mehrsprachigkeit, Medien); Analyse von Lehrwerken; 

Planung von Unterrichtseinheiten; Erstellen von Unterrichtsmaterialien 

2 5 

b. VU Literaturdidaktik 

Bildungsziele des altsprachlichen Unterrichts in der Lektürephase unter Be-

rücksichtigung der entsprechenden Vorgaben der Fachlehrpläne; Überblick 

über zentrale Themen im Lektüreunterricht (Lektüreformen, Interpretation, 

lektürebegleitende Wortschatz- und Grammatikarbeit, Binnendifferenzie-

rung); Analyse von Lektürebänden; didaktische Aufbereitung eines im 

Lehrplan definierten Lektüremoduls und Planung einer Unterrichtsreihe 

2 5 

c. VU Evaluation 

Theorien und Prinzipien des Testens und Bewertens; Einblick in die Beur-

teilung von Wortschatz- und Grammatikkompetenzen sowie Übersetzungs- 

und Interpretationsleistungen; Formen der Evaluierung und Leistungsmes-

sung (Klausur, Selbstevaluation, Portfolio); Diagnoseverfahren und Diffe-

renzierung; gesetzliche Basis der Notengebung; Analyse und eigenständige 

Erstellung von Testformaten und -aufgaben; Anwendung unterschiedlicher 

Bewertungsverfahren 

2 5 
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 Summe 6 15 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind fähig, ihre im Studium des Unterrichts-

fachs erworbenen Kenntnisse für die Unterrichtspraxis nutzbar zu machen: Sie gewinnen einen 

systematischen Überblick über die Didaktik des altsprachlichen Unterrichts und lernen ein brei-

tes Spektrum an Methoden zur Vermittlung der lateinischen und griechischen Sprache, Kultur 

und Literatur kennen. Sie sind in der Lage, Unterrichtsmaterialien kritisch zu analysieren und 

selbstständig zu erstellen. Sie sind befähigt, eigene Unterrichtseinheiten zu planen und dabei 

ihre fachdidaktischen Kenntnisse zielorientiert anzuwenden. Sie haben ein Bewusstsein für die 

Heterogenität von Klassenverbänden erworben und sind vertraut mit Möglichkeiten der indi-

viduellen Diagnose und Förderung. Sie haben Einblick in das didaktische Potenzial unter-

schiedlicher Medien erhalten und können dieses für die Vermittlung von Lerninhalten nutzen. 

Sie kennen die zentralen Prinzipien des Testens und Bewertens sowie verschiedene Formen 

der Evaluation und sind in der Lage, eigenständig Testformate und -aufgaben zu erstellen und 

unterschiedliche Bewertungsverfahren durchzuführen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

13. Pflichtmodul: Fachpraktikum  SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum  

Hospitation in den altsprachlichen Unterrichtsfächern; Planung von Unter-

richtsabläufen und Erstellung von Unterrichtsmaterialien; Abhalten von 

Unterrichtseinheiten unter Anleitung der Praktikumslehrerin/des Prakti-

kumslehrers; Besprechung und Diskussion der Unterrichtstätigkeit; Refle-

xion der erworbenen Erfahrungen 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Einblick in die Unterrichtspraxis der 

altsprachlichen Fächer gewonnen und ihr Verständnis der beruflichen Profession vertieft. Sie 

kennen Modelle der Unterrichtsbeobachtung und sind fähig, diese zielorientiert einzusetzen. 

Sie können die im Pflichtmodul 12 erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im realen Schul-

kontext anwenden und sind in der Lage, unter Anleitung Unterrichtseinheiten abzuhalten und 

ihre eigene Unterrichtstätigkeit zu evaluieren. Sie sind imstande, ihre im Praktikum erworbe-

nen Erfahrungen auf der Basis ihres fachdidaktischen Wissens zu reflektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 12 

 

14. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit  

Methodische Reflexion; Präsentation der eigenen Bachelorarbeit und fach-

liche Diskussion der von anderen Studierenden vorgestellten Bachelorar-

beiten; im Rahmen des Seminars ist eine Bachelorarbeit zu verfassen, dieser 

sind 4 (von insgesamt 5) ECTS-AP zugeordnet. Die Bachelorarbeit ist über 

ein dem Unterrichtsfach Latein zugehöriges fachliches oder fachdidakti-

sches Thema zu schreiben.  

2 1 + 4 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können zu einer selbstgewählten Fragestellung geeignete 

Sekundärliteratur finden und sich mit ihr kritisch auseinandersetzen. Sie können zu einer For-

schungsfrage selbst Stellung beziehen und ihre Meinung argumentativ stützen. Sie sind in der 
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Lage, ihre Herangehensweise methodisch zu reflektieren und die Kohärenz ihrer Argumenta-

tion zu überprüfen. Sie können Zwischenergebnisse ihrer Arbeit in Form einer Präsentation 

vorstellen und die anschließende Diskussion für die weitere Ausarbeitung nutzen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 11 und 12 

 

(3) Aus den folgenden Wahlmodulen sind zwei Wahlmodule im Umfang von insgesamt 10 ECTS-

AP zu absolvieren: 

1. Wahlmodul: Altertum und Gegenwart SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Rezeption 

Theoretische Grundlagen der Rezeptionsforschung; Wirkmächtigkeit der 

antiken Literatur und Kultur anhand ausgewählter Rezeptionsdokumente 

2 2,5 

b. VO Mythologie 

Moderne Mythenforschung und Mythentheorie; bedeutende antike Mythen 

und ihre literarische Gestaltung 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben einen systematischen Überblick über 

die theoretischen Grundlagen der Rezeptions- und Mythenforschung erworben und ein Be-

wusstsein für das Fortwirken der antiken Literatur bis in die Gegenwart entwickelt. Sie haben 

sich mit ausgewählten Rezeptionsdokumenten antiker Texte auseinander gesetzt und einen 

Einblick in die Mechanismen von Rezeptionsvorgängen gewonnen. Sie kennen zentrale My-

then der Antike und Beispiele für deren literarische Ausgestaltung bis in die heutige Zeit.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Wahlmodul: Vertiefung Nachantike Latinität SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Paläographie 

Grundkenntnisse der lateinischen Paläographie; Lesen lateinischer Texte in 

mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften 

2 2,5 

b. VU Neulateinische Lektüre 

Sprachliche Erschließung und Lektüre ausgewählter längerer neulateini-

scher Textpassagen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre im Pflichtmodul 9 erworbenen 

Kenntnisse und Fertigkeiten ausgebaut: Sie haben ihre Sprach- und Übersetzungskompetenz 

auf dem Gebiet der neulateinischen Literatur vertieft und eine fundierte Kenntnis der sprachli-

chen Besonderheiten des Neulateinischen erlangt. Sie können die behandelten Texte in ihrem 

historischen und kulturellen Kontext präzise verorten und haben ihre Kenntnis der neulateini-

schen Literatur vertieft. Sie haben Grundkenntnisse der lateinischen Paläographie erworben 

und sind in der Lage, mittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften zu lesen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Wahlmodul: Vertiefung Antike Literaturgeschichte SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Vertiefung Antike Literatur 

Vertiefende Behandlung einzelner Aspekte der antiken Literatur; Lektüre 

und Analyse ausgewählter Textpassagen 

2 2,5 
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b. VU Antike Literatur im Kontext 

Vertiefende Behandlung einzelner Aspekte der antiken Kultur und Ge-

schichte; Lektüre und Analyse ausgewählter Textpassagen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben ihre Kenntnisse der antiken Literatur 

ausgebaut und ein vertieftes Wissen über einzelne Aspekte des antiken Schrifttums erworben. 

Sie haben zudem ihre Kenntnis der antiken Kultur und Geschichte erweitert und können lite-

rarische Phänomene in Bezug zu ihrem historischen und kulturellen Kontext erklären. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Wahlmodul: Interdisziplinäre Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

 Frei wählbare Lehrveranstaltungen im Umfang von 5 ECTS-AP aus den 

Curricula der Bachelor- und/oder Diplomstudien der Universität, nicht je-

doch aus dem anderen Unterrichtsfach; besonders empfohlen werden wei-

tere Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Klassischen Philologie sowie 

Lehrveranstaltungen zur Alten Geschichte, zur Archäologie, zur Verglei-

chenden Literaturwissenschaft, zu genderspezifischen Aspekten, inklusiver 

Pädagogik, Mehrsprachigkeit, Human-Animal-Studies etc. 

 5 

 Summe  5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben zusätzliche und vertiefende Kompeten-

zen und Fertigkeiten aus anderen Fächern erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvo-

raussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 15: Unterrichtsfach Mathematik 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemein-

bildung) mit Unterrichtsfach Mathematik haben folgende fachliche Kompetenzen erworben: 

 Sie sind in der Lage, jenen Teil der Mathematik, der in der Sekundarstufe unterrichtet wird, 

einfach und verständlich zu erklären und gut zu motivieren. Dazu ist es notwendig, dass sie 

diese Bereiche der Mathematik und ihre wissenschaftlichen Hintergründe und Zusammen-

hänge sehr gut kennen und beherrschen. 

 Sie können mathematische Sachverhalte abstrahieren, konkretisieren und verallgemeinern, 

insbesondere Problemstellungen aus verschiedensten Anwendungsbereichen mathematisch 

modellieren. Dazu haben sie Überblicks- und Detailkenntnisse gängiger mathematischer Me-

thoden erworben, können diese in die übergeordneten Theorien einordnen und auf konkrete 

Problemstellungen geeignet anwenden. 

 Sie können mathematische Methoden formal und methodisch korrekt anwenden und sicher 

mit mathematischen Objekten umgehen. Weiters sind sie im Einsatz geeigneter technischer 

Hilfsmittel erfahren und können insbesondere einige Algorithmen implementieren. 

 Sie sind in der Lage, Lerntechnologien im Unterricht sinnvoll einzusetzen. 

 Sie können mathematische Sachverhalte skizzenhaft und exakt darstellen sowie mathemati-

sche Aufgaben und deren Lösungen interpretieren. 

 Sie arbeiten logisch korrekt und beherrschen verschiedene Beweistechniken. Darüber  

hinaus sind sie befähigt, mathematische Behauptungen und Argumentationen kritisch zu hin-

terfragen. 

 Sie verwenden die Fachsprache und die Notationen korrekt und können mathematische In-

halte adressatengerecht kommunizieren. Sie sind in der Lage, diese verständlich darzustellen 

und zu präsentieren sowie Lösungswege und Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 Sie kennen einige Lösungsstrategien der Mathematik und können experimentell-heuristisch 

an Problemstellungen herangehen, Vermutungen formulieren und Lösungsstrategien entwi-

ckeln. 

 Sie sind in der Lage, Einfachheit mathematischer Argumentation im jeweiligen Kontext zu 

beurteilen. 

 Sie erkennen die Mathematik als dynamische Wissenschaft. 

(2) Aufbauend auf diese fachlichen Kompetenzen haben die Absolventinnen und Absolventen fol-

gende fachdidaktische Kompetenzen erworben: 

 Sie können Unterrichtsmaterialien und thematische Zugänge bewerten und auswählen sowie 

alters- und adressatengerechte Unterrichtsmaterialien erstellen. 

 Sie sind in der Lage, Interesse an Mathematik und deren Anwendungsgebieten zu wecken. 

 Sie kennen mathematisch-didaktische Lernprinzipien, theoretische Konzepte zu zentralen 

mathematischen Denkhandlungen sowie fachdidaktische Theorien und Modelle und transfe-

rieren diese in die Unterrichtspraxis. 

 Sie kennen Ziele und Methoden der Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung und sind 

in der Lage, mathematische Lernprozesse zu beobachten, zu analysieren und zu interpretie-

ren. Sie sind mit den Konzepten und Untersuchungen zu Rechenschwäche und mathemati-

scher Hochbegabung vertraut, erkennen typische Fehler der Schülerinnen und Schüler und 

entwickeln geeignete Fördermaßnahmen. 

 Sie haben die Befähigung, Unterrichtsmethoden basierend auf Erkenntnissen der fachdidak-

tischen Forschung auszuwählen, zu erproben und zu evaluieren. Dazu setzen sie sich mit Er-

gebnissen der fachdidaktischen Forschung auseinander, kennen fachdidaktische Theorien und 

Modelle und setzen diese in der Unterrichtspraxis um. 
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§ 2 Teilungsziffern 

1. Seminare (SE): 14 

2. Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU): 25 

3. Proseminare (PS): 25 

4. Praktikum (PR): 14 

§ 3 Pflichtmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Lineare Algebra SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Lineare Algebra 

Grundbegriffe der Mathematik (Mengenlehre und Aussagenlogik); Matri-

zenrechnung; lineare Gleichungssysteme; Vektorräume, affine Unterräume; 

Skalarprodukt, Abstand und Winkel; Permutationen; Polynomfunktionen; 

Determinanten; Vektorprodukt; Volumen von Parallelotopen; Eigenwert-

aufgaben; lineare Funktionen; lineare Interpolation und Regression 

4 6 

b. PS Lineare Algebra 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Aufgaben 

auf verschiedenen Sprach- und Abstraktionsniveaus (auch aus Schulbü-

chern); Übung im wissenschaftlichen Argumentieren, im Präsentieren ma-

thematischer Inhalte und im schriftlichen Ausarbeiten von Lösungswegen; 

Reflexion über die Kenntnisse aus dem Schulunterricht und deren Einord-

nung in die Inhalte der Vorlesung 

3 4 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte der Linearen Al-

gebra situationsgerecht anzuwenden. Sie haben ein Grundverständnis für die Denkweise der 

Mathematik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2 Pflichtmodul: Algebra und diskrete Mathematik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Algebra und diskrete Mathematik 

Ganze Zahlen und Polynome (Division mit Rest, euklidischer Algorithmus, 

erweiterter euklidischer Algorithmus, Nullstellen von Polynomen, Primzah-

len, irreduzible Polynome, rationale Zahlen und rationale Funktionen); Re-

chenverfahren für Zahlen in Zifferndarstellung; Differenzengleichungen; 

Restklassenringe und deren Anwendung in Kryptographie und Codierung; 

algebraische Strukturen; Rechnen mit Funktionen; algebraische und kom-

plexe Zahlen, Zahlbereichserweiterungen; Interpolation durch Polynome; 

Polynome in mehreren Veränderlichen; Schaltalgebra; Einführung in die 

Graphentheorie und die Kombinatorik 

4 6 

b. PS Algebra und diskrete Mathematik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Aufgaben 

auf verschiedenen Sprach- und Abstraktionsniveaus (insb. aus Schulbü-

chern); Übung im wissenschaftlichen Argumentieren, im Präsentieren ma-

thematischer Inhalte und im schriftlichen Ausarbeiten von Lösungswegen; 

Reflexion über die Kenntnisse aus dem Schulunterricht und deren Einord-

nung in die Inhalte der Vorlesung 

3 4 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 
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Die Studierenden verstehen die Inhalte der Vorlesung und können diese wiedergeben und an-

wenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. 

Sie sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte der Algebra und diskreten Mathematik situati-

onsgerecht anzuwenden. Sie haben ein Grundverständnis für die Methoden der Algebra und 

der diskreten Mathematik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3 Pflichtmodul: Analysis 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Analysis 1 

Reelle Zahlen; elementare (reelle) Funktionen (Potenz-, Wurzel-, Exponen-

tial- und Logarithmusfunktion, trigonometrische Funktionen), Eigenschaf-

ten von Funktionen (Monotonie, Beschränktheit, Stetigkeit), Folgen und 

Reihen; Differentialrechnung in einer Veränderlichen; Riemann-Integral, 

Stammfunktionen, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung; Po-

tenzreihen (Konvergenzkriterien), Taylor-Entwicklung 

4 6 

b. PS Analysis 1 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Aufgaben 

auf verschiedenen Sprach- und Abstraktionsniveaus (insb. aus Schulbü-

chern); Übung im wissenschaftlichen Argumentieren, im Präsentieren ma-

thematischer Inhalte und im schriftlichen Ausarbeiten von Lösungswegen; 

Reflexion über die Kenntnisse aus dem Schulunterricht und deren Einord-

nung in die Inhalte der Vorlesung 

3 4 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte der Analysis situa-

tionsgerecht anzuwenden. Sie haben ein Grundverständnis für die Methoden der Analysis in 

einer Veränderlichen erlangt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4 Pflichtmodul: Mathematisches Arbeiten und Berufsbild SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Mathematische Software 1 

Vernetzt mit den Inhalten des Moduls Lineare Algebra: Erarbeiten, Verfas-

sen, formales Gestalten und Präsentieren mathematischer Inhalte; Einfüh-

rung in mathematische Textverarbeitung; Verwendung eines Computeral-

gebrasystems zur Lösung mathematischer Aufgaben (numerisches und 

symbolisches Rechnen, Visualisierung etc.); Implementieren einfacher Al-

gorithmen 

2 2 

b. VO Berufsbild Mathematiklehrer/in 

Vorstellung der Tätigkeit von Mathematiklehrerinnen und -lehrern an ver-

schiedenen Schultypen und in verschiedenen Regionen; Rolle der Mathe-

matik in der Gesellschaft und des Mathematikunterrichts in der Gesell-

schaft; Genderaspekte der Mathematik 

1 0,5 

 Summe 3 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die Fertigkeit erworben, ausgewählte 

mathematische Software zu benutzen und einfache Algorithmen der Linearen Algebra in einer 

ausgewählten Programmiersprache zu implementieren. Sie können Kriterien an mathematische 

Inhalte und formale Gestaltung in einem Text selbst umsetzen. Sie kennen das Berufsbild einer 

Mathematiklehrerin bzw. eines Mathematiklehrers in der Sekundarstufe und haben einen Über-

blick über den Themenbereich „Gleichstellung und Gender“ sowie über das Studium. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5 Pflichtmodul: Mathematische Software 2 SSt 
ECTS-

AP 

 PS Mathematische Software 2 

Vernetzt mit den Inhalten des Moduls Analysis 1: Weiterführender Umgang 

mit mathematischer Textverarbeitung und einem Computeralgebrasystem; 

grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit einer ausgewählten Program-

miersprache 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben weiterführende Fertigkeiten im Um-

gang mit ausgewählter mathematischer Software erworben. Sie können einfache Algorithmen 

der Analysis in einer ausgewählten Programmiersprache implementieren und haben gelernt, 

weiterführende Kriterien an mathematische Inhalte und formale Gestaltung in einem Text 

selbst umzusetzen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6 Pflichtmodul: Stochastik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Stochastik 

Wahrscheinlichkeitstheorie: Zufallsexperimente, Rechnen mit Wahrschein-

lichkeiten, Kombinatorik, diskrete und kontinuierliche Zufallsvariable so-

wie deren Verteilung, Erwartungswert und Varianz; Statistik: grafische 

Aufbereitung von Daten, lineare Regression, Validierung von Modellen, 

statistische Kennzahlen, Erkennen und Beurteilen von Gesetzmäßigkeiten 

in Daten, Parameterschätzung, Konfidenzschätzung, statistische Tests 

4 6 

b. PS Stochastik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Aufgaben 

auf verschiedenen Sprach- und Abstraktionsniveaus (insb. aus Schulbü-

chern); Übung im wissenschaftlichen Argumentieren, im Präsentieren ma-

thematischer Inhalte und im schriftlichen Ausarbeiten von Lösungswegen; 

grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit ausgewählten Statistik-Soft-

ware; Reflexion über die Kenntnisse aus dem Schulunterricht und deren 

Einordnung in die Inhalte der Vorlesung 

3 4 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte der Stochastik situ-

ationsgerecht anzuwenden. Sie haben ein Grundverständnis für die Methoden der Stochastik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7 Pflichtmodul: Geometrie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Geometrie 

Transformationen der Ebene: Isometrien, Symmetrie, Kongruenz; analyti-

sche Geometrie der Ebene und des Raumes, affine Geometrie: Koordina-

tendarstellungen (kartesische und Polarkoordinaten), elementare Geometrie 

der Ebene: geometrische Grundkonstruktionen, Dreiecke und ihre Eigen-

schaften, Satzgruppe des Pythagoras, Sinus- und Cosinussatz, Kreis- und 

Kreisteile, orientierter Winkel, Polygone, lineare Ungleichungen und ele-

mentare lineare Optimierung; Kegelschnitte; elementare Geometrie des 

4 6 
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Raumes: Polyeder, Drehkörper und Kugel, Volumsberechnung; Einführung 

in die Darstellende Geometrie 

b. PS Geometrie 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Aufgaben 

auf verschiedenen Sprach- und Abstraktionsniveaus (insb. aus Schulbü-

chern); Übung im wissenschaftlichen Argumentieren, im Präsentieren ma-

thematischer Inhalte und im schriftlichen Ausarbeiten von Lösungswegen,; 

Einsatz computerunterstützter Konstruktiver Geometrie zur Lösung geo-

metrischer Probleme; Reflexion über die Kenntnisse aus dem Schulunter-

richt und deren Einordnung in die Inhalte der Vorlesung 

3 4 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte der Geometrie situ-

ationsgerecht anzuwenden. Sie haben ein Grundverständnis für die Methoden der Geometrie. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

8 Pflichtmodul: Analysis 2 für Lehramtsstudierende SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Analysis 2 für Lehramtsstudierende 

Numerische Integration; topologische Grundbegriffe; reelle Analysis in 

mehreren Veränderlichen (partielle Ableitungen, totales Differential, Kur-

ven, Parametrisierungen); gewöhnliche Differentialgleichungen, numeri-

sche Lösung von Anfangswertproblemen; Potenzreihen (Konvergenzkrite-

rien), Taylorpolynom, Fourierreihen; Fourier- und Laplacetransformation 

und ihre Anwendung auf Differentialgleichungen 

4 6 

b. PS Analysis 2 für Lehramtsstudierende 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Aufgaben 

auf verschiedenen Sprach- und Abstraktionsniveaus (insb. aus Schulbü-

chern); Übung im wissenschaftlichen Argumentieren, im Präsentieren ma-

thematischer Inhalte und im schriftlichen Ausarbeiten von Lösungswegen; 

Reflexion über die Kenntnisse aus dem Schulunterricht und deren Einord-

nung in die Inhalte der Vorlesung 

3 4 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, die wichtigsten Konzepte der Analysis in 

mehreren Veränderlichen situationsgerecht anzuwenden. Sie haben ein Grundverständnis für 

die Methoden der Analysis erlangt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

9 Pflichtmodul: Analysis und Stochastik im Schulunterricht SSt 
ECTS-

AP 

 VU Analysis und Stochastik im Schulunterricht 

Kritische Auseinandersetzung mit den Lehrplänen und den approbierten 

Schulbüchern im Bereich Analysis und Stochastik; Verdeutlichung der fun-

damentalen Ideen, grundlegenden Strategien und Methoden in diesen Be-

reichen im Rückblick auf die Module 3, 6 und 8 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 
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Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind selbstständig in der Lage, Unterricht aus 

Analysis und Stochastik fachlich korrekt zu planen. Sie können die Schulbücher für die Sekun-

darstufe kritisch verwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 6 

 

10 Pflichtmodul: Algebra und Geometrie im Schulunterricht SSt 
ECTS-

AP 

 VU Algebra und Geometrie im Schulunterricht 

Kritische Auseinandersetzung mit den Lehrplänen und den approbierten 

Schulbüchern im Bereich Algebra und Geometrie; Verdeutlichung der fun-

damentalen Ideen, grundlegenden Strategien und Methoden in diesen Be-

reichen im Rückblick auf die Module 1, 2 und 7 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind selbstständig in der Lage, Unterricht aus 

Algebra und Geometrie fachlich korrekt zu planen. Sie können die Schulbücher für die Sekun-

darstufe kritisch verwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 2 und 7 

 

11 Pflichtmodul: Geschichte und Philosophie der Mathematik 1 SSt 
ECTS-

AP 

 VO Geschichte und Philosophie der Mathematik 1 

Einblick in die historische Entwicklung der Mathematik, Wissenschaftsthe-

orie der Mathematik, philosophische Aspekte der Mathematik; Bedeutung 

der Mathematik in der Gesellschaft 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie haben ein Grundverständnis für die Konzepte der Geschichte 

und der Philosophie der Mathematik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

12 Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Vertiefte Auseinandersetzung mit einem Teilgebiet der Mathematik mit 

deutlicher Verbindung zum Schulunterricht; mündliche Präsentation und 

Diskussion der Ergebnisse; im Rahmen des Seminars ist eine Bachelorar-

beit zu verfassen, dieser sind 6 (von insgesamt 7,5) ECTS-AP zugeordnet. 

2 1,5 + 6 

 Summe 2 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, sich methodisch korrekt mit 

einem Teilgebiet der Mathematik mit deutlicher Verbindung zum Schulunterricht auseinander-

zusetzen und das Ergebnis dieser Auseinandersetzung schriftlich und mündlich gut verständ-

lich darzulegen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 2, 3, 6, 7, 13 und 14 

 

13 Pflichtmodul: Didaktik der Mathematik 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Didaktik der Mathematik 1 2 3 
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Begriffsklärung; Ziele des Mathematikunterrichts; didaktische Prinzipien; 

Grundlagen mathematischer Lernprozesse; Modelle der Unterrichtspla-

nung; Methoden im Mathematikunterricht, Auswahl der Inhalte im Mathe-

matikunterricht; Überblick über einschlägige, aktuelle Forschungsergeb-

nisse mit Unterrichtsbezug; ausgewählte Themen der Didaktik der Algebra; 

typische Denkweisen und Fehler von Lernenden in diesem Gebiet 

b. PS Didaktik der Mathematik 1 

Erstellen fach- und zielgruppengerechter Lernsequenzen zu zentralen The-

men der Algebra; selbstständiges Studium, kritische Präsentation und Dis-

kussion ausgewählter Texten; schriftliche Ausarbeitung 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie haben ein Grundverständnis für die Konzepte der Didaktik der 

Mathematik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

14 Pflichtmodul: Didaktik der Mathematik 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Didaktik der Mathematik 2 

Strukturierung von Mathematikunterricht; Arbeiten mit Binnendifferenzie-

rung; forschungs- und problemorientierter Mathematikunterricht; Einsatz 

moderner Technologie; Methoden im Mathematikunterricht; Leistungsdi-

agnostik (Analyse von Schülerleistungen, Defizitanalyse und Begabungsdi-

agnostik); Prozess- und Ergebnisdiagnostik; Umgang mit Fehlern; aktuelle 

Themen der Didaktik der Mathematik; ausgewählte Themen der Didaktik 

der Analysis, Geometrie und Stochastik; typische Denkweisen und Fehler 

von Lernenden in diesen Gebieten 

2 3 

b. PS Didaktik der Mathematik 2 

Erstellen fach- und zielgruppengerechter Lernsequenzen zu zentralen The-

men der Analysis, Geometrie und Stochastik; Reflexion von Lernprozessen 

und Strategien; Übung im wissenschaftlichen Argumentieren, im Präsentie-

ren mathematischer Inhalte und im schriftlichen Ausarbeiten von Unter-

richtsentwürfen 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen die Inhalte der Vorlesung und kön-

nen diese wiedergeben und anwenden. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte 

selbstständig zu erarbeiten. Sie haben ein vertieftes Verständnis für die Konzepte der Didaktik 

der Mathematik. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

15 Pflichtmodul: Fachdidaktisches Seminar SSt 
ECTS-

AP 

 SE Fachdidaktisches Seminar 

Selbstständige Aufbereitung ausgewählter mathematischer Inhalte für den 

Schulunterricht, Erstellung und Evaluierung von Lernmaterialien, fachdi-

daktische Planung einer Unterrichtssequenz 

3 5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 
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Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, ausgewählte mathematische 

Inhalte für den Schulunterricht aufzubereiten und situationsgerecht zu vermitteln. Dabei setzen 

sie insbesondere fachdidaktische Konzepte um. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 2, 3, 6 und 13 

 

16 Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Selbstständige Unterrichtstätigkeit, Unterrichtshospitationen, Evaluierung 

ausgewählter Unterrichtsmethoden, Reflexion 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, ausgewählte mathematische 

Inhalte für den Schulunterricht aufzubereiten und diese im Schulunterricht situationsgerecht zu 

vermitteln. Dabei setzen sie insbesondere fachdidaktische Konzepte um. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 1, 2, 3, 6 und 13 
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Abschnitt 16: Unterrichtsfach Physik 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Ziel des Lehramtsstudiums Sekundarstufe mit Unterrichtsfach Physik ist es, den Absolventinnen und 

Absolventen jene fachlichen und fachdidaktischen Qualifikationen und Kompetenzen zu vermitteln, die 

sie befähigen, das erworbene Wissen an Schülerinnen und Schüler fachlich kompetent weiterzugeben 

und gleichzeitig bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse an physikalischen Vorgängen in Natur 

und Technik zu wecken. Im Besonderen sollen die Absolventinnen und Absolventen durch das Studium 

 in allen zentralen Teilgebieten der Physik (vor allem aber in den für die verschiedenen Schultypen 

der Sekundarstufe lehrplanrelevanten Teilgebieten) über ein fundiertes Fachwissen verfügen, wobei 

es nicht auf die Zahl der bekannten Fakten, sondern vor allem auf den breiten Überblick, das Ver-

ständnis, die Zusammenschau und das Brückenschlagen zu anderen Wissensgebieten ankommt. 

 befähigt werden, physikalische Inhalte (auch jene in fachverwandten Gebieten, in denen physikali-

sche Grundkenntnisse zu einem vertieften Verständnis führen) schülergerecht aufzuarbeiten. Diese 

Fertigkeit soll es den Absolventinnen und Absolventen ermöglichen, aktuelle Forschungsergebnisse 

der Naturwissenschaften in den Unterricht einzubauen. 

 von der Notwendigkeit zum eigenständigen Wissenserwerb und zur Weiterbildung im Sinne lebens-

langen Lernens (im Unterrichtsfach und in der Fachdidaktik) überzeugt und dazu befähigt werden. 

Dadurch sollen sie im Laufe Ihres Berufslebens den neuen Entwicklungen in Fach und Fachdidaktik 

folgen können und ihren Unterricht selbstständig modernisieren, anpassen und weiterentwickeln.  

 befähigt werden, die „Methode (Denkweise) der Physik“ schülergerecht herauszuarbeiten, die darin 

besteht, komplexe Situationen mithilfe von einfachen Modellen zu verstehen, ohne dass dabei die 

wesentlichen Züge des Vorganges verloren gehen. Sie sollen befähigt werden, diese Methode zur 

Gewinnung von Erkenntnissen als ganz allgemein anwendbare, sehr erfolgreiche Methode eines 

rationalen „Herangehens an die Welt“ zu präsentieren, um so die Schülerinnen und Schüler zu er-

mutigen, sich diese Haltung zu eigen zu machen und damit zu kritisch denkenden Staatsbürgerinnen 

und Staatsbürgern zu werden. 

 befähigt werden, die Schülerinnen und Schüler behutsam und altersgemäß an die Tatsache heranzu-

führen, dass sich die Physik ihre Modelle aus „mathematischen Bausteinen“ zusammenstellt. 

Gleichzeitig soll die Fertigkeit herangebildet werden, die im Unterricht besprochenen physikali-

schen Inhalte ständig an die Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler anzubinden und über eine 

Vielfalt von interessanten Experimenten im Klassenzimmer eindrucksvoll zu illustrieren. 

 befähigt werden, die Vorteile, aber auch die Gefahren und Risiken der technischen Nutzung von 

physikalischen Erkenntnissen sowie die damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die Ge-

sellschaft aufzuzeigen und sich kritisch mit diesen auseinanderzusetzen. 

 grundlegende Kenntnisse in der Fachdidaktik Physik vermittelt bekommen sowie sich mit moderner 

Forschungsliteratur in diesem Gebiet beschäftigt haben. Sie sollen auch befähigt werden, neue Er-

gebnisse der fachdidaktischen Forschung im eigenen Unterricht anzuwenden und in die Gestaltung 

des Unterrichts einfließen zu lassen. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. Proseminare (PS): 30 

2. Seminare (SE): 15 

3. Praktika (PR): 8–15 (Grundpraktikum 8, Fachpraktikum 14, Schulversuchspraktikum 15) 

4. Vorlesungen mit Übungen (VU): 30 

5. Studienorientierungslehrveranstaltung (SL): 30 
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§ 3 Pflichtmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Vorbereitungskurs Mathematik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Vorbereitungskurs Mathematik 

Einführung in die Grundlagen der Elementarmathematik; Vektorrechnung; 

Differentialrechnung; skalare und vektorielle Felder; Grundelemente der 

Vektoranalysis; einfache Differentialgleichungen; komplexe Zahlen;  

Taylorentwicklung 

1 1 

b. PS Vorbereitungskurs Mathematik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung 
1 1,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können die Grundlagen der Elementarmathematik be-

schreiben und erläutern. Sie sind in der Lage, ihr Wissen für das Lösen von mathematischen 

Problemen anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. 
Pflichtmodul: Mathematische Methoden der Physik für Lehramtsstu-

dierende 
SSt 

ECTS-

AP 

a. VO Mathematische Methoden der Physik für Lehramtsstudierende 

Einführung in relevante mathematische Konzepte und Methoden: 

Funktionen, Vektoren, Matrizen, Eigenwertprobleme; Koordinatensysteme, 

krummlinige Koordinaten, Differential- und Integralrechnung in einer und 

mehreren Variablen, Fourierreihen und Fourierintegrale, Vektoranalysis, ge-

wöhnliche und partielle Differentialgleichungen, Elemente der Wahrschein-

lichkeitsrechnung, Nutzung mathematischer Werkzeuge für die Physik 

3 4,5 

b. PS Mathematische Methoden der Physik für Lehramtsstudierende 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren mathematischer In-

halte und deren Anwendung auf physikalische Probleme 

2 3 

 Summe 5 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, einfache mathematische Methoden der 

Physik zu beschreiben und auf Probleme in der Physik anzuwenden. Sie sind auch in der Lage, 

sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Physik Ia: Mechanik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Physik Ia: Mechanik 

Mechanik des Massenpunkts und der starren Körper; Schwingungen 
2 3 
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b. SL Physik Ia: Mechanik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren physikalischer In-

halte; selbstständige Beschäftigung mit ausgewählten Beispielen aus dem 

Fachgebiet 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die Grundlagen der Mechanik zu be-

schreiben und können deren zugehörige Konzepte erläutern. Sie sind in der Lage, ihr Wissen zu 

übertragen und Probleme der Mechanik zu lösen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Physik Ib: Mechanik und Wärmelehre SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Physik Ib: Mechanik und Wärmelehre 

Wellen; deformierbare Körper und Flüssigkeiten; Thermodynamik; Grund-

elemente der statistischen Mechanik 

2 3 

b. PS Physik Ib: Mechanik und Wärmelehre 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren physikalischer In-

halte; selbstständige Beschäftigung mit ausgewählten Beispielen aus dem 

Fachgebiet 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die Grundlagen der klassischen Physik 

(Mechanik und Wärmelehre) zu beschreiben und können deren zugehörige Konzepte erläutern. 

Sie sind in der Lage, ihr Wissen zu übertragen und Probleme der Mechanik und Wärmelehre zu 

lösen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Pflichtmodul: Physik II: Elektromagnetismus und Optik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Physik II: Elektromagnetismus und Optik 

Maxwellʼsche Gleichungen mit Anwendungen in Elektrostatik,  

Magnetostatik und Elektrodynamik; Wellenausbreitung und Interferenz; 

Beugungsgitter und Interferometer; Optik in isotropen und anisotropen Me-

dien; (Laser-)Strahlausbreitung, Strahlenoptik 

5 7 

b. PS Physik II: Elektromagnetismus und Optik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren physikalischer In-

halte; selbstständige Beschäftigung mit ausgewählten Beispielen aus dem 

Fachgebiet 

2 3 

 Summe 7 10 

 Lernziel des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die Grundlagen des Elektromagnetismus 

und der Optik zu beschreiben und können deren zugehörige Konzepte erläutern. Sie sind in der 

Lage, ihr Wissen zu übertragen und Probleme des Elektromagnetismus und der Optik zu lösen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6. Pflichtmodul: Physik der Materie SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Atom- und Quantenphysik 

Experimentelle und Theoretische Grundlagen der Quantentheorie:  

wichtige Experimente, begriffliche Grundlagen, quantenmechanische Zu-

stände und Präparation, Messprozess, Observablen; diskrete Quantenme-

chanik: Qubits & Spin, Quantenkryptographie und Quantencomputer, Bell-

sche Ungleichung;  

Wellenmechanik:  

Wellenfunktionen, Hilbertraum, Schrödingergleichung und ausgewählte 

Lösungen (Potentialtopf, harmonischer Oszillator, Wasserstoffatom), 

Atomstruktur und Atomspektren; Heisenbergsche Unbestimmtheitsrela-

tion; Vermittlung der notwendigen mathematischen Grundlagen 

3 3,5 

b. PS Atom- und Quantenphysik 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte der Vorlesung; Übung im 

wissenschaftlichen Argumentieren und im Präsentieren physikalischer In-

halte und deren Präsentation im Schulunterricht 

2 3 

c. VO Aufbau der Materie 

Atommodelle, Streuexperimente, Konzept des Wirkungsquerschnitts, Ent-

deckung und Aufbau des Atomkerns, Masse und Bindungsenergie der 

Kerne, Radioaktivität und radioaktive Strahlen, Atombombe, Strahlen-

schutz; 

Teilchenkonzepte im Überblick, Teilchenzoo der Hadronen, Ordnung im 

Teilchenzoo, Teilchenzerfälle, Konzept der invarianten Masse, Standard-

modell der Teilchenphysik, moderne Hochenergiephysikexperimente 

2 2 

d. PS Aufbau der Materie 

Vertiefung des Inhalts der Vorlesung anhand der Bearbeitung von Übungs-

beispielen; Vorbereitung ausgewählter Themen für den Einsatz im Schul-

unterricht anhand von Kurzreferaten 

1 1,5 

 Summe 8 10 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können Aufbau und Struktur der Materie als eine Grund-

lage der Physik beschreiben und erklären und sind in der Lage, sich ähnliche Inhalte selbstständig 

zu erarbeiten. Sie können die Grundlagen der Teilchen-, Kern-, Atom- und Quantenphysik ge-

neralisieren und sind in der Lage, diese für das Lösen von Problemen anzuwenden und in der 

Schule zu präsentieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Grundpraktikum SSt 
ECTS-

AP 



– 171 – 

 PR Grundpraktikum 1 

Protokollführung, Messen, Messfehler, Datenauswertung und Datendarstel-

lung für physikalische Versuche. Experimente aus Mechanik, Wärmelehre, 

und Elektromagnetismus 

4 7,5 

 Summe 4 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können die experimentell orientierte Arbeitsweise der 

Physik demonstrieren und sind in der Lage, grundlegende Versuche der klassischen Physik zu 

den Themen Mechanik, Wärmelehre und Elektromagnetismus selbstständig durchzuführen, 

auszuwerten, zu protokollieren und zu präsentieren. Sie verfügen über die Kompetenz, struk-

turiert, verlässlich und erfolgreich im Team zu arbeiten. 

 Anmeldevoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 4 und 5 

 

8. Pflichtmodul: Alltagsrelevante und historische Aspekte der Physik SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Physik im Kontext 

Physik in interessanten Kontexten anwenden und analysieren, und die Be-

deutung der Physik im Alltag veranschaulichen; 

Physik und Sport, Physik in Alltag und Umwelt; Physik in der Technik mit 

besonderer Bezugnahme auf Festkörper- und Halbleiterphysik 

2 2,5 

b. VO Geschichte der Physik 

Historische Entwicklung physikalischer Begriffe, Vorstellungen und Ge-

setze; Weltbilder und Paradigmenwechsel; wichtige Physiker/innen und Er-

kenntnisschritte; gesellschaftliche und ethische Aspekte, wissenschaftsthe-

oretische Aspekte, Nature of Science 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können die Rolle der Physik auch im historischen Kon-

text für unterschiedliche Vorgänge in Natur und Technik erkennen und anhand ausgewählter 

Beispiele veranschaulichen. Sie sind in der Lage, sich ähnliche Inhalte selbst zu erarbeiten und 

diese auch in der Schule zu vermitteln. Sie können den Unterricht durch entsprechende Bei-

spiele bereichern bzw. diesen dementsprechend gestalten.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

9. Pflichtmodul: Astronomie und Astrophysik SSt 
ECTS-

AP 

 VU Astronomie und Astrophysik 

Astronomie: Orientierung am Himmel, der Lauf der Himmelsobjekte an der 

Sphäre, Kalendersysteme, Astronavigation, Astronomie im Alltag  

Astrophysik: Urknalltheorie, die Entstehung von Planetensystemen, 

Exoplaneten, Physik der Sterne und der interstellaren Materie, der Materie-

kreislauf in der Milchstraße, Galaxien und Galaxienhaufen, Gravitationslin-

sen, dunkle Materie, die Entfernungsleiter, astronomische Messmethoden 

Diskussion, Vertiefung und Einübung der Inhalte; Übung im wissenschaft-

lichen Argumentieren und im Präsentieren astrophysikalischer und astrono-

mischer Inhalte; selbstständige Beschäftigung mit ausgewählten Beispielen 

aus dem Fachgebiet 

2 2,5 
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 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen verstehen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und den 

heutigen Zustand und die Entwicklung des Kosmos sowie die Wechselwirkung seiner Bestand-

teile im Überblick. Sie haben grundlegende Konzepte und Denkweisen der Astronomie und 

Astrophysik erlernt und ein Basisverständnis für astronomische und astrophysikalische Metho-

den entwickelt. Zusätzlich haben sie astronomische Himmelsphänomene verstehen gelernt. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Theoretische Physik 1 für Lehramtsstudierende SSt 
ECTS-

AP 

 VU Theoretische Physik 1 für Lehramtsstudierende: Mechanik 

Diskussion der logischen Strukturen der Physik anhand der klassischen Me-

chanik; Newtonʼsche Axiome, Newtonʼsche Mechanik von Systemen von 

Massenpunkten, Bewegungsgleichungen und deren Lösung, Bezugssys-

teme, Galileitransformation, Keplerproblem, harmonischer Oszillator, Lag-

rangeformalismus, Symmetrien und Erhaltungsgrößen, starrer Körper; Ele-

mente der speziellen Relativitätstheorie; 

Vermittlung der notwendigen mathematischen Werkzeuge; Diskussion, 

Vertiefung und Einübung der Inhalte durch eigenständiges Lösen von Bei-

spielen; Übung im wissenschaftlichen Argumentieren,  im Präsentieren phy-

sikalischer Inhalte und in deren Vermittlung im Schulunterricht 

4 5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können die Mechanik als eine Grundlage der theoreti-

schen Physik beschreiben und erklären und sind in der Lage, sich ähnliche Inhalte selbstständig 

zu erarbeiten. Sie können die Grundlagen der theoretischen Mechanik generalisieren und sind 

in der Lage, diese für das Lösen von Problemen anzuwenden sowie in der Schule zu vermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

11. Pflichtmodul: Theoretische Physik 2 für Lehramtsstudierende SSt 
ECTS-

AP 

 VU Theoretische Physik 2 für Lehramtsstudierende: Elektrodynamik 

Diskussion der logischen Strukturen der Physik anhand der klassischen 

Elektrodynamik; Maxwell-Gleichungen im Vakuum; Randwertprobleme 

der Elektro- und Magnetostatik; Elektrodynamik in Medien; Dipolstrah-

lung, Strahlung bewegter Punktladungen; Zusammenhang mit der Optik; 

Lorentz-Transformation und Minkowski Raum; 

Vermittlung der notwendigen mathematischen Werkzeuge; Diskussion, 

Vertiefung und Einübung der Inhalte durch eigenständiges Lösen von Bei-

spielen; Übung im wissenschaftlichen Argumentieren,  im Präsentieren phy-

sikalischer Inhalte und in deren Vermittlung im Schulunterricht 

4 5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können die Elektrodynamik als eine Grundlage der the-

oretischen Physik beschreiben und erklären und sind in der Lage, sich ähnliche Inhalte selbst-

ständig zu erarbeiten. Sie können die Grundlagen der theoretischen Elektrodynamik generali-

sieren und sind in der Lage, diese für das Lösen von Problemen anzuwenden. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

12. Pflichtmodul: Fachpraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung von Physikunterricht unter 

Berücksichtigung des rückwärtigen Lerndesigns in Bezug zum Fachlehr-

plan und der Heterogenität von Lerngruppen; Einsatz von verschiedenen 

Methoden und verschiedenen Sozialformen, insbesondere hinsichtlich Indi-

vidualisierung und Kompetenzorientierung des Unterrichts; Strategien zur 

Klassenführung und zur Organisation von lernenden Gruppen, insbesondere 

bei Schülerversuchen; Reflexion des Unterrichts bezüglich Lehren und Ler-

nen; Entwicklung, Bewertung und Einsatz von Diagnoseinstrumenten zur 

Leistungsfeststellung; 

das Fachpraktikum wird in enger Vernetzung fachlich und didaktisch be-

gleitet. 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben nach vorgegebenen Zielen mit Unterstützung von 

Mentorinnen und Mentoren Unterrichtseinheiten aus Physik geplant, diese in der Praxis umge-

setzt und den Unterricht reflektiert. Sie haben verschiedene Methoden und Sozialformen geübt 

und erworben und unterschiedliche Medien situationsgemäß eingesetzt. Sie haben unterschied-

liche Zugänge zum rückwärtigen Lerndesign erprobt, die Heterogenität der Lerngruppe wahr-

genommen und adäquate Unterrichtsmethoden erprobt. Im Rahmen der Reflexion ihres Unter-

richtes haben sie verschiedene Feedbackinstrumente eingesetzt. Sie haben erste Erfahrungen 

mit lernförderlicher Leistungsrückmeldung, -feststellung und -bewertung gesammelt. 

 Anmeldevoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 7, 13 und 15 

 

13. Pflichtmodul: Fachdidaktik 1 SSt 
ECTS

-AP 

a. VO Grundlagen der Fachdidaktik 

Grundlegende Aspekte der Fachdidaktik: Konzepte des Physikunterrichts 

(genetisches Lehren und Lernen; Lehrgangsorientierung, Handlungsorien-

tierung; Projektorientierung, Kontextorientierung; Inquiry-based-Learning 

etc.); vorherrschende Unterrichtsskripte; Ziele und Legitimation des Phy-

sikunterrichtes; gesellschaftliche Bedeutung von physikalischer (Grund-) 

Bildung; Kompetenzmodelle und Bildungsstandards; Sprache und Physik-

unterricht; Lehrpläne 

2 2,5 

b. SE Fachdidaktische Methoden und deren Umsetzung 

Methodenvielfalt im Physikunterricht, insbesondere Planung und Durch-

führung von Experimenten; Methodenauswahl unter dem Gesichtspunkt 

von Kompetenzentwicklung; Methoden unter besonderer Berücksichtigung 

von Heterogenität, Differenzierung und Individualisierung; Leistungsfest-

stellung, -diagnose und -rückmeldung im Physikunterricht 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können Merkmale verschiedener Unterrichtskonzepte 

nennen, deren Umsetzung im Unterricht reflektieren, grundlegende Ziele und Inhalte des Phy-

sikunterrichts benennen und die Bedeutung der Physik (des Physikunterrichtes) für gesell-
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schaftliche und technische Entwicklungen darlegen. Sie kennen vorherrschende Unterrichts-

skripte und deren empirisch erforschte Defizite der Gestaltung von Physikunterricht. Sie kön-

nen kompetenzorientierte Aufgabenstellungen in die Systematik der Bildungsstandards einord-

nen. 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen wichtige Unterrichtsmethoden, Darstellungsfor-

men und Formen der Gesprächsführung im Physikunterricht. Sie können Methoden auswählen, 

die eine Kompetenzentwicklung fördern und dabei Aspekte der Individualisierung und Diffe-

renzierung für heterogene Lerngruppen beachten. Sie kennen die zentrale Funktion von Expe-

rimenten und Lernaufgaben im Unterricht und entwickeln kompetenzbezogene Aufgaben. Sie 

können lernförderliche Diagnose- und Rückmeldeverfahren entwickeln und verschiedene For-

men der Leistungsfeststellung und -beurteilung nutzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

14. Pflichtmodul: Fachdidaktik 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Präkonzepte und Modelle im Physikunterricht 

Schülerinnen- und Schülervorstellungen; Erhebung von Schülervorstellun-

gen; Modellbildung und Modelle in der Physik; gegenständliche, bildhafte 

und mathematische Modelle; fächerübergreifender und projektorientierter 

Physikunterricht; geschlechtersensibler Physikunterricht 

2 2,5 

b. SE Entwicklung, Planung und Reflexion von Physikunterricht 

Planung und Vorbereitung von Physikunterricht unter Berücksichtigung des 

rückwärtigen Lerndesigns; Sachanalyse; Bedingungsanalyse; didaktische 

Analyse; methodische Planung; Materialquellen für den Physikunterricht; 

Standardsituationen im Physikunterricht (Zusammenfassen, Festigung, Ar-

beitsanweisungen, Gruppenarbeit einleiten, Experimente planen, durchfüh-

ren und auswerten, Umgang mit „Fehlern“ etc.); Reflexion von Physikun-

terricht und Schlussfolgerungen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können Unterrichtseinheiten unter Berücksichtigung von 

Kernideen und langfristiger Ziele planen und gestalten. Dabei sind sie in der Lage, passende 

Unterrichtsmethoden auf Basis einer didaktischen Analyse insbesondere im Hinblick auf Dif-

ferenzierung im Unterricht auszuwählen. Sie können das eigene unterrichtliche Handeln bei 

der Gegenüberstellung von Planungen und Zielen zu Unterrichtsverläufen und Lernwirkungen 

analysieren und reflektieren und für zukünftigen Unterricht alternative Handlungsweisen ent-

wickeln. Sie kennen und berücksichtigen relevante Sicherheitsmaßnahmen. 

Die Absolventinnen und Absolventen können begriffsbezogene und übergreifende Schülervor-

stellungen sowie Lernschwierigkeiten benennen und diese diagnostizieren. Sie erkennen Ver-

ständnisschwierigkeiten und Fehlvorstellungen der Lernenden und können angemessen darauf 

reagieren. Zudem verfügen sie über Handlungsoptionen, um im Physikunterricht angemessen 

auf Fehlvorstellungen und daraus resultierende Lernschwierigkeiten reagieren zu können. Sie 

haben physikalische Sachverhalte unter Berücksichtigung bekannter Fehlvorstellungen und he-

terogener Lernvoraussetzungen erarbeitet.  

Die Absolventinnen und Absolventen kennen gängige gegenständliche und ikonische Modelle, 

können deren zielgerichteten Einsatz im Unterricht planen und ermöglichen damit den Schüle-

rinnen und Schülern die Denkweise der Physik kennenzulernen. Dabei können sie deren Gren-

zen erkennen und vermitteln und sind sich bewusst, dass bei Schülerinnen und Schülern die 

Verwechslung zwischen Modell und Wirklichkeit zu Missverständnissen und Lernschwierig-

keiten führen kann. Sie können Maßnahmen setzen, um diesen Schwierigkeiten entgegen zu 

wirken. 

Die Absolventinnen und Absolventen haben die Möglichkeiten von fächerübergreifendem 

bzw. projektorientiertem Unterricht an ausgewählten Beispielen kennen gelernt, können 
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exemplarisch ausgewählte Beispiele planen und diese umsetzen. Sie können Maßnahmen zur 

Förderung von Mädchen und Jungen im Physikunterricht umsetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

15. Pflichtmodul: Schulversuchspraktikum SSt 
ECTS-

AP 

 PR Schulversuchspraktikum  

Funktionen, Zielsetzung und didaktisches Potenzial von Demonstrationsex-

perimenten und Schülerinnen- und Schülerexperimenten und Freihandexpe-

rimenten; Durchführung von im Schulalltag relevanten Experimenten in 

Form eines Praktikums; sicherer Umgang und Handhabung von gängigen 

Experimentiermaterialien; Durchführung von Demonstrationsexperimen-

ten, Freihand- und Schülerinnen- und Schülerversuchen mit schulgemäßen 

Geräten und Gegenständen aus dem Alltag und deren fachliche und didak-

tische Vor- und Nachbereitung; die Auswahl der Versuche orientiert sich 

am Lehrplan und an den in Schulen zur Verfügung stehenden Geräten. 

5 5 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen Kategorien von Experimenten, ihre Funktionen 

im Physikunterricht sowie ihr jeweiliges didaktisches Potenzial und sie erkennen damit die 

zentrale Stellung des Experiments im Physikunterricht. Sie kennen schulübliche Experimente 

verschiedener Themengebiete des Physikunterrichts und die in Schulen vorhandenen Versuchs-

materialien. Sie können Demonstrations-, Schüler- und Freihandexperimente ziel- und schüle-

rinnen- und schülerorientiert auswählen und diese sicher durchführen. Sie können Experimente 

planen, vorbereiten, durchführen und gezielt einsetzen. Neben den praktischen Fähigkeiten 

kennen sie auch den fachlichen und didaktischen Hintergrund der verschiedenen Demonstrati-

onsexperimente, Freihand- und Schülerversuche. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

16. Pflichtmodul: Fachdidaktikseminar SSt 
ECTS-

AP 

 SE Fachdidaktikseminar: Sekundarstufe 1 

didaktische Reduktion ausgewählter Inhalte auf angemessenes fachliches 

Niveau der Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Themenbereichen 

aus den Lehrplänen, vorwiegend aus dem Lehrplan der Sekundarstufe 1; 

Sachanalyse und Elementarisierung; Schulbücher, Lehr-Lern-Software und 

andere Fachmedien; Methoden-Baukasten für den Physikunterricht; die 

Themenauswahl erfolgt mit Bezug zum Lehrplan sowie zur Erlebnis- und 

Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler. 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können komplexe und abstrakte physikalische Sachver-

halte altersgerecht elementarisieren und versprachlichen. Dabei können sie das methodische 

Vorgehen begründen und dieses den Inhalten und der jeweiligen Lerngruppe anpassen, wobei 

die Diversität der Lerngruppe (Lernbeeinträchtigung, Genderspezifika, Interkulturalität, sozio-

ökonomischer Hintergrund) berücksichtigt wird. Sie können komplexe Sachverhalte auf das 

Wesentliche reduziert und für die Lernenden überschaubar und begreifbar machen. Sie können 

themenbezogene Fachmedien (Unterrichtsmaterialien, Präsentationsmedien, Lehr-Lern-Soft-

ware, Schulbücher, Internet) im Unterricht gezielt einsetzen und die Quellen auch für die Vor-

bereitung nutzen. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

17. Pflichtmodul: Bachelorarbeit  SSt 
ECTS-

AP 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 

Einführung in die Methoden der wissenschaftlichen Arbeit; vertiefte Ausei-

nandersetzung in Form eines Seminars und einer Bachelorarbeit mit einem 

fachlichen oder fachdidaktischen Thema mit Bezug zum Schulunterricht; 

im Rahmen des Seminars ist eine Bachelorarbeit zu verfassen, dieser sind 6 

(von insgesamt 7,5) ECTS-AP zugeordnet. 

2 1,5 + 6 

 Summe 2 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können einen professionellen und methodisch korrekten 

Zugang zu einem Teilgebiet der Physik demonstrieren, und schriftlich und mündlich in einer 

gut verständlichen Form illustrieren. Sie können Informationen, Ideen, Probleme und Lösun-

gen sowohl an Expertinnen und Experten als auch an Laien vermitteln. Sie haben Lernstrate-

gien entwickelt, die sie benötigen, um ihre Studien resultatorientiert in einem vorgegebenen 

Zeitrahmen mit einem Höchstmaß an Autonomie fortzusetzen. Sie besitzen ein Verständnis 

eines Teilgebietes der Physik in einem Umfang, welches ihnen die Möglichkeit bietet, kreativ 

und innovativ Ideen zu entwickeln und anzuwenden. Sie sind in der Lage, die entsprechenden 

Inhalte schülerinnen- und schülergerecht aufzubereiten und diese verständlich und unter Be-

rücksichtigung moderner didaktischer Aspekte zu vermitteln. 

 Anmeldevoraussetzung/en: positiv absolvierte Lehrveranstaltungen im Umfang von 65 

ECTS-AP aus den Pflichtmodulen 1 – 16 und 18 

 

18. Pflichtmodul: Interdisziplinäre Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

 Es können Lehrveranstaltungen aus den Curricula der an der Universität In-

nsbruck eingerichteten Bachelor- und Diplomstudien im Ausmaß von 

5 ECTS-AP frei gewählt werden, nicht jedoch aus dem anderen Unterrichts-

fach. Empfohlen werden Lehrveranstaltungen aus Naturwissenschaft und 

Technik, Wissenschaftsethik sowie zu genderspezifischen Aspekten, inklu-

siver Pädagogik, Mehrsprachigkeit, Medienpädagogik etc. 

 5 

 Summe  5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben zusätzliche und vertiefende Kompetenzen erwor-

ben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvo-

raussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 17: Unterrichtsfach Russisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Die Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums mit dem Unterrichtsfach Russisch sehen 

eine über das Studium hinausgehende Beschäftigung mit russischsprachigen Zieländern und den dort 

lebenden Menschen und insbesondere Aufenthalte in den jeweiligen Zielländern als eine lebenslange, 

berufsbegleitende Aufgabe. 

(1) Ziele  

1. Das Lehramtsstudium mit einer lebenden Fremdsprache als Unterrichtsfach ist eine wissen-

schaftlich fundierte Berufsvorbereitung. Es berücksichtigt die aktuellen Lehrpläne der Sekun-

darstufe und die gesetzlichen Grundlagen, wie Schulunterrichts- und Schulorganisationsge-

setz, Leistungsbeurteilungsverordnung und Prüfungsordnung sowie die Reife- und Diplom-

prüfungsverordnung. Absolventinnen und Absolventen können kompetent, flexibel und si-

cher in ihrem Beruf agieren. Sie sind zu einem konstruktiven und kritischen Umgang mit 

ihrem fundierten Fachwissen in der Lage und haben praxisbezogene Fertigkeiten erworben. 

Darüber hinaus verfügen sie über interkulturelle Kompetenzen, kritische Reflexionsfähigkeit 

und ebensolches Textverständnis, ein breites Methodenrepertoire, Flexibilität, Koordina-

tions- und Motivationsfähigkeit. Sie sind in der Lage, Lernprozesse im Fremdsprachenunter-

richt kompetent und kreativ zu gestalten und üben dabei eine leitende, beratende und beurtei-

lende Rolle aus. Die Absolventinnen und Absolventen können ihre während des Studiums 

erworbenen Kompetenzen so anwenden, dass sie die Lernenden in die Lage versetzen, sich 

in der Fremdsprache situationsadäquat, altersgemäß und der jeweiligen Leistungsstufe ent-

sprechend (erste, zweite, dritte lebende Fremdsprache, Wahlpflichtfach, schulautonomer 

Pflichtgegenstand, unverbindliche Übung etc.) auszudrücken.  

2. Die primäre fachliche Qualifikation der Fremdsprachenlehrenden besteht in der Vermittlung 

der jeweiligen Fremdsprache. Dies impliziert einen souveränen Umgang mit der zu unterrich-

tenden Sprache in ihrer mündlichen und schriftlichen Ausprägung in jeweils situations- und 

altersadäquater Form.  

3. Aus der linguistischen Ausbildung beziehen die künftigen Lehrerinnen und Lehrer die Ein-

sicht in Funktionen und Funktionieren der Sprache als theoretischen Hintergrund, vor dem 

sie ihren Unterricht in einer dem Gegenstand adäquaten Weise planen und durchführen kön-

nen bzw. der ihnen hilft, Unterrichtsbehelfe und Methoden auf ihre fachliche Richtigkeit hin 

zu beurteilen und je nach situationsspezifischer Angemessenheit zu wählen. 

4. Als Ergebnis der literaturwissenschaftlichen und textanalytischen Ausbildung sind die Ab-

solventinnen und Absolventen kompetent, die in den Lehrplänen festgelegten Bildungs- und 

Lehraufgaben adäquat zu erfüllen. Dies schließt sowohl Kenntnisse über die niveaugerechte 

Auswahl von literarischen und anderen Texten für den Unterricht ein als auch die Kompetenz, 

Lektürestrategien und Analysemethoden in angemessener Weise an die Schülerinnen und 

Schüler weiterzugeben. 

5. Vor dem Hintergrund ihrer kulturwissenschaftlichen Ausbildung ist es den Absolventinnen 

und Absolventen möglich, den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Zielsprachenländer zu vermitteln. 

(2) Kompetenzen 

1. Sprachbeherrschung 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über angemessene produktive und rezeptive 

Kompetenzen in der gewählten Sprache. Dies bedeutet im Einzelnen: 

 situationsangepasste Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit, 

 mündliche Sprachkompetenz in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Rol-

len (monologisch und interaktiv),  

 entwickeltes Hörverständnis, das auch das Erkennen (regionaler, sozialer und) stilisti-

scher Varianten umfasst, 

 Lesekompetenz: verschiedene Textsorten können – je nach Niveaustufe – in adäquater 

Geschwindigkeit gelesen und verstanden werden, 

 schriftliche Sprachkompetenz im Bereich verschiedener Textsorten,  
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 in Wortschatz und Idiomatik eine breite Fächerung, die die Teilnahme an der Kommuni-

kation in möglichst weiten Inhaltsbereichen umfasst; grammatisch korrekter Sprachge-

brauch; eine phonetisch korrekte Aussprache, die sich an den Normen der Standardspra-

che orientiert, 

 Sprachmittlung: in kontrastiver Weise werden die verschiedenen Ausdrucksmöglichkei-

ten und Strukturdifferenzen zwischen Muttersprache und Fremdsprache erkannt, 

 fachsprachliche Kompetenzen für den Unterricht an berufsbildenden höheren Schulen,  

 Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über die genannten sprachlichen Kompe-

tenzen nicht nur in Hinblick auf ihre eigene Sprachverwendung, sondern setzen sie auch 

für die lehrende Weitergabe, Korrektur und Bewertung ein. 

2. Sprachwissenschaft und Sprachreflexion 

Im Kompetenzbereich Sprachwissenschaft und Sprachreflexion durchdringen die Absolven-

tinnen und Absolventen das in der Sprachbeherrschung erworbene Wissen theoretisch und 

erwerben ein über die produktive Sprachkompetenz hinausgehendes Verständnis von Sprache 

im Allgemeinen und der gewählten Sprache im Besonderen. Dies umfasst folgende Bereiche: 

 deskriptive, synchrone Sprachwissenschaft: Sie beherrschen Grundlagen in den Berei-

chen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Lexikologie und Lexikografie, 

 Sprache in ihrer pragmatischen sowie (sozialen, regionalen und) stilistischen Differen-

ziertheit und Grundlagen der historischen Entwicklung der jeweiligen Sprache, 

 Theorien der Spracherwerbsforschung, insbesondere für den schulischen Kontext. 

3. Literaturwissenschaft und Textanalyse 

Der Kompetenzbereich Literaturwissenschaft erschließt unterschiedliche Zugänge zu Texten 

im Allgemeinen und künstlerischen Texten im Besonderen und befähigt dazu, diese in ihrer 

Komplexität und unter Berücksichtigung des jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und 

politischen Kontextes zu analysieren. Dabei ist ein erweiterter Textbegriff anzuwenden, der 

neben literarischen, publizistischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten auch an-

dere künstlerische Ausdrucksformen mit einschließen kann. Die in der Literaturwissenschaft 

gleichwohl zentrale Analyse künstlerischer Texte bildet eine fundierte Grundlage für den 

Umgang mit Texten allgemein und fördert die kritische Reflexionsfähigkeit. Die 

literaturwissenschaftlichen Kompetenzen umfassen folgende Bereiche: 

 Überblickswissen über Epochen, literarische Gattungen, repräsentative Autorinnen und 

Autoren sowie Werke der jeweiligen Nationalliteratur, 

 Beherrschung literaturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender Methoden 

der Textanalyse und ihre exemplarische Anwendung, 

 Vermittlung und Aufbereitung von Texten im Allgemeinen und künstlerischen Texten im 

Besonderen für den Unterricht.  

4. Kulturwissenschaft und Medienkompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen zu kultur-

raumspezifischen Problemfeldern vertraut, können kulturspezifische Schwerpunktthemen 

theoriegeleitet analysieren, kritisch hinterfragen und in Bezug auf den eigenen kulturellen 

Standpunkt reflektieren. Sie verfügen über ein Verständnis für die mediale Verfasstheit von 

Kultur und über einen sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der 

gesellschaftlichen Kommunikation. Darüber hinaus verstehen sie komplexe kulturelle Zu-

sammenhänge und Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, geistesgeschichtlichen 

und politischen Entwicklungen. Sie sind sich zudem bewusst, dass für ein fundiertes und dif-

ferenziertes Verständnis kultureller Prozesse das Studium nur eine Orientierung geben kann 

und dass es im Interesse der Aktualität ihrer Bereitschaft bedarf, laufend die mediale Bericht-

erstattung in und über das Zielland zu verfolgen.  

5. Fachdidaktische Kompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit dem neuesten Stand der Sprachlehr-, Sprach-

lern- und Sprachtestforschung vertraut und kennen die wesentlichen Ansätze der Spracher-

werbsforschung. Sie verfügen auf dieser Grundlage sowie anhand adäquater Kenntnisse der 

fremdsprachenunterrichtlichen Makromethoden unter Einbeziehung der sprachlichen Fertig-

keiten und linguistischen Kompetenzen über fundierte Kenntnisse in der zielgruppen- und 

altersadäquaten Unterrichtsplanung, -gestaltung und -durchführung und können dafür u. a. 
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kulturwissenschaftliche und landeskundliche Themenbereiche gezielt umsetzen. Absolven-

tinnen und Absolventen sollen ebenso motivationale und psycholinguistische Faktoren des 

Fremdsprachenlernens kennen und für die Unterrichtsgestaltung nutzen können. Dies schließt 

Wissen über Individualisierung und Personalisierung als pädagogische Prinzipien ein und be-

fähigt sie zur Gestaltung differenzierter Aktivitäten und Aufgabenstellungen unter Berück-

sichtigung gruppendynamischer Interaktionen für den Sprachunterricht. Auf der Basis der 

aktuellen Sprachtestforschung können die Absolventinnen und Absolventen 

sprachstandsadäquate Prüfungsformate und Bewertungssysteme für die unterschiedlichen 

sprachlichen Fertigkeiten und linguistischen Kompetenzbereiche erstellen und sind in der 

Lage, sprachdiagnostische Verfahren einzusetzen. Der gezielte Ausbau von Fach- und Bei-

spielwissen der genannten Thematiken führt die Studierenden v. a. anhand von angeleitetem 

„micro-teaching“ zu Handlungswissen heran, das sie im Rahmen des Fachpraktikums in erste 

Handlungsroutinen umwandeln.  

Der Erwerb fachdidaktischer Kompetenzen bleibt nicht nur den einschlägigen Lehrveranstal-

tungen vorbehalten, auch in Fachlehrveranstaltungen werden neben der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themenbereichen fachdidaktische Problemstellun-

gen behandelt. Der Zusammenhang zwischen Fachwissen und Fachdidaktik findet zudem in 

Lehrveranstaltungsprüfungen Berücksichtigung. 

§ 2 Teilungsziffern 

PR Fachpraktikum: 14 

§ 3 Pflicht- und Wahlmodule  

(1) Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach einer weiteren lebenden Fremdsprache (Englisch, 

Französisch, Italienisch, Spanisch) ergeben sich gemeinsame Pflichtlehrveranstaltungen (1.a., 

3.a.) im Umfang von 5 ECTS-AP. Diese sind durch fachdidaktische Lehrveranstaltungen aus dem 

Angebot der Unterrichtsfächer lebender Fremdsprachen in Höhe desselben ECTS-AP-Ausmaßes 

zu kompensieren. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 90 ECTS-AP zu absolvieren: 

A. Fachdidaktik (20 ECTS-AP) 

1. Pflichtmodul: Grundlagen der Fremdsprachendidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunterrichts  

Vorstellen von Grundlagen und Theorien des Lehrens und Lernens von 

Fremdsprachen im schulischen Kontext mit Bezugnahme zu den schulty-

penspezifischen Lehrplänen und dem Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen; Einbindung von der Mehrsprachigkeit und Inter-

kulturalität verpflichteten Ansätzen; Berücksichtigung motivationaler und 

affektiver Faktoren im Fremdsprachenunterricht mit Bezugnahme zu inklu-

siven und diversitätsspezifischen Ansätzen 

2 3 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Russisch zur Einführung in die  

Didaktik des Fremdsprachenunterrichts 

Sprachspezifischer Begleitkurs, der die Inhalte aus der Einführung auf das 

Unterrichtsfach Russisch anwendet und reflektiert sowie in Planungsvor-

gänge für den Unterricht einführt; einbezogen wird die eigene Sprachlern-

biografie der Studierenden als erste Einsicht in Mehrsprachigkeit. 

2 2 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen Grundlagen und Theorien des 

Lehrens und Lernens von Fremdsprachen im schulischen Kontext sowie in den weiteren, oben 

genannten Bereichen. Sie können diese erklären, auf der Basis von Forschungserkenntnissen 
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analysieren und diskutieren sowie im Unterrichtsfach Russisch adressatenspezifisch und alters-

gerecht anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

2. Pflichtmodul: Kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Sprachen lernen/lehren 

Schwerpunkte liegen in der sprachspezifischen Vermittlung und im Wissen 

über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kommunikativer 

Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, grammatische, lexi-

kalische Kompetenz etc.) sowie soziolinguistischer, pragmatischer, mehr-

sprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie Me-

dienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze; 

Aufbereitung der Bereiche für das Unterrichtsfach Russisch und Erprobung 

in Form von „micro-teaching“-Einheiten; wissenschaftlich fundierte Refle-

xion von Problemen der Planung und Durchführung von Unterricht, dessen 

Differenzierung hinsichtlich diverser Faktoren (wie Inklusion etc.) sowie 

das Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten bzw. Alternativen 

2 2 

b. SE Sprachen lernen/lehren 

Vertiefung ausgewählter Theorien des Lehrens und Lernens von Fremd-

sprachen im schulischen Kontext; Schwerpunkte liegen in der Vermittlung 

und im Wissen über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kom-

munikativer Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, gram-

matische, lexikalische Kompetenz etc.), soziolinguistischer, pragmatischer, 

mehrsprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie 

Medienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische sowie 

inklusive und diversitätsspezifische Ansätze; Binnendifferenzierung; Bear-

beitung der genannten Bereiche in Hinblick auf Forschungsmethoden der 

Fremdsprachendidaktik und deren Anwendung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls kennen Theorien des Lehrens und Ler-

nens von Fremdsprachen im schulischen Kontext; sie verfügen über die Kompetenz zur Ein-

bettung mehrsprachigkeitsdidaktischer, inklusiver und diversitätsspezifischer Aspekte in den 

Russischunterricht, können relevante Forschungsmethoden anwenden und ihre erworbenen 

Kompetenzen für die Unterrichtsplanung nutzen, Unterrichtstechniken für das Unterrichtsfach 

Russisch einsetzen und haben erste Handlungsroutinen erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1  

 

3. Pflichtmodul: Evaluation von fremdsprachlichen Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in das Testen und Bewerten im Fremdsprachenunter-

richt 

Vorstellen von Prinzipien, Grundlagen und Theorien des Testens und Be-

wertens von Fremdsprachen; Typen und Arten des Testens und Bewertens 

der sprachlichen Fertigkeiten sowie der linguistischen Kompetenzen im 

Fremdsprachenunterricht; differenzierte und alternative Leistungsbeurtei-

lung (z. B. „Dynamic Testing“) 

2 2 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Russisch zu Testen und Bewerten 2 3 
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Erstellung von Testformaten und -aufgaben zu den produktiven und rezep-

tiven Fertigkeiten sowie zu den linguistischen Kompetenzen im Unter-

richtsfach Russisch (Erstellen von Schularbeiten, schriftlichen und mündli-

chen Überprüfungen etc.); Anwenden unterschiedlicher Bewertungsverfah-

ren; Einblicke in die gesetzliche Basis der Notengebung 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, Theorien des Testens 

und Bewertens zu erklären, Sprachtests und -testaufgaben zu analysieren sowie Sprachtestauf-

gaben und Schularbeiten für das Unterrichtsfach Russisch zu entwickeln und diese kritisch zu 

reflektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

 

B. Einführung und Orientierung (5 ECTS-AP) 

5. Pflichtmodul: Einführung und Orientierung SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Grundlagen des Studiums 

Einführung in das Lehramtsstudium des Unterrichtsfachs Russisch; Vor-

stellen der verschiedenen Bereiche des Studiums; Grundlagen wissenschaft-

lichen Arbeitens (fachspezifische Arbeitstechniken wie Transliteration und 

Transkription; Literaturrecherche, Online-Ressourcen, Literaturverwal-

tungsprogramme; korrektes Zitieren und Bibliografieren, Vermeiden von 

Plagiaten); Lektüre von Kapiteln aus Einführungen zum Studium 

1 2,5 

b. VO Kultur und Geschichte Osteuropas 2 2,5 

4. Pflichtmodul: Fachpraktikum an Schule und Universität SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum 

(Themen-)fokussierte Beobachtung von Unterrichtsprozessen:  

Planung, Durchführung und Evaluation von Russischunterricht unter Be-

rücksichtigung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsmodelle;  

Fachdidaktische Reflexion: 

Kennenlernen von Tätigkeitsfeldern im praktischen Berufsfeld; Fachhospi-

tationstätigkeit im Umfang von 9–12 Stunden; Durchführung von mindes-

tens 6 eigenen Unterrichtsstunden bzw. von Unterrichtssequenzen im Fach, 

die 6 Schulstunden entsprechen 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die fachliche Praxis des Unter-

richtsfaches Russisch kennengelernt; sie haben eigene Unterrichtsversuche mithilfe von Ver-

fahren und Methoden des Russischunterrichts erprobt, kritisch reflektiert und aus fachdidakti-

scher Sicht evaluiert; sie können professionsspezifische Schlüsselqualifikationen wie Unter-

richtsgestaltung und zielgruppenadäquate Kommunikation im Russischunterricht anwenden 

und haben ein grundlegendes Professionsverständnis für ihr Berufsfeld erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 7 
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Anhand ausgewählter Themen und Fragestellungen Überblick über die Kul-

tur und Geschichte Ost-/Mittel- und Südosteuropas unter besonderer Be-

rücksichtigung Russlands 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen beherrschen grundlegende Techniken des wissenschaft-

lichen Arbeitens; sie können ausgewählte Themen und Fragestellungen der Kultur und Ge-

schichte Ost-/Mittel- und Südosteuropas unter besonderer Berücksichtigung Russlands einord-

nen und erläutern. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

C. Sprachbeherrschung (32,5 ECTS-AP) 

6. Pflichtmodul: Sprachbeherrschung Russisch I SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Russisch I 

Ausbau der Grundkenntnisse der russischen Grammatik und Lexik und der 

elementaren Fertigkeiten in den Bereichen des Hörens, Sprechens, Lesens 

und Schreibens; Grundlagen interkultureller Kompetenz (Niveau A2+) 

6 7,5 

b. UE Russisch II 

Ausbau des grammatikalischen und lexikalischen Wissens und der grundle-

genden Fertigkeiten in den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schrei-

ben, wobei ein Übergang von der elementaren zur selbstständigen Sprach-

verwendung vollzogen wird; Ausbau der interkulturellen Kompetenz (Ni-

veau A2/B1) 

4 5 

 Summe 10 12,5 

 Lernziel des Moduls: 

Weitgehend selbstständige Sprachverwendung, einfacher Erfahrungs- und Informationsaus-

tausch; Verstehen der Hauptpunkte mittelschwerer, mitunter auch längerer schriftlicher und 

mündlicher Texte (Niveau: A2/B1) 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Russisch A2-Niveau; Studierende, die nicht über dieses Ni-

veau verfügen, haben die Möglichkeit, den Grundkurs Russisch aus dem Bachelorstudium Sla-

wistik (Pflichtmodul 2) zu absolvieren. 

 

7. Pflichtmodul: Sprachbeherrschung Russisch II SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Russisch III 

Vertiefender Ausbau der grammatikalischen und lexikalischen Kompetenz; 

vertiefende Schulung der Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und Schrei-

ben; Ausbau der interkulturellen Kompetenz (Niveau B1) 

4 5 

b. UE Russisch IV 

Weitergreifende Schulung der Fertigkeiten Hören, Sprechen, Lesen und 

Schreiben unter Heranziehung authentischer Materialien; systematische Er-

weiterung der linguistischen, soziolinguistischen, pragmatischen und inter-

kulturellen Kompetenz; Entwicklung eines vertieften Sprachbewusstseins 

(Niveau B1/B2) 

4 5 

 Summe 8 10 
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 Lernziele des Moduls: 

Selbstständige Sprachverwendung; Verstehen der Kernpunkte/Hauptaussagen von langen, 

komplexen mündlichen und schriftlichen Texten; Festigung des Sprachbewusstseins in den 

Bereichen der Grammatik, Stilistik und Pragmatik (Niveau: B1/B2) 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

8. Pflichtmodul: Sprachbeherrschung Russisch III SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Russisch V 

Systematische Verfeinerung der Kenntnisse in den Bereichen Hören, Spre-

chen, Lesen und Schreiben unter Heranziehung komplexer, authentischer 

Materialien; Schärfung der linguistischen, soziolinguistischen, pragmati-

schen und interkulturellen Kompetenz; weiterführende Vertiefung des all-

gemeinen Sprachbewusstseins (Niveau B2) 

4 5 

b. UE Russisch VI 

Verfeinerung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks unter besonderer 

Berücksichtigung von Genrekonventionen und stilistischer Eigenheiten der 

gesprochenen und geschriebenen Sprache (Niveau B2) 

2 2,5 

c. UE Fachsprache Russisch 

Eingehende Analyse fachsprachlicher Texte aus unterschiedlichen Domä-

nen; eigenständige Produktion kurzer und langer Fachtexte unter Berück-

sichtigung der Konventionen der jeweiligen Sprachstile; Aneignung eines 

fachsprachlichen Vokabulars (Niveau B2) 

2 2,5 

 Summe 8 10 

 Lernziele des Moduls: 

Spontanes, fließendes Sprechen, reger Informationsaustausch und erfolgreiches Argumentie-

ren; Verstehen von langen, komplexen mündlichen und schriftlichen Texten zu konkreten so-

wie abstrakten Themen; Sensibilisierung für genrespezifische und stilistische Besonderheiten 

der gesprochenen und geschriebenen Sprache; Produktion kurzer sowie langer (Fach-) 

Texte unter Berücksichtigung sprachlicher Konventionen (Niveau: B2) 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 7 

 

D. Sprach- und Literaturwissenschaft: Basiswissen (27,5 ECTS-AP) 

9. Pflichtmodul: Basiswissen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Russische Phonetik und Phonologie 

Vermittlung linguistischer Grundlagen der russischen Phonetik, Phonologie 

und Orthoepie sowie des russischen Wortakzents, einschließlich der grund-

legenden Terminologie 

2 2,5 

b. VO Geschichte der slawischen Sprachen/der russischen Sprache 

Verständnis des historischen Entwicklungsprozesses und des heutigen Zu-

stands der slawischen Sprachen; Überblick über die wichtigsten Phasen der 

Geschichte der slawischen Literatursprachen, insbesondere des Russischen 

2 2,5 

c. VO Ausgewählte Epochen der russischen Literatur 

Überblick über die wichtigsten formalen und inhaltlichen Tendenzen, 

Werke, Autorinnen und Autoren, die die russische Literatur in einem spezi-

fischen Zeitraum oder in mehreren Epochen geprägt haben; Vermittlung des 

2 5 
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historischen Kontextes sowie der sozialen und politischen Funktion der rus-

sischen Literatur; Vermittlung literarischer Techniken und Problemstellun-

gen ausgewählter Werke 

 Summe 6 10 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen die Grundlagen russischer Phonetik und Phono-

logie und können diese erklären und praktisch umsetzen; sie können inner- und außersprachli-

che Faktoren, die die Herausbildung der modernen russischen Standardsprache beeinflusst ha-

ben, darlegen und erläutern; sie kennen entscheidende Entwicklungsphasen in der russischen 

Literatur und können epochentypische Problemstellungen beschreiben und literarische Tech-

niken anhand von ausgewählten literarischen Werken anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

10. Pflichtmodul: Kernkompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Linguistisches Proseminar 

Erwerb von Arbeitstechniken und Befähigung zur linguistischen Analyse 

von Texten in einer slawischen Sprache, insbesondere des Russischen; Ein-

führung in die wissenschaftliche Bearbeitung ausgewählter Themen 

2 2,5 

b. PS Literaturwissenschaftliches Proseminar 

Thematisch orientiertes Proseminar, das anhand einer konkreten Fragestel-

lung oder eines Beispiels (Autor/in, Einzelwerk, Gattung, Werkgruppe, 

Epoche etc.) vorzugsweise aus der russischen Literatur die Analyse von 

Texten und das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten in den Mittel-

punkt stellt 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen konkrete Fragestellungen der philologischen 

Kerndisziplinen am Beispiel der russischen Sprache und Literatur. Sie können Texte analysie-

ren und Methoden selbstständig auf andere Texte bzw. Fragestellungen übertragen. Sie können 

ausgewählte wissenschaftliche Methoden der Sprach- und Literaturwissenschaft handhaben 

und für Lösungen spezifischer Fragestellungen adäquat anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

11. Pflichtmodul: Vertiefungskompetenzen I SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Ausgewählte Bereiche des russischen Sprachsystems und ihre Ver-

mittlung 

Analyse schwieriger Kapitel der russischen Sprache im Vergleich mit dem 

Deutschen und ihre Vermittlung; Reflexion ausgewählter Bereiche der rus-

sischen Linguistik 

2 2,5 

b. VU Ausgewählte Bereiche der Literatur und Kultur und ihre  

Vermittlung 

Vertiefung und Anwendung der literatur- und kulturwissenschaftlichen 

Kenntnisse anhand ausgewählte Analysen aus dem Bereich der russischen 

Literatur/Kultur und/oder einer anderen slawischen Literatur/Kultur; Refle-

xion über die Vermittlung von Literatur und Kultur 

2 2,5 
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 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können anhand von ausgewählten Bereichen Fragestel-

lungen aus dem Bereich der russischen Sprache, Literatur oder Kultur analysieren und reflek-

tieren; sie können lehrplanimmanente Inhalte des Russischunterrichts zusammenstellen und 

entsprechend vermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 3 

 

12. Pflichtmodul: Vertiefungskompetenzen II SSt 
ECTS-

AP 

 VU Ausgewählte Bereiche des Films 

Erarbeitung von Methoden der Filmanalyse und filmtheoretischer Grundla-

gen; Anwendung auf konkrete Filme, Genres, filmische Akteure oder film-

historische Tendenzen und Epochen unter besonderer Berücksichtigung des 

russischen Films 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können die mediale Verfasstheit der russischen Kultur 

exemplarisch beschreiben; sie können unterschiedlichen Medien der gesellschaftlichen Kom-

munikation kritisch bewerten und Methoden der Film- und Medienanalyse anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

13. Pflichtmodul: Fachseminar SSt 
ECTS-

AP 

 Es ist eine der folgenden Lehrveranstaltungen zu absolvieren: 

SE Ausgewählte Bereiche der Linguistik 

(Funktional-)stilistische und soziale Differenziertheit des Russischen 

und/oder anderer slawischer Sprachen sowie pragmatische Aspekte der 

Kommunikation 

 

SE Literaturwissenschaftliches Seminar 

konkrete Fragestellungen aus einem Bereich der russischen Literatur und/o-

der anderer slawischer Literaturen 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können anhand ausgewählter Fragestellungen der 

sprach- oder literaturwissenschaftlichen Forschung Texte kritisch analysieren, reflektieren und 

evaluieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

E. Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft, Fachdidaktik: Bachelorarbeit (5 ECTS-AP) 

14. Pflichtmodul: Bachelorarbeit SSt 
ECTS-

AP 
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 SE Fachwissenschaftliches/Fachdidaktisches Arbeiten: Russische  

Linguistik und Russische Literatur-/Kulturwissenschaft 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung ist eine Bachelorarbeit zu verfassen, die-

ser sind 4 (von insgesamt 5) ECTS-AP zugeordnet. Das Thema der Ba-

chelorarbeit ist den Pflichtmodulen 2, 3, 11, 12 oder 19 zu entnehmen. 

1 1 + 4 

 Summe 1 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, das theoretische und methodische In-

strumentarium der russischen Sprach- oder Literatur-/Kulturwissenschaft auf eine eingegrenzte 

Fragestellung anzuwenden.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 13 

 

(3) Es sind Wahlmodule im Umfang von insgesamt 10 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Wahlmodul: Slawistische Exkursion SSt 
ECTS-

AP 

 EU Slawistische Exkursion 

Veranschaulichung von kulturellen, historischen und sprachlichen Zusam-

menhängen vor Ort, einschließlich Vor- und Nachbereitung 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können kulturelle und historische Zusammenhänge vor 

Ort erläutern, darlegen und referieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine  

 

2. Wahlmodul: Mobilität SSt 
ECTS-

AP 

 Es können Sprachkurse Russisch im Ausmaß von 5 ECTS-AP aus den Cur-

ricula einer anerkannten post-sekundären Bildungseinrichtung in Ländern 

der Zielsprache frei gewählt werden. 

 5 

 Summe  5 

 Lernziele des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen haben ihre Sprach- und Kulturkompetenz erweitert. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine  

 

3. Wahlmodul: Literatur- und kulturwissenschaftliche Anwendungen SSt 
ECTS-

AP 

 UE Praxisorientierte Lehrveranstaltung zu slawischen Literatu-

ren/Kulturen 

Exemplarische, praxisorientierte Auseinandersetzung mit einem Themen-

feld aus den slawischen Literaturen und Kulturen; Besuch von und/oder 

aktive Mitarbeit bei literatur-, kunst- oder kulturvermittelnden Veranstal-

tungen bzw. Einrichtungen 

2 5 

 Summe 4 5 
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 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Anwendungsgebiete der literatur- und 

kulturwissenschaftlichen Forschung zu benennen und zu interpretieren; sie können konkrete 

Aufgaben im Bereich der literatur- und kulturwissenschaftlichen Praxis bearbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Wahlmodul: Russische Textlinguistik SSt 
ECTS-

AP 

 VO Text- und Korpuslinguistik 

Grundlagen und Erkenntnisse der Text- und Korpuslinguistik 
2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziele des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen können die Grundlagen (z.B. Terminologie, Textuali-

tätsmerkmale, Textklassen, Definitionen) und verschiedene Ansätze der Text- und Korpuslin-

guistik erklären und deren Anwendungsgebiete (Forschungsrichtungen, Methodik, Korpora, 

Text-/Korpusanalysen) benennen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Wahlmodul: Medien und Konversation SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Medienanalyse 

Vorstellen der gegenwärtigen Medienlandschaft in Russland/Ost-, Mittel- 

und Südosteuropa; Einblicke in Printmedien, Hörfunk und Fernsehen  

sowie Neue Medien; Klärung von Begriffen und Fragestellungen der Medi-

entheorie und Medienanalyse; Anwendung auf ausgewählte Texte,  

Problemfelder und Themenbereiche (Medien und Politik; Ideologie und 

Propaganda; mediale Inszenierungs- und Kommunikationsformen;  

Medienästhetik; Medienrezeption; Medienkritik u. a.) 

2 2,5 

b. UE Konversation in russischer Sprache 

Ausgewählte Themen aus unterschiedlichen Medien: russische Geschichte, 

Kunst, Kultur, Literatur, Lebensart, Wissenschaft und Forschung, Wirt-

schaft, Religion, bilaterale Beziehungen etc. (Niveau B1/B2) 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen können die russische Medienlandschaft beurteilen sowie 

Begriffe der Medientheorie und Medienanalyse korrekt anwenden und erläutern; sie können 

eine (längere) Konversation über eine große Bandbreite von Themen aus für das Studium rele-

vanten Interessensgebieten aktiv und ohne Vorbereitung führen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 7 

 

6. Wahlmodul: Länder, Sprachen und Kulturen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Geschichte, Geografie, Politik Russlands 

Überblick über wichtige Epochen der russischen Geschichte, geografische 

Besonderheiten und aktuelle politische Entwicklungen in und um Russland 

2 2,5 
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b. VO Slawische Sprachen und Kulturen in Europa 

Gewinnung von Einsichten in die Verwandtschaftsbeziehungen der slawi-

schen Sprachen, ihre Geschichte (unter Berücksichtigung der österrei-

chisch-slawischen Wechselbeziehungen) sowie in mündliche und schriftli-

che Traditionen der slawischen Kulturen in verschiedenen Epochen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen die wichtigsten Epochen der russischen Ge-

schichte, die geographischen Besonderheiten des russischen Raums und die (aktuellen) innen- 

und außenpolitischen Entwicklungen in Russland; sie können die Wechselbeziehungen zwi-

schen slawischen Sprachen und Kulturen in Europa charakterisieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Wahlmodul: Mehrsprachigkeit SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Russisch außerhalb von Russland 

Sprache und kulturelle Identität; Migration – Assimilation, Integration; Be-

wahrung der Sprache, Sprachverfall und Sprachverlust; Entwicklung des 

Russischen bei Lernenden mit L1 Russisch und Spezifik des Russischunter-

richts für diese Lernenden 

2 2,5 

b. VO Deutsch als Zweitsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit 

Grundlagen des Zweitspracherwerbs und der Entwicklung von Mehrspra-

chigkeit; Überblick über den Erwerb sprachlicher Kompetenzen (Sprechen, 

Hören, Lesen, Schreiben) in der Zweitsprache; Reflexion über die Rolle von 

innerer und äußerer Mehrsprachigkeit in Schule und Gesellschaft (lebens-

weltliche und schulisch vermittelte Mehrsprachigkeit); Bedeutung von 

Mehrsprachigkeit im schulischen Lernen 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben die Besonderheiten der Veränderungen des Rus-

sischen in Migration und moderner Diaspora erkannt; sie können Zusammenhänge zwischen 

Sprache und Kognition und Sprache und Gesellschaft identifizieren. Sie verfügen über Kom-

petenzen im Umgang mit Sprachvarietäten und Mehrsprachigkeit. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine  
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Abschnitt 18: Unterrichtsfach Spanisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Die Absolventinnen und Absolventen eines Lehramtsstudiums mit dem Unterrichtsfach Spanisch sehen 

eine über das Studium hinausgehende Beschäftigung mit den spanischsprachigen Ländern und den dort 

lebenden Menschen und insbesondere Aufenthalte in den jeweiligen Zielländern als eine lebenslange, 

berufsbegleitende Aufgabe. 

(1) Ziele  

1. Das Lehramtsstudium mit einer lebenden Fremdsprache als Unterrichtsfach ist eine wissen-

schaftlich fundierte Berufsvorbereitung. Es berücksichtigt die aktuellen Lehrpläne der Sekun-

darstufe und die gesetzlichen Grundlagen, wie Schulunterrichts- und Schulorganisationsge-

setz, Leistungsbeurteilungsverordnung und Prüfungsordnung sowie die Reife- und Diplom-

prüfungsverordnung. Absolventinnen und Absolventen können kompetent, flexibel und si-

cher in ihrem Beruf agieren. Sie sind zu einem konstruktiven und kritischen Umgang mit 

ihrem fundierten Fachwissen in der Lage und haben praxisbezogene Fertigkeiten erworben. 

Darüber hinaus verfügen sie über interkulturelle Kompetenzen, kritische Reflexionsfähigkeit 

und ebensolches Textverständnis, ein breites Methodenrepertoire, Flexibilität, Koordina-

tions- und Motivationsfähigkeit. Sie sind in der Lage, Lernprozesse im Fremdsprachenunter-

richt kompetent und kreativ zu gestalten und üben dabei eine leitende, beratende und beurtei-

lende Rolle aus. Die Absolventinnen und Absolventen können ihre während des Studiums 

erworbenen Kompetenzen so anwenden, dass sie die Lernenden in die Lage versetzen, sich 

in der Fremdsprache situationsadäquat, altersgemäß und der jeweiligen Leistungsstufe ent-

sprechend (erste, zweite, dritte lebende Fremdsprache, Wahlpflichtfach, schulautonomer 

Pflichtgegenstand, unverbindliche Übung etc.) auszudrücken.  

2. Die primäre fachliche Qualifikation der Fremdsprachenlehrenden besteht in der Vermittlung 

der jeweiligen Fremdsprache. Dies impliziert einen souveränen Umgang mit der zu unterrich-

tenden Sprache in ihrer mündlichen und schriftlichen Ausprägung in jeweils situations- und 

altersadäquater Form.  

3. Aus der linguistischen Ausbildung beziehen die künftigen Lehrerinnen und Lehrer die Ein-

sicht in Funktionen und Funktionieren der Sprache als theoretischen Hintergrund, vor dem 

sie ihren Unterricht in einer dem Gegenstand adäquaten Weise planen und durchführen kön-

nen bzw. der ihnen hilft, Unterrichtsbehelfe und Methoden auf ihre fachliche Richtigkeit hin 

zu beurteilen und je nach situationsspezifischer Angemessenheit zu wählen. 

4. Als Ergebnis der literaturwissenschaftlichen und textanalytischen Ausbildung sind die Ab-

solventinnen und Absolventen kompetent, die in den Lehrplänen festgelegten Bildungs- und 

Lehraufgaben adäquat zu erfüllen. Dies schließt sowohl die Fähigkeit zur niveaugerechten 

Auswahl von literarischen und anderen Texten für den Unterricht ein als auch die Kompetenz, 

Lektürestrategien und Analysemethoden in angemessener Weise an die Schülerinnen und 

Schüler weiterzugeben. 

5. Vor dem Hintergrund ihrer kulturwissenschaftlichen Ausbildung ist es den Absolventinnen 

und Absolventen möglich, den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 

Zielsprachenländer zu vermitteln. 

(2) Kompetenzen 

1. Sprachbeherrschung 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über angemessene produktive und rezeptive 

Kompetenzen in der gewählten Sprache. Dies bedeutet im Einzelnen: 

 situationsangepasste Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit, 

 mündliche Sprachkompetenz in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Rol-

len (monologisch und interaktiv),  

 entwickeltes Hörverständnis, das auch das Erkennen (regionaler, sozialer und) stilisti-

scher Varianten umfasst, 

 Lesekompetenz: verschiedene Textsorten können – je nach Niveaustufe – in adäquater 

Geschwindigkeit gelesen und verstanden werden, 

 schriftliche Sprachkompetenz im Bereich verschiedener Textsorten,  



– 190 – 

 in Wortschatz und Idiomatik eine breite Fächerung, die die Teilnahme an der Kommuni-

kation in möglichst weiten Inhaltsbereichen umfasst; grammatisch korrekter Sprachge-

brauch; eine phonetisch korrekte Aussprache, die sich an den Normen der Standardspra-

che orientiert, 

 Sprachmittlung: in kontrastiver Weise werden die verschiedenen Ausdrucksmöglichkei-

ten und Strukturdifferenzen zwischen Muttersprache und Fremdsprache erkannt, 

 fachsprachliche Kompetenzen für den Unterricht an berufsbildenden höheren Schulen,  

 die Absolventinnen und Absolventen verfügen über die genannten sprachlichen Kompe-

tenzen nicht nur in Hinblick auf ihre eigene Sprachverwendung, sondern setzen sie auch 

für die lehrende Weitergabe, Korrektur und Bewertung ein. 

2. Sprachwissenschaft und Sprachreflexion 

Im Kompetenzbereich Sprachwissenschaft und Sprachreflexion durchdringen die Absolven-

tinnen und Absolventen das in der Sprachbeherrschung erworbene Wissen theoretisch und 

erwerben ein über die produktive Sprachkompetenz hinausgehendes Verständnis von Sprache 

im Allgemeinen und der gewählten Sprache im Besonderen. Dies umfasst folgende Bereiche: 

 deskriptive, synchrone Sprachwissenschaft: Sie beherrschen Grundlagen in den Berei-

chen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Lexikologie und Lexikografie, 

 Sprache in ihrer pragmatischen sowie (sozialen, regionalen und) stilistischen Differen-

ziertheit und Grundlagen der historischen Entwicklung der jeweiligen Sprache, 

 Theorien der Spracherwerbsforschung, insbesondere für den schulischen Kontext. 

3. Literaturwissenschaft und Textanalyse 

Der Kompetenzbereich Literaturwissenschaft erschließt unterschiedliche Zugänge zu Texten 

im Allgemeinen und künstlerischen Texten im Besonderen und befähigt dazu, diese in ihrer 

Komplexität und unter Berücksichtigung des jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und 

politischen Kontextes zu analysieren. Dabei ist ein erweiterter Textbegriff anzuwenden, der 

neben literarischen, publizistischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten auch an-

dere künstlerische Ausdrucksformen mit einschließen kann. Die in der Literaturwissenschaft 

gleichwohl zentrale Analyse künstlerischer Texte bildet eine fundierte Grundlage für den 

Umgang mit Texten allgemein und fördert die kritische Reflexionsfähigkeit. Die 

literaturwissenschaftlichen Kompetenzen umfassen folgende Bereiche: 

 Überblickswissen über Epochen, literarische Gattungen, repräsentative Autorinnen und 

Autoren sowie Werke der jeweiligen Nationalliteratur, 

 Beherrschung literaturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender Methoden 

der Textanalyse und ihre exemplarische Anwendung, 

 Vermittlung und Aufbereitung von Texten im Allgemeinen und künstlerischen Texten im 

Besonderen für den Unterricht.  

4. Kulturwissenschaft und Medienkompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen zu kultur-

raumspezifischen Problemfeldern vertraut, können kulturspezifische Schwerpunktthemen 

theoriegeleitet analysieren, kritisch hinterfragen und in Bezug auf den eigenen kulturellen 

Standpunkt reflektieren. Sie verfügen über ein Verständnis für die mediale Verfasstheit von 

Kultur und über einen sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der 

gesellschaftlichen Kommunikation. Darüber hinaus verstehen sie komplexe kulturelle Zu-

sammenhänge und Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, geistesgeschichtlichen 

und politischen Entwicklungen. Sie sind sich zudem bewusst, dass für ein fundiertes und dif-

ferenziertes Verständnis kultureller Prozesse das Studium nur eine Orientierung geben kann 

und dass es im Interesse der Aktualität ihrer Bereitschaft bedarf, laufend die mediale Bericht-

erstattung in und über das Zielland zu verfolgen.  

5. Fachdidaktische Kompetenz 

Die Absolventinnen und Absolventen sind mit dem neuesten Stand der Sprachlehr-, Sprach-

lern- und Sprachtestforschung vertraut und kennen die wesentlichen Ansätze der Spracher-

werbsforschung. Sie verfügen auf dieser Grundlage sowie anhand adäquater Kenntnisse der 

fremdsprachenunterrichtlichen Makromethoden unter Einbeziehung der sprachlichen Fertig-

keiten und linguistischen Kompetenzen über fundierte Kenntnisse in der zielgruppen- und 

altersadäquaten Unterrichtsplanung, -gestaltung und -durchführung und können dafür u. a. 
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kulturwissenschaftliche und landeskundliche Themenbereiche gezielt umsetzen. Absolven-

tinnen und Absolventen sollen ebenso motivationale und psycholinguistische Faktoren des 

Fremdsprachenlernens kennen und für die Unterrichtsgestaltung nutzen können. Dies schließt 

Wissen über Individualisierung und Personalisierung als pädagogische Prinzipien ein und be-

fähigt sie zur Gestaltung differenzierter Aktivitäten und Aufgabenstellungen unter Berück-

sichtigung gruppendynamischer Interaktionen für den konkreten Sprachunterricht. Auf der 

Basis der aktuellen Sprachtestforschung können die Absolventinnen und Absolventen 

sprachstandsadäquate Prüfungsformate und Bewertungssysteme für die unterschiedlichen 

sprachlichen Fertigkeiten und linguistischen Kompetenzbereiche erstellen und sind in der 

Lage, sprachdiagnostische Verfahren einzusetzen. Der gezielte Ausbau von Fach- und Bei-

spielwissen der genannten Thematiken führt die Studierenden v. a. anhand von angeleitetem 

„micro-teaching“ zu Handlungswissen heran, das sie im Rahmen des Fachpraktikums in erste 

Handlungsroutinen umwandeln.  

Der Erwerb fachdidaktischer Kompetenzen bleibt nicht nur den einschlägigen Lehrveranstal-

tungen vorbehalten, auch in Fachlehrveranstaltungen werden neben der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themenbereichen fachdidaktische Problemstellun-

gen behandelt. Der Zusammenhang zwischen Fachwissen und Fachdidaktik findet zudem in 

Lehrveranstaltungsprüfungen Berücksichtigung. 

§ 2 Teilungsziffern 

1. PR Fachpraktikum: 14 

2. Lehrveranstaltungsart VO: 200 

3. Die Lehrveranstaltungen der Module PM 6 bis PM 12 (Sprachausbildung): 25 

4. Die Lehrveranstaltungsarten SL, AG, PS, SE, VU, EX und UE: 30 

5. Die Lehrveranstaltungsarten VU, UE, PS, SE der Module PM 1 bis PM 3: 20 

§ 3 Pflichtmodule 

(1) Bei einer Kombination mit dem Unterrichtsfach einer weiteren lebenden Fremdsprache (Englisch, 

Französisch, Italienisch, Russisch) ergeben sich gemeinsame Pflichtlehrveranstaltungen (1.a., 

3.a.) im Umfang von 5 ECTS-AP. Diese sind durch fachdidaktische Lehrveranstaltungen aus dem 

Angebot der Unterrichtsfächer lebender Fremdsprachen in Höhe desselben ECTS-AP-Ausmaßes 

zu kompensieren. 

(2) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 100 ECTS-AP zu absolvieren: 

A. Fachdidaktik (20 ECTS-AP) 

1. Pflichtmodul: Grundlagen der Fremdsprachendidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunterrichts  

Vorstellen von Grundlagen und Theorien des Lehrens und Lernens von 

Fremdsprachen im schulischen Kontext mit Bezugnahme zu den schulty-

penspezifischen Lehrplänen und dem Gemeinsamen Europäischen Refe-

renzrahmen für Sprachen; Einbindung von der Mehrsprachigkeit und Inter-

kulturalität verpflichteten Ansätzen; Berücksichtigung motivationaler und 

affektiver Faktoren im Fremdsprachenunterricht mit Bezugnahme zu inklu-

siven und diversitätsspezifischen Ansätzen 

2 3 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Spanisch zur Einführung in die  

Didaktik des Fremdsprachenunterrichts 

Sprachspezifischer Begleitkurs, der die Inhalte aus der Einführung auf das 

Unterrichtsfach Spanisch anwendet und reflektiert sowie in Planungsvor-

gänge für den Unterricht einführt; einbezogen wird die eigene Sprachlern-

biografie der Studierenden als erste Einsicht in Mehrsprachigkeit. 

2 2 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Grundlagen und Theorien des Leh-

rens und Lernens von Fremdsprachen im schulischen Kontext sowie in den weiteren, oben 

genannten Bereichen erworben. Sie können diese erklären, auf der Basis von Forschungser-

kenntnissen analysieren und diskutieren sowie im Unterrichtsfach Spanisch adressatenspezi-

fisch und altersgerecht anwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

2. Pflichtmodul: Kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht SSt 
ECTS-

AP 

a. PS Sprachen lernen/lehren 

Schwerpunkte liegen in der sprachspezifischen Vermittlung und im Wissen 

über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kommunikativer 

Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, grammatische, lexi-

kalische Kompetenz etc.) sowie soziolinguistischer, pragmatischer, mehr-

sprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie Me-

dienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze 

(u. a. Nutzen der Zielsprache als Arbeitssprache); Aufbereitung der Berei-

che für das Unterrichtsfach Spanisch und Erprobung in Form von „micro-

teaching“-Einheiten; wissenschaftlich fundierte Reflexion von Problemen 

der Planung und Durchführung von Unterricht, dessen Differenzierung hin-

sichtlich diverser Faktoren (wie Inklusion etc.) sowie das Erarbeiten von 

Lösungsmöglichkeiten bzw. Alternativen 

2 2 

b. SE Sprachen lernen/lehren 

Vertiefung ausgewählter Theorien des Lehrens und Lernens von Fremd-

sprachen im schulischen Kontext; Schwerpunkte liegen in der Vermittlung 

und im Wissen über den Erwerb von fertigkeitsbezogener funktional-kom-

munikativer Kompetenz, linguistischer Kompetenz (phonologische, gram-

matische, lexikalische Kompetenz etc.), soziolinguistischer, pragmatischer, 

mehrsprachiger, interkultureller und literaturdidaktischer Kompetenz sowie 

Medienkompetenz; integriert werden mehrsprachigkeitsdidaktische sowie 

inklusive und diversitätsspezifische Ansätze; Binnendifferenzierung; Bear-

beitung der genannten Bereiche in Hinblick auf Forschungsmethoden der 

Fremdsprachendidaktik und deren Anwendung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen haben Kenntnisse in Theorien des Lehrens und Lernens 

von Fremdsprachen im schulischen Kontext erworben; sie verfügen über die Kompetenz zur 

Einbettung mehrsprachigkeitsdidaktischer, inklusiver und diversitätsspezifischer Aspekte in 

den Spanischunterricht, können relevante Forschungsmethoden anwenden und ihre erworbe-

nen Kompetenzen für die Unterrichtsplanung nutzen, Unterrichtstechniken für das Unterrichts-

fach Spanisch einsetzen und erwerben erste Handlungsroutinen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 

 

3. Pflichtmodul: Evaluation von fremdsprachlichen Kompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Einführung in das Testen und Bewerten im Fremdsprachenunter-

richt 

Vorstellen von Prinzipien, Grundlagen und Theorien des Testens und Be-

wertens von Fremdsprachen; Typen und Arten des Testens und Bewertens 

der sprachlichen Fertigkeiten sowie der linguistischen Kompetenzen im 

2 2 
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Fremdsprachenunterricht (informelle, formelle Testaufgaben etc.);  

differenzierte Leistungsbeurteilung (z. B. „Dynamic Testing“) 

b. UE Sprachspezifische Begleitung Spanisch zu Testen und Bewerten 

Erstellung von Testformaten und -aufgaben zu den produktiven und rezep-

tiven Fertigkeiten sowie den linguistischen Kompetenzen im Unterrichts-

fach Spanisch (Erstellen von Schularbeiten, schriftlichen und mündlichen 

Überprüfungen etc.); Anwenden unterschiedlicher Bewertungsverfahren; 

Einblicke in die gesetzliche Basis der Notengebung 

2 3 

 Summe 4 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Theorien des Testens und Bewertens 

zu erklären, Sprachtests und -testaufgaben zu analysieren sowie Sprachtestaufgaben und Schul-

arbeiten für das Unterrichtsfach Spanisch zu entwickeln und diese zu bewerten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 2 

 

4. Pflichtmodul: Fachpraktikum  SSt 
ECTS-

AP 

 PR Fachpraktikum  

(Themen)fokussierte Beobachtung von Unterrichtsprozessen:  

Planung, Durchführung und Evaluation von Spanischunterricht unter Be-

rücksichtigung fremdsprachendidaktischer Unterrichtsmodelle  

Fachdidaktische Reflexion: 

Kennenlernen von Tätigkeitsfeldern im praktischen Berufsfeld; Fachhospi-

tationstätigkeit im Umfang von 9–12 Stunden; Durchführung von mindes-

tens 6 eigenen Unterrichtsstunden bzw. von Unterrichtssequenzen im Fach, 

die 6 Schulstunden entsprechen 

1 5 

 Summe 1 5 

 Lernziele des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die fachliche Praxis des Unter-

richtsfaches Spanisch kennengelernt; sie haben eigene Unterrichtsversuche mithilfe von Ver-

fahren und Methoden des Spanischunterrichts erprobt, kritisch reflektiert und aus fachdidakti-

scher Sicht evaluiert; sie können professionsspezifische Schlüsselqualifikationen wie Unter-

richtsgestaltung und zielgruppenadäquate Kommunikation im Spanischunterricht anwenden 

und haben ein grundlegendes Professionsverständnis für ihr Berufsfeld erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 3 und 11 

 

B. Wissenschaftliche Grundlagen (2,5 ECTS-AP) 

5. 
Pflichtmodul: Grundlagen des philologisch-kulturwissenschaftlichen 

Studiums 
SSt 

ECTS-

AP 

 SL Grundlagen des philologisch-kulturwissenschaftlichen Studiums 

In der Lehrveranstaltung werden in kleinen und fachbezogenen Gruppen die 

philologisch-kulturwissenschaftlichen Arbeitstechniken und Hilfsmittel 

vorgestellt und ihre Anwendung geübt. Die Lehrveranstaltung dient auch 

der Einführung in das jeweilige Studium. 

1 2,5 

 Summe 1 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Kenntnis der spezifischen Formen wissenschaftlicher Kommunikation und philologischer Ar-

beitstechniken; Einblick in die Strukturen der Institution Universität 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

C. Sprachbeherrschung (37,5 ECTS-AP) 

6. Pflichtmodul: Spanisch 1 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Spanisch 1: Grammatik und Wortschatz (B1+) 

Erweiterung der Kenntnisse in der Standardsprache – Grammatik und Wort-

schatz in kontextualisierter Form – Themenbereiche des Niveaus B1+ 

4 5 

b. UE Lesen/Schreiben 1 (B1+) 

Erfassen von schriftlichen Texten – schriftliche Produktion von Texten auf 

dem Niveau B1+ 

1 1,5 

c. UE Korrektive Phonetik (B1 & B2) 

Vermittlung und Anwendung der grundlegenden Aussprache- und Beto-

nungsregeln des Spanischen – Niveau B1 und B2 

2 1 

 Summe 7 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau B1+; 

Grundkompetenzen Schreiben auf dem Niveau B1+;  

Aussprachekompetenz inkl. Betonungsregeln 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

7. Pflichtmodul: Spanisch 2 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Spanisch 2: Grammatik und Wortschatz (B2) 

Erweiterung der Kenntnisse in der Standardsprache – Grammatik und Wort-

schatz in kontextualisierter Form – Themenbereiche des Niveau B2 

4 4 

b. UE Lesen/Schreiben 2 (B1+) 

Selbstständiges Erfassen von schriftlichen Texten – Produktion von Texten 

auf dem Niveau B1+ 

1 1,5 

c. UE Hören/Sprechen 2 (B1+) 

Verstehen der gesprochenen Sprache – mündlicher Einsatz der erworbenen 

Redemittel auf dem Niveau B1+ 

2 2 

 Summe 7 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau B2; 

Grundkompetenzen Schreiben und Sprechen auf Niveau B1+ 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 

 

8. Pflichtmodul: Spanisch 3  SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Hören/Sprechen 3 (B2) 

Vertiefung des Verstehens der gesprochenen Sprache – erweiterter mündli-

cher Einsatz der erworbenen Redemittel auf dem Niveau B2 

2 2,5 
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b. UE Lesen/Schreiben 3 (B2) 

Selbstständiges Erfassen von schriftlichen Texten – produktive schriftliche 

Anwendung der erworbenen Sprachmittel in adressatenadäquater und der 

jeweiligen Textsorte entsprechender Form zu den Themenbereichen des Ni-

veaus B2 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grundkompetenzen Hören und Sprechen, Lesen und Schreiben auf dem Niveau B2 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 7 

 

9. Pflichtmodul: Spanisch 4 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Grammatik und Wortschatz Spanisch 4 (B2+) 

Aufarbeitung von grammatischen, stilistischen Schwerpunkten – Erweite-

rung des Wortschatzes zu den Themenbereichen des Niveaus B2+ 

2 2,5 

b. UE Textproduktion Spanisch 4 (B2+) 

Produktive schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel in adres-

satenadäquater und der jeweiligen Textsorte entsprechender Form zu den 

Themenbereichen des Niveaus B2+ 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz sowie die Grundkompetenz Schreiben auf Niveau B2+ 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 8 

 

10. Pflichtmodul: Spanisch 5 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Mündliche Kommunikation Spanisch 5 (C1) 

Verstehen der gesprochenen Sprache – mündlicher Einsatz der erworbenen 

Redemittel auf dem Niveau C1 

1 2,5 

b. UE Übersetzung in die Fremdsprache (C1) 

Übersetzung von zusammenhängenden allgemeinen Texten oder Fachtex-

ten im Kontext der kontrastiven Linguistik (C1) 

2 2,5 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grundkompetenz Hören/Sprechen auf Niveau C1; Übersetzung auf Niveau C1 mit 

kontrastivem Schwerpunkt 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 

 

11. Pflichtmodul: Spanisch 6 SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Grammatik und Wortschatz Spanisch 6 (C1) 

Bearbeitung von grammatischen, stilistischen Schwerpunkten – Erweite-

rung des Wortschatzes zu den Themenbereichen des Niveaus C1 

2 2,5 
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b. UE Fachsprachen (C1) 

Lexikalische und stilistische Besonderheiten der Kommunikation in ausge-

wählten Fachsprachen auf dem Niveau C1; Schwergewicht auf Fachspra-

chen gemäß den Lehrplänen der BHS 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Grammatik und Wortschatz auf dem Niveau C1, erweitert um fachsprachliche Kompetenzen 

in ausgewählten Fachgebieten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 

 

12. Pflichtmodul: Spanisch 7 SSt 
ECTS-

AP 

 UE Wissenschaftliches Schreiben (C1) 

Schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel auf dem Niveau C1, 

speziell in Hinblick auf die Produktion von wissenschaftlichen Texten bzw. 

der BA-Arbeiten; 

die Absolvierung des Moduls soll parallel zur Produktion der BA-Arbeit 

erfolgen. 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 

Schriftliche Anwendung der erworbenen Sprachmittel auf dem Niveau C1, speziell in Hinblick 

auf die Produktion von wissenschaftlichen Texten bzw. der BA-Arbeiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 9 

 

D. Sprachwissenschaft (15 ECTS-AP) 

13. Pflichtmodul: Linguistik und Analyse SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Grammatische Analyse 

Grammatische Analyse nach formalen und funktionalen Kriterien 
3 2,5 

b. VU Einführung in die spanische Linguistik 

Überblicksmäßige Behandlung der wichtigsten Gebiete der spanischen Lin-

guistik (Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax, Lexikologie, 

Semantik, Textlinguistik, Pragmatik, Soziolinguistik) 

2 2,5 

 Summe 5 5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen des Pflichtmoduls „Linguistik und Analyse“ beherrschen die 

Grundlagen der sprachspezifischen Linguistik, einerseits also die Kompetenz, sprachliche Äu-

ßerungen nach den Grundsätzen einer wissenschaftlichen Grammatik zu analysieren, zu ver-

stehen und zu erklären. Die Analyse umfasst die formale ebenso wie die funktionale Ebene. 

Neben der Beherrschung der grammatischen Terminologie gelangen die Studierenden zu ei-

nem reflektierten Umgang mit der studierten Fremdsprache.  

Andererseits haben die Absolventinnen und Absolventen ein Überblickswissen über die Teil-

bereiche der Sprachwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der studierten Sprache 

und sind fähig, mit linguistischer Fachliteratur selbstständig zu arbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 6 
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14. Pflichtmodul: Linguistische Vertiefung Spanisch 1 SSt 
ECTS-

AP 

 VU Morphologie, Syntax, Textlinguistik – Spanisch (mit Leseliste) 

Vertiefte Behandlung der Bereiche Wort, Satz und Text 
2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Durch die kontrastiv-linguistische Beschäftigung mit den verschiedenen Teilbereichen der 

Lehrveranstaltung verfügen Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls über vertiefte 

Kenntnisse der entsprechenden linguistischen Teilbereiche und ein kontrastives Bewusstsein 

der sprachlichen Strukturen und Normen des Spanischen im Hinblick auf eine Anwendung im 

Sprachunterricht. Sie können die Besonderheiten des Spanischen linguistisch korrekt und für 

Lernende verständlich erklären. 

Durch die Bearbeitung thematisch einschlägiger Literatur haben sie ihre Kenntnisse des Mo-

dulstoffs vertieft. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 13 

 

15. Pflichtmodul: Linguistische Vertiefung Spanisch 2 SSt 
ECTS-

AP 

 VU Lexikologie, Semantik, Pragmatik, angewandte Linguistik – Spa-

nisch (mit Leseliste) 

Vertiefte Behandlung der Bereiche Wortform, Bedeutung sowie Sprache-

in-Interaktion 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Durch die kontrastiv-linguistische Beschäftigung mit den verschiedenen Teilbereichen der 

Lehrveranstaltung verfügen Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls über vertiefte 

Kenntnisse der entsprechenden linguistischen Teilbereiche und ein kontrastives Bewusstsein 

der sprachlichen Strukturen und Normen des Spanischen im Hinblick auf eine Anwendung im 

Sprachunterricht. Sie können die Besonderheiten des Spanischen linguistisch korrekt und für 

Lernende verständlich erklären und spracherwerbsspezifische Phänomene berücksichtigen. 

Durch die Bearbeitung thematisch einschlägiger Literatur haben sie ihre Kenntnisse des Mo-

dulstoffs vertieft. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 13 

 

E. Literaturwissenschaft (15 ECTS-AP) 

16. Pflichtmodul: Literatur- und Kulturgeschichte Spaniens SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Literatur- und Kulturgeschichte Spaniens 

Literatur- und Kulturgeschichte Spaniens als Spiegel sich wandelnder Welt-

bilder und Wahrnehmungsmuster 

2 2,5 

b. VU Lektüre und Analyse 

Einführung in die Methoden der Literaturwissenschaften; parallel zur Vor-

lesung werden anhand ausgewählter Texte oder Textauszüge aus dem spa-

nischen literarischen Kanon analytische und interpretatorische Fähigkeiten 

geschult. 

2 2,5 

 Summe 4 5 
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 Lernziel des Moduls: 

 Überblickswissen über die Literatur- und Kulturgeschichte am Beispiel repräsentativer 

Autorinnen und Autoren und Werke; 

 Verständnis komplexer kultureller Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen ge-

sellschaftlichen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Entwicklungen; 

 Kenntnis literatur- und kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe und grundlegender  

Methoden der Text-/Medienanalyse; 

 exemplarische Anwendung der angeeigneten Methoden und exemplarische interpretatori-

sche Vertiefung durch Verfassen mehrerer kürzerer Texte wissenschaftlichen Charakters. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

17. Pflichtmodul: Spanischsprachige Literaturen und Kulturen SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Spanischsprachige Literaturen- und Kulturen 

Thematisch orientierte LV, welche unter Berücksichtigung von kulturwis-

senschaftlichen Leitbegriffen wie „Identität“, „Nation“, „Migration“, 

„Transkulturalität“, „Gender“, „Klasse“ usw. unterschiedliche Aspekte der 

spanischsprachigen Literaturen und Kulturen in den Blick nimmt 

2 7,5 

b. PS Vertiefende Text- und/oder Medienanalyse anhand von Beispielen 

aus dem spanischsprachigen Raum (mit Leseliste) 

Thematisch orientiertes literaturwissenschaftliches PS, welches das selb-

ständige wissenschaftliche Arbeiten der Teilnehmer/innen mit literari-

schen Texten und/oder anderen Medien aus dem spanischen Kulturraum 

in den Mittelpunkt stellt; Verfassen einer schriftlichen Arbeit zu einem 

ausgewählten thematischen Aspekt 

2 2,5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

 Überblickswissen über die Literatur- und Kulturgeschichte am Beispiel repräsentativer 

Autorinnen und Autoren und Werke; 

 Verständnis komplexer kultureller Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen ge-

sellschaftlichen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Entwicklungen und ihr Gegen-

wartsbezug; 

 differenziertes Verständnis kultureller Prozesse, das dazu befähigen soll, mediale Reprä-

sentationen (Literatur od. Film od. Musik) kritisch zu analysieren; 

 eigenständige, differenzierte Analyse medialer Repräsentationen (Literatur od. Film od. 

Musik) unter Einbeziehung selbstständig recherchierter Sekundärliteratur. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolvierte Pflichtmodule 5 und 16 

 

F. Landes- und Kulturwissenschaft (5 ECTS-AP) 

18. Pflichtmodul: Länder und Kulturen des spanischen Sprachraums SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Landeskunde 

Überblicksvorlesung über die Gebiete Geographie, Wirtschaft, Geschichte, 

Politik, Verwaltung, Religion, Bildung, Sprachpolitik, Kunst & Kultur, in-

ternationale Beziehungen, spezifische Aspekte der geschichtlichen Ent-

wicklung und der Gesellschaft in den spanischsprachigen Ländern 

3 3 

b. VU Die spanischsprachigen Kulturen und ihre mediale  

Repräsentation 
2 2 
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Am Beispiel Spaniens und anderer spanischsprachiger Länder werden 

exemplarisch Kulturkonzepte erörtert, wie bspw. Nations- und Identitätspo-

litik, transkulturelle Gesellschaft, Erinnerungskulturen, Medienlandschaft, 

Sprachpolitik etc.; Vorstellung entsprechender theoretischer und methodi-

scher Ansätze 

 Summe 5 5 

  Lernziel des Moduls:Kenntnisse zu den Ländern des spanischen Sprachraums auf den 

Gebieten: Geographie, Wirtschaft, Geschichte, Institutionen (in Politik, Verwaltung, Me-

dien, Bildung, Religion, Sprachpolitik, Kunst/Kultur, internationalen Beziehungen); 

 Kenntnis und Reflexion von Problematiken wie Nations- und Identitätspolitik, transkultu-

relle Gesellschaft, Erinnerungskulturen, Medienlandschaft, Sprachpolitik etc. und den da-

zugehörigen kulturwissenschaftlichen Konzepten; 

 Verständnis für die mediale Verfasstheit und Relativität von Kultur;  

 Fähigkeit zu einem sicheren, kritischen Umgang mit den unterschiedlichen Medien der 

gesellschaftlichen Kommunikation. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

§ 4 Bachelorarbeit 

Im Unterrichtsfach Spanisch ist eine Bachelorarbeit im Umfang von 5 ECTS-AP in spanischer Sprache 

zu verfassen. Die Leistung für die Bachelorarbeit ist zusätzlich zur Lehrveranstaltung zu erbringen, in 

deren Rahmen sie verfasst wird. Die Bachelorarbeit ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit 

immanentem Prüfungscharakter aus den Modulen 2, 3, 14, 15, 17 oder 18 zu verfassen. 

§ 5 Fachspezifische Prüfungsordnung 

In den Pflichtmodulen 14, 15 und 17 ist zusätzlich zum Inhalt der Lehrveranstaltung eine Leseliste Be-

standteil der Beurteilung der Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter. 

 

 

 

 

 Für die Curriculum-Kommission: Für den Senat: 

 Univ.-Prof. Dr. Barbara Hinger Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal 
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Anlage 1: Anerkennung von Prüfungen 

1. Bildungswissenschaftliche Grundlagen 
 

Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § A 15, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten 

Prüfungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allge-

meinbildung) Teil II. § 2 und den Fachpraktika der Unterrichtsfächer* an der Universität Innsbruck, 

kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. 

Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ 

(.. SSt/.. ECTS-AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(.. SSt/.. ECTS-AP) 

Orientierungseinheit, SL 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 1 b: Schule als Bildungsinstitution und 

Rolle der Lehrperson, PS 2 SSt/2 ECTS-AP 

Eingangspraktikum, PR 2 SSt/2 ECTS-AP  

und  
Reflexionseinheit, PS 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 1 c: Umgang mit professionsspezifischen 

Herausforderungen des Berufsfelds Schule – 

Initialpraktikum, PR 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

Grundlagen des Lernens und Lehrens, 

PS 2/2 ECTS-AP 

 PM 2 a: Lernen und Lehren im Diversitäts-

kontext, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

Basiskompetenzen 2, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

Basispraktikum, PR 4 SSt/5 ECTS-AP  

und 

Fachpraktikum 1, PR 4 SSt/5 ECTS-AP  

und 

Fachpraktikum 2, PR 4 SSt/5 ECTS-AP 

 gesamtes PM 4: Professionsspezifische Profi-

lierung als Lehrperson im Berufsfeld Schule, 

4 SSt/10 ECTS-AP  

und 

Fachpraktika der zwei Unterrichtsfächer, 

PR 1 SSt/5 ECTS-AP* 

Abschlussveranstaltung, PS 2 SSt/4 ECTS-

AP 

 

 PM 5: PS Integration professionsspezifischer 

Kompetenzen, PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP  

und 

PM 6: Aktuelle Themen zur Schul- und Bil-

dungsforschung, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Wahlfachmodul 1 oder 2, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 6: Aktuelle Themen zur Schul- und Bil-

dungsforschung, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 

1.1. Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Innsbruck in den Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie 

und Wirtschaftskunde, Mathematik sowie Physik in § 5, kundgemacht im Mitteilungsblatt der  

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, positiv be-

urteilten Prüfungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 

(Allgemeinbildung) Teil II. § 2 und den Fachpraktika der Unterrichtsfächer* an der Universität In-

nsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 

17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Orientierungseinheit, SL 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 1 b: Schule als Bildungsinstitution und 

Rolle der Lehrperson, PS 2 SSt/2 ECTS-AP 
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Eingangspraktikum, PR 2 SSt/2 ECTS-AP  

und  
Reflexionseinheit, PS 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 1 c: Umgang mit professionsspezifischen 

Herausforderungen des Berufsfelds Schule – 

Initialpraktikum, PR 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

Grundlagen des Lernens und Lehrens, PS 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 PM 2 a: Lernen und Lehren im Diversitäts-

kontext, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

Basiskompetenzen 2, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

Basispraktikum, PR 4 SSt/5 ECTS-AP  

und 

Fachpraktikum 1, PR 4 SSt/5 ECTS-AP  

und 

Fachpraktikum 2, PR 4 SSt/5 ECTS-AP 

 gesamtes PM 4: Professionsspezifische Profi-

lierung als Lehrperson im Berufsfeld Schule, 

4 SSt/10 ECTS-AP  

und 

Fachpraktika der zwei Unterrichtsfächer, 

PR 1 SSt/5 ECTS-AP* 

Abschlussveranstaltung, PS 2/4 ECTS-AP  PM 5: PS Integration professionsspezifischer 

Kompetenzen, PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP  

und 

PM 6: Aktuelle Themen zur Schul- und Bil-

dungsforschung, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Wahlfachmodul 1 oder 2, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 6: Aktuelle Themen zur Schul- und Bil-

dungsforschung, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 

* Teil III Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

§ 1 Unterrichtsfach Bewegung und Sport, Z. 4, PM 15 

§ 2 Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde, Z. 2, PM 17 

§ 3 Unterrichtsfach Chemie, Z. 3, PM 13 

§ 4 Unterrichtsfach Deutsch, Z. 3, PM 16 

§ 5 Unterrichtsfach Englisch, Z. 2, PM 4 

§ 6 Unterrichtsfach Französisch, Z. 2, PM 4 

§ 7 Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde, Z. 3, PM 11 

§ 8 Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung, Z. 4, PM 19 

§ 9 Unterrichtsfach Griechisch, Z. 3, PM 13 

§ 10 Unterrichtsfach Informatik, Z. 2, PM 14 

§ 12 Unterrichtsfach Italienisch, Z. 2, PM 4 

§ 13 Unterrichtsfach Katholische Religion, Z. 2, PM 14 

§ 14 Unterrichtsfach Latein, Z. 3, PM 13 

§ 15 Unterrichtsfach Mathematik, Z. 3, PM 16 

§ 16 Unterrichtsfach Physik, Z. 3, PM 12 

§ 17 Unterrichtsfach Russisch, Z. 2, PM 4 

§ 18 Unterrichtsfach Spanisch, Z. 2, PM 4 
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2. Unterrichtsfach Bewegung und Sport 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § LE, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prüfungen 

werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

Teil III, Abschnitt 1 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Theoretische Lehrveranstaltungen 

Einführung in die Sportwissenschaft, PS 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Einführung in das wissenschaftliche Arbei-

ten, PS 2 SSt/5 ECTS-AP 

Einführung in empirische Methoden, PS 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Empirische Methoden, PS 2 SSt/5 ECTS-AP 

Funktionelle Anatomie, VO 3 SSt/3 ECTS-

AP 

 Anatomie, VO 2 SSt/4 ECTS-AP 

Leistungsphysiologie, VO 3 SSt/3 ECTS-AP  Leistungsphysiologie, VO 2 SSt/4 ECTS-AP 

Pädagogische und soziokulturelle Grundla-

gen des Sports, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Sportpädagogik, VO 2 SSt/4 ECTS-AP 

Methodische Grundlagen, VU 1 SSt/1 ECTS-

AP  

und 

Anthropologische Grundlagen des Sports, 

VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Sportmethodik und Sportdidaktik, VU 2 

SSt/2 ECTS-AP 

Seminar Sportpädagogik, SE 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 Sportpädagogik, PS 1 SSt/3 ECTS-AP 

Grundlagen der Sportpsychologie, VO 1 

SSt/1 ECTS-AP 

 Sportpsychologie, VO 1 SSt/2 ECTS-AP 

Grundlagen der Sportsoziologie, VO 1 

SSt/1 ECTS-AP 

 Sportsoziologie, VO 1 SSt/2 ECTS-AP 

Bewegungswissenschaft, VO 2 SSt/2 ECTS-

AP 

und 

Übungen zur Bewegungswissenschaft, UE 1 

SSt/1 ECTS-AP 

 Bewegungswissenschaft, VO 2 SSt/4 ECTS-

AP 

Trainingswissenschaft, VO 2 SSt/2 ECTS-

AP und 

Herz-Kreislaufprophylaxe, VO 1 SSt/1 

ECTS-AP 

 Trainingswissenschaft, VO 2 SSt/4 ECTS-

AP 

Biomechanik, VO 2 SSt/2 ECTS-AP  Biomechanik, VO 2 SSt/4 ECTS-AP 

Seminar Sportdidaktik, SE 2 SSt/2 ECTS-AP  Bachelorseminar, SE 2 SSt/5 ECTS-AP 

Praxis-Lehrveranstaltungen 

Turnen/Trampolin, UE 3 SSt / 3 ECTS-AP  Gerätturnen, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Schwimmen, UE 2  SSt / 2 ECTS-AP  Schwimmen, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Leichtathletik, UE 3 SSt/3 ECTS-AP  Leichtathletik, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Bewegungsspiele, UE 2 SSt/2 ECTS-AP  Bewegungsspiele, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Basketball, UE 3 SSt/3 ECTS-AP  Basketball, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Handball, UE 3 SSt/3 ECTS-AP  Handball, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Volleyball, UE 2 SSt/2 ECTS-AP  Volleyball, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 
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Fußball, UE 2 SSt/2 ECTS-AP  Fußball, UE 1 SSt/1 ECTS-AP 

Fitnessgymnastik mit Musik,  

UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Fitnessgymnastik mit Musik,  

UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Sportklettern, UE 1 SSt/1 ECTS-AP  Klettern, UE 1 SSt/1 ECTS-AP 

Ski-Alpin, UE 2 SSt / 2 ECTS-AP  Skilauf, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Eislauf/Inline Skating, UE 2 SSt/2 ECTS-AP  Eislauf, UE 1 SSt/ 1 ECTS-AP 

Freizeit- und Trendsportarten, Rückschlag-

spiele, UE 1 SSt/1 ECTS-AP  

 Rückschlagspiele, UE 1 SSt/1 ECTS-AP 

Rhythmische Gymnastik, UE 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 Gymnastik und Tanz, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Fitnesstraining, VU 2 SSt/2 ECTS-AP  Fitnesstraining, VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

Haltungsprophylaxe, UE 2 SSt/2 ECTS-AP  Haltungsförderung, UE 1 SSt/1 ECTS-AP 

Didaktische Lehrveranstaltungen 

Turnen II 2 SSt/2 ECTS-AP  Fachdidaktik 1: Turn.-akrob. Fertigkeiten, 

VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

Didaktische Übungen: Können/Leisten VU 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Fachdidaktik 2: BH – Können–Leisten 1, 

Schwerpunkte: Geräte – Bewegungskünste, 

VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

Schwimmen II 2 SSt/2 ECTS-AP  

und  

Bewegungswelt Wasser VU 1 SSt/1 ECTS-

AP aus Freizeit- und Trendsportarten 1 aus 3 

 Fachdidaktik 3: Schwimmen und Wasser-

welt: Spielerische Formen Schwimmen – 

Springen – Tauchen, VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

Didaktische Übungen: Schwimmern, Leicht-

athletik VU 2 SSt/2 ECTS-AP  

 Fachdidaktik 4: BH – Können–Leisten 2, 

Schwerpunkte: Leichtathletik – Schwimmen, 

VU 2 SSt/3 ECTS-AP 

Sportartspezialisierung Sportspiel VU 2 

SSt/2 ECTS-AP unter Weiterführende sport-

wissenschaftliche Lehrveranstaltung  

 Fachdidaktik 5: BH – Bewegungs-, Sport-

spiele, VU 1 SSt/1 ECTS-AP  

und 

Fachdidaktik 6: BH – Sportspiele, VU 1 

SSt/1 ECTS-AP 

Didaktische Übungen: Gymnastik, Tanz VU 

2 SSt/2 ECTS-AP 

 Fachdidaktik 7: BH – Gestalten und Darstel-

len, VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

Trends im Alpinsport, VU 1 SSt/1 ECTS-AP 

aus Freizeit- Trendsportarten  

 Fachdidaktik 9: BH – Abenteuer – Erlebnis, 

VU 1 SSt/1 ECTS-AP 

Geschichte des Sports, VO 1 SSt/1 ECTS-AP  Wahlfach aus Pflichtmodul 16 mit 1 SSt/1 

ECTS-AP 

Übungen zur Lehrveranstaltung Anthropolo-

gische Grundlagen, UE 1 SSt/1 ECTS-AP 

 Wahlfach aus Pflichtmodul 16 mit 1 SSt/1 

ECTS-AP 

Hygienische Aspekte im Sport, VO 1 

SSt/1 ECTS-AP 

 Wahlfach aus Pflichtmodul 16 mit 1 SSt/1 

ECTS-AP 

Erste Hilfe VU 1 SSt /1 ECTS-AP  Wahlfach aus Pflichtmodul 16 mit 1 SSt/1 

ECTS-AP 

Ernährung im Sport VO 1 SSt/1 ECTS-AP  Wahlfach aus Pflichtmodul 16 mit 1 SSt/1 

ECTS-AP 

Fernöstliche Bewegungskulturen unter Ent-

spannungstechniken UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Wahlfach aus Pflichtmodul 16 mit 2 SSt/2 

ECTS-AP 

Sportartspezialisierung Klettern unter weiter-

führende sportwissenschaftliche Lehrveran-

staltung UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Wahlfach aus Pflichtmodul 16 mit 2 SSt/2 

ECTS-AP 
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3. Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Innsbruck in den Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und 

Wirtschaftskunde, Mathematik sowie Physik in § 6 (1), kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 2 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Anatomie und Morphologie der Pflanzen für 

Lehramt, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 Pflanzenanatomie, VU 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Anatomie und Morphologie der Pflanzen für 

Lehramt, UE 2 SSt/3 ECTS-AP 

 Diversität einheimischer Pflanzen, UE 2 

SSt/2 ECTS-AP 

Pflanzenphysiologie für Lehramt, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

 Pflanzenphysiologie für Lehramt, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Systematik und Organisation der Tiere für 

Lehramt, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

und 

Systematik und Evolution der Pflanzen für 

Lehramt, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

oder 

Entwicklung und Evolution I, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 Systematik und Evolution, VO 3 SSt/5 

ECTS-AP 

Systematisch-taxonomische Übungen (Kryp-

togamen und Phanerogamen) für Lehramt, 

UE 3 SSt/3 ECTS-AP 

 Diversität einheimischer Pflanzen, UE 2 

SSt/2 ECTS-AP 

Baupläne im Tierreich, UE 3 SSt/4,5 ECTS-

AP 

 Anatomie und Baupläne der Tiere, UE 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

und 

Anatomie und Baupläne der Tiere, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Formenkundliche zoologische Übungen, 

UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Anatomie und Baupläne der Tiere, UE 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Tierphysiologie, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP  Tierphysiologie, VO 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

Chemie und Molekularbiologie für Lehramt, 

VO 4 SSt/4 ECTS-AP 

 Anorganische und organische Chemie für Bi-

ologen, VO 1 SSt/2 ECTS-AP 

und 

Biochemie, VO 2/2,5 ECTS-AP 

Zellbiologie, VO 2 SSt/3 ECTS-AP  Zellbiologie und -physiologie, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Entwicklung und Evolution I, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 Entwicklungsbiologie, VO 1 SSt/1,5 ECTS-

AP 

Klassische und molekulare Genetik für Lehr-

amt, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

 Genetik, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

und 

Gentechnik, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

und 

Molekularbiologie für LA, VO 1 SSt/2 

ECTS-AP 
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Ernährung, PS 2 SSt/2 ECTS-AP  

und 

Humanökologie oder Ökotoxikologie, VO 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Anatomie, Biologie und Ernährung des  

Menschen, VO 2 SSt/4 ECTS-AP 

Bau der Erde, VU 2 SSt/2 ECTS-AP  Geologie, Entstehung des Lebens, Erdzeital-

ter, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Zoologische und botanische Exkursionen, 

EX 2 SSt/1 ECTS-AP 

 Umwelt- und Naturschutz, VO 1 SSt/1 

ECTS-AP 

Einführung in die Ökologie, VO 2 SSt/3 

ECTS-AP 

 Einführung in die Ökologie, VO 2 SSt/3 

ECTS-AP 

Ökophysiologische Übungen für Lehramt, 

UE 1 SSt/1 ECTS-AP 

 Pflanzenphysiologie für Lehramt, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Vegetation Mitteleuropas für Lehramt, VU 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Flora und Vegetation Mitteleuropas, VO 1 

SSt/1,5 ECTS-AP 

Welt-Wirtschaftspflanzen für Lehramt, VO 1 

SSt/1 ECTS-AP 

 Welt-Wirtschaftspflanzen, VO 1 SSt/1,5 

ECTS-AP 

Information und Kommunikation im Orga-

nismus für Lehramt, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 

2 ECTS-AP aus dem PM 12, Humanbiologie 

Einführung in die Mikrobiologie, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 Einführung in die Mikrobiologie: Bedeutung 

der Mikroorganismen, VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

Grundlagen der mikrobiologischen Arbeits-

techniken, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

und 

Mikrobiologische Experimente für Lehramt, 

UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Mikrobielle Arbeitstechnik, VU 3 SSt/4 

ECTS-AP (VO 1 + UE 2) 

Immunbiologie I, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP  Immunbiologie, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Immunbiologie II, VO 1 SSt/1,5 ECTS-AP  Pathologie, VO 1 SSt/1 ECTS-AP 

Psychosomatik, PS 1 SSt/1 ECTS-AP  Psychosomatik, VO 1/1 ECTS-AP 

Struktur und Funktion aquatischer und ter-

restrischer Ökosysteme, VO 2 SSt/3 ECTS-

AP 

 Struktur und Funktion ausgewählter Ökosys-

teme, VO 1 SSt/2 ECTS-AP 

und 

Globale Ökologie SE 1 SSt/1 ECTS-AP 

Biodiversität einheimischer Lebensräume, 

SE 2 SSt/2 ECTS-AP 

und 

Biodiversität einheimischer Lebensräume, 

EX 1 SSt/0,5 ECTS-AP 

 Biodiversität einheimischer Lebensräume, 

PJ 3 SSt/4 ECTS-AP 

Methodik und Didaktik des Biologie-Unter-

richts, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Einführung in die Fachdidaktik, VO 1 

SSt/1 ECTS-AP 

und 

Einführung in die biologiedidaktische For-

schung VO 1 SSt/1 ECTS-AP 

Botanische Experimente für Lehramt, UE 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Fachdidaktik – Botanische Experimente für 

die Schule, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Zoologische Experimente für Lehramt, UE 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Fachdidaktik – Zoologische Experimente für 

die Schule, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Molekularbiologische Experimente für Lehr-

amt, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Fachdidaktik – Molekularbiologische Experi-

mente für die Schule, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

Mikrobiologische Experimente für Lehramt, 

UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Fachdidaktik – Mikrobiologische Experi-

mente für die Schule, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 
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Praxis des Biologieunterrichts oder Landwirt-

schaft und Schule PJ 2 SSt/2 ECTS-AP  

oder  

Schlüsselthemen im Biologieunterricht, PJ 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Landwirtschaft und Schule, UE 2 SSt/2 

ECTS-AP 

Biologische Freilanddidaktik, VU 2 SSt/2 

ECTS-AP 

 Lernen an außerschulischen Lernorten, EU 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Didaktik des Gesundheitsunterrichts, PS 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Methodik und Didaktik des Biologieunter-

richts SE 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Forschendes Lernen, PJ 3 SSt/5 ECTS-AP  Didaktische Grundlagen des forschungsori-

entierten Lernens, UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

und 

Biologische Projektarbeit, PJ 1 SSt/3 ECTS-

AP 
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4. Unterrichtsfach Chemie 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Innsbruck in den Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und 

Wirtschaftskunde, Mathematik sowie Physik in §6 (2), kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 3 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Chemisches Rechnen, 2 SSt/3 ECTS-AP  Chemisches Rechnen, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Physik für Biologen und Pharmazeuten, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 16: Interdisziplinäre Kompetenzen im 

entsprechenden Umfang 

Experimentalvorlesung Allgemeine Chemie, 

5 SSt/6 ECTS-AP 

 Experimentalvorlesung Allgemeine Chemie, 

5 SSt/6 ECTS-AP 

Chemie in wässriger Lösung, 

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 Chemie in wässriger Lösung, 

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Praktikum zu Chemie in wässriger Lösung, 

3 SSt/1,5 ECTS-AP 

 Praktikum zur Chemie in wässriger Lösung, 

4 SSt/3 ECTS-AP 

Experimentalvorlesung Hauptgruppenele-

mentchemie, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 Experimentalvorlesung Hauptgruppenele-

mentchemie, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Analytische Grundvorlesung I, 

3 SSt/5 ECTS-AP 

 Analytische Chemie I, 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Organische Chemie I, 4 SSt/5 ECTS-AP  Organische Chemie I, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Organisch-chemische Arbeitsmethoden, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP  

und 

Organisch-chemisches Praktikum, 

6 SSt/3 ECTS-AP 

 Organisch-chemisches Praktikum I, 

6 SSt/5 ECTS-AP 

Organische Chemie II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP  Organische Chemie II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Angewandte organische Chemie, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PS Organische Chemie, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Physikalische Chemie I, 3 SSt/4 ECTS-AP 

und 

Physikalisch-chemisches Proseminar I, 

PS 1/1 ECTS-AP 

 Energetik, Thermodynamik und statistische 

Mechanik, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Physikalisch-chemisches Praktikum, 

4 SSt/2 ECTS-AP 

 Praktikum aus Physikalischer Chemie, 

4 SSt/5 ECTS-AP 

Analytisches Grundpraktikum, 

2 SSt/1,5 ECTS-AP  

und 

Instrumentalanalytisches Praktikum, 

2 SSt/1,5 ECTS-AP 

 Analytisches Praktikum, 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Lebensmittelanalytik, 1 SSt/1,5 ECTS-AP  PS Analytische Chemie, PS 1/1,5 ECTS-AP 

Biochemie I, 3 SSt/5 ECTS-AP  Biochemie und Molekularbiologie für Phar-

mazeuten, 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Biochemisches Praktikum, 4 SSt/2,5 ECTS-

AP 

 Biochemisches Grundpraktikum, 

3 SSt/3 ECTS-AP 

Umweltchemie, 1 SSt/1,5 ECTS-AP  PS Allgemeine Chemie, 2 SSt/2,5 ECTS-AP  
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Laborsicherheit, 1 SSt/1,5 ECTS-AP  Laborsicherheit, 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Methodik des Chemieunterrichts, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 Methodiken des Chemieunterrichtens, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Chemische Schulexperimente, 

2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

Demonstrationspraktikum, 6 SSt/4 ECTS-AP 

 Praktikum zu chemischen Schulexperimenten 

1, 3 SSt/3,5 ECTS-AP  

und 

Praktikum zu chemischen Schulexperimenten 

2, 4 SSt/4 ECTS-AP 

Ausgewählte Kapitel für Lehramtsstudie-

rende I, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 Planung, Reflexion und Entwicklung des 

Chemieunterrichtens, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Ausgewählte Kapitel für Lehramtsstudie-

rende II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 Evaluation des Chemieunterrichtens und di-

agnostische Expertise, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

  



– 209 – 

5. Unterrichtsfach Deutsch 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in §.D, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prüfungen 

werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

Teil III, Abschnitt 4 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Sprachkompetenz, AG 2 SSt/4 ECTS-AP  PM 1 c: VU Schreibkompetenz I 

(1 SSt/2 ECTS-AP)  

und 

PM 8 b: VU Schreibkompetenz II 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Verhaltenslinguistik: Verstehen, Sprechen, 

Kommunizieren, Schreiben, Lesen, VU 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 1 b: VO Überblick germanistische 

Sprachwissenschaft (2 SSt/4 ECTS-AP) 

Einführung in die Literaturwissenschaft, PS 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 1 a: VO Überblick germanistische Litera-

turwissenschaft (2 SSt/4 ECTS-AP) 

Kommunikationskompetenz, AG 2 SSt/3 

ECTS-AP 

 PM 12 c: UE Rhetorische Kompetenz 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Sprachwissenschaft für die Schule I, VU 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 3 b: VU Grammatik der deutschen Ge-

genwartssprache (2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Die Sprache der Schüler: Sprachsystem und 

Sprachgebrauch, VU 4 SSt/8 ECTS-AP 

 PM 8 a: PS Linguistik des Schreibens 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP)  

und 

PM 12 a: VO Linguistik des Sprechens 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Das Sprachverhalten der Schüler, AG 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 6 b: PS Linguistische Kernbereiche 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Sprachgeschichte als Kulturgeschichte, PS 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 7 c: VO Ältere Sprachgeschichte 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Textanalyse und Interpretation, PS 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 2 b: PS Textanalyse und Interpretation 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Geschichte der Literatur und literarisches Le-

ben der Gegenwart I, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 7 a: VO Neuere Literaturgeschichte 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Geschichte der Literatur und literarisches Le-

ben der Gegenwart I, PS 2 SSt/4 ECTS-AP 

 PM 5 b: PS Literatur im Kontext der Mo-

derne, (2 SSt/2,5 ECTS-AP)  

oder 

PM 7 d: PS Literatur im historischen Kontext 

(Neuere Literatur) (2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Deutschunterricht im Überblick, VU 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 PM 4 a: VO Horizonte der Fachdidaktik 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Sprachdidaktik, AG 2 SSt/4 ECTS-AP  PM 4 b: PS Sprachdidaktik (2 SSt/2,5 ECTS-

AP) 

Lese- und Literaturdidaktik, AG 2 SSt/4 

ECTS-AP 

 PM 11 b: PS Lesedidaktik (2 SSt/2,5 ECTS-

AP)  

und 

PM 9 b: PS Literaturdidaktik (2 SSt/2,5 

ECTS-AP) 



– 210 – 

 

  

Sprecherziehung, AG 1 SSt  

und 

Stimmtraining, AG 1 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 12 b: UE Sprechkompetenz 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Sprachpsychologie, VU 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 3 a: VO Entwicklung sprachlicher Kom-

petenzen (2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Sprachwissenschaft für die Schule II, VU 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 PM 6 a: VO Neuere Sprachgeschichte 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Sprachdidaktik oder Kommunikationsverhal-

ten/Gesprächslinguistik oder Soziolinguis-

tik/Varietätenlinguistik oder Psycholinguis-

tik/Verhaltenslinguistik oder Stilistik SE 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 14 a: SE Neuere deutsche Sprache 

(2 SSt/5 ECTS-AP)  

oder 

PM 15 a: SE Neuere deutsche Sprache 

(2 SSt/5 ECTS-AP) 

Überblick über die ältere deutsche Literatur, 

VO 2 SSt/4 ECTS-AP 

 PM 7 b: VO Ältere Literaturgeschichte 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Lektüre und Interpretation, SE 2 SSt/4 

ECTS-AP 

 PM 14 c: SE Ältere deutsche Sprache und Li-

teratur (2 SSt/5 ECTS-AP)  

oder 

PM 15 c: SE Ältere deutsche Sprache und Li-

teratur (2 SSt/5 ECTS-AP) 

Geschichte der Literatur und literarisches Le-

ben der Gegenwart II, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 5 a: VO Literaturgeschichte im Kontext 

der Moderne (2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Geschichte der Literatur und literarisches Le-

ben der Gegenwart II, SE 2 SSt/4 ECTS-AP 

 PM 14 b: SE Neuere deutsche Literatur 

(2 SSt/5 ECTS-AP) 

Geschichte der Literatur und literarisches Le-

ben der Gegenwart III/Literaturvermitt-

lung/Literatur und andere Künste, SE 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 15 b: SE Neuere deutsche Literatur 

(2 SSt/5 ECTS-AP) 

Sprachdidaktik/Lese-Literaturdidaktik/ 

Schreibdidaktik/Mediendidaktik/Bewertung/ 

DaFDaZ/..., AG 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 11 a: PS Schreibdidaktik 

(2 SSt/2,5 ECTS-AP)  

oder 

PM 10 b: VU Methodik und Didaktik 

Deutsch als Zweitsprache (2 SSt/2,5 ECTS-

AP) 
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6. Unterrichtsfach Englisch 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § E, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prüfungen 

werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

Teil III, Abschnitt 5 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

UE Skills I 

(Listening/Speaking),2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 5 a: UE 2 Listening/Speaking I, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

UE Language Awareness I (Analysis), 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 7 a: UE Language Awareness II, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

UE Language Skills II (Reading/Writing), 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 5 b: SL Reading/Writing I, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

UE Language Awareness II (Interlanguage), 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 5 c: SL Language Awareness I, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

PS Language Awareness III (Analysis), 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 8 a: UE Language Awareness III, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

UE Language Skills III/LA (Listening/ 

Speaking/Reading/Writing), 2 SSt/3 ECTS-

AP 

 PM 9 a: UE Listening/Speaking IV, 2 SSt/2,5 

ECTS-AP 

UE Language Awareness IV/LA (Contrastive 

Analysis/Error Analysis), 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 9 c: UE Language Awareness IV: 

Analysis and Correction, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

VO/VU: Introduction to Language and 

Linguistics, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 10 a: VO Introduction to English 

Synchronic Linguistics, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

PS Linguistics and Culture, 2 SSt/3 ECTS-

AP 

 PM 11 b: PS The Acquisition of English in a 

Multilingual Context, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

VO English Phonetics and Phonology, 

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 10 b: VO Introduction to English 

Phonetics and Phonology, 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

VO Applied Linguistics, 1 SSt/1,5 ECTS-AP  PM 11 a: VO Synchronic and Diachronic 

Varieties of English, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

VO Foundation Literature I, 1 SSt/1,5 ECTS-

AP  

und 

VO Foundation Literature II, 

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 13 a: VO Introduction to British and 

Postcolonial Literary Studies, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

VO Foundation Culture I, 1 SSt/1,5 ECTS-

AP  

und 

VO Foundation Culture II, 1 SSt/1,5 ECTS-

AP 

 PM 16 a: VU Introduction to British and 

Anglophone Cultures, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

PS English Literature and Culture, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 14 a: PS British and Postcolonial 

Literature, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

VO (mit Leseliste): English Literature and 

Culture, 2 SSt/4 ECTS-AP 

 PM 15 a: VO British and/or Postcolonial 

Literature and Culture, 2 SSt/5 ECTS-AP 

VO Introduction to American Literature and 

Culture, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 13 b: VO Introduction to American 

Literary Studies, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

PS American Literature, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 14 b: PS American Literature, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 
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PS American Culture, 2 SSt/3 ECTS-AP  WM 2/WM 4: PS Critical Area Studies: 

American Cultures/Cultural Studies: 

American Cultures, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

VO (mit Leseliste): American Literature and 

Culture, 2 SSt/4 ECTS-AP 

 PM 15 b: VO American Literature and 

Culture, 2 SSt/5 ECTS-AP 

VU Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts, 2 SSt/4 ECTS-AP 

 PM 1 a: VU Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP 

PS Sprachspezifisches Workshop: 

Introduction to English language teaching. 

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 1 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Englisch zur Einführung, 2 SSt/2 ECTS-AP 

4 SSt (VO/VU/PS/UE/PS/AG/KO) (6 ECTS-

AP) (üblicherweise 2 Proseminare) 

 PM 2 a: PS Sprachen lernen/lehren (2 SSt/2 

ECTS-AP) und 

PM 2 b: SE Sprachen lernen/lehren (2 SSt / 3 

ECTS-AP) 

VU Evaluation (Testen und Bewerten), 

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 3 a: VU Einführung in das Testen und 

Bewerten im Fremdsprachenunterricht, 

2 SSt/2 ECTS-AP 

PS Testing, assessment, evaluation and error 

analysis, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 3 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Englisch zu Testen und Bewerten, 

2 SSt/3 ECTS-AP 
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7. Unterrichtsfach Französisch 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § F-I-S, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III,   Abschnitt 6 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Sprache B, 3 SSt/3 ECTS-AP  PM 6 a: Französisch 1: Grammatik und 

Wortschatz (B1+), UE 4 SSt/5 ECTS-AP 

Sprache C, 3 SSt/3 ECTS-AP 

 

 PM 6 b: Lesen/Schreiben 1 (B1+), UE 1 

SSt/1,5 ECTS-AP 

Sprache D, 3 SSt/3 ECTS-AP  PM 7 a: Französisch 2: Grammatik und 

Wortschatz (B2), UE 4 SSt/4 ECTS-AP 

Sprache E Textproduktion, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 7 b: Lesen/Schreiben 2 (B1+), UE 1 

SSt/1,5 ECTS-AP 

Sprache und mündliche Kommunikation 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 PM 7 c: Hören/Sprechen 2 (B1+), UE 2 

SSt/2 ECTS-AP 

Sprache E Übersetzung, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 8 b: Lesen/Schreiben 3 (B2), UE 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Sprache E Grammatik, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 9 a: Grammatik und Wortschatz Franzö-

sisch 4 (B2+), UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Schriftlicher Ausdruck, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 9 b: Textproduktion zu Französisch 4 

(B2+), UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Mündlicher Ausdruck, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 10 a: Mündliche Kommunikation Fran-

zösisch 5, UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Übersetzung in die Fremdsprache, 2 SSt/3 

ECTS-AP 

 PM 10 b: Übersetzung in die Fremdsprache, 

UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grammatik, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 11 a: Grammatik und Wortschatz Fran-

zösisch 6, UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung in das wissenschaftliche Arbei-

ten, VU 1 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 5: Grundlagen des philologisch-kultur-

wissenschaftlichen Studiums, 1 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung, VU 2 SSt/2,5 ECTS-AP  PM 16 a: Lektüre und Analyse, 2 SSt/2,5 

ECTS-AP 

Überblick Geschichte der französischen Lite-

ratur, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 16 b: Literatur- und Kulturgeschichte, 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Autoren, Gattungen, Epochen, PS 2 SSt/3 

ECTS-AP 

 PM 17 b: Vertiefende Text- und/oder  

Medienanalyse, PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Literaturgeschichte und Lektüre + Fachprü-

fung, VU 2 SSt/7 ECTS-AP 

 PM 17 a: Französischsprachige Literaturen 

und Kulturen, VU 2 SSt/7,5 ECTS-AP 

Grammatisch-analytisches Propädeutikum, 

UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 13 a: Grammatische Analyse, 3 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung in die französische Sprachwis-

senschaft, VU 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 13 b: Einführung in die französische Lin-

guistik, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 
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Synchrone Sprachwissenschaft, PS 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 14: Linguistische Vertiefung 1, 2 

SSt/5 ECTS-AP** 

Linguistik und Lektüre,  

VU 2 SSt/7 ECTS-AP 

 PM 15: Linguistische Vertiefung 2, 2 

SSt/5 ECTS-AP** 

Einführung in die Landeskunde, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 a: Landeskunde, VO 3 SSt/3 ECTS-

AP 

Landeskunde (alternativ 1 Exk. 2), VU 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 b: Die französischen Kulturen und 

ihre mediale Repräsentation, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

PS/VO/VU 2 Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts 2 SSt SSt/3 ECTS-

AP 

 PM 1 a: VU Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts 2 SSt/3 ECTS-AP 

UE/PS/KO 1 Sprachspezifische Begleitung 

zur Einführung 1 SSt SSt/1 ECTS-AP 

 PM 1 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Französisch zur Einführung in die Didaktik 

des Fremdsprachenunterrichts 2 SSt/2 ECTS-

AP 

Fachspezifische Didaktik des Französischen 

VO/VU/PS/UE/PK/AG/KO 4 SSt/8 ECTS-

AP 

 PM 2 a: PS Sprachen lernen/lehren 

2 SSt/2 ECTS-AP  

und 

PM 2 b: SE Sprachen lernen/lehren 

2 SSt/3 ECTS-AP 

Allgemeine Fremdsprachendidaktik 

PS/VO/VU Testen und Bewerten 

1 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 3 a: VU Einführung in das Testen und 

Bewerten im Fremdsprachenunterricht 

2 SSt/2 ECTS-AP 

PS/UE/KO/AG Korrektur- und Bewertungs-

praktikum Französisch 2 SSt/3 ECTS 

 PM 3 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Französisch zu Testen und Bewerten 

2 SSt/3 ECTS-AP 

  

                                                      
** Die Leselistenprüfungen der PM 14 und 15 sind zu ersetzen durch die Fachprüfung gemäß der Lehrveranstaltung 

„Linguistik für Lehramtsstudierende und Lektüre + Fachprüfung“, VU 2 SSt/7 ECTS-AP. 
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8. Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Innsbruck in den Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und 

Wirtschaftskunde, Mathematik sowie Physik in §6 (3), kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 7 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Mensch und Umwelt, VO4 SSt/7,5 ECTS-AP  Mensch und Umwelt 1, VO 3 SSt/5 ECTS-

AP 

Grundlagen der Unterrichtsgestaltung, VU 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Grundlagen der Unterrichtsplanung und -ge-

staltung (Fachdidaktik 2), VU 2 SSt/2,5 

ECTS-AP 

Grundzüge der Physischen Umwelt, VO 4 

SSt/4 ECTS-AP 

 Grundzüge der Physischen Geographie 1, 

VO 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

Grundzüge der Physischen Geographie 2, 

VO 1 SSt/2 ECTS-AP 

Grundzüge der Humangeographie 1, VO2 

SSt/4 ECTS-AP 

 Grundzüge der Humangeographie 1, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP  

und 

Grundzüge der Humangeographie 2, VO 1 

SSt/2 ECTS-AP 

Grundlagen der Kartographie, VO 2 

SSt/3,5 ECTS-AP 

 Grundlagen der Kartographie, VO 1 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Tirol, Alpen, Europa, VO 2 SSt/4 ECTS-AP  Regionale Geographie Österreichs und der 

Ostalpen, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grundlagen der BWL, VO 2 SSt/2 ECTS-AP  Grundlagen der BWL, VO 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

Grundzüge der Humangeographie 2, VO 2 

SSt/3,5 ECTS-AP 

 Grundzüge der Humangeographie 3, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP  

und 

Grundzüge der Humangeographie 4, VO 1 

SSt/1 ECTS-AP 

oder 

Übungen zur Humangeographie, EU 3 

SSt/5 ECTS-AP 

Grundlagen der VWL und Regionalpolitik, 

VO 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

 Grundlagen der VWL, VO 2 SSt/5 ECTS-AP 

Arbeiten mit thematischen Karten in der 

Schule, UE 1 SSt/0,5 ECTS-AP  

und 

Geographie und Schule, VO 1 SSt/1,5 ECTS-

AP 

 Übungen zur Kartographie, UE 2 SSt/2,5 

ECTS-AP 

Proseminar zur Humangeographie, PS 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 Humangeographie, PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Proseminar zur Physischen Geographie, PS 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 Physische Geographie, PS 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 
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Exkursion zur Regionalgeographie, EU 2 

SSt/2 ECTS-AP  

oder 

Exkursion zum Globalen Wandel, EU 2 

SSt/3,5 ECTS-AP 

 Exkursion zur Regionalen Geographie Öster-

reichs und der Ostalpen, EX 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

Wirtschaftskundliche Übungen, UE2 

SSt/1,5 ECTS-AP 

 Wirtschaftskundliche Übungen zur Bildung 

für nachhaltige Entwicklung, VU 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Grundlagen der Gebirgsraumforschung, 

VO 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

 Grundzüge der Physischen Geographie 3, 

VO 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

Grundzüge der Physischen Geographie 4, 

VO 1 SSt/2 ECTS-AP 

Vergleichende Geographie von Gebirgsräu-

men, VO 2 SSt/4 ECTS-AP 

 Übungen zur Physischen Geographie, EU 3 

SSt/5 ECTS-AP 

Regionale Geographie, VO 2 SSt/4 ECTS-

AP 

  

Vertiefende Themen zur VWL, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

 Vertiefende Themen zur VWL, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Theoretische Grundlagen des GW-Unter-

richts, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 Grundlagen der Fachdidaktik GW (Fachdi-

daktik 1), VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grundlagen des Globalen Wandels, VO 2 

SSt/4 ECTS-AP 

 Spezialthemen 1, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Regionale Aspekte des Globalen Wandels, 

VO 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

 Spezialthemen 3, VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Seminar zur Allgemeinen Geographie, 

SE 2SSt/2,5 ECTS-AP  

oder 

Seminar zur Regionalgeographie, 

SE 2/2 ECTS-AP 

 Seminar Allgemeine Geographie, SE 2 

SSt/5 ECTS-AP 

Vertiefende Themen zur BWL, VO 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Vertiefende Themen zur BWL, VO 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Praktische Unterrichtsplanung und -gestal-

tung 1, VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Aktuelle Ansätze und Forschungsthemen für 

den GW-Unterricht (Fachdidaktik 3), VU 3 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Spezialthemen, VO 2 SSt/2 ECTS-AP  Spezialthemen 2: Grundlagen zur nachhalti-

gen Entwicklung, VO 2/2,5 ECTS-AP 

Praktische Unterrichtsplanung und -gestal-

tung 2, VU 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Kartographie und GIS im GW-Unterricht 

(Fachdidaktik 5), VU 3 SSt/2,5 ECTS-AP  

und 

Proseminar Fachdidaktik (Fachdidaktik 4), 

PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Exkursion, EU 4 SSt/3 ECTS-AP  Exkursion zur Regionalgeographie, EX 4 

SSt/5 ECTS-AP 

Seminar zur Fachdidaktik, SE 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 Seminar Fachdidaktik (Fachdidaktik 6), SE 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Freie Wahlfächer, LV 12 SSt/6 ECTS-AP   
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9. Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § GSP, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prüfungen 

werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

Teil III, Abschnitt 8 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

VU Einführung in das Studium der Ge-

schichte  

oder 

VO Quellen und Methoden in den Ge-

schichtswissenschaften, 2 SSt/3,75 ECTS-AP 

 PM 1 a: VO Einführung in das Studium der 

Geschichtswissenschaften, 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

PS Alte Geschichte, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 9 a: UE Quellen und Darstellungen der 

Alten Geschichte, 1 SSt/2,5 ECTS-AP  

oder 

PM 12: PS aus historischen Epochen und 

Disziplinen, 2 SSt/5 ECTS-AP 

PS Mittelalterliche Geschichte, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 9 b: UE Quellen und Darstellungen des 

Mittelalters, 1 SSt/2,5 ECTS-AP  

oder 

PM 12: PS aus historischen Epochen und 

Disziplinen, 2 SSt/5 ECTS-AP 

PS Neuere Geschichte, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 11 a: UE Quellen und Darstellungen der 

Neuzeit, 1 SSt/2,5 ECTS-AP  

oder 

PM 12: PS aus Thematische Vertiefung aus 

historischen Epochen und Disziplinen, 

2 SSt/5 ECTS-AP  

oder 

PM 13: PS Vertiefung zur Geschichte des 

20./21. Jahrhunderts (vorbehaltlich eines ent-

sprechenden Zeitfokus der LV), 

2 SSt/5 ECTS-AP 

PS Zeitgeschichte, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 11 b: UE Quellen und Darstellungen der 

Zeitgeschichte, 1 SSt/2,5 ECTS-AP  

oder 

PM 12: PS Thematische Vertiefung aus his-

torischen Epochen und Disziplinen, 

2 SSt/5 ECTS-AP  

oder 

PM 13: PS Vertiefung zur Geschichte des 

20./21. Jahrhunderts, 2 SSt/5 ECTS-AP 

PS Österreichische Geschichte, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 10 a: UE Quellen und Darstellungen der 

Österreichischen Geschichte, 

1 SSt/2,5 ECTS-AP  

oder  

PM 12: PS Thematische Vertiefung aus his-

torischen Epochen und Disziplinen, 

2 SSt/5 ECTS-AP  

oder 
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PM 13: PS Vertiefung zur Geschichte des 

20./21. Jahrhunderts (vorbehaltlich eines ent-

sprechenden Zeitfokus der LV), 

2 SSt/5 ECTS-AP 

PS Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 10 b: UE Quellen und Darstellungen der 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 

1 SSt/2,5 ECTS-AP  

oder 

PM 12: PS Thematische Vertiefung aus his-

torischen Epochen und Disziplinen, 

2 SSt/5 ECTS-AP  

oder 

PM 13: PS Vertiefung zur Geschichte des 

20./21. Jahrhunderts (vorbehaltlich eines ent-

sprechenden Zeitfokus der LV), 

2 SSt/5 ECTS-AP 

VO Grundkenntnisse Alte Geschichte I, 

2 SSt/3 ECTS-AP  

oder 

VO Grundkenntnisse Alte Geschichte II, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 2: VO Basiswissen Alte Geschichte, 3 

SSt/5 ECTS-AP)Wenn von einem Kernfach 

Basiswissen I und II vorliegt, wird I äquiva-

lent für Basiswissen Kernfach 3-stündig 

(PM2) gerechnet und Kernfach Basiswissen 

II für PM 20 

VO Grundkenntnisse Mittelalterliche Ge-

schichte I, 2 SSt/3 ECTS-AP  

oder 

VO Grundkenntnisse Mittelalterliche Ge-

schichte II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 3: VO Basiswissen Mittelalter, 

3 SSt/5 ECTS-AP 

VO Grundkenntnisse Neuere Geschichte I, 

2 SSt/3 ECTS-AP  

oder 

VO Grundkenntnisse Neuere Geschichte II, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 4: VO Basiswissen Neuzeit, 

3 SSt/5 ECTS-AP 

VO Grundkenntnisse Wirtschafts- u. Sozial-

geschichte I, 2 SSt/3 ECTS-AP  

oder 

VO Grundkenntnisse Wirtschafts- u. Sozial-

geschichte II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 5: VO Basiswissen Wirtschafts- und So-

zialgeschichte, 3 SSt/5 ECTS-AP 

VO Grundkenntnisse Österreichische Ge-

schichte I, 2 SSt/3 ECTS-AP  

oder 

VO Grundkenntnisse Österreichische Ge-

schichte II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 6: VO Basiswissen Österreichische Ge-

schichte, 3 SSt/5 ECTS-AP 

VO Grundkenntnisse Zeitgeschichte I, 

2 SSt/3 ECTS-AP  

oder 

VO Grundkenntnisse Zeitgeschichte II, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 7: VO Basiswissen Zeitgeschichte, 

3 SSt/5 ECTS-AP 

Didaktik des Geschichte- u. Sozialkundeun-

terrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 16: VO Basiswissen Fachdidaktik, Ge-

schichte, Sozialkunde und Politische Bil-

dung, 2 SSt/5 ECTS-AP 

Didaktik des Geschichte- u. Sozialkundeun-

terrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

 PM 17: PS Geschichtsdidaktik und Didaktik 

der Politische Bildung, 2 SSt/5 ECTS-AP 
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Didaktik des Geschichte- u. Sozialkundeun-

terrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Didaktik des Geschichte- u. Sozialkundeun-

terrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 a: UE Geschichtsdidaktik, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Didaktik des Geschichte- u. Sozialkundeun-

terrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 b: UE Didaktik der Politischen Bil-

dung, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

VU Grundlagen der Politischen Bildung, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 8: VO Basiswissen Politische Bildung, 

3 SSt/5 ECTS-AP 

EX Historische Exkursion in Verbindung mit 

einer anderen LV (1 ECTS-AP) 

 PM 15 a: EX Historische Exkursion, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

und 

PM 15 b UE Historische Exkursion, 1 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Wahlfächer im Umfang von 8 SSt, mind. 

12 ECTS-AP 

 PM 20: Interdisziplinäre Kompeten-

zen,0 SSt/5 ECTS-AP  
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10.  Unterrichtsfach Griechisch 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § G 2, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prüfungen 

werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

Teil III, Abschnitt 9 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Einführung in das Studium der Klassischen 

Philologie, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 1 a: VO Einführung in die Klassische 

Philologie, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grammatisch-textkritisches Proseminar, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 1 b: PS Wissenschaftliches Arbeiten, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Literaturwissenschaftliches Proseminar, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 4 c: PS Interpretation, 2 SSt/5 ECTS-AP 

Griechische Grammatik und Stilistik I, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 2 a: UE Griechische Formenlehre und 

Syntax I, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Griechische Grammatik und Stilistik II, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 2 b: UE Griechische Formenlehre und 

Syntax II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Sprachliche Interpretation griechischer Texte, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 4 b: VU Einführung in die Stilis-

tik,2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Griechische Lektüre, 2 SSt/3 ECTS-AP   PM 3 a: UE Übersetzungsübung Griechisch, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Lateinische Lektüre, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 3 b: UE Übersetzungsübung Latein, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick über die griechische Literaturge-

schichte I, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 6 a: VO Überblick über die griechische 

Literaturgeschichte I, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick über die griechische Literaturge-

schichte II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 6 b: VO Überblick über die griechische 

Literaturgeschichte II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick über die lateinische Literaturge-

schichte I, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 7 a: VO Überblick über die römische Li-

teraturgeschichte I, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick über die lateinische Literaturge-

schichte II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 7 b: VO Überblick über die römische Li-

teraturgeschichte II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grundlagen der Alten Geschichte, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 5: VO Grundlagen der Alten Geschichte, 

2 SSt/5 ECTS-AP 

Mythologie der klassischen Antike, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 15 b: VO Mythologie, 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

Einführung in die griechische Fachdidaktik, 1 

SSt/2 ECTS-AP  

und  

Einführung in die Didaktik des griechischen 

Elementarunterrichts, 1 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 12 b: VU Literaturdidaktik, 

2 SSt/5 ECTS-AP 

Einführung in die Didaktik des Fremdspra-

chenunterrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP  

und Fachdidaktische Exkursion, 1 SSt/2 

ECTS-AP 

 PM 12 a: VU Didaktik der Spracherwerbs-

phase, 2 SSt/5 ECTS-AP 

 

Teilgebiete der griechischen Literatur, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 10 a: VU Vertiefung Antike Literatur, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Seminar, 4 SSt/8 ECTS-AP  PM 11: SE Interpretation griechischer Texte, 

2 SSt/5 ECTS-AP 
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Philosophie, Religions- und Wissenschafts-

geschichte, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 10 b: VU Antike Literatur im Kontext, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Rezeption der Antike, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 15 a: VU Rezeption, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Griechische Sprachgeschichte, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 8 a: VU Historische Grammatik, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Weitere Lehrveranstaltung aus griechischer 

Sprachwissenschaft, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 8 b: UE Sprachwissenschaftliche Lek-

türe, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Metrik, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 4 a: VU Metrik, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Evaluation (Testen und Bewerten), 

1 SSt/2 ECTS-AP  

und  

Theorie und Praxis des Übersetzens und In-

terpretierens, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 12 c: VU Evaluation, 2 SSt/5 ECTS-AP 

 

Freie Wahlfächer (12 ECTS-AP)  PM 16: Interdisziplinäre Kompetenzen im 

entsprechenden Ausmaß  
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11.  Unterrichtsfach Informatik 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Innsbruck in den Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und 

Wirtschaftskunde, Mathematik sowie Physik in §6 (4), kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 10 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Prüfungsfach Einführung in die Informatik 

Einführung in die Programmierung, VO 3 

SSt/4,5 ECTS-AP 

 Einführung in die Programmierung,  

VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Einführung in die Programmierung, PS 2 

SSt/3 ECTS-AP  

 Einführung in die Programmierung,  

PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

Einführung in die Praktische Informatik,  

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

 Einführung in die Praktische Informatik,  

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

Einführung in die Praktische Informatik,  

SL 1 SSt/2 ECTS-AP 

 Einführung in die Praktische Informatik,  

SL 1 SSt/2 ECTS-AP 

Einführung in die Technische Informatik,  

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

 Einführung in die Technische Informatik,  

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

Einführung in die Technische Informatik,  

PS 1 SSt/2 ECTS-AP 

 Einführung in die Technische Informatik,  

PS 1 SSt/2 ECTS-AP 

Algorithmen und Datenstrukturen, VO 3 

SSt/4,5 ECTS-AP 

 Algorithmen und Datenstrukturen,  

VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Algorithmen und Datenstrukturen, PS 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 Algorithmen und Datenstrukturen,  

PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

Prüfungsfach Theoretische Informatik 

Einführung in die Theoretische Informatik, 

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

 Einführung in die Theoretische Informatik, 

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

Einführung in die Theoretische Informatik, 

PS 1 SSt/2 ECTS-AP 

 Einführung in die Theoretische Informatik, 

PS 1 SSt/2 ECTS-AP 

Diskrete Mathematik, VO 3 SSt/4,5 ECTS-

AP 

 Diskrete Mathematik, VO 3 SSt/4,5 ECTS-

AP 

Diskrete Mathematik, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  Diskrete Mathematik, PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

Prüfungsfach Praktische Informatik 

Programmiermethodik, VO 3 SSt/4,5 ECTS-

AP 

 Programmiermethodik, VO 3 SSt/4,5 ECTS-

AP 

Programmiermethodik, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  Programmiermethodik, PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

Datenbanksysteme, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP  Datenbanksysteme, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Datenbanksysteme, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  Datenbanksysteme, PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

Betriebssysteme, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP  Betriebssysteme, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Betriebssysteme, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  Betriebssysteme, PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

Einführung in das wissenschaftliche Arbei-

ten, PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 §10.2 Z.2 Individuelle Schwerpunktsetzung 

im entsprechenden Umfang 

Prüfungsfach Theoretische Informatik 

Logik, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP  §10.2 Z.2 Individuelle Schwerpunktsetzung 

im entsprechenden Umfang 



– 223 – 

Logik, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  §10.2 Z.2 Individuelle Schwerpunktsetzung 

im entsprechenden Umfang 

Prüfungsfach Fachdidaktik 

Einführung in die Didaktik der Informatik, 

VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

 Einführung in die Didaktik der Informatik, 

VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

Informatikmanagement, PR 3 SSt/3 ECTS-

AP 

 Netzwerk- und Systemverwaltung in der 

Schule, PR 3 SSt/3,5 ECTS-AP 

Methoden des Informatikunterrichts, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 Methoden des Informatikunterrichts,  

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

Methoden des Informatikunterrichts, PS 1 

SSt/2 ECTS-AP 

 §10.2 Z.2 Individuelle Schwerpunktsetzung 

im entsprechenden Umfang 

Seminar aus Fachdidaktik der Informatik, 

SE 2SSt /3 ECTS-AP 

 Seminar aus Fachdidaktik der Informatik,  

SE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Anwendersysteme in der Schule, PR 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 Anwendersysteme in der Schule,  

PR 2 SSt/2 ECTS-AP 

Prüfungsfach Vertiefung der Informatik 

Wahlmodul aus den Pflicht- oder Wahlmodu-

len des Bachelorstudiums Informatik,  

13 SSt/15 ECTS-AP 

 §10.2 Z.2 Individuelle Schwerpunktsetzung 

im entsprechenden Umfang 
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12.  Unterrichtsfach Italienisch 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § F-I-S, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 12 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Sprache B, 3 SSt/3 ECTS-AP  PM 6 a: Italienisch 1: Grammatik und Wort-

schatz (B1+), UE 4 SSt /5 ECTS-AP 

Sprache C, 3 SSt/3 ECTS-AP 

 

 PM 6 b: Lesen/Schreiben 1 (B1+), UE 1 

SSt/1,5 ECTS-AP 

Sprache D, 3 SSt/3 ECTS-AP  PM 7 a: Italienisch 2: Grammatik und Wort-

schatz (B2), UE 4 SSt/4 ECTS-AP 

Sprache E Textproduktion, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 7 b: Lesen/Schreiben 2 (B1+),  

UE 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Sprache und mündliche Kommunikation, 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 PM 7 c: Hören/Sprechen 2 (B1+), UE 2 

SSt/2 ECTS-AP 

Sprache E Übersetzung, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 8 b: Lesen/Schreiben 3 (B2), UE 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Sprache E Grammatik, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 9 a: Grammatik und Wortschatz Italie-

nisch 4 (B2+), UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Schriftlicher Ausdruck, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 9 b: Textproduktion zu Italienisch 4 

(B2+), UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Mündlicher Ausdruck, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 10 a: Mündliche Kommunikation Italie-

nisch 5, UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Übersetzung in die Fremdsprache, 2 SSt/3 

ECTS-AP 

 PM 10 b: Übersetzung in die Fremdsprache, 

UE 2 SSt /2,5 ECTS-AP 

Grammatik, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 11 a: Grammatik und Wortschatz Italie-

nisch 6, UE 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung in das wissenschaftliche Arbei-

ten, VU 1 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 5: Grundlagen des philologisch-kultur-

wissenschaftlichen Studiums, 1 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung, VU 2 SSt/2,5 ECTS-AP  PM 16 a: Lektüre und Analyse, 2 SSt/2,5 

ECTS-AP 

Überblick Geschichte der italienischen Lite-

ratur, VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 16 b: Literatur- und Kulturgeschichte, 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Autoren, Gattungen, Epochen, PS 2 SSt/3 

ECTS-AP 

 PM 17 b: Vertiefende Text- und/oder  

Medienanalyse, PS 2/2,5 ECTS-AP 

Literaturgeschichte und Lektüre + Fachprü-

fung, VU 2 SSt/7 ECTS-AP 

 PM 17 a: Italienischsprachige Literaturen 

und Kulturen, VU 2 SSt/7,5 ECTS-AP 

Grammatisch-analytisches Propädeutikum, 

UE 2/2 ECTS-AP 

 PM 13 a: Grammatische Analyse, 3 

SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung in die italienische Sprachwissen-

schaft, VU 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 13 b: Einführung in die italienische Lin-

guistik, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 
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Synchrone Sprachwissenschaft,  

PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 14: Linguistische Vertiefung 1, 2 

SSt/5 ECTS-AP** 

 

Linguistik und Lektüre, VU 2 SSt/7 ECTS-

AP 

 PM 15: Linguistische Vertiefung 2, 

2/5 ECTS-AP** 

 

Einführung in die Landeskunde, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 a: Landeskunde, VO 3 SSt/3 ECTS-

AP 

Landeskunde (alternativ 1 Exk. 2), VU 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 b: Die italienischen Kulturen und ihre 

mediale Repräsentation, 2 SSt/2 ECTS-AP 

PS/VO/VU 2 Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 1 a: VU Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts 2 SSt/3 ECTS-AP 

UE/PS/KO 1 Sprachspezifische Begleitung 

zur Einführung 1 SSt/1 ECTS-AP 

 PM 1 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Italienisch zur Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts 2 SSt/2 ECTS-AP 

Fachspezifische Didaktik des Italienischen 

VO/VU/PS/UE/PK/AG/KO 4 SSt/8 ECTS-

AP 

 PM 2 a: PS Sprachen lernen/lehren 

2 SSt/2 ECTS-AP)  

und 

PM 2 b: SE Sprachen lernen/lehren 

2 SSt/3 ECTS-AP 

Allgemeine Fremdsprachendidaktik 

PS/VO/VU Testen und Bewerten 

1 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 3 a: VU Einführung in das Testen und 

Bewerten im Fremdsprachenunterricht 

2 SSt/2 ECTS-AP 

PS/UE/KO/AG Korrektur- und Bewertungs-

praktikum Italienisch 2 SSt/3 ECTS 

 PM 3 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Italienisch zu Testen und Bewerten 

2 SSt/3 ECTS-AP 

  

                                                      
** Die Leselistenprüfungen der PM 14 und 15 sind zu ersetzen durch die Fachprüfung gemäß der Lehrveranstaltung 

„Linguistik für Lehramtsstudierende und Lektüre + Fachprüfung“, VU 2 SSt/7 ECTS-AP. 
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13.  Unterrichtsfach Katholische Religion 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudiums im Unterrichtsfach Katholische Religion an der 

Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

vom 14. Juni 2002, 48. Stück, Nr. 470, positiv beurteilten Prüfungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für 

das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) Teil III, Abschnitt 13 an der Univer-

sität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 

17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum 2002 (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht  Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Einführung in den Glauben der Kirche 

(2 SSt/ECTS nur im Rahmen der gesamten 

Eingangsphase im Umfang von 15 ausgewie-

sen) 

 PM 1 a: SL Einführung in den Glauben der 

Kirche, 2 SSt/2 ECTS-AP 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 

(1 SSt/ECTS nur im Rahmen der gesamten 

Eingangsphase im Umfang von 15 ausgewie-

sen) 

 PM 1 b: SL Einführung in das wissenschaftli-

che Arbeiten, 1 SSt/2 ECTS-AP 

Religionswissenschaft und Theologie der Re-

ligionen, 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 1 c: VU Vielfalt der Religionen, 

1 SSt/1 ECTS-AP 

Geschichte der Philosophie,  

3 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 2 a: VO Philosophiegeschichte im Über-

blick, 2 SSt/2 ECTS-AP 

Philosophische Gotteslehre, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 2 b: VO Philosophische Gotteslehre 

Grundlagen, 2 SSt/2 ECTS-AP 

Philosophische Ethik (B), 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 2 c: VO Ethik Grundlagen, 

2 SSt2/2 ECTS-AP 

Metaphysik (B), 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 2 d: VO Metaphysik Grundlagen, 2 SSt/2 

ECTS-AP 

Philosophische Anthropologie (B), 

2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 2 e: VO Philosophische Anthropologie, 

2 SSt/2 ECTS-AP 

Eingangsphase: Gottesdienst: Gipfel und 

Quelle christlichen Lebens und der Theologie 

(2 SSt/ECTS-AP im Rahmen der Eingangs-

phase nicht extra ausgewiesen) 

Liturgiewissenschaft: Grundkurs, 

2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 3 a: VO Liturgiewissenschaft und Sakra-

mententheologie I, 3 SSt/4 ECTS-AP 

Kirchengeschichte Grundkurs I, 

2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 3 b: VO Kirchengeschichte Grundlagen 

I, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Kirchengeschichte Grundkurs II, 

2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 3 c: VO Kirchengeschichte Grundlagen 

II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Einleitung AT, 1 SSt/1 ECTS-AP  PM 4 a: VO Einleitung in das Alte Testa-

ment, 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Fundamentalexegese AT I, 2 SSt/2 ECTS-AP 

 

 PM 4 b: VO Fundamentalexegese Altes Tes-

tament I, 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

Fundamtentalexegese AT II, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 6 a: VO Fundamentalexegese Altes Tes-

tament II, 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

Einleitung NT, 1 SSt/1 ECTS-AP 

 

 PM 5 a: VO Einleitung in das Neue Testa-

ment, 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Fundamentalexegese NT I, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 5 b: VO Fundamentalexegese Neues Tes-

tament I, 2 SSt/3,5 ECTS-AP 

Fundamentalexegese NT II, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 6 b: VO Fundamentalexegese Neues Tes-

tament II, 2 SSt/3,5 ECTS-AP 
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Fundamentaltheologie Grundkurs I, 1 SSt/1 

ECTS-AP  

 PM 7 a: VU Fundamentaltheologie I, 1 SSt/2 

ECTS-AP 

Fundamtentaltheologie Grundkurs II, 

2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 6 c: VO Fundamentaltheologie II, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

Dogmatik: Grundkurs I, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 7 b: VO Dogmatik I, 2 SSt/4 ECTS-AP 

Dogmatik: Grundkurs II, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 8 a: VO Dogmatik II, 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

Dogmatik: Grundkurs III, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 8 b: VO Dogmatik angesichts der Zei-

chen der Zeit, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Moraltheologie Grundkurs I und II, 2 SSt + 

1/2+1 ECTS-AP 

 PM 7 c: VO Moraltheologie: Fundamentalm-

oral, 2 SSt/4 ECTS-AP 

Ökumenische Theologie, 1 SSt/1 ECTS-AP  PM 9 a: VO Ökumenische Theologie Grund-

lagen, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Christliche Gesellschaftslehre,2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 9 b: VO Soziallehre der Kirche, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

Katechetik und Religionspädagogik: Grund-

kurs I, 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 10 a: VO Katechetik/Religionspädago-

gik: Kairologie, 2 SSt/2 ECTS-AP 

Katechetik und Religionspädagogik: Grund-

kurs II, 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 10 b: VO Katechetik/Religions-pädago-

gik: Kriteriologie, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Pastoraltheologie: Grundkurs, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 10 c: VO Pastoraltheologie Grundlagen, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Pädagogik 

Lehrveranstaltungen aus dem Angebot: Päda-

gogik, 8 + 8 SSt/8 ECTS-AP 

 Anrechnung aus den bildungswissenschaftli-

chen Grundlagen, 8 + 8 SSt/8 ECTS-AP 

Religionsdidaktik  

Lehrveranstaltungen aus dem Angebot Reli-

gionsdidaktik gesamtes Diplomstudium 

(12 SSt/22 ECTS-AP, davon 

10 SSt/13,5 ECTS-AP) 

 

 PM 11 a: VO Religionsdidaktik Grundlagen, 

2 SSt/2 ECTS-AP  

PM 11 b: SE Religionsdidaktik Grundlagen, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

PM 12 a: SE Fachdidaktik I, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

PM 12 b: SE Fachdidaktik Höhere Schulen, 2 

SSt/3 ECTS-AP 

PM 13 a: SE Kooperative Religionsdidaktik, 

2 SSt/3,5 ECTS-AP 

Schulpraktikum (5 ECTS-AP)  PM 14: Fachpraktikum (5 ECTS-AP) 
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14.  Unterrichtsfach Latein 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § L, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prüfungen 

werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

Teil III, Abschnitt 14 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Einführung in das Studium der Klassischen 

Philologie, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 1 a: VO Einführung in die Klassische 

Philologie, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grammatisch-textkritisches Proseminar, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 1 b: PS Wissenschaftliches Arbeiten, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Literaturwissenschaftliches Proseminar, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 4 c: PS Interpretation, 2 SSt/5 ECTS-AP 

Lateinische Formenlehre und Syntax I, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 2 a: UE Lateinische Formenlehre und 

Syntax I, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Lateinische Formenlehre und Syntax II, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 2 b: UE Lateinische Formenlehre und 

Syntax II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Lateinische Lektüre, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 3 a: UE Übersetzungsübung Latein, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Griechische Lektüre, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 3 b: UE Übersetzungsübung Griechisch, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick über die griechische Literaturge-

schichte I, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 6 a: VO Überblick über die griechische 

Literaturgeschichte I, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick über die griechische Literaturge-

schichte II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 6 b: VO Überblick über die griechische 

Literaturgeschichte II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Überblick über die lateinische Literaturge-

schichte I, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 7 a: VO Überblick über die römische Li-

teraturgeschichte I (2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick über die lateinische Literaturge-

schichte II, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 7 b: VO Überblick über die römische Li-

teraturgeschichte II, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grundlagen der Alten Geschichte, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 5: VO Grundlagen der Alten Geschichte, 

2 SSt/5 ECTS-AP 

Mythologie der klassischen Antike, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 WM 15 b: VO Mythologie, 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

Einführung in die lateinische Fachdidak-

tik,1 SSt/2 ECTS-AP 

und  

Einführung in die Didaktik des griechischen 

Elementarunterrichts, 1 SSt/2 ECTS-AP  

 VU Literaturdidaktik, 2 SSt/5 ECTS-AP 

Einführung in die Didaktik des Fremdspra-

chenunterrichts, 2 SSt/3 ECTS-AP  

und Fachdidaktische Exkursion, 1 SSt/2 

ECTS-AP 

 VU Didaktik der Spracherwerbsphase, 

2 SSt/5 ECTS-AP 

Teilgebiete der römischen Literatur, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 WM 17 a: VU Vertiefung Antike Literatur, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Seminar, 2 SSt/4 ECTS-AP  PM 8: SE Interpretation lateinischer Texte, 

2 SSt/5 ECTS-AP 

Lateinische Stilkunde I (2 SSt/3 ECTS-AP)  PM 8 b: UE Lateinische Stilkunde I, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 



– 229 – 

Lateinische Stilkunde II, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 11 a: UE Lateinische Stilkunde II, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Mittellatein, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 10 a: VU Mittellateinische Literatur, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Neulatein, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 10 b: VU Neulateinische Literatur, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Rezeption der Antike, 2 SSt/3 ECTS-AP  WM 15 a: VU Rezeption, 2 SSt/2,5 ECTS-

AP 

Sprachwissenschaft, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 4 a: VU Metrik, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Evaluation (Testen und Bewerten), 

1 SSt/2 ECTS-AP  

und  

Theorie und Praxis des Übersetzens und In-

terpretierens, 2 SSt/3,75 ECTS-AP 

 PM 12 c: VU Evaluation, 2 SSt/5 ECTS-AP 

Freie Wahlfächer  PM 18: Interdisziplinäre Kompetenzen im 

entsprechenden Umfang 
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15.  Unterrichtsfach Mathematik 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Innsbruck in den Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und 

Wirtschaftskunde, Mathematik sowie Physik in §6 (5), kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 15 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Lineare Algebra 1, VO 3/4,5 ECTS-AP  

und 
Vertiefung Lineare Algebra, VO 1 SSt 

/1,5 ECTS-AP 

 PM 1 aVO Lineare Algebra, 4 SSt/6 ECTS-

AP 

Lineare Algebra und Analytische Geometrie 

1, SL1 SSt/2,5 ECTS-AP  

und  

Lineare Algebra und Analytische Geometrie 

1, PS1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 1 b: PS Lineare Algebra, 3 SSt/4 ECTS-

AP 

Algebra 1, VO3 SSt/4,5 ECTS-AP  PM 2 a: VO Algebra und diskrete Mathe-

maitk, 4 SSt/ECTS-AP 

Algebra 1, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 2 b: PS Algebra und diskrete Mathema-

tik, 3 SSt/4 ECTS-AP 

Analysis 1, VO 4 SSt/6 ECTS-AP  

oder  

Analysis 1, VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

 PM 3 a: VO Analysis 1, 4 SSt/6 ECTS-AP 

Analysis 1, SL1 SSt/2,5 ECTS-AP  

und  

Analysis 1, PS 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 3 b: PS Analysis 1, 3 SST/4 ECTS-AP  

Analysis 1, PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP  

und  

Analysis 1, PR 1 SSt/0,5 ECTS-AP 

 PM 3 b: PS Analysis 1, 3 SSt/4 ECTS-AP 

Einführung in das mathematische Arbeiten, 

Mathematische Software und Programmie-

ren PS 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

 PM 4 a: PS Mathematische Software 1, 2 

SSt/2 ECTS-AP 

und  

PS Mathematische Software 2, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Berufsbild Mathematiklehrer/in, VO 1 

SSt/0,5 CTS-AP 

 PM 4 b: VO Berufsbild Mathematikleh-

rer/in, 1 SSt/0,5 ECTS-AP 

Stochastik 1, VO 4 SSt/6 ECTS-AP  PM 6 a: VO Stochastik, 4 SSt/6 ECTS-AP 

Stochastik 1, PS 2 SSt/4 ECTS-AP  PM 6 b: PS Stochastik, 3 SSt/4 ECTS-AP 

Lineare Algebra und analytische Geometrie 

2 für Lehramtsstudierende, VO 2 SSt/3 

ECTS-AP  

und  

Geometrie für Lehramtsstudierende,  

VO2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 7 a: VO Geometrie, 4 SSt/6 ECTS-AP 

Lineare Algebra und analytische Geometrie 

2 für Lehramtsstudierende, PS 1 SSt/1 

ECTS-AP  

 PM 7 b: PS Geometrie,3 SSt/4 ECTS-AP 
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und  

Geometrie für Lehramtsstudierende,  

PS 1 SSt/1 ECTS-AP 

Analysis 2, VO 4 SSt/6 ECTS-AP 

oder  

[Analysis 2 für Lehramtsstudierende, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP und  

Analysis 3 für Lehramtsstudierende, VO 3 

SSt/3 ECTS-AP] 

 PM 8 a: VO Analysis 2 für Lehramtsstudie-

rende,4 SSt/6 ECTS-AP 

Analysis 2, PS 2 SSt/4 ECTS-AP 

oder  

[Analysis 2 für Lehramtsstudierende, PS 2 

SSt/2 ECTS-AP und  

Analysis 3 für Lehramtsstudierende,  

PS 2 SSt/2 ECTS-AP]  

 PM 8 b: PS Analysis 2 für Lehramtsstudie-

rende,3 SSt/4 ECTS-AP 

Analysis und Stochastik in der Schule,  

VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 9: VU Analysis und Stochastik im 

Schulunterricht, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Algebra und Geometrie in der Schule,  

VO 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 10: VU Algebra und Geometrie im 

Schulunterricht, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Geschichte der Mathematik, VO 2 SSt/2 

ECTS-AP 

 PM 11: Geschichte und Philosophie der 

Mathematik 1, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung in die Didaktik der Mathematik 

und der Informatik, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 13 a: VO Didaktik der Mathematik 

1,2 SSt/3 ECTS-AP 

 

Methoden des Mathematikunterrichts 1, 

VO 1 SSt/1 ECTS-AP  

und  

Methoden des Mathematikunterrichts 1, 

PS 1 SSt/1 ECTS-AP 

 PM 13 b: PS Didaktik der Mathematik 1, 

1 SSt/2 ECTS-AP 

Methoden des Mathematikunterrichts 2, 

VO 1 SSt/1 ECTS-AP  

und  

Methoden des Mathematikunterrichts 2, 

PS 1 SSt/1 ECTS-AP 

 PM 14 b: PS Didaktik der Mathematik 2, 

1 SSt/2 ECTS-AP 

Zwei Seminare aus dem Prüfungsfach Fach-

didaktik, SE 2 SSt + SE 2 SSt/2+2 ECTS-

AP 

 PM 15: SE Fachdidaktisches Seminar, 

3 SSt/5 ECTS-AP 

Fachpraktikum (Mathematik), 4 ECTS-AP  PM 16: PR Fachpraktikum, 1SSt/5 ECTS-

AP 
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16.  Unterrichtsfach Physik 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-

versität Innsbruck in den Unterrichtsfächern Biologie und Umweltkunde, Chemie, Geographie und 

Wirtschaftskunde, Mathematik sowie Physik in §6 (6), kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 11. September 2001, 67. Stück, Nr. 830, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 16 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

ent-

spricht 
Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Vorbereitungskurs Mathematik,  

VO 1 SSt/1 ECTS-AP 

 PM 1 a: VO Vorbereitungskurs Mathematik, 

1 SSt/1 ECTS-AP 

Vorbereitungskurs Mathematik,  

PS 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 1 b: PS Vorbereitungskurs Mathematik,  

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Physik I a: Mechanik, VO 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 3 a: Physik I a: VO Mechanik,  

2 SSt/3 ECTS-AP 

Physik I a: Mechanik, PS 1 SSt/2 ECTS-AP  PM 3 b: Physik I a: PS Mechanik,  

1 SSt/2 ECTS-AP 

Physik I b: Mechanik und Wärmelehre, VO 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 PM 4 a: Physik I b: VO Mechanik und Wär-

melehre, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Physik I b: Mechanik und Wärmelehre,  

PS 1 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 4 b: Physik I b: PS Mechanik und Wär-

melehre, 1 SSt/2 ECTS-AP 

Physik II: Elektromagnetismus und Optik, 

VO 5 SSt/7 ECTS-AP 

 PM 5 a: Physik II: VO Elektromagnetismus 

und Optik, 5 SSt/7 ECTS-AP 

Physik II: Elektromagnetismus und Optik, PS 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 5 b: Physik II: PS Elektromagnetismus 

und Optik, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Mathematische Methoden der Physik 1,  

VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

 PM 2 a: VO Mathematische Methoden der 

Physik für Lehramtsstudierende,  

3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Mathematische Methoden der Physik 1,  

PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 2 b: PS Mathematische Methoden der 

Physik für LA, 2 SSt/3 ECTS-AP 

Physik III: Atome, Quanten und Festkörper 

(Teil 1), VO 3 SSt/3,5 ECTS-AP  

oder 

Theoretische Physik 2 (Quantentheorie, Teil 

1), VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

 PM 6 a: VO Atom- und Quantenphysik,  

3 SSt/3,5 ECTS-AP 

Physik III: Atome, Quanten und Festkörper, 

PS 2 SSt/3 ECTS-AP  

oder 

Theoretische Physik 2 (Quantentheorie) für 

LA, PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 6 a: PS Atom- und Quantenphysik,  

2 SSt/3 ECTS-AP 

Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik) für 

LA, PS 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

Theoretische Physik 3 (Elektrodynamik, Teil 

1), VO 3 SSt/4,5 ECTS-AP 

 PM 11: Theoretische Physik 2 für LA: VU 

Elektrodynamik, 4 SSt/5 ECTS-AP  

und 

Wahlfach 2,5 ECTS-AP 

Theoretische Physik 1 (Mechanik) für LA, 

PS 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

 PM 10: Theoretische Physik 1 für LA: 

VU Mechanik, 4 SSt/5 ECTS-AP  

und 

Wahlfach 2,5 SSt/ECTS-AP 
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Theoretische Physik 1 (Mechanik, Teil 1, VO 

3 SSt/4,5 ECTS-AP 

Physik IV: Kerne und Teilchen für LA,  

PS 1 SSt/1,5 ECTS-AP 

 PM 6 d: PS Aufbau der Materie,  

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Relativitätstheorie, Kosmologie und Astro-

physik für LA, PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 9: VU Astronomie und Astrophysik,  

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Alltagsrelevante und historische Aspekte der 

Physik 1, VO 3 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 8 a: VO Physik im Kontext,  

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Alltagsrelevante und historische Aspekte der 

Physik 2, VO 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 8 b: VO Geschichte der Physik,  

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Physikalisches Grundpraktikum für LA 1, PR 

3 SSt/3,5 ECTS-AP  

und 

Physik IV: Kerne und Teilchen,  

VO 4 SSt/4 ECTS-AP 

 PM 7: PR Grundpraktikum 1,  

4 SSt/7,5 ECTS-AP  

und 

PM 6 c: VO Aufbau der Materie,  

2 SSt/2 ECTS-AP 

Didaktik der Schulexperimente, 4 SSt/4 

ECTS-AP 

 PM 15: PR Schulversuchspraktikum,  

5 SSt/5 ECTS-AP 

Didaktik der theoretischen Physik, VO 4 

SSt/4 ECTS-AP 

 PM 13 a: VO Grundlagen der Fachdidaktik, 2 

SSt/2,5 ECTS-AP  

und 

PM 14 a: VO Präkonzepte und Modelle im 

Physikunterricht, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Didaktik der Physik 1, SE 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 13 b: SE Fachdidaktische Methoden und 

deren Umsetzung, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Didaktik der Physik 2, SE 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 14 b: SE Entwicklung, Planung und Re-

flexion von Physikunterricht, 

2 SSt/2,5 ECTS-AP 
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17.  Unterrichtsfach Russisch 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § R, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prüfungen 

werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) 

Teil III, Abschnitt 17 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Fran-

zens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „neu“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

Sprachbeherrschung  Pflichtmodul Sprachbeherrschung I 

Russisch B, 6 SSt/8 ECTS-AP  PM 6 a: UE Russisch I, 6 SSt/7,5 ECTS-AP 

Russisch C, 4 SSt/6 ECTS-AP  PM 6 b: UE Russisch II, 4 SSt/5 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Sprachbeherrschung II 

Russisch D, 4 SSt/6 ECTS-AP  PM 7 a: UE Russisch III, 4 SSt/5 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Vertiefungskompetenzen I 

Grammatik und Wortschatz im Unterricht, 2 

SSt/2 ECTS-AP 

 PM 11 a: VU Ausgewählte Bereiche des 

russischen Sprachsystems und ihre Vermitt-

lung, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Sprachwissenschaft  Pflichtmodul Kernkompetenzen 

Linguistisches Proseminar, 2 SSt/3 ECTS-

AP 

 PM 10 a: PS Linguistisches Proseminar,  

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Basiswissen 

Phonetik und Phonologie, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 9 a: VU Russische Phonetik und Phono-

logie, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Literaturwissenschaft  Pflichtmodul Kernkompetenzen 

Literatur-/Kulturwissenschaftliches Prose-

minar, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 10 b: PS Literaturwissenschaftliches 

Proseminar, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Kulturwissenschaft   

Slawische Sprachen und Kulturen in Eu-

ropa, 4 oder 2 SSt/4 oder 2 ECTS-AP 

 Wahlmodul Slawische Sprachen und Kultu-

ren in Europa, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Einführung und Orientierung 

Landes- und Kulturkunde Russlands, 2 oder 

4 SSt/2 oder 4 ECTS-AP 

 PM 5 b: VO Kultur und Geschichte Osteu-

ropas, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Fachdidaktik  Pflichtmodul Grundlagen der Fremdspra-

chendidaktik 

Einführung in die allgemeine Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts, 2 SSt/3 ECTS-

AP 

 PM 1 a: VU Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts, 2 SSt/3 ECTS-

AP 

Begleitende fachspezifische Didaktik des 

Russischen, 1 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 1 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Russisch zur Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

Sprachbeherrschung  Pflichtmodul Sprachbeherrschung II 

Russisch E, 2 SSt/3 ECTS-AP  

und 

Russisch F, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 7 b: UE Russisch IV, 4 SSt/5 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Sprachbeherrschung III 
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Rezeptive und produktive Textkompetenz, 2 

SSt/2 ECTS-AP  

und 

Übersetzung unterrichtsrelevanter Texte, 

2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 8 a: UE Russisch V, 4 SSt/5 ECTS-AP 

Sprachwissenschaft  Pflichtmodul Basiswissen 

Russische Sprachgeschichte, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 9 b: VO Geschichte der slawischen 

Sprachen/der russischen Sprache,2 SSt/2,5 

ECTS-AP 

Ausgewählte Bereiche der synchronen 

Sprachwissenschaft, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 Wahlmodul Ausgewählte Bereiche der rus-

sischen Sprachwissenschaft, 2 SSt/5 ECTS-

AP 

  Pflichtmodul Fachseminar* 

Sprachwissenschaftliches Seminar, 2 SSt  PM 13 a: SE Ausgewählte Bereiche der rus-

sischen Linguistik, 2 SSt/5 ECTS-AP 

Literaturwissenschaft  Pflichtmodul Basiswissen 

Russische Literatur des 19. Und 20. Jhs. im 

Überblick, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 9 c: VO Ausgewählte Epochen der rus-

sischen Literatur, 2 SSt/5 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Vertiefungskompetenzen I 

Ausgewählte Bereiche der russischen Lite-

ratur und Literaturwissenschaft, 2 

SSt/3 ECTS-AP 

 PM 11 b: VU Ausgewählte Bereiche der Li-

teratur und Kultur und ihre Vermittlung, 2 

SSt/2,5 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Fachseminar* 

Literatur- oder kulturwissenschaftliches Se-

minar, 2 SSt 

 PM 13 b: SE Literaturwissenschaftliches 

Seminar, 2 SSt/5 ECTS-AP 

Kulturwissenschaft  Pflichtmodul Vertiefungskompetenzen II 

Ausgewählte Bereiche der russischen Kul-

turwissenschaft, 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 12 a: VU Ausgewählte Bereiche des 

russischen Films, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Fachdidaktik  Pflichtmodul Kompetenzorientierter Fremd-

sprachenunterricht 

Fachspezifische Didaktik des Russi-

schen,4 SSt/5 ECTS-AP 

 PM 2 a: PS Sprachen lernen/lehren I,  

2 SSt/2 ECTS-AP  

und 

PM 2 b: SE Sprachen lernen/lehren II,  

2 SSt/3 ECTS-AP 

  Pflichtmodul Evaluation von fremdsprachli-

chen Kompetenzen 

Allgemeine Fremdsprachendidaktik: Evalu-

ation: Testen und Bewerten, 1 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 3 a: Einführung in das Testen und Be-

werten im Fremdsprachenunterricht,  

2 SSt/2 ECTS-AP 

Korrektur- und Bewertungspraktikum Rus-

sisch, 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 3 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Russisch zu Testen und Bewerten,  

2 SSt/3 ECTS-AP 

Freie Wahlfächer  Wahlmodule 

Freie Wahlfächer, 8 SSt/16 ECTS-AP  Nach Entsprechung in den Wahlmodulen 

15–21 anzuerkennen 

  

                                                      
* Es ist nur ein Fachseminar aus Modul 13 zu wählen – entweder das linguistische oder das literaturwissenschaftliche SE. 
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18.  Unterrichtsfach Spanisch 
Die nachstehenden, im Rahmen des Lehramtsstudium an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in § F-I-S, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 13. September 2001, 68. Stück, Nr. 831, positiv beurteilten Prü-

fungen werden gemäß § 78 Abs. 1 UG für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) Teil III, Abschnitt 18 an der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 17.06.2015, 64. Stück, Nr. 492, als gleichwertig anerkannt wie 

folgt: 

Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) 

Prüfung nach Curriculum „alt“ 

(..SSt/..ECTS-AP) 

entspricht Lehrveranstaltungsprüfung 

Bezeichnung der (Lehrveranstaltungs-) Prü-

fung nach Curriculum „neu“ (..SSt/..ECTS-

AP) 

Sprache B, 3 SSt/3 ECTS-AP  PM 6 a: UE Spanisch 1: Grammatik und 

Wortschatz (B1+), 4 SSt/5 ECTS-AP 

Sprache C, 3 SSt/3 ECTS-AP 

 

 PM 6 b: UE Lesen/Schreiben 1 (B1+),  

1 SSt/ 1,5 ECTS-AP 

Sprache D, 3 SSt/3 ECTS-AP  PM 7 a: UE Spanisch 2: Grammatik und 

Wortschatz (B2), 4 SSt/4 ECTS-AP 

Sprache E Textproduktion, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

 PM 7 b: UE Lesen/Schreiben 2 (B1+),  

1 SSt/1,5 ECTS-AP 

Sprache und mündliche Kommunikation,  

2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 7 c: UE Hören/Sprechen 2 (B1+),  

2 SSt/2 ECTS-AP 

Sprache E Übersetzung, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 8 b: UE Lesen/Schreiben 3 (B2),  

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Sprache E Grammatik, 2 SSt/2 ECTS-AP  PM 9 a: UE Grammatik und Wortschatz 

Spanisch 4 (B2+), 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Schriftlicher Ausdruck, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 9 b: UE Textproduktion zu Spanisch 4 

(B2+), 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Mündlicher Ausdruck, 2 SSt/3 ECTS-AP  PM 10 a: UE Mündliche Kommunikation 

Spanisch 5, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Übersetzung in die Fremdsprache,  

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 10 b: UE Übersetzung in die Fremd-

sprache, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Grammatik, 2/3 ECTS-AP  PM 11 a: UE Grammatik und Wortschatz 

Spanisch 6, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung in das wissenschaftliche Arbei-

ten, VU 1 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 5: Grundlagen des philologisch-kultur-

wissenschaftlichen Studiums,  

1 SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung, VU 2 SSt/2,5 ECTS-AP  PM 16 a: Lektüre und Analyse,  

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Überblick Geschichte der spanischen Lite-

ratur, VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 16 b: Literatur- und Kulturgeschichte,  

2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Autoren, Gattungen, Epochen,  

PS 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 17 b: PS Vertiefende Text- und/oder 

Medienanalyse, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

Literaturgeschichte und Lektüre + Fachprü-

fung, VU 2 SSt/7 ECTS-AP 

 PM 17 a: VU Spanischsprachige Literaturen 

und Kulturen, 2 SSt/7,5 ECTS-AP 

Grammatisch-analytisches Propädeutikum, 

UE 2 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 13 a: Grammatische Analyse,  

3 SSt/2,5 ECTS-AP 

Einführung in die spanische Sprachwissen-

schaft, VU 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 13 b: Einführung in die spanische Lin-

guistik, 2 SSt/2,5 ECTS-AP 
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Synchrone Sprachwissenschaft,  

PS 2 SSt/2,5 ECTS-AP 

 PM 14: Linguistische Vertiefung 1,  

2 SSt/5 ECTS-AP** 

 

Linguistik und Lektüre,  

VU 2 SSt/7 ECTS-AP 

 PM 15: Linguistische Vertiefung 2,  

2 SSt/5 ECTS-AP** 

 

Einführung in die Landeskunde,  

VO 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 a: Landeskunde, VO 3 SSt/3 ECTS-

AP 

Landeskunde (alternativ 1 Exk. 2),  

VU 2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 18 b: Die spanischen Kulturen und ihre 

mediale Repräsentation, 2 SSt/2 ECTS-AP 

PS/VO/VU 2 Einführung in die Didaktik 

des Fremdsprachenunterrichts, 

2 SSt/3 ECTS-AP 

 PM 1 a: VU Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts, 2 SSt/3 ECTS-

AP 

UE/PS/KO 1 Sprachspezifische Begleitung 

zur Einführung, 1 SSt/1 ECTS-AP 

 PM 1 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Spanisch zur Einführung in die Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts, 2 SSt/2 ECTS-

AP 

Fachspezifische Didaktik des Spanischen 

VO/VU/PS/UE/PK/AG/KO, 4 SSt/8 ECTS-

AP 

 PM 2 a: PS Sprachen lernen/lehren,  

2 SSt/2 ECTS-AP  

und 

PM 2 b: SE Sprachen lernen/lehren,  

2 SSt/3 ECTS-AP 

Allgemeine Fremdsprachendidaktik 

PS/VO/VU Testen und Bewerten,  

1 SSt/2 ECTS-AP 

 PM 3 a.: VU Einführung in das Testen und 

Bewerten im Fremdsprachenunterricht,  

2 SSt/2 ECTS-AP 

PS/UE/KO/AG Korrektur- und Bewertungs-

praktikum Spanisch, 2 SSt/3 ECTS 

 PM 3 b: UE Sprachspezifische Begleitung 

Spanisch zu Testen und Bewerten,  

2 SSt/3 ECTS-AP 

 

 

                                                      
** Die Leselistenprüfungen der PM 14 und 15 sind zu ersetzen durch die Fachprüfung gemäß der Lehrveranstaltung 

„Linguistik für Lehramtsstudierende und Lektüre + Fachprüfung“, VU 2 SSt/7 ECTS-AP. 
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